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sowie Interviews mit Lehrenden analysiert Marcella Rosenberger 
die journalistische Hochschulausbildung in Deutschland und 
entwickelt ein praxisorientiertes Kompetenzmodell, das den An-
forderungen von Medien- und Hochschulwandel gerecht wird.
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Das Management von Medienunternehmen 
setzt komplexe betriebliche Prozesse voraus, 
die sich an stetig verändernde Rahmenbedin-
gungen anpassen müssen. Das Lehrbuch fasst 
die zentralen Managementaufgaben praxis-
relevant aus betriebswirtschaftlicher Perspek-
tive zusammen und illustriert diese konsequent 
anhand von konkreten Beispielen.

Das Buch lädt dazu ein, in die digitale Medien-
welt einzutauchen und deren ethische Chancen 
und Herausforderungen zu refl ektieren. Hierzu 
bietet es fundierte theoretische Grundlagen 
sowie Fallstudien und Refl exionsfragen, um 
ethische Entscheidungen im Medienbereich zu 
verstehen und zu bewerten.
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Editorial

Jahre Medienforschung – das HBI feiert Geburtstag

„Im Keller fing es an, im Keller des Hauptgebäudes der Universität Hamburg. Ein kahler, 
weißgetünchter Raum, einfache Bücherborde, bestückt mit einigen Büchern, fast alle Leih­
gaben von Kurt Wagenführ, dem damals wohl besten Kenner der Geschichte des Deutschen 
Rundfunks“. So schrieb der frühere Referent Gerhard Maletzke über die Anfänge des 
„Hans-Bredow-Instituts für Rundfunk und Fernsehen an der Universität Hamburg“. Seit 
seiner Gründung am 30. Mai 1950 sind 75 Jahre vergangen, aus einem Kellerraum wurde 
ein Institut mit vielen Türen, einer Bibliothek mit über 32.500 Bänden, und seit seinem Bei­
tritt zur Leibniz-Gemeinschaft 2019 trägt das Institut auch einen neuen Namen: Leibniz-In­
stitut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut (HBI).

Es waren zunächst bescheidene Anfänge, die die Stiftung der Universität Hamburg und 
des öffentlich-rechtlichen Nordwestdeutschen Rundfunks ermöglichte. Doch das Institut 
entwickelte sich schrittweise zu einem renommierten Forschungsinstitut in der Bundes­
republik Deutschland. Sein Markenzeichen: Seit Beginn verbindet es wissenschaftliche 
Grundlagenforschung mit Forschungsfragen, die gezielt auf die Herausforderungen der 
Mediengesellschaft antworten. Diese Aufgabe erfüllt es mit einem breiten Portfolio an ver­
schiedenen Publikationen – mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen in nationalen und 
internationalen Zeitschriften und Journals, mit transferorientierten Beiträgen und Stellung­
nahmen, mit Arbeitsberichten und Gesetzeskommentaren, mit Webauftritt, Blog-Posts und 
Podcasts.

Im Zentrum steht die vom Institut herausgegebene Fachzeitschrift. Sie startete zu Beginn 
des Jahres 1953 mit der ersten Nummer von „Rundfunk und Fernsehen“, heißt seit dem 
Jahr 2000 „Medien & Kommunikationswissenschaft“ – seit 2021 open access –, publiziert 
wissenschaftliche Artikel aus dem Bereich der Medienforschung und erbringt mit unter­
schiedlichen Rubriken Serviceleistungen für die Community. M&K hat sich zu einem 
zentralen Fachorgan für die Kommunikationswissenschaft entwickelt und ist mit seinen 
Artikeln jährlich unter den Preisträgern für die besten Aufsätze des Vorjahres, die die Deut­
sche Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft auf ihrer Jahrestagung 
würdigt. 2025 war M&K gleich doppelt vertreten, worüber wir uns sehr freuen und den 
Autor*innen herzlich gratulieren.

Was für die eigene Forschung des HBI gilt, galt als Anspruch stets auch für die Zeit­
schrift: M&K ist interdisziplinär und offen für Beiträge aus dem gesamten Feld der medien­
bezogenen Forschung. Und sie war und ist stets wissenschaftlicher Exzellenz verpflichtet, 
Näheres zum Begutachtungsverfahren unten. Wir freuen uns über zahlreiche Einreichun­
gen!

Redaktionsbericht

Im Folgenden geben wir, wie bereits in den Vorjahren, unseren jährlichen Bericht über die 
Redaktionsarbeit, den Begutachtungsprozess und die Statistik der eingereichten Beiträge.

Beratungskreis

Ein wichtiges Instrument, um die Scientific Community und speziell die Fachgesellschaften 
in das Begutachtungsverfahren einzubinden, ist der Beratungskreis, in den die DGPuK-
Fachgruppen sowie die SGKM und die ÖGK jeweils eine Person entsenden. Wir überlassen 
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es den Fachgruppen, nach eigenen Gesichtspunkten darüber zu entscheiden, welches Ver­
fahren sie zur Auswahl des Beratungskreis-Mitgliedes wählen. Häufig wird die Aufgabe 
an den Posten der/s Sprecher*n geknüpft, in anderen Fällen getrennt davon gewählt. Um 
möglichst vielen Wissenschaftler*innen der Scientific Community die Möglichkeit der Be­
teiligung am Beratungskreis zu ermöglichen, wünschen wir uns, dass etwa alle zwei Jahre 
eine neue Person diese Aufgabe übernimmt.

Derzeit gehören ihm die folgenden Mitglieder an: Prof. Dr. Ulla Autenrieth (FG Visuelle 
Kommunikation), Prof. Dr. Hans-Jürgen Bucher (DGPuK-Fachgruppe Mediensprache – 
Mediendiskurse), Prof. Dr. Christopher Buschow (FG Medienökonomie), Prof. Dr. Andreas 
Hepp (FG Soziologie der Medienkommunikation), Prof. Dr. Pablo Jost (FG Methoden), Dr. 
Sabrina Heike Kessler (FG Rezeptions- und Wirkungsforschung), Jun.-Prof. Jessica Kunert 
(FG Mediensport und Sportkommunikation), Dr. Daniela Mahl (FG Digitale Kommunika­
tion), Prof. Dr. Jutta Milde (FG Wissenschaftskommunikation), Prof. Dr. Daniel Nölleke (FG 
Journalistik / Journalismusforschung), Dr. habil. Corinna Peil (ÖGK), Prof. Dr. Carola Rich­
ter (FG Internationale und Interkulturelle Kommunikation), Prof. Dr. Ulrike Röttger (FG 
PR und Organisationskommunikation), Prof. Dr. Christian Schicha (FG Kommunikations- 
und Medienethik), Dr. Anne Schulz (FG Kommunikation und Politik), Prof. Dr. Christian 
Schwarzenegger (FG Kommunikationsgeschichte), Prof. Dr. Tanja Thomas (FG Medien, Öf­
fentlichkeit und Geschlecht), Ass. Prof. Dr. Anna Wagner (FG Gesundheitskommunikation), 
Prof. Dr. Ruth Wendt (FG Medienpädagogik), Prof. Dr. Vinzenz Wyss (SGKM).

Die Berater*innen unterstützen die Redaktion mit Hinweisen und Anregungen, welche 
Wissenschaftler*innen für Gutachten thematisch einschlägig sind. Überdies tragen sie auch 
selbst mit Gutachten über einzelne Manuskripte zur Qualitätssicherung bei. Allen Bera­
ter*innen gilt unser herzlicher Dank!

Externe Gutachter*innen

Wie aus Tabelle 1 ersichtlich wurden in den 25 Jahren von 2000 bis 2024 insgesamt 1717 
externe Voten (in der Regel zwei pro Text) eingeholt. Diese Zahl belegt einerseits das 
Bemühen der Redaktion, die Scientific Community möglichst breit in die Qualitätskontrolle 
der Zeitschrift einzubeziehen und die für das jeweilige Thema besonders einschlägigen 
Expert*innen anzufragen. Sie zeigt andererseits auch, in welch großem Ausmaß sich die 
Community an dem Peer Reviewing-Verfahren beteiligt. Für die Autor*innen stellen die 
konstruktiv und detailliert urteilenden Gutachten eine wertvolle Rückmeldung zu ihrer 
Arbeit dar, wie sie sonst nur selten zu bekommen ist; dies wird der Redaktion häufig 
zurückgemeldet.

Um die Anonymität der Gutachter*innen gegenüber den Autor*innen sicherzustellen, 
veröffentlichen wir die Namen der entsprechenden Kolleg*innen gemeinsam und mit 
zeitlicher Verzögerung. Für die Beurteilung der im Zeitraum 2023/2024 eingegangenen 
Manuskripte haben uns mit einem oder auch mit mehreren Gutachten unterstützt:

Verena Albert, Dirk Arnold, Marko Bachl, Johannes Breuer, Axel Bruns, Christopher 
Buschow, Michel Clement, Christina Dahn, Peter Dirksmeier, Stephan Dreyer, Jakob-Mo­
ritz Eberl, Mark Eisenegger, Wolfgang Ernst, Nayla Fawzi, Cornelia Fedtke, Lena Frischlich, 
Sonja Ganguin, Peter Gentzel, Johanna Grüblbauer, Folker Hanusch, Valerie Hase, Uwe 
Hasebrink, Petra Herczeg, Olaf Hoffjann, Jakob Jünger, Philipp Kessling, Matthias C. Ket­
temann, Thomas Koch, Benjamin Krämer, Anna Sophie Kümpel-Unkel, Jessica Kunert, 
Markus Lehmkuhl, Frank Lobigs, Jula Lühring, Daniela Mahl, Merja Mahrt, Frank Marcin­
kowski, Markus Maurer, Simon Meier-Vieracker, Kathrin Müller, Philipp Müller, Felix Vic­
tor Münch, Jörg-Uwe Nieland, Julia Niemann-Lenz, Daniel Nölleke, Louise Oberhülsmann, 
Anke Offerhaus, Nikolai Okunew, Felix Paschel, Marlis Prinzing, Fabian Prochazka, Jan 
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Philipp Rau, Michael Reiss, Jutta Röser, Michael Scharkow, Tim Schatto-Eckrodt, Konstan­
tin Schätz, Rebecca Scheiber, Christian Schicha, Thomas Schnedler, Armin Scholl, Anne 
Schulz, Christian Schwarzenegger, Wolfgang Schweiger, Josef Seethaler, Theresa J. Seipp, 
Pascal Siegers, Philip Sinner, Charlotte Spencer-Smith, Daniela Stoltenberg, Maike Suhr, 
Linards Udris, Eric van der Beek, Niklas Venema, Gerret von Nordheim, Anna Wagner, 
Fabian Zimmermann und Oliver Zöllner.

Die Redaktion dankt herzlich allen Kolleg*innen, die die Zeitschrift mit Gutachten aktiv 
unterstützt haben.

Begutachtungsverfahren

Dass M&K seit 2021 als Open Access Journal im Nomos-Verlag und mit zahlreichen 
englisch-sprachigen Beiträgen erscheint, hat am Verfahren der Qualitätssicherung nichts 
geändert: Das Begutachtungsverfahren bei M&K entspricht dem in der Wissenschaftspraxis 
bewährten Double Blind Peer Review. Eingereichte Manuskripte werden beim Eingang von 
der Redakteurin Christiane Matzen anonymisiert, so dass die Verfasser*innen weder den 
anderen Mitgliedern der Redaktion noch den anderen am Begutachtungsverfahren Beteilig­
ten bekannt werden, und umgekehrt erfahren die Verfasser*innen auch später nicht, von 
wem ihr Manuskriptangebot begutachtet wurde. Die Mitglieder des Beratungskreises wer­
den nach Eingang eines neuen Manuskriptangebots per Rundmail über Titel und Abstract 
des anonymisierten Angebots informiert und eingeladen, Vorschläge für Gutachter*innen 
zu machen; dabei können sie sich auch selbst vorschlagen.

Die Redaktion entscheidet auf der Grundlage dieser und eigener Vorschläge, an wen 
das Manuskript weitergeleitet und welche externen Gutachter*innen angefragt werden. 
Zentrales Auswahlkriterium ist hierbei die fachliche Reputation und wissenschaftliche Aus­
gewiesenheit für das Thema. Die endgültige Auswahl obliegt der Redakteurin, weil nur sie 
in Kenntnis der Verfasser*innen abschätzen kann, ob eine zu große Nähe zwischen den 
Gutachtenden und den zu Begutachtenden zu vermuten ist.

In der Regel werden zwei externe Gutachten pro Manuskriptangebot eingeholt. Darüber 
hinaus begutachten ein oder zwei Redaktionsangehörige das Manuskript. Somit liegen in 
der Regel mindestens drei Voten zu einem Manuskript vor. Auf dieser Grundlage trifft die 
Redaktion als Kollegialorgan ihre Entscheidung über die Annahme des Manuskripts bzw. 
die Empfehlung einer Überarbeitung oder Neueinreichung. Diese Entscheidung wird in 
einem Redaktionsbeschluss zusammengefasst und den Autor*innen zusammen mit den die­
sem Beschluss zugrundeliegenden (ebenfalls anonymisierten) Gutachten übermittelt. Auch 
die beteiligten externen Gutachter*innen erhalten den Beschluss sowie die Voten nach Ab­
schluss des Begutachtungsverfahrens zur Kenntnis. Die Redaktion versucht, das Begutach­
tungsverfahren im Laufe von acht Wochen nach Eingang des Manuskripts abzuschließen. 
Wenn dies nicht möglich ist, werden die Autor*innen entsprechend benachrichtigt.

Übersicht über eingegangene Manuskripte und Redaktionsentscheidungen

Im Folgenden veröffentlichen wir, wie in jedem Jahr, eine Übersicht über die eingegangenen 
Manuskripte und über die Annahme- und Ablehnungspraxis, um so im Sinne einer engen 
Kooperation mit der Scientific Community eine größtmögliche Transparenz des Begutach­
tungsverfahrens und der redaktionellen Abläufe zu gewährleisten.

Tabelle 1 zeigt für den Zeitraum von 2000 bis 2024, wie viele Manuskripte eingereicht 
wurden, wie viele davon angenommen und gedruckt wurden und wie viele externe Gutach­
ten für die Entscheidungsfindung eingeholt wurden.
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Überblick über die Zahl der bei M&K eingereichten und angenommenen 
Manuskripte von 2000 bis 2024

  Manuskriptangebote  

  Gesamt davon für 
Themenhefte

                 angenommen Externe 
GutachtenAnzahl in Prozent

2000 41 10 24 58,5 % 34
2001 46 10 29 63,0 % 41
2002 44 14 30 68,2 % 57

2003 36 2 19 52,8 % 62
2004 52 13 22 42,3 % 81
2005 35 – 16 45,7 % 66
2006 53 15 24 45,3 % 96
2007 34 – 17 50,0 % 63
2008 41 – 14 34,1 % 77
2009 46 – 18 39,1 % 89
2010 62 – 30 48,4 % 125
2011 55 12 29 52,7 % 123
2012 42 – 18 42,9 % 89
2013 31 – 12 38,7 % 64
2014 40 – 15 37,5 % 80
2015 36 – 16 44,4 % 75
2016 57 24 35 61,4 % 91
2017 27 – 12 44,4 % 51
2018 29 10 15 51,7 % 52
2019 23 – 13 56,5 % 39
2020 37 17 19 51,4 % 57
2021 31 10 19 61,3 % 54
2022 32 – 8 25,0 % 57

2023 31 11 14 45,2 % 47

2024 33   16 48,5 % 47

Gesamt 994 148 484 48,7 % 1717

Lesebeispiel: Im Jahr 2024 gelangten insgesamt 33 Manuskripte in das Verfahren. Von diesen wurden 16 
gedruckt (48,5 %), 17 wurden dementsprechend abgelehnt oder befinden Sie noch in der Überarbei­
tungsphase. Neben der Redaktion waren externe Gutachter*innen mit insgesamt 47 Gutachten an den 
Verfahren beteiligt.

In den Jahren 2000 bis 2024 wurden insgesamt 994 Manuskripte eingereicht, die Zahl der 
eingehenden Manuskripte liegt zwischen 23 und 62 pro Jahr.

Tabelle 1:
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Über die Jahre betrachtet wird knapp die Hälfte der eingereichten Manuskripte ge­
druckt. Nicht abgebildet wird dabei, dass dies fast ausschließlich nach mehr oder weniger 
umfangreichen Überarbeitungen geschieht und kaum ein Text ohne Nachbesserungen ins 
Heft gelangt.

Die folgenden Übersichten geben genaueren Aufschluss über die Autor*innen. Dabei 
werden als Vergleichsmaßstab die über die Jahre 2000 bis 2022 hinweg aggregierten Werte 
dargestellt; als Indikator für die aktuelle Situation werden dem die Werte für die beiden 
letzten Jahre 2023 und 2024 gegenübergestellt.

Geschlecht

In Tabelle 2 wird dargestellt, wie viele der eingereichten und erschienenen Beiträge von 
Männern und Frauen verfasst wurden. Die Kategorie „weiblich“ umfasst einzelne Autorin­
nen oder rein weibliche Teams, die Kategorie „männlich“ einzelne Autoren oder rein männ­
liche Teams, die Kategorie „gemischt“ umfasst gemischtgeschlechtliche und diverse Teams.

Geschlecht der Autor*innen 2000–2022 sowie 2023/2024

Geschlecht

          2000–2022         2023/2024

gesamt angenommen gesamt angenommen

männlich Anzahl 431 212 25 12

Zeilenprozent 100 % 49,2 % 100 % 48,0 %

Spaltenprozent 46,3 % 46,6 % 39,1 % 40,0 %

weiblich Anzahl 238 112 13 6

Zeilenprozent 100 % 47,1 % 100 % 46,2 %

Spaltenprozent 25,6 % 24,6 % 20,3 % 20,0 %

gemischt Anzahl 261 131 26 12

Zeilenprozent 100 % 50,2 % 100 % 46,2 %

Spaltenprozent 28,1 % 28,8 % 40,6 % 40,0 %

gesamt Anzahl 930 455 64 30
Zeilenprozent 100 % 48,9 % 100 % 46,9 %

Spaltenprozent 100 % 100 % 100 % 100 %

Es zeigt sich, dass in den Jahren 2000 bis 2022 knapp die Hälfte der Manuskriptangebote 
(431 von 930 Texten) von Männern bzw. rein männlichen Teams eingereicht wurden; der 
Anteil der Autorinnen und rein weiblichen Teams lag mit 238 von 930 Texten deutlich dar­
unter. Die Annahmequote der Frauen war mit 47,1 Prozent aber fast identisch mit der der 
Männer (49,2 %).

In den Jahren 2023/2024 war der Anteil der Frauen als Alleinautorinnen an den Gesamt­
einreichungen geringer, ebenso der der Männer, und der Anteil gemischter Teams entspre­
chend größer. Die Annahmequote der Frauen lag mit 46,2 Prozent gleichauf mit der von ge­
mischten Teams und lediglich knapp unter derjenigen der Männer (48,0 %).

Tabelle 2:

Editorial

123

https://doi.org/10.5771/1615-634X-2025-2 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/1615-634X-2025-2
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Team

Tabelle 3 zeigt, ob die Manuskripte allein oder im Team mit mehreren Autor*innen ein­
gereicht wurden. Die Kategorie „allein“ umfasst Manuskriptangebote von einer Einzelau­
tor*in, die Kategorie „Team“ umfasst Manuskriptangebote von zwei oder mehr Autor*innen.

Allein oder im Team 2000–2022 sowie 2023/2024

Teamarbeit

          2000–2022         2023/2024

gesamt angenommen gesamt angenommen

allein Anzahl 474 215 19 7

  Zeilenprozent 100 % 45,3 % 100 % 36,8 %

  Spaltenprozent 51,0 % 47,3 % 29,7 % 23,3 %

Team Anzahl 456 240 45 23

  Zeilenprozent 100 % 52,6 % 100 % 51,1 %

  Spaltenprozent 49,0 % 52,7 % 70,3 % 76,7 %

gesamt Anzahl 930 455 64 30
  Zeilenprozent 100 % 48,9 % 100 % 46,9 %

  Spaltenprozent 100 % 100 % 100 % 100 %

Die Ergebnisse zeigen, dass in den Jahren 2000 bis 2022 etwas mehr Manuskripte von Ein­
zelautor*innen eingereicht wurden als von Teams. Ihre Annahmequote lag mit 45,3 Prozent 
etwas niedriger als die der Teams (52,6 %). In den beiden Jahren 2023/2024 zeigt sich ein 
stärkerer Trend zur Teamarbeit: Die Zahl der von Teams eingereichten Texte lag mit 45 
deutlich über der der Einzelautor*innen (19 Angebote). Die in den Vorjahren beobachtete 
Tendenz, dass Team-Beiträge eine bessere Annahmequote aufweisen, hat sich 2023/2024 
umso deutlicher gezeigt (51,1 % gegenüber 36,8 %).

Status

Tabelle 4 dokumentiert den Status der Autor*innen: Die Kategorie „Prof.“ umfasst Profes­
sor*innen sowie Privatdozent*innen, die Kategorie „Dr.“ Promovierte, die Kategorie „ohne“ 
Autor*innen ohne Promotion. Die Mischkategorien beziehen sich bei Teams jeweils auf den 
höchsten und niedrigsten Status.

Tabelle 3:
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Status der Autor*innen 2000–2022 sowie 2023/2024

Status  

     2000-2022      2023/2024

gesamt angenommen gesamt angenommen

Prof. Anzahl 194 103 9 7

  Zeilenprozent 100 % 53,1 % 100 % 77,8 %

  Spaltenprozent 20,9 % 22,6 % 14,1 % 23,3 %

Dr. Anzahl 186 86 12 3

  Zeilenprozent 100 % 46,2 % 100 % 25,0 %

  Spaltenprozent 20,0% 18,9 % 18,8 % 10,0 %

ohne Anzahl 173 72 10 4

  Zeilenprozent 100 % 41,6 % 100 % 40,0 %

  Spaltenprozent 18,6 % 15,8 % 15,6 % 13,3 %

Prof./Dr. Anzahl 69 38 4 4

  Zeilenprozent 100 % 55,1 % 100 % 100 %

  Spaltenprozent 7,4 % 8,4 % 6,3 % 13,3 %

Prof./ohne Anzahl 226 110 22 9

  Zeilenprozent 100 % 48,7 % 100 % 40,9 %

  Spaltenprozent 24,3 % 24,2 % 34,4 % 30,0 %

Dr./ohne Anzahl 82 46 7 3

  Zeilenprozent 100 % 56,1 % 100 % 42,9 %

  Spaltenprozent 8,8 % 10,1 % 10,9 % 10,0 %

gesamt Anzahl 930 455 64 30
  Zeilenprozent 100 % 49,7 % 100 % 46,9 %

  Spaltenprozent 100 % 100 % 100 % 100 %

alle mit „Prof.“ Anzahl 489 251 35 20

  Zeilenprozent 100 % 51,3 % 100 % 57,1 %

alle ohne „Prof.“ Anzahl 441 204 29 10

  Zeilenprozent 100 % 41,7 % 100 % 34,5 %

In den Jahren 2000 bis 2022 waren Professorinnen und Professoren an insgesamt 489 Ma­
nuskriptangeboten beteiligt, Promovierte an insgesamt 337 Angeboten und Nicht-Promo­
vierte an 481 Manuskripten. Auf die Annahmequote hatte der Status der Autor*innen, der 
den Gutachtenden ja auch unbekannt ist, keinen Einfluss: Die höchste Annahmequote hat­
ten Texte, die von der Gruppe „Dr./ohne“ eingereicht wurden (56,1 %), die nächsthöchsten 
Annahmequoten hatten die Statusgruppen „Prof./Dr.“ (55,1 %) und „Prof.“ (53,1 %). Insge­
samt war die Annahmequote der Texte, die unter Beteiligung der Status-Gruppe „Prof.“ ent­
standen sind, mit 51,3 Prozent höher als die derjenigen Texte, die ohne Beteiligung von Pro­
fessor*innen verfasst wurden (41,7 %).

2023/2024 waren Hochschullehrer*innen an insgesamt 35 der 64 Einreichungen betei­
ligt, die Gruppe der Promovierten an insgesamt 23 Angeboten und die der Nicht-Promo­
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vierten an 39 Manuskripten. In diesen beiden Jahren lag die Annahmequote der Texte, die 
von der Statusgruppe „Prof./Dr.“ eingereicht wurden, mit 100 Prozent vorn, gefolgt von der 
Gruppe „Prof./ohne“ mit 40,9 Prozent. Insgesamt wurden Texte, die unter Beteiligung von 
Professor*innen verfasst wurden, deutlich häufiger publiziert als Texte, die ohne Beteiligung 
dieser Gruppe entstanden waren (57,1 % gegenüber 34,5 %). Die Werte der konkreten Kon­
stellationen schwanken von Jahr zu Jahr sehr stark und sollten angesichts der geringen Fall­
zahlen nicht überinterpretiert werden.

Die Redaktion, im Mai 2025
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Medienstrukturen revisited

Ein Plädoyer für eine gesellschaftlich relevante kommunikationswissenschaftliche 
Grundlagenforschung

Josef Seethaler / Mark Eisenegger / Petra Herczeg / Marlis Prinzing*

Medienstrukturen im Sinne von Medien als Organisationen, Institutionen und Systeme prägen 
das Handeln von Akteuren, doch werden auch Organisationen, Institutionen und Systeme 
durch Akteurshandeln aufrechterhalten oder verändert. Diese theoretische Prämisse weist die 
Medienstrukturforschung als ein zentrales Forschungsfeld der Kommunikationswissenschaft 
aus. Gerade in Zeiten radikaler medialer und gesellschaftlicher Veränderungen, die häufig mit 
Begriffen wie Digitalisierung, Deregulierung und Polarisierung beschrieben werden, kann die 
Medienstrukturforschung dazu beitragen, den sich vollziehenden Medien- und Öffentlichkeits­
wandel in seinen politischen, wirtschaftlichen und technologischen Kontexten zu analysieren. 
Darin kann eine der Voraussetzungen gesehen werden, um überhaupt Maßnahmen zur Be­
wältigung gegenwärtiger krisenhafter Entwicklungen, sei es in der Medienproduktion oder in 
der Mediennutzung, und damit zur Stärkung demokratierelevanter Medienstrukturen konzi­
pieren zu können. Anhand von sieben Beiträgen, die dieses Themenheft von M&K versammelt 
und die unterschiedliche Aspekte des weiten Forschungsfeldes der Medienstrukturforschung 
aufgreifen, soll zweierlei verdeutlicht werden: (1.) der Anspruch, das dynamische Zusammen­
spiel von Struktur und Handeln und damit die Wechselwirkungen zwischen Makro-, Meso- 
und Mikroebene einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Gesellschaft als Ganzes zu verste­
hen, und (2.) das Potenzial des daraus resultierenden grundlegenden Reflexionswissens, das 
die Medienstrukturforschung im Sinne einer gesellschaftlichen Profilierung des Faches, aber 
auch zur Beratung von Medienpolitik und -regulierung bereitstellen kann.

Schlüsselwörter: Medienstrukturen, Grundlagenforschung, Politikrelevanz

Media Structures Revisited

A Plea for Socially Relevant Basic Research in Communication Science

Media structures—understood as organizations, institutions, and systems—not only shape the behavior 
of actors but are also maintained or transformed by those actors’ behavior. This theoretical premise 
positions media structure research as a central field within communication studies. Especially in times 
of radical media and social change, often described with terms such as digitalization, deregulation, and 
polarization, media structure research offers vital insights into the ongoing transformation of the media 
and the public sphere within their political, economic, and technological contexts. This analysis can be 
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seen as a necessary foundation for developing strategies to address current challenges in both media 
production and use, supporting the reinforcement of media structures that are essential to democracy. 
Based on seven articles compiled in this special issue of M&K, each addressing different facets of the 
broad field of media structure research, two key aspects are highlighted: (1) the aim of understanding 
the dynamic interplay between structure and agency reflected in the interactions among macro, meso, 
and micro levels. including their impact on society as a whole; and (2) the potential of this foundational, 
reflective knowledge to help define the role of communication science within society, as well as to inform 
media policy and regulatory frameworks.

Key words: media structures, basic research, political relevance

„Welche Inhalte von Medienorganisationen produziert werden, welche Inhalte Plattformen 
für uns auswählen und welche Inhalte uns als Nutzer*innen damit überhaupt angeboten 
werden, beruht nicht auf Zufälligkeiten.“ Mit dieser scheinbar naheliegenden, aber folge­
reichen Feststellung leitet Puppis (2023: 20) das Kapitel „Medienstrukturen“ in seinem 
bahnbrechenden Buch zur Medienpolitik ein.1 Und er setzt fort, dass die Produktion und 
öffentliche Distribution von Inhalten durch Medien und Plattformen von deren Strukturen 
auf Meso- und Makroebene, also auf organisationaler Ebene der Medienorganisationen 
und der institutionellen Ebene des Mediensystems in ihrem jeweiligen gesellschaftlichen 
Umfeld geprägt werden. Dadurch beeinflussen organisationale und institutionelle Struktu­
ren letztlich, wie Lazarsfeld und Merton schon 1948 erkannt hatten, auch Nutzung und 
Wirkung von Medieninhalten: „The social effects of the media will vary as the system of 
ownership und control varies“ (Lazarsfeld & Merton 1948: 106) – wobei diese Effekte, so ist 
angesichts eines zunehmend aktiveren Publikums zu ergänzen, ebenso strukturbildend und 
-verändernd auf Meso- und Makroebene einwirken.

Historische Schlaglichter

Ein ähnlicher Gedanke findet sich schon in Max Webers (1911) Vorschlag für eine Presse-
Enquete, mit dem er ein zweidimensionales – und erstaunlich aktuelles – Programm der 
damaligen Zeitungsforschung vorgelegt hatte, das er nach primär organisationalen Struktu­
ren einerseits und institutionellen bzw. gesellschaftlichen Strukturen andererseits ordnete. 
So subsumierte Weber unter der „Art der Bildung“ des „Apparates Presse“ Eigentums-, 
Kapital-, (journalistische und technische) Organisations- und Marktstrukturen, während er 
unter „Presse als Komponente der objektiven Eigenart der modernen Kultur“ die Einflüsse 
politischer und wirtschaftlicher Strukturen und auch die Produktion öffentlicher Meinung 
durch die Presse verstand. Die erste Dimension, wenn auch mit anderen Schwerpunktset­
zungen, findet sich auch beim Nationalökonomen Karl Bücher (1917: 257), der deutlicher als 
Weber die Besonderheit von Medienunternehmen, auf zwei unterschiedlichen Märkten zu 

1.

1 Der Begriff „Medien“ wird in diesem Beitrag im Sinne der vom Europäischen Parlament und Rat 
(2024b) verwendeten Definition von „Mediendienst“ verwendet, nämlich als eine Dienstleistung, 
deren „Hauptzweck … oder ein trennbarer Teil“ darin besteht, unter der redaktionellen Verantwor­
tung eines Mediendiensteanbieters der Allgemeinheit – gleich auf welche Weise – Sendungen oder 
Presseveröffentlichungen zur Information, Unterhaltung oder Bildung bereitzustellen“ (Art. 2, Z. 1 
Europäisches Medienfreiheitsgesetz). Die Bereitstellung von Mediendiensten erfolgt jedoch zuneh­
mend auf (globalen) Online-Plattformen, „die als Zugangstor zu Medieninhalten“ fungieren und 
gleichzeitig „wesentliche Anbieter von Online-Werbung sind, sodass sie mit diesen ihren Geschäfts­
modellen die Tätigkeit von Mediendiensteanbietern (ökonomisch und inhaltlich) beeinflussen (Er­
wägungsgrund 4, Europäisches Medienfreiheitsgesetz; Europäisches Parlament und Rat 2024b).
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agieren, in den Mittelpunkt seiner Überlegungen zur „innere[n] Organisation der Zeitungs­
unternehmung“ stellte.

Wenn man von der seit den 1950er Jahren – schon aus politischen Gründen – florie­
renden, meist normativ-typologisch orientierten Mediensystemforschung absieht (Seethaler 
2025), kamen die frühen Anfänge einer Medienstrukturforschung im Wesentlichen erst 
viele Jahrzehnte später zum Tragen, als die Notwendigkeit einer Untersuchung der Kommu­
nikationsleistung der Medien in ihrem Verhältnis zum offenkundigen Wandel der Markt-, 
Produktions- und Nutzungsstrukturen nicht mehr zu übersehen war: In Deutschland und 
Österreich hatte, so Bohrmann und Sülzer (1973), die damalige Publizistikwissenschaft das 
Zeitungssterben und die Konzentrationsprozesse seit Ende der 1960er Jahre noch verschla­
fen (siehe auch Knoche 2013), doch auch international mussten McLeod und Blumler noch 
1987 vor voreiligen Generalisierungen von Medienwirkungen und einer Geringschätzung 
der intervenierenden Effekte der auch in den westlichen Industriegesellschaften erheblich 
variierenden strukturellen Rahmenbedingungen warnen. Ohne anzuerkennen, „that econo­
mic, social and technological contexts are theoretically important factors in media use and 
their effects“ wäre „a more comprehensive understanding of media processes“ nicht möglich 
(McLeod & Blumler 1987: 271). 

Zu dieser Zeit war Giddens‘ (1984) Strukturationstheorie bereits erschienen, die der 
bisher vor allem mit nationalökonomischen und systemtheoretischen Ansätzen und, in 
einer kritischen Gegenbewegung, mit Ansätzen der politischen Ökonomie arbeitenden Me­
dienstrukturforschung neuen Auftrieb gab und ihr Betätigungsfeld erweiterte.2 Die Struktu­
rationstheorie erlaubt mit ihrer Auflösung des Dualismus von Struktur und Handeln in 
der „Dualität der Struktur“ – ebenso wie die Feldtheorie Bourdieus und die späteren neo­
institutionalistischen Ansätze der Organisationstheorie (Barley & Tolbert 1997) und eines 
„akteurszentrierten“ (Mayntz & Scharpf 1995; Schimank 1996) bzw. „diskursiven Institutio­
nalismus“ (Schmidt 2008) – das Verhältnis von Struktur und Akteur neu zu denken: Auf 
den (verkürzenden) Punkt gebracht, wird hier die soziale Struktur, bestehend aus geteilten 
Normen und prozeduralen Regeln, informellen Konventionen und materiellen wie autorita­
tiven Ressourcen, sowohl zum Medium als auch zum Ergebnis individuellen Handelns: Sie 
ist zugleich Einschränkung des Handelns der Akteure als auch Befähigung zum Handeln 
und wird so in sozialen Interaktionen in einem ständig fließenden Kreislauf produziert und 
reproduziert. Die infolge der Dynamisierung des Verhältnisses von Struktur und Handeln­
den belebte theoretische Auseinandersetzung kann als zukunftsweisender Wendepunkt in 
der Medienstrukturforschung bezeichnet werden.

Gesellschaftliche und fachwissenschaftliche Relevanz

Ein Verständnis von Normativität, das soziale Praktiken und Institutionen als veränderbar 
begreift, hat sich schließlich als Voraussetzung für die Anwendung demokratietheoretischer 
Ansätze in der Medienstrukturforschung erwiesen (Seethaler 2025; generell: Kreisky & 
Löffler 2010). Diese theoretische Fundierung kann als Antwort auf die Folgen einer langjäh­
rigen Deregulierungspolitik, die radikalen technologiebasierten Veränderungen in Medien­
angebot und -nutzung und den zunehmend kalten Wind verstanden werden, der global 

2.

2 Auch Goffmans (1974) Framing-Ansatz als eine der soziologischen Wurzeln der kommunikations­
wissenschaftlichen Framing-Forschung (Tewksbury & Scheufele 2020) ist eng mit der Strukturati­
onstheorie verwandt, da er einen Prozess bezeichnet, durch den die Akteure die soziale Realität 
strukturieren, indem sie auf kulturell, sozial und individuell verfügbares Wissen zurückgreifen, 
um Phänomene wahrzunehmen, zu interpretieren und zu bewerten und entsprechend zu handeln 
(Melischek & Seethaler 2011).
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der liberalen Demokratie entgegenbläst. Sie erlaubt nicht nur die Kontextualisierung aktu­
eller Entwicklungen im Bereich der journalistischen Medien ebenso wie der Plattformen, 
sondern auch die Formulierung von Wegen zu einer widerstandsfähigeren demokratischen 
Medienlandschaft (bspw. Brogi et al. 2025; Trappel & Tomaz 2021). Wie in kaum einem 
anderen Gegenstandsbereich ist jedenfalls die Medien- und Kommunikationswissenschaft 
durch die Erforschung von Medienstrukturen in der Lage, den insbesondere von den Sozi­
alwissenschaften erhobenen Anspruch umzusetzen: nämlich durch Grundlagenforschung 
Lösungsoptionen für gesellschaftliche Probleme aufzuzeigen. Das Fachgebiet für die öffent­
liche Politikgestaltung relevant zu machen, sahen bereits McLeod und Blumler (1987) als 
einen USP der Medienstrukturforschung.

Auf europäischer Ebene steht es außer Zweifel, dass es kontinuierlicher Forschungen zu 
den rechtlichen, wirtschaftlichen und sozio-politischen Implikationen der sich permanent 
verändernden Medienlandschaften, insbesondere der politischen Informationsumwelten 
(Esser & Pfetsch 2023) bedarf, um den staatlichen und suprastaatlichen Entscheidungsträ­
gern, aber auch zivilgesellschaftlichen Initiativen jene Kenntnisse an die Hand zu geben, 
die medienpolitisches Handeln im Interesse der Sicherung der heute fragiler denn je er­
scheinenden demokratischen Grundlagen benötigt. Der seit 2020 jährlich veröffentlichte 
„Rule of Law Report“ der Europäischen Kommission zählt – neben dem Zustand des 
Justizsystems, der Korruptionsbekämpfung und der Ausgestaltung der Gewaltenteilung – 
Freiheit und Pluralismus der Medien zu den vier „key areas“ im Dienste der Wahrung der 
Menschenrechte, demokratischer Werte und der Rechtsstaatlichkeit.3 Dies zeigt die hohe 
politische Relevanz medienstruktureller Fragestellungen.

Vor nunmehr drei Jahrzehnten haben es Kurt Imhof und Peter Schulz als Anspruch des 
seit 1994 in Luzern und Zürich stattfindenden „Mediensymposiums“ bezeichnet, „Analysen 
zu den strukturellen Bedingungen und kulturellen Formen von Öffentlichkeit, öffentlicher 
Kommunikation und sozialem Wandel an[zu]bieten“ (Imhof & Schulz 1995: 7). In diesem 
Sinn hatte sich das Mediensymposium 2023 vorgenommen, den Beweis anzutreten, dass die 
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Beschaffenheit der Medienstrukturen, ihrem 
Geworden-sein, ihren Veränderungen und den daraus entstehenden vielfältigen Folgen 
ein vielversprechender Weg ist, um einen Beitrag zur öffentlichen Visibilität der Medien- 
und Kommunikationswissenschaft zu leisten, die in jüngster Zeit immer wieder als zu 
gering diskutiert worden ist (bspw. Nielsen 2018; Haller et al. 2019; Lewis 2020; Fürst et 
al. 2024). Auch wenn das Einbringen wissenschaftlicher Erkenntnisse in den öffentlichen 
und politischen Diskurs nicht der oberste Maßstab für die Legitimation einer Disziplin 
sein darf – viele, heute längst selbstverständlich in unser Leben integrierte Forschungen 
wären vielleicht gar nicht betrieben worden, wenn ein permanenter Druck der öffentlichen 
Legitimation auf ihnen gelastet hätte –, so hat schon Immanuel Kant (2020 [1784]) die 
Gelehrten in der Pflicht gesehen, in freier, öffentlicher Rede und Schrift von ihrer Vernunft 
Gebrauch zu machen und dadurch zu einer aktiven, räsonierenden und sich reflektierenden 
Öffentlichkeit beizutragen.

Zur gesellschaftlichen Relevanz der Medienstrukturforschung tritt ihre intradisziplinäre 
Bedeutung, die Dogruel (2019) angesichts der gegenwärtigen Trends in der kommunikati­
onswissenschaftlichen Forschung und zunehmend knapper Ressourcen unterschätzt sieht 
und die Jarren et al. (2019) mit einem überzeugenden Plädoyer unterstreichen. Sie fordern 
eine intensivierte Beschäftigung mit Medienstrukturen ein, da ohne sie der gegenwärti­
ge „massive Veränderungsprozess“ des gesamten Mediensystems kommunikationswissen­

3 https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholdi
ng-rule-law/rule-law/annual-rule-law-cycle/2024-rule-law-report_de [18.05.2025].
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schaftlich gar nicht bearbeitet werden könne. Schon lange davor hatte Pätzold die Defizite 
methodischen und empirischen Wissens beklagt, mit dem „wir die aus Medienstrukturen 
resultierenden journalistischen Arbeitsergebnisse in Beziehung zu den großen Strukturpro­
blemen setzen können, die es im Verhältnis von Medien und Öffentlichkeit gibt“ (Pätzold 
2013: o. S.). Während die Problemlagen unter den Bedingungen der digitalen Gesellschaft 
noch vielfältiger geworden sind, gilt weiterhin, dass wir allzu oft „ungeprüft [übernehmen], 
was uns an statistischem Material von nicht wissenschaftlichen Instanzen eingereicht wird. 
Vor allem haben wir darauf verzichtet, die wesentlichen Kategorien der Messungen selber 
zu definieren oder die Definitionsvorgaben auf ihren empirischen Wert zu überprüfen.“ 
(ebd.) An Jay G. Blumlers Appell hat sich nichts geändert:
„One reason is the complexity of the political communication process, which is organized ‘within 
a Chinese-boxes-like set of levels’ (Blumler, McLeod, and Rosengren, 1992, 14), linking a political, 
economic, and cultural environment; political advocates of all kinds; journalistic and other mediators 
of all kinds; the messages and other content that they produce; and bodies of heterogeneous and 
varyingly involved citizens. We need to be able to travel across these levels (as well as to home in on 
particular ones) with concepts that can help us to understand how these relationships work, how they 
feed on each other, how they evolve with regard to each other, and in what ways their interrelations may 
matter.“ (Blumler 2017: 47)

Die Beiträge dieses Themenheftes, das in M&K 2/2025 unter dem Titel „Medienstruktu­
ren revisited“ erscheint, können nur Bruchstücke des Forschungsfeldes abdecken (Puppis 
2025). Sie möchten jedoch zweierlei verdeutlichen: (1.) den Anspruch der Medienstruktur­
forschung, das dynamische Zusammenspiel von Struktur und Handeln und damit die 
Wechselwirkungen zwischen Makro-, Meso- und Mikroebene in ihren Auswirkungen auf 
die Gesellschaft als Ganzes zu verstehen, und (2.) das Potenzial des daraus resultierenden 
„grundlegende[n] Reflexionswissens“ (Jarren et al. 2019: 421), das sie zur gesellschaftlichen 
Profilierung des Faches, aber auch zur Beratung von Medienpolitik und -regulierung bereit­
stellen kann.

Die Erstfassungen der sieben in diesem Themenheft veröffentlichten Beiträge wurden 
im Rahmen des vom Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) veranstalte­
ten und von den Autor*innen dieses Beitrags (zusammen mit Patrik Ettinger) organisierten 
Mediensymposiums „Medienstrukturen revisited: Recht – Markt – Akteure – Gesellschaft“ 
am 12. und 13. Oktober 2023 an der Universität Zürich präsentiert. Ihre Themen sollen im 
Folgenden in eine Skizze des Forschungsfeldes integriert werden, die, auf der umfassenden 
Darstellung von Puppis et al. (2013) aufbauend, versucht, einen weiten Bogen zu spannen 
und die Vielfalt nicht nur möglicher und aufschlussreicher, sondern gesellschaftlich und po­
litisch relevanter Fragestellungen zumindest (und durchaus unvollständig) anzureißen.

Das Forschungsfeld

Strukturen sind auf mehreren Ebenen wirkmächtig: auf der Ebene der technischen Verbrei­
tung, der organisationalen Ebene, der institutionellen Ebene und der Systemebene mit ihren 
funktionalen und dysfunktionalen gesellschaftlichen Aus- und Wechselwirkungen (Donges 
& Jarren 2022). Die Art der technischen Verbreitung bestimmt die Formate (mit), in denen 
Informationen jeder Art transportiert werden können, und die Formate geben eine Struktur 
für die Darstellung und Nutzung der Inhalte vor. Als Organisationen operieren Medienak­
teure mit einem Konglomerat von normativen Orientierungen, Ressourcen und Strategien, 
um den Einsatz von Mitteln im Hinblick auf ihre spezifischen Interessen und Ziele abzu­
wägen und abzustimmen. Dabei können journalistisches und unternehmerisches Handeln 
– und das heißt heute: unternehmerisches Handeln von Mediendiensteanbietern und Platt­

3.
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formen – durchaus miteinander in Konflikt geraten. Doch grundsätzlich lassen ähnliche 
Zielorientierungen und Arbeitsweisen auf Dauer gestellte Ensembles von Organisationen 
entstehen, die sich durch bestimmte Organisationsstrukturen auszeichnen. Im Bereich der 
politischen Kommunikation sind beispielsweise die Ressourcen (Personal, Redaktionen, 
Korrespondenzbüros etc.), die für Informations- und Nachrichtensendungen bzw. das Poli­
tikressort vorgehalten werden, ein essenzielles Unterscheidungskriterium.

Bei aller organisationstypischen Unterschiedlichkeit agieren jedoch alle Medienakteure 
innerhalb des Regelsystems einer Gesellschaft, das einerseits Ausbildung und Geltungskraft 
bestimmter Handlungsnormen und Rollenverständnisse prägt, auf das sie aber auch regulie­
rend, normierend und letztlich kulturell prägend einwirken. Deutlich sichtbar wird dies 
anhand des sich wandelnden Demokratieverständnisses, das Medien ebenso befördern wie 
reflektieren können, wenn auch in unterschiedlichem, durchaus vertrauensbildend oder 
-reduzierend wirkendem Ausmaß (Beaufort 2020). Medien haben also den Status von 
Institutionen, deren Legitimationsgrundlage im Zusammenspiel mit anderen gesellschaftli­
chen Institutionen verhandelt wird. Durch Beobachtung und Setzung von Regeln, durch 
Beantwortung und Steuerung von Erwartungen etablieren sie „eine soziale Ordnung, die sie 
zugleich auch repräsentieren“ (Jarren 2017: 48). In diesem Sinn sind Medien Sozialsysteme, 
deren Wirken Folgen für andere gesellschaftliche Teilbereiche oder Teilsysteme haben kann: 
„Soziale Strukturen stecken Sinnhorizonte der gesellschaftlichen Wirklichkeit ab, an denen 
sich Akteure angesichts ihres elementaren Bedürfnisses nach Erwartungssicherheit orientie­
ren, um handlungsfähig zu werden“ (Schmidt 2021: 122).

Es ist nichts Neues, dass die Art der technischen Verbreitung zunächst die Formate 
(mit)bestimmt, in denen Informationen jeglicher Art transportiert werden können, die 
Formate eine Struktur für die Darstellung der Inhalte vorgeben und beides, Verbreitungsart 
und Formate, das Nutzungsverhalten beeinflussen. Neu ist, dass Algorithmen, Nutzungsme­
triken wie likes, comments und shares und generell die sich rasant weiterentwickelnden 
KI-gestützten Anwendungen Produktions- wie Nutzungsabläufe prägen und immer stärker 
prägen werden bis hin zu Entscheidungsprozessen innerhalb und zwischen Organisationen, 
aber auch von Individuen in ihrem Lebensalltag. Eine der daraus für die bestehenden 
medialen und rechtlichen Ordnungen resultierenden Herausforderungen greifen Lars Rins­
dorf und Hauke Rinsdorf auf, indem sie den Status journalistischer Kreator*innen auf 
Online-Plattformen beleuchten. Deren Handlungsspielraum hängt primär von den Nut­
zungsmetriken und den davon bestimmten ökomischen Beziehungen zu Werbetreibenden 
und Agenturen ab, wobei reichweitenschwächere Kreator*innen durch die angewandten 
algorithmischen Modelle hinsichtlich der Bedeutung ihrer Inhalte in Empfehlungssystemen 
sowie auch hinsichtlich der Vergütungsmodelle diskriminiert werden. Die Analyse der 
arbeitsrechtlichen Situation zeigt, dass nur jene Kreator*innen, die nach der Richtlinie (EU) 
2024/2831 als Plattformarbeitende klassifiziert werden können, von den in der Richtlinie 
festgelegten Rechten profitieren, in ihren publizistischen Interessen aber dennoch nicht 
hinreichend gegen Eingriffe der Plattformbetreiber geschützt sind. Vielfaltssicherung in 
diesem Bereich ließe sich, so die Autoren, rechtspolitisch eher durch Erweiterungen bei den 
Regelungen zum algorithmischen Management anpeilen.

Das Beispiel zeigt, dass neue Akteure in der Vermittlung öffentlicher Kommunikation 
das traditionelle Verständnis von Medienakteuren in Frage stellen (Dogruel 2019). Wenn 
soziale Netzwerke, Aggregatoren und nichtlineare audiovisuelle Dienste die neuen Gatekee­
per für den Zugang zu allgemeinen Informationen, insbesondere zu Informationen von 
öffentlichem Interesse, sind, dann stellen sich Fragen nach den Folgen dieser Entwicklung. 
Zunächst ist dies die Frage nach den Folgen für die Organisationsstrukturen und deren 
Wechselwirkungen mit dem Handeln der Akteure in den traditionellen Medienhäusern und 
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Redaktionen. Diese Frage ist nicht von der Hand zu weisen, denn wie sehr strukturelle Ein­
flüsse, wie konkrete Machtkonstellationen, regelhafte Erwartungen, berufsethische Normen 
und Professionalitätskriterien, redaktionelles Handeln grundsätzlich leiten, können Mirco 
Liefke und Matthias Künzler anhand von Fallbeispielen aus Redaktionssitzungen der 
ZDF-heute-Nachrichten zeigen. Selbst die Möglichkeit, strukturelle Rahmenbedingungen 
flexibel zu interpretieren und durch persönliche Erfahrungen zu bereichern, hat ihrerseits 
eine strukturelle Voraussetzung: eine offene Organisationskultur. Der angewandte Mixed-
Methods-Ansatz aus ethnografischer Beobachtung, Leitfadeninterviews und Dokumenten­
analyse verspricht überdies das Potenzial zu besitzen, auch den Wandel von Organisations­
strukturen, ihrer sich verändernden Bedingungsfaktoren und ihrer Auswirkungen auf das 
Akteurshandeln zu erfassen.

Eine weitere Folge von Deregulierung und digitalem Wandel liegt in der Begünstigung 
des Erfolgs neuer Medienakteure, deren organisationale Logiken die Interessen und Ziele 
journalistischer Medienorganisationen bestenfalls imitieren, wenn nicht in ihrem Sinn in­
strumentalisieren. Zu nennen sind hier das Revival von politischen Parteien als (mehr oder 
minder transparent agierende) Mediendiensteanbieter und das verstärkte Engagement bran­
chenfremder Unternehmen in der Medienbranche. Beide Entwicklungen sind im doppelten 
Wortsinn fragwürdig. Wo sind die Grenzen zwischen unabhängigem Journalismus auf der 
einen Seite und politischer Propaganda und Corporate Publishing auf der anderen Seite 
zu ziehen? Wie lässt sich gewährleisten, dass Nutzer:innen redaktionellen Inhalt von (Politi­
cal) Advertorials und Native Advertising unterscheiden können? Inwieweit beeinflussen in 
solchen Arrangements parteipolitische oder wirtschaftliche Interessen den redaktionellen 
Inhalt unwillkürlich, wenn nicht sogar intentional? Wie sehr leisten derartige Medien da­
durch der Desinformation Vorschub? Guido Keel greift in seinem Beitrag einen der damit 
verbundenen Aspekte, nämlich Sponsored Content, auf. Die zunehmende Bedeutung, die 
der Vermischung von der Werbung dienenden Inhalten eines externen Auftraggebers in 
Form und Funktion mit redaktionellen Inhalten (vor allem, aber nicht nur) im Kontext von 
Online-Medien zukommt, stellt zweifellos einen dringenden Fall für die Selbstregulierung 
dar. Immerhin stehen damit Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit des Journalismus auf 
dem Prüfstand. Die Analyse der Ethik-Kodices aller Mitglieder der Alliance of Independent 
Press Councils of Europe (AIPCE) und eine vertiefende Befragung von zehn Presseräten 
ergab jedoch, dass das Bewusstsein für diese Problematik in Europa unterschiedlich ausge­
prägt ist – und sich in den letzten, an Veränderungen reichen fünf Jahren kaum verändert 
hat. Die von der EU geforderten Maßnahmen zur Transparenz wirtschaftlicher und poli­
tischer Werbung, aber auch der Eigentumsstrukturen von Medienunternehmen (Europäi­
sches Parlament und Rat 2024a; 2024b) erscheinen daher gut begründet zu sein und deren 
Umsetzung der kontinuierlichen Analyse wert – was im Übrigen für Maßnahmen der Co- 
und Selbstregulierung zur Stärkung von Accountability-Systemen generell gilt (Prinzing et 
al. 2024).

Die Frage, in welcher Weise sich durch anders gelagerte Vermittlungsprozesse die Or­
ganisationsformen der Medien und die normativen Funktionszuschreibungen verändern, 
betrifft nicht zuletzt die öffentlich-rechtlichen Medien und ihren Public Service. Gerade 
der Gedanke, den Bürger*innen verlässliche und die Bildung einer eigenen Meinung er­
möglichende Informationen zu bieten, die Mächtigen zu beobachten und ein Forum für 
Diskussionen über Themen zu bieten, die die Gesellschaft umtreiben, hat zur Ausbildung 
und Geltungskraft eines normgebenden journalistischen Selbstverständnisses und damit zu 
einem Institutionalisierungsprozess geführt, der Medien in einer Demokratie systemrelevant 
hat werden lassen: Ohne eine so hergestellte Öffentlichkeit ist Demokratie nicht denkbar. 
In jüngster Zeit ist jedoch, getrieben vor allem von politisch rechtsradikalen Akteuren, 
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die Legitimation der – in einer diffamierenden Umdeutung des Systembegriffs – „System­
medien“ genannten journalistischen Medien und insbesondere die Legitimation der öffent­
lich-rechtlichen Medien unter Beschuss geraten. Marlis Prinzing plädiert daher in ihrem 
Beitrag für eine Erweiterung des institutionellen Rahmens des Public Service als leitendes 
Prinzip für journalistische Leistungen unabhängig von der Organisationsform der Medien, 
die ihn realisieren. Sie sieht darin nicht nur eine Gegenkraft zur Tendenz zur Erosion von 
Demokratien, sondern auch, und damit zusammenhängend, eine notwendige Anpassung an 
das durch die digitale Transformation geprägte Umfeld. Ein ähnlicher Anstoß kommt von 
einem aktuellen, vom ZDF beauftragen Gutachten, das „die Stabilisierung publizistischer 
Leistungserbringung insgesamt […] durch Vernetzung öffentlich-rechtlicher und privater 
Medien sowie weiterer externer Partner wie Bildungs- und Kultureinrichtungen“ ermöglicht 
sieht und in der dadurch gegebenen Vernetzung ein dringend zu schaffendes Gegenwicht zu 
den marktdominanten Plattformen (Dogruel et al. 2025: 12). Ein Digital Open Public Space 
wäre eine Antwort auf die Frage, ob „die Distribution von Inhalten den Plattformen der 
Technologiegiganten überlassen werden“ soll oder ob es „zielführend [wäre,] den Aufbau 
eigener Plattformen zu unterstützen?“ (Jarren et al. 2019: 421).

Das damit angesprochene Thema der Vielfaltssicherung braucht zweifellos neue Ant­
worten. Unter der Prämisse, dass Medienstrukturen entsprechend den Anforderungen einer 
an demokratischen Grundwerten orientierten gesellschaftlichen Verständigung gestaltet sein 
sollten (Dogruel et al. 2025), besteht weitreichender Konsens, dass Bürger*innen Zugang zu 
einer breiten Palette vertrauenswürdiger Informationen haben sollten, die sie zur Teilhabe 
an demokratischen Willensbildungs-, Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen befähigen. 
Doch wenn es um die verschiedenen Formen von Konzentration geht, unterscheiden 
sich die nationalen Medienmärkte in der Europäischen Union nicht grundlegend – und 
dies trotz unterschiedlicher medien- und kartellrechtlicher Vorgaben (Centre for Media 
Pluralism and Media Freedom 2024). Die „Economies of Scale“ kommen wie die Abwande­
rung von großen Teilen der Werbeeinnahmen zu den globalen Plattformen nahezu überall 
zum Tragen. Umso mehr braucht es europäische Strategien (die freilich die Frage nach 
dem Kräfteverhältnis von transnationaler und nationaler Regulierung aufwerfen); umso 
mehr ist es aber auch angezeigt, nach Entwicklung, Ursachen und Wirkungen der Ballung 
wirtschaftlicher Einflussgrößen im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext zu fragen und die 
Wirksamkeit von Konzepten zu prüfen: seien es öffentliche Transparenz von Eigentums­
strukturen, staatliche und parteipolitische Unabhängigkeit der Medien und redaktionelle 
Autonomie (wie im Europäischen Medienfreiheitsgesetz vorgesehen) oder im Sinne einer 
demokratiepolitischen Aufgabe zielorientiert eingesetzte Fördermechanismen der öffentli­
chen Hand (von Haushaltsabgaben und steuerlichen Anreizen über arbeitsrechtliche und 
soziale Sicherungssysteme für Journalist:innen bis hin zur Förderung ressourcenintensiver 
journalistischer Praktiken und innovativer Geschäftsmodelle).

Vielfaltssicherung betrifft aber auch Fragen wie: In welchem Ausmaß realisieren die 
Medien den 2008 im Vertrag über die Europäische Union festgeschriebenen europäischen 
Grundwert einer Gleichstellung der Geschlechter,4 gemessen sowohl an der Umsetzung von 
Gleichstellungsmaßnahmen auf Management- und Redaktionsebene als auch an der Reprä­
sentanz von Frauen in politischen und Nachrichteninhalten? Inwieweit finden Minderhei­
ten gemäß den Empfehlungen der OSZE (1998) zumindest in den öffentlichen Medien 
eine adäquate Berücksichtigung im Ausmaß der Angebote, aber auch in der Zusammenset­
zung der Redaktionen? Bis zu welchem Grad wurde die in Artikel 22 der EU-Richtlinie 

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=DE 
[18.05.2025].
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über audiovisuelle Mediendienste verankerte Verpflichtung der Mitgliedstaaten, „ohne un­
angemessene Verzögerung“ sicherzustellen, dass sich die ihrer Rechtshoheit unterworfenen 
Mediendiensteanbieter nachweisbar um die Zugänglichkeit ihrer Inhalte für Menschen mit 
Seh- oder Hörbehinderungen bemühen, umgesetzt?

Die Einbeziehung des Publikums – oder besser: der Menschen „formerly known as the 
audience“ (Rosen 2012) – in die Medienstrukturforschung sollte aber nicht auf der organisa­
tionalen Ebene stehenbleiben, sondern es wäre auf gesellschaftlicher Ebene zu fragen, wie 
und über welche Variablen die individuellen Bedürfnisstrukturen und Nutzungsmuster mit 
den Medienangebotsstrukturen und der Art der Vermittlungsprozesse zusammenhängen 
und inwieweit sie sich an Veränderungen in Angebot und Vermittlung anpassen oder diese 
sogar beschleunigen. In diesen wechselseitigen Beziehungen spielen zweifellos die nach 
Gruppen von Nutzer:innen zu differenzierenden Erwartungshaltungen an die Medien eine 
nicht zu unterschätzende Rolle, da sie es sind, die die Zusammensetzung der jeweiligen 
Informationsrepertoires prägen und, abhängig vom Grad ihrer Beantwortung, die Intensität 
des Nachrichteninteresses und der Nachrichtennutzung und letztlich das Vertrauen in die 
Medien (mit) beeinflussen. Dies gilt besonders im Hinblick auf die Erwartungen an journa­
listische Funktionen in einer demokratischen Öffentlichkeit, deren Struktur sich wiederum 
durch das Wechselspiel von Angebots- und Nutzungshandeln verändert (Beaufort 2020). 
Silke Fürst und Linards Udris greifen in ihrem Beitrag diese Problematik am Beispiel des 
„konstruktiven Journalismus“ auf, der in Reaktion auf zunehmende Nachrichtenverdrossen­
heit, sinkendes Medienvertrauen und stagnierende Zahlungsbereitschaft entstanden war. 
Die Resultate einer repräsentativen Umfrage in der Schweiz zeigen, dass „konstruktiver 
Journalismus“ bei großen Teilen der Bevölkerung, unabhängig von Alter und Geschlecht, 
auf starkes Interesse stößt und sogar die Zahlungsbereitschaft für journalistische Inhalte 
erhöht. Er spricht (zunächst?) nachrichtenaffine Personen besonders stark an, doch das 
könnte auch damit zusammenhängen, dass er in der Schweiz noch wenig verbreitet und 
bekannt ist. Die Autor*innen sehen in dieser Form des Journalismus einen möglichen 
Beitrag zur Stärkung demokratierelevanter Medienstrukturen und zur Bewältigung der ge­
genwärtigen Medienkrise.

Die Teilhabe am öffentlichen Diskurs und damit die Inklusion in eine demokratische 
Öffentlichkeit wird zweifellos auch durch die von den sozialen Medien geschaffenen neuen 
Foren und Praktiken der gesellschaftlichen Selbstverständigung erleichtert, wobei die „nied­
rigschwelligen“ Zugänge, die die Grenzen zwischen privat-persönlicher und öffentlicher 
Kommunikation verschieben, wenn nicht sogar auflösen, einen nicht unerheblichen Anteil 
daran haben (Vaccari & Valeriani 2021). Zugleich haben sie nicht zuletzt wegen mangelnder 
Transparenz der dahinterliegenden Strukturen neue Risiken hervorgebracht, die demokra­
tische Werte unterwandern, wenn nicht sogar intentional der Destabilisierung demokrati­
scher Ordnungen dienen. Dies gilt vor allem für die oft als historisch beispiellos bezeichnete 
Verbreitung von Desinformationen und Hassreden, die die öffentliche Debatte über die 
Grenzen der Meinungsfreiheit befeuert. Kritische Stimmen befürchten, dass Chilling-Effek­
te aufgrund von Selbstzensur, Overblocking und der Delegierung von Zensurbefugnissen 
an private Unternehmen die Grundrechte gefährden könnten. Für die Forschung stellt sich 
eine Reihe von Fragen, beginnend bei der empirischen Evidenz für das Ausmaß der Ge­
fährdung der Strukturen einer demokratischen Öffentlichkeit durch die in Rede stehenden 
Phänomene bis hin zu den strukturellen Auswirkungen der getroffenen oder zu treffenden 
medien- und netzpolitischen Maßnahmen wie des Digital Services Act (Gesetz über digitale 
Dienste; Europäisches Parlament und Rat 2022). Franziska Oehmer-Pedrazzi und Stefano 
Pedrazzi besprechen daher auf der Basis kommunikationswissenschaftlicher empirischer 
Erkenntnisse präventive und repressive Handlungsoptionen des Staates (einschließlich des 
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Strafrechts), der involvierten Organisationen (insbesondere der Plattformen, aber auch 
der publizistischen Medien) und der Nutzenden zur Verhinderung und Sanktionierung 
der Verbreitung von (visuellem) Hass im Netz und der damit verbundenen möglichen 
Steuerungseffekte. Das Beispiel zeigt, wie sehr Handeln und Struktur auf Makro-, Meso- 
und Mikroebene ineinander verwoben sind.

Auf der Makro-Ebene geht es um die Aushandlung und Geltungskraft politisch-norma­
tiver Regelungsstrukturen, also die rechtlichen und selbstregulierenden Rahmenbedingun­
gen, unter denen traditionelle Medien und Journalismus, aber auch Plattformen agieren 
bzw. agieren sollten und Menschen medial vermittelte Inhalte nutzen. Kodifizierte Ordnun­
gen vermitteln den Charakter, vergleichsweise stabil zu sein, sind aber dennoch – und 
mitunter besonders gravierend – politischen Veränderungen unterworfen. Dies schon auf­
grund der Wirkmächtigkeit ihres Potenzials, Medienproduktion und -nutzung zu formen. 
Das beginnt bei den demokratischen Grundrechten, dem Recht auf freie Meinungsäuße­
rung und dem Recht auf Information. In der Philosophie der Aufklärung als untrennbare 
Einheit formuliert (Gerhardt 2012; Melischek & Seethaler 2022), ist ihre Geltung seither 
Gegenstand von politischen Diskussionen und rechtlichen Maßnahmen, die auf ihre Wah­
rung ebenso zielen wie auf ihre Instrumentalisierung für politische Partialinteressen oder 
ihre Infragestellung überhaupt. Die Heftigkeit von Konflikten dieser Art macht ihre Wert­
geladenheit deutlich. Josef Seethaler geht daher in seinem analytischen Modell für eine 
EU-weit vergleichende Untersuchung des strukturbildenden Potenzials nationaler Rechts- 
und Regulierungsrahmen davon aus, dass Gesetze, Normen und Regeln als „applications 
of values“ verstanden werden können (Heinich 2020: 221). Sind schon Werte wie Demo­
kratie, Freiheit, Gleichheit und Rechtstaatlichkeit mit einem mehr oder minder breiten 
Interpretationsspielraum behaftet, so ist anzunehmen, dass ihre – politischem Handeln 
unterliegende – Übersetzung in rechtliche und regulatorische Bestimmungen und damit ihr 
Potenzial zur Gestaltung demokratiefördernder Medienstrukturen noch stärker variieren. 
Dass dies in zunehmendem Maße auch für die Menschenwürde gilt, deren aus rechtlicher 
Sicht absolute Geltung bei polarisierenden Themen wie Migration zur „kommunikativen 
Herausforderung“ wird (Herczeg 2021), zeigt, wie sehr gesellschaftliche Wertstrukturen 
Gegenstand kommunikationswissenschaftlicher Analysen sein sollten.
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Sicherung publizistischer Vielfalt in der 
Plattformökonomie

Möglichkeiten und Grenzen des Arbeitsrechts als ergänzender Regulierungsansatz

Lars Rinsdorf / Hauke Rinsdorf*

Der Beitrag diskutiert am Beispiel Deutschlands vor dem Hintergrund der aktuellen Recht­
sprechung und der Richtlinie (EU) 2024/2831 zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der 
Plattformarbeit, welche arbeitsrechtlichen Instrumente mit Blick auf den Status von journa­
listischen Kreator*innen auf Online-Plattformen neben den bereits etablierten europäischen 
Instrumenten der Plattformregulierung einen Beitrag zur Vielfaltssicherung leisten könnten. 
Er nimmt dabei typische Machtasymmetrien auf Plattformen in den Blick, geht der Frage 
nach, ob arbeitsrechtliche Instrumente zur Verfügung stehen und so gestaltet werden können, 
dass sie der Segregation innerhalb der Kreator*innen entgegenwirken und deren publizistische 
Interessen hinreichend gegen Eingriffe der Plattformbetreiber schützen. Es zeigt sich, dass 
journalistische Kreator*innen trotz der Weiterentwicklung des Arbeitnehmerbegriffs durch die 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts vielfach nicht als Arbeitnehmer erfasst werden kön­
nen und damit der Zugang zum Arbeitsrecht als Schutzsystem von vornherein nicht eröffnet 
ist. Dort, wo sich journalistische Kreator*innen wenigstens als Plattformarbeitende nach der 
Richtlinie (EU) 2024/2831 erfassen lassen, können sie immerhin in dieser allgemeinen Eigen­
schaft nach Umsetzung der Richtlinie von Rechten profitieren, die auf der Basis der Vorgaben 
der Richtlinie geschaffen werden. Selbst dann sind sie in ihrer spezifischen journalistischen 
Rolle aktuell allerdings kaum wirksam geschützt. Auf Basis der Analyse erscheint es rechtspoli­
tisch am ehesten zielführend zu sein, auf Erweiterungen in Richtung Vielfaltssicherung bei den 
Regelungen zum algorithmischen Management hinzuwirken.

Schlüsselwörter: Journalistische Kreator*innen, Vielfaltssicherung, Plattformarbeit, Ar­
beitsrecht, Plattformöffentlichkeit

Ensuring Journalistic Diversity in the Platform Economy

Possibilities and Limitations of Labor Law as a Complementary Regulatory Approach

Using Germany as a case study, this article discusses which labor law instruments could help ensure and 
maintain media diversity with regard to journalistic creators on online platforms, within the context 
of a platformized public sphere. This discussion is grounded in current case law and Directive (EU) 
2024/2831 on improving working conditions in platform work. The article explores the complementary 
regulatory potential of labor law alongside the established European framework of platform regulation. It 
examines typical power asymmetries on platforms and investigates whether labor law instruments can be 
designed to counteract segregation among creators and protect their journalistic interests against platform 
operators. Our analysis shows that journalistic creators may benefit from legal developments in their 
general capacity as platform workers. However, they are currently afforded little effective protection in 
their specific journalistic role. Based on this analysis, legal policy should aim to extend protections toward 
ensuring diversity within the regulations governing algorithmic management.
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Einleitung

Aktuelle arbeitsrechtliche Regelungen zu Medienhäusern als Tendenzbetrieben, also Un­
ternehmen, die aufgrund der verfassungsrechtlich besonders geschützten Zielsetzung der 
Organisation größere Freiräume in der Gestaltung von Arbeitsverhältnissen haben, stellen 
wesentlich ab auf nationale Medienunternehmen, die durch den Gesetzgeber klar adressier­
bar sind. Faktisch prägt diese spezifische Konstellation nach wie vor weite Teile journalisti­
scher Arbeit in Deutschland. Gleichzeitig wird aber erkennbar, dass digitale Plattformen die 
Geschäftsmodelle von Medienunternehmen stark beeinflussen (Simon 2024: 160), und sich 
etwa auf YouTube, Instagram oder TikTok neue Formen des Journalismus entwickeln, die 
nicht mehr oder nur partiell in Medienunternehmen eingebunden sind. (Franke et al. 2022)

Das Entstehen und Erstarken digitaler Plattformen weicht somit die Grenzen des jour­
nalistischen Feldes auf. (Hanusch & Löhmann 2023) Der redaktionelle, in eine Medienorga­
nisation eingebundene Journalismus steht zwar nach wie vor im Zentrum dieses Feldes, 
aber an dessen Peripherie werden neue Praktiken und Akteure sichtbar, die zumindest 
potenziell in denjenigen Marktsegmenten wertvolle Beiträge zu einem vielfältigen Medien­
system leisten können, aus denen sich etablierte Medienhäuser aus ökonomischen Gründen 
zurückziehen, etwa im Lokalen. (Wahl-Jorgensen 2022: 114; Hermida 2020: 470; Singer 
2019: 492)

Damit wird eine Verschiebung sichtbar, die sich auch in anderen Branchen beobachten 
lässt: An die Stelle von festen Arbeitsverhältnissen treten zunehmend plattformbasierte 
Wertschöpfungsnetzwerke, in denen einzelne Akteure signifikante Wertschöpfungsbeiträ­
ge leisten, aber deutlich loser an die Plattformanbieter gekoppelt sind. (Acs et al. 2021: 
1636) Der vorliegende Beitrag stellt die Frage, wie das Arbeitsrecht mit dem Bedeutungsge­
winn der Plattformarbeit Schritt hält, und zwar gerade auch spezifisch im Hinblick auf 
journalistische Kreator*innen (Franke et al. 2022): Beobachten wir einen korrelierenden 
Bedeutungsverlust des Arbeitsrechts als Regulierungsinstrument für journalistische Arbeit, 
oder finden sich spezifisch arbeitsrechtliche Antworten auf die veränderten Bedingungen 
journalistischer Arbeit auf Plattformen? Und ist das Arbeitsrecht insbesondere weiter in 
der Lage, Instrumente anzubieten, die einen Beitrag zur Vielfaltssicherung leisten können? 
Dieser Beitrag nimmt einen ersten Anlauf, um diese Fragen zu beleuchten, und diskutiert 
sie am Beispiel Deutschlands vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung und der 
legislativen Aktivitäten der Europäischen Union zur Plattformarbeit. Dabei verbindet er 
rechts- und kommunikationswissenschaftliche Perspektiven.

Diese Fragestellung ist relevant, weil etablierte arbeitsrechtliche Instrumente zur Siche­
rung von Vielfalt im publizistischen Bereich auf traditionelle redaktionelle Arbeit in Medi­
enunternehmen ausgerichtet sind und im Kontext neuer Wertschöpfungsnetze nicht mehr 
greifen, weil die Ausgangsbedingungen zu unterschiedlich sind. Das gilt zunächst mit Blick 
auf die hohe kollektivrechtliche Regelungsdichte in Medienhäusern mit hohem gewerk­
schaftlichen Organisationsgrad, aber auch für die spezifische Regelung von Arbeitsverhält­
nissen in Medienhäusern als Tendenzbetrieben, etwa mit Blick auf erleichterte Befristungs- 
und Kündigungsmöglichkeiten, in denen als Garant der Vielfaltssicherung das Medienhaus, 
nicht aber einzelne Journalist*innen angesprochen sind. (Vgl. dazu ausführlich Bundesar­
beitsgericht 2018; Bundesarbeitsgericht 1997; Löwisch & Rieble 2017: Rn. 33; Forst 2022: 
Rn. 116ff.)

Ähnlich einzuschätzen ist auch die Diskussion zu Redaktionsstatuten als freiwillige 
Vereinbarung zwischen Medienhäusern und angestellten Journalist*innen zur Stärkung 
der inneren Pressefreiheit. (Vgl. dazu etwa Bundesarbeitsgericht 2001; Holtz-Bacha 1998, 
Krüger et al. 2022, Stock 2001) Breitenwirkung hat diese Idee trotz vereinzelter Erfolge nie 
entwickelt, nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil sich selbst dort, wo der Gesetzgeber die 
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Aushandlung von Statuten explizit vorgeschrieben hat, die Wirkmächtigkeit des Konzeptes 
in engen Grenzen gehalten hat. (Krüger et al. 2022) Das konnte Holtz-Bacha (1998) etwa 
in ihrer Untersuchung zu Redaktionsstatuten in privaten Lokalradios in NRW empirisch 
zeigen.

Ein Aspekt der Diskussion um Redaktionsstatute bleibt für die Fragestellung des vor­
liegenden Aufsatzes gleichwohl interessant. Denn erstmalig wurde die Notwendigkeit der 
Sicherung der inneren Rundfunkfreiheit nicht aus einer subjektiven Perspektive im Sinne 
einer individuellen Beteiligung von Journalist*innen an der Rundfunkfreiheit begründet, 
sondern an einer gesellschaftlichen Zielgröße ausgerichtet, nämlich der Sicherung von 
Vielfalt. (Stock 2001) Diese Sichtweise wird hier mit Blick auf arbeitsrechtliche Instrumente 
zur Regulierung von Online-Plattformen übernommen.

Dabei nähert sich der Aufsatz dem Begriff der Vielfalt aus der demokratietheoretischen 
Perspektive einer pluralistischen Demokratie und dem damit verbundenen normativen 
Grundsatz, „dass liberale Demokratien allen Mitgliedern einer Gesellschaft, unabhängig 
von ihren sozialen Zugehörigkeiten, dieselben politischen und gesellschaftlichen Teilhabe­
rechte und Lebenschancen ermöglichen müssen.“ (Wintermantel 2020: 258) Bezogen auf 
die inhaltliche Dimension publizistische Vielfalt weist dieser Anspruch über die mediale 
Präsenz politischer Eliten hinaus. (Udris et al. 2023: 63)

Im spezifischen Kontext der hier behandelten Fragestellung geht es darum, ob Online-
Plattformen als Teil der strukturellen Dimension von Vielfalt so ausgestaltet sind bzw. 
mit arbeitsrechtlichen Instrumenten so ausgestaltet werden können, dass durch die Arbeit 
journalistischer Kreator*innen auf diesen Plattformen dieser Anspruch eingelöst werden 
kann. Entlang des Modells von Hendrickx et al. (2022) zur Analyse publizistischer Vielfalt 
beschäftigt sich der Text im Weiteren mit den Möglichkeiten der Betreiber, Plattformen 
als Kommunikationsinfrastrukturen auszugestalten (ownership), und den Möglichkeiten 
journalistischer Kreator*innen, diese Infrastrukturen nachhaltig für sich zu nutzen (produc­
tion).

Dass dabei Online-Plattformen als Kommunikationsinfrastruktur an Bedeutung gewin­
nen, lässt sich nicht zuletzt an der langfristigen Entwicklung ihrer Nutzerzahlen zeigen: 
Laut der aktuellen Ausgabe des Reuters Digital News Reports für Deutschland ist der Anteil 
der Menschen, die Social-Media-Plattformen als Informationsquelle für Nachrichten nutzen 
von 2013 bis 2024 von 18 auf 34 Prozent gestiegen, während im gleichen Zeitraum der Anteil 
von Printmedien von 63 auf 20 Prozent gesunken ist. Beachtlich sind auch die im Report 
ausgewiesenen Wachstumsraten einzelner Plattformen in ihrer Bedeutung als Informations­
quelle im Vergleich zum Vorjahr: Facebook wuchs um zwei Prozentpunkte auf 16 Prozent, 
Instagram um drei Prozentpunkte auf 11 Prozent und TikTok um zwei Prozentpunkte auf 
fünf Prozent. (Newman et al. 2024)

Arbeitsrechtliche Instrumente zur Sicherung und Steigerung von publizistischer Vielfalt 
stehen dabei im Kontext anderer regulatorischer Maßnahmen, insbesondere des Digital 
Services Act (DSA) der europäischen Union (Verordnung (EU) 2022/2065), der vor allem 
sehr große Online-Plattformen einer relativ hohen Dichte an Regeln unterwirft, um die 
Qualität öffentlicher demokratischer Diskurse auf diesen Plattformen zu sichern, mit den 
drei grundlegenden Zielen der Transparenz ihrer Prozesse, der klaren Strukturen und An­
sprechpartner*innen und Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Inhalte. (Vgl. Turrilazi et 
al. 2023: 87) Relevant im Kontext dieses Aufsatzes sind insbesondere Transparenzpflichten 
hinsichtlich Empfehlungssystemen, die aus Nutzer*innensicht dazu führen können, dass In­
halte bestimmter journalistischer Kreator*innen mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit 
angeboten werden als andere, oder trusted flaggers, die Inhalte bestimmter journalistischer 
Kreator*innen ggf. als inadäquat, etwa im Hinblick auf die Verbreitung von Desinformation, 
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kennzeichnen könnten. Gleichwohl wird die Effizienz und Effektivität des DSA hier nicht 
im Detail diskutiert, denn der DSA trifft an keiner Stelle Regelungen, die an den Status als 
Arbeitnehmer oder die Leistung von Plattformarbeit anknüpfen. Vielmehr geht es im Fol­
genden immer nur um den ergänzenden Effekt arbeitsrechtlicher Ansätze zum besonderen 
Schutz von journalistischen Kreator*innen, die zu einem vielfältigen politischen Diskurs auf 
Plattformen beitragen. Um den Schutz von Journalist*innen und Medienhäusern in ihrer 
hervorgehobenen Rolle bei der Entstehung politischer Öffentlichkeiten geht es auch im 
European Media Freedom Act (EMFA). Dessen Regelungen stellen aber im Wesentlichen auf 
den Schutz von Medienorganisationen und die dort beschäftigten Journalist:innen ab (vgl. 
Dörr & Weber 2023) und sind daher für die hier verhandelte Fragestellung weniger relevant.

Plattformarbeit im Journalismus
Schlüsselmerkmale digitaler Plattformen

Digitale Plattformen werden hier als spezifische Konstellation einer digitalen Infrastruktur 
verstanden, die Plattformanbieter nutzen, um Akteure aus unterschiedlichen Märkten zu 
verbinden. Beeinflusst von den technischen Möglichkeiten und der Plattform-Governance 
entwickeln sich dort Ökosysteme, die in der Regel global ausgerichtet sind; der Mehrwert 
für die Nutzer*innen ergibt sich wesentlich aus Netzwerkeffekten. (Acs et al. 2021: 1635) 
Im vorliegenden Beitrag wird insbesondere das Verhältnis zwischen den Plattformanbietern 
und journalistischen Kreator*innen, die die Plattformen dazu nutzen, journalistische Inhalte 
zu verbreiten, diskutiert.

Für diese Fragestellung ist eine aktivitätenorientierte Sichtweise auf Plattformen erhel­
lend: Sie nimmt in den Blick, welche Akteure Inhalte, Strukturen und Regeln auf der Platt­
form bereitstellen. (Zhao et al. 2020: 5) So lässt sich die spezifische Rolle journalistischer 
Akteure und ihre Beziehung zu den Plattformanbietern präzise nachzeichnen. Plattforman­
bieter agieren als Intermediäre, die Infrastrukturen und Regeln aufstellen und damit Trans­
aktionen zwischen Nutzer*innen ermöglichen, vor allem dadurch, dass sie Informationskos­
ten reduzieren. (Zhao et al. 2020: 5; Acs et al. 2021: 1636) Dagegen sind es die Nutzer*innen, 
die Werte schaffen, indem sie als digitale Entrepreneur*innen Nutzerbedürfnisse erkennen 
und bedienen und damit die Effizienz der Plattform steigern. (Acs et al. 2021: 1637)

Plattformen zeichnen sich auf verschiedenen Ebenen durch eine gewisse Ambiguität aus. 
So besteht deren digitale Infrastruktur aus multiplen Schichten ohne klare Grenzen und 
ohne Einfluss eines zentralen Akteurs. (Acs 2021: 1638) Auch Nutzerrollen sind gerade auf 
content-getriebenen Plattformen nicht eindeutig definiert. (Loosen & Schmidt 2012: 869) 
Die Monetarisierung professioneller Akteure ist oft asymmetrisch und intransparent. (Zhao 
et al. 2020: 4) Selbst Aufgaben der Plattform-Governance werden zwischen Plattformanbie­
tern und Nutzer*innen aufgeteilt. (Vallas & Schor 2020: 282)

Von dieser Ambiguität profitieren vor allem die Plattformanbieter. Sie sind als Inter­
mediäre eben keine reinen Sourcing-Partner, sondern aggregieren die Leistungen der Nut­
zer*innen zu einem eigenen Produkt. (Al-Ani & Stumpp 2015: 11) Vor allem aber haben sie 
wesentlichen Einfluss auf die Affordanzen, die sich für die Nutzer*innen auf der Plattform 
ergeben. (Meisner & Ledbetter 2022: 1183) Diese können strategisch intransparent gehalten 
werden und so das Ökosystem im Sinne der Plattformanbieter gestalten. (Arriagada & 
Ibanez 2020: 1) Die daraus resultierende Machtasymmetrie zwischen Plattform und den 
Mitgliedern ihres Ökosystems ist die zentrale Charakteristik von Plattformen und der 
Schlüsselpunkt zum Verständnis ihrer Ökonomie. (Cutolo & Kenny 2019: 2)

Im Falle des Journalismus zeigt sich diese Asymmetrie schon an der zunehmen­
den Abhängigkeit etablierter Medienunternehmen von Werkzeugen, Erlösströmen und 
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Governance-Standards globaler Plattformen. (Papaevangelou 2024: 237) Diese speist sich 
wesentlich aus zwei Quellen: Erstens greifen Medienunternehmen auf digitale Werkzeuge 
zurück, deren Ausgestaltung sie zudem kaum beeinflussen können. Zweitens sind sie über 
Lock-in-Effekte an Plattformen gebunden, die ihre Geschäftsbedingungen jederzeit willkür­
lich anpassen können. (Simon 2024: 160) An Brisanz gewinnt dieser Befund dadurch, 
dass content-getriebene Plattformen sich zu in Teilen unverzichtbaren Infrastrukturen ge­
sellschaftlicher Öffentlichkeiten entwickeln (Zhang 2020: 219) und dass bei neuen journalis­
tischen Akteuren jenseits etablierter Medienunternehmen Machtasymmetrien noch einmal 
stärker ausgeprägt sind.

Relevante Veränderungen im journalistischen Feld

Diese Machtasymmetrien prägen sich vor der Folie signifikanter Veränderungen im journa­
listischen Feld aus: Journalismus hat in plattformisierten Öffentlichkeiten nicht nur einen 
Teil seiner epistemischen Autorität eingebüßt; in Folge von sinkendem Publikumsinteresse, 
finanziellem Druck und neuen Technologien sind auch die Grenzen des Feldes verwischt, 
zumal Innovationen im Feld oft durch periphere Akteure ausgelöst sind. (Hanusch & 
Löhmann 2023: 1292) Diese Dynamiken sind vielfältig empirisch untersucht worden (z. B. 
Wagemans et al. 2019). Aus einer arbeitsrechtlichen Perspektive sollen hier drei Aspekte 
hervorgehoben werden:

Erstens wird mit Blick auf die Adressaten von Arbeitsrecht bedeutsamer, dass Journa­
list*innen in den Prozess der Erstellung von Nachrichten eingebunden sind, ohne gleich­
zeitig fest in einer Redaktion angestellt zu sein. Damit verliert die Mitgliedschaft in einer 
Journalistengewerkschaft als „proxy for a professional society“ (Nerone 2022: 41) an Bedeu­
tung.

Zweitens ist hinsichtlich des Regulierungsbedarfs zu bemerken, dass journalistische 
Arbeitskontexte prekärer werden: Und zwar nicht nur aus einer ökonomischen Perspektive, 
ausgelöst durch labile Geschäftsmodelle, Kostendruck und gestiegenen Wettbewerb um 
Aufmerksamkeit, sondern in einem weiteren Sinne einer gesteigerten Ambiguität des pro­
fessionellen Selbstverständnisses im Spannungsfeld von Autonomiegewinnen und (neuen) 
Einschränkungen. (Chadha & Steiner 2022: 27)

Drittens ist aus theoretischer Sicht relevant, dass Diskussionen über arbeitsrechtliche 
Regelungen zum Schutz von Journalist*innen und Sicherung von Vielfalt auf Plattformen 
selbst als Teil der boundary work anzusehen sind, und damit als Teil eines sozialen Prozes­
ses, in dem sich die Akteur*innen im journalistischen Feld als kollektiver sozialer Akteur 
von ihrer Umwelt abgrenzen. (Hanusch & Löhmann 2023: 1293) Diese boundary work 
umfasst, welche Akteur*innen als Teil des professionellen journalistischen Feldes akzeptiert 
werden, welche Arbeitsweisen und Praktiken als journalistisch angesehen werden und wel­
che professionellen Normen für das journalistische Feld relevant sind, oder was auf allen 
diesen drei Ebenen als Bedrohung eines professionellen Feldes angesehen wird. (Carlson 
& Lewis 2020) Arbeitsrechtliche Regelungen spielen hier zunächst eine wichtige Rolle im 
Sinne der gesellschaftlich-institutionellen Anerkennung von journalistischen Kreator*innen 
als Teil des professionellen Feldes, auch wenn sie derzeit eher an dessen Peripherie angesie­
delt sind. Dies bedeutet aber vor allem, trotz starker Hinweise auf Machtasymmetrien die 
Rahmenbedingungen journalistischer Praktiken auf Plattformen prinzipiell als ausgehandelt 
und gestaltbar anzusehen. (Caplan & Gillespie 2020: 4)
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Charakteristika von Plattformarbeit

Trotz dieser prinzipiellen Gestaltbarkeit haben sich Überlegungen zum Arbeitsrecht als Ins­
trument der Vielfaltssicherung an den institutionellen Arrangements auszurichten, die sich 
empirisch nachzeichnen lassen. Die Güte der juristischen Antwort korrespondiert an dieser 
Stelle mit der Güte der Aufbereitung des an das Recht als Regelungssystem herangetragenen 
Sachverhaltes. Branchenunabhängig ist es dabei zunächst die algorithmische Steuerung, 
die Plattformen von gleichberechtigten Peer-to-Peer-Konstellationen unterscheidet. (Al-Ani 
& Stumpp 2015: 10) Bedingt durch Netzwerkeffekte, die User*innen an die Plattformen 
binden, haben die Anbieter die Hoheit über die Spielregeln. Und auch wenn, wie Caplan 
& Gillespie (2020: 4) am Beispiel von YouTube ausführen, diese Arrangements auf der Idee 
medialer Partizipation aufgebaut sind, handelt es sich de facto um Strukturen unabhängiger 
Auftragsarbeit unter den Rahmenbedingungen eines Wettbewerbs um Aufmerksamkeit und 
Ressourcen. Arbeit nicht als solche zu benennen, ist in diesem Zusammenhang Teil einer 
Strategie, der Skepsis gegenüber der Verteilung von Wertschöpfung entgegenzuwirken, ohne 
den partizipatorischen Anschein aufzugeben. Cutolo & Kenny (2019: 2) bezeichnen diese 
Rolle denn auch als „platform dependent entrepreneur“ (PDE).

Vallas & Schor (2020: 282) weisen dabei auf ein Charakteristikum hin, das dieses 
Arrangement qualitativ von anderen Wertschöpfungs-Konzepten substanziell unterscheidet: 
der Kombination aus einer an alle User*innen verteilten Steuerung der Prozesse und der 
gleichwohl unangefochtenen Stellung des Anbieters: „In contrast to hierarchies (which 
centralize power), markets (which disperse it), or networks (which parcel it out to trusted 
collaborators), platforms exercise power over economic transactions by delegating control 
among the participants.” Als Kernbestandteile der „permissive power“ (Vallas & Schor 2020: 
282f.) ergeben sich dabei für Plattformanbieter:
– die Adaption von Geschäftsmodellen (Gewinnabschöpfung als Intermediär);
– die Transformation von Beschäftigungsbeziehungen (Selbststeuerung statt Hierarchien);
– die Überwachungsmöglichkeiten (verteilte Mechanismen zur Leistungssteuerung);
– und schließlich die räumliche Organisation von Arbeit (dezentral statt konzentriert).
Daraus resultieren branchenunabhängig eine Reihe zentraler Regulierungsprobleme: Zu­
vörderst die Klassifikation von gig workers als selbstständige Dienstleister*innen, aber auch 
der Lobbydruck der Plattformen auf Politik sowie Schwierigkeiten in der Organisation 
und Mobilisierung der Arbeitenden. (Vallas und Schor 2020: 285) Gerade Gewerkschaften 
sind hier als Interessenvertretung weniger stark gefragt. Neben sie oder gar an deren Stelle 
treten niederschwellige Formen plattformbasierter Selbstorganisation (Al-Anie & Stumpp 
2015: 27) in Kombination mit individuellen Strategien von PDEs, um Machtasymmetrien 
entgegenzuwirken: etwa durch Multihoming oder die Diversifizierung von Erlösströmen. 
(Cutolo & Kenny 2019: 27f.)

Journalistische Kreator*innen auf Plattformen

Ob und inwieweit sich diese branchenübergreifenden Tendenzen auch auf periphere jour­
nalistische Praktiken auswirken, lässt sich nicht abschätzen, ohne einen Blick auf journalis­
tische Kreator*innen zu werfen – auch wenn es sich hierbei im deutschsprachigen Raum 
nach wie vor eher um ein Nischenphänomen mit unklaren Perspektiven handelt. (Franke et 
al. 2022: 24) Seine Relevanz gewinnt der Gegenstand vor allem aus den Vielfaltspotenzialen 
journalistischer Kreator*innen, die sich in Zukunft daraus ergeben können, dass sie in brei­
terem Umfang als bislang publizistische Lücken füllen, die etablierte Medienunternehmen 
aufgehen lassen. Darüber hinaus gilt es, empirische Befunde zu journalistischen Kreator*in­
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nen im deutschsprachigen Raum um internationale Perspektiven ebenso anzureichern wie 
um Erkenntnisse aus der Kreativindustrie im weiteren Sinne.

Journalistische Kreator*innen sind nach dem hier vertretenen Verständnis dadurch 
gekennzeichnet, dass sie Inhalte unabhängig von in Medienunternehmen eingebundenen 
Redaktionen erstellen und ganz überwiegend Plattformen nutzen, um diese Inhalte zu ver­
breiten und eine Community von Nutzer*innen aufzubauen, die sie direkt oder indirekt in 
die Produktion von Inhalten und Generierung von Erlösen einbinden. Arbeitsrechtlich rele­
vant sind dabei vor allem die Kreator*innen, die aus ihrer professionellen Tätigkeit auf den 
Plattformen relevante Teile ihres Einkommens bestreiten oder dies zumindest anstreben. Im 
Hinblick auf publizistische Vielfalt sind dabei vor allem auch Kreator*innen relevant, die 
thematische und/oder räumliche Nischen bearbeiten, die nur bedingt skalierbar sind.

Digitale Technologien haben es einer steigenden Zahl neuer Akteur*innen mit und ohne 
journalistische Ambitionen erlaubt, insbesondere in Microblogging-Plattformen relevante 
Publika aufzubauen. (Maares & Hanusch 2020: 266) Diese Affordanzstruktur hat zu einer 
spezifischen Form von Plattformarbeit geführt, die sich klar von anderen Rollen wie Tech­
nologiedesigner*innen, Berater*innen oder gig workers abgrenzen lässt. Charakteristisches 
Merkmal ist hier die „aspirational labor“ (Vallas & Schor 2020: 276), also die unbezahlte 
Arbeit in der Hoffnung auf spätere Pay-offs, falls eine bestimmte Bekanntheit erreicht wird.

Spaß und das Erlernen neuer Fähigkeiten ist hier als Motivation zum Einstieg zunächst 
oft wichtiger als der Zuverdienst, nicht zuletzt aus der Erkenntnis heraus, dass Plattform­
arbeit ohnehin nicht zum Lebensunterhalt ausreicht. (Al-Ani & Stumpp 2015: 20) Diese 
Motivation verliert allerdings im Zuge der Professionalisierung kreativer Arbeit im Vergleich 
zu anderen Aspekten an Bedeutung: Wichtiger Treiber für journalistische Aktivitäten sind 
etwa das eigene Interesse am Thema und die Chance, eine entsprechende Community zu 
erreichen. (Franke et al. 2022: 20) Wahl-Jorgensen (2022: 116) stieß etwa bei ihrer Untersu­
chung sublokaler journalistischer Gründungen im Vereinigten Königreich auf eine typische 
Mischung aus Privilegien in Form finanzieller Rücklagen und einer Opferbereitschaft, die 
geringe Erträge aus der aktuellen Tätigkeit in Kauf nimmt.

So entsteht ein Selbstverständnis, das sich von dem angestellter Redakteur*innen unter­
scheidet: Grenzen zwischen privaten und kommerziellen Aktivitäten, in denen sich (jour­
nalistische) Kreator*innen als Entrepreneur*innen verorten, verschwimmen. (Arriagada & 
Ibanez 2020: 3) Zentrale Bestandteile dieses Mindsets sind eine konsequente Selbstvermark­
tung, die durch Wachstumsideologien und konstante Publizität geprägt ist. (Meisner & 
Ledbetter 2022: 1189) Freiheiten in der Themenauswahl und Aufbereitung sowie der Gestal­
tung der eigenen Arbeitsumwelt werden dabei als positiv erlebt. (Franke et al. 2022: 22) 
Gleichwohl verlagert dieses Selbstverständnis als Pionier*innen auch das (wirtschaftliche) 
Risiko auf die individuelle Ebene. (Willemsen & Witschge 2022: 126)

Dies hat Konsequenzen für die journalistische Arbeit, denn etablierte Praktiken wie 
Themenfindung oder Recherche werden um plattformspezifische Praktiken angereichert: 
Zu nennen sind hier der Aufbau und die Pflege von Personenmarken (Maares & Hanusch 
2020: 267), die Pflege der eigenen Community (Meisner & Ledbetter 2022: 1180) und die 
starke Einbindung der Nutzer*innen in Produktionsprozesse (Franke et al. 2022: 23). Die 
starke Abhängigkeit von den Plattformen zwingt journalistische Kreator*innen zudem zur 
aktiven Beziehungspflege mit den Plattformbetreibern (Duffy et al. 2021: 8) und zur konti­
nuierlichen Anpassung an Änderungen in der Affordanzstruktur der Plattform (Arriagada & 
Ibanez 2020: 6).

Gerade im Hinblick auf den letzten Punkt kämpfen Kreator*innen nicht mit gleichen 
Waffen. Zwar orientieren sich alle an Metriken der Sichtbarkeit, die die ökomischen Bezie­
hungen zu Agenturen, Werbetreibenden und weiteren Akteuren prägen (Duffy et al. 2021: 
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3; Arriagada & Ibanez 2020: 2), und an Vergütungssystemen von Plattformen für Krea­
tor*innen (Caplan & Gillespie 2020: 2), aber gerade reichweitenschwächere Kreator*innen 
können Subjekt algorithmischer Diskriminierung sein: Denn entgegen der Annahme, dass 
kreative Plattform-Arbeit meritokratisch sei, fokussiert die Industrie auf besonders profita­
ble Kreator*innen sowohl hinsichtlich der Bedeutung ihrer Inhalte in Empfehlungssystemen 
als auch hinsichtlich deutlich attraktiverer Vergütungsmodelle für die Reichweiten, die für 
die Plattform generiert werden. Dieses Vorgehen privilegiert starke Kreator*innen und 
erschwert es reichweitenschwachen Kreator*innen, in dieses attraktive Marktsegment vor­
zustoßen (Glatt 2022: 3835), auch wenn journalistische Kreator*innen mitunter diese Ab­
hängigkeit so nicht wahrnehmen, sondern die Chancen betonen, die ihnen eine Plattform 
bietet (Franke et al. 2022: 20).

Hier zeigt sich erneut die Ambivalenz journalistischer Plattformarbeit. Denn einerseits 
lösen Plattformen das Versprechen hoher Sichtbarkeit tatsächlich ein, aber andererseits 
wird der prekäre Charakter peripherer journalistischer Praktiken dadurch weiter verstärkt. 
(Duffy et al. 2021: 2) Das Verhältnis von Empowerment und Abhängigkeit ist somit das 
zentrale Spannungsfeld journalistischer Plattformarbeit, insbesondere bei der Ausgestaltung 
von Vergütungssystemen. (Kopf 2020: 2) Dies wird selbst von erfahrenen Kreator*innen 
als solches erlebt (Meisner & Ledbetter 2022) und kann als eine der Triebfedern für die 
Herausbildung einer professionellen Community in Bereichen kreativer Plattformarbeit 
angesehen werden. (Arriagada & Ibanez 2020: 2)

Spezifische Herausforderungen in der Ausgestaltung journalistischer Plattformarbeit

Aus regulatorischer Sicht lohnt es sich, die Prekarität journalistischer Plattformen genau­
er in den Blick zu nehmen, und zwar aus einer holistischen Perspektive, die neben der 
ökonomischen auch die emotionale und professionelle Ebene mit einbezieht (Willemsen 
& Witschge 2022: 132). Denn es ist gerade die ständige Veränderbarkeit der Rahmenbedin­
gungen journalistischer Plattformarbeit, die neben- und hauptberufliche Kreator*innen in 
einem Kontext steter Unsicherheit agieren lässt. (Duffy et al. 2021: 2)

Diese werden verstärkt durch sogenannte „Tiered-Governance“-Strategien (Caplan & 
Gillespie 2020: 2), die Kreator*innen je nach Wert für die Plattform insbesondere im 
Hinblick auf Erlösbeteiligungen unterschiedlich behandeln und diese Unterschiede nicht 
transparent machen. Obgleich sich Plattformanbieter hier oft als Ratgeber und Partner 
inszenieren, agieren sie im Rahmen ihrer Geschäftsbedingungen de facto gleichzeitig als 
Legislative, Exekutive und Judikative. (Kopf 2020: 2) Dies führt wenigstens in der Tendenz 
zur Kommodifizierung von Kreator*innen auf einer Plattform, deren Wert sich in Echtzeit 
stetig verändern kann. (Meisner & Ledbetter 2022: 1179)

Die Kommodifizierung relativiert das Vielfaltspotenzial journalistischer Kreator*innen 
schon auf der ökonomischen Ebene, weil sie die Entwicklung nachhaltiger Geschäftsmodel­
le für die Kreator*innen erschwert. Damit verbunden ist die Frage, ob regulatorische Instru­
mente so gestaltet werden können, dass sie der Segregation innerhalb der Kreator*innen 
entgegenwirken können, um hochwertige journalistische Angebote auch dann finanzieren 
zu können, wenn deren Reichweiten nur bedingt skalierbar sind. Dieser Aspekt ist gerade 
mit Blick auf lokale Kommunikationsräume relevant.

Darüber hinaus ergeben sich aber auch Risiken auf der inhaltlichen Ebene, wenn 
Plattformanbieter die Erlösströme von Kreator*innen kappen, weil sie den Plattformregeln 
nicht entsprechen, oder staatlicher Regulierungsdruck auf die Plattformen, etwa bezogen 
auf Hate Speech, an die Kreator*innen weitergegeben wird. (Caplan & Gillespie 2020: 9) 
Die publizistische Tendenz der journalistischen Kreator*innen wird dabei Gegenstand von 
Eingriffen der Plattformen. Dies kann zunächst gezielte Eingriffe der Plattformbetreiber in 
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Anknüpfung an bestimmte Inhalte betreffen. In der Breite relevanter dürften aber negative 
externe Effekte auf die publizistische Vielfalt durch algorithmisch basierte Publikationsent­
scheidungen sein, die Awareness für und Stickyness von Content priorisieren.

Umgekehrt haben es die Kreator*innen zumindest prinzipiell selbst in der Hand, Re­
gelungen in ihrem Sinne zu erzielen. Ihr ökonomischer Hebel ergibt sich grundsätzlich 
daraus, dass letztlich ihre Kreativität die Erträge der Plattformen sichert. (Kopf 2020: 3) Lo­
se vernetzte, widerständige Praktiken lassen sich auch empirisch beobachten, etwa bei der 
kollaborativen Entschlüsselung von algorithmischen Effekten. (Arriagada & Ibanez 2020: 
2) Aber auch hier sind die Einflussmöglichkeiten abhängig vom Standing, den Ressourcen 
und der Data Literacy der Kreator*innen. Duffy et al. (2021: 9) sehen in diesem „Gaming 
the System“ letztlich einen weiteren Beleg für die strukturelle Machtasymmetrie zwischen 
Plattformanbietern und Kreator*innen.

Journalistische Arbeit in der Plattformökonomie und Arbeitsrecht
Arbeitsrechtlicher Perspektivwechsel in der Plattformökonomie

Traditionell blickt das Arbeitsrecht auf journalistische Arbeit als Arbeit, die sich in einem 
auf allen Ebenen (Tarifvertragsrecht, Betriebsverfassungsrecht, Individualarbeitsrecht) stark 
ausgebauten Schutzsystem bewegt. Momente der Vermeidung einer Prekarisierung und des 
Empowerments durch kollektive Interessenwahrnehmung sind hier bereits bedacht. Unter 
dem Schlagwort Tendenzschutz geht es sodann darum, dieses Schutzsystem im Interesse 
der Medienhäuser, die in ihrer gesamtgesellschaftlichen Funktion als Garanten der Mei­
nungsvielfalt begriffen werden, einzuschränken. (Bundesarbeitsgericht 1997; Bundesarbeits­
gericht 2018; Löwisch & Rieble 2017: Rn. 33; Forst 2022: Rn. 116ff.) Diese herkömmlichen 
arbeitsrechtlichen Regulierungsmuster im journalistischen bzw. publizistischen Bereich hel­
fen hingegen zur rechtlichen Bewältigung des Handlungsfeldes der in der Plattformökono­
mie agierenden Kreator*innen nur bedingt weiter. Zu unterschiedlich ist die tatsächliche 
Ausgangssituation.

Zunächst drängt es sich nicht auf, den Plattformen schlechthin ähnlich den Verleger*in­
nen eine durch die Pressefreiheit gemäß Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG legitimierte Rolle zuzuschrei­
ben. Dies jedenfalls so lange, wie die Plattform – zumindest in erster Linie – ein kommerzi­
elles Interesse an den auf ihr verbreiteten journalistischen Inhalten hat und ein Moment der 
Identifikation mit einem spezifischen Inhalt in Konkordanz mit einer definierten publizis­
tischen Linie fehlt. Im Gegenteil haben Plattformen den starken rechtlichen Anreiz, eine 
solche Identifikation explizit zurückzuweisen, um unter Rückgriff auf das Haftungsprivileg 
bei einer „reinen Durchleitung“ im Sinne von Art. 4 der Verordnung (EU) 2022/2065 (also 
des Digital Services Act) die rechtliche Verantwortung für Handlungen der Nutzer*innen 
der Plattform, welche die Rechte Dritter verletzen, zu vermeiden.

Prägend wird in der Plattformökonomie die Bewertung von Inhalten unter dem Ge­
sichtspunkt der Monetarisierbarkeit. Im Regelungsbereich von Art. 5 Abs. 1 GG zu verorten­
de Deregulierungsforderungen werden sodann von Plattformen unter dem Label „freedom 
of speech“ vor allem unter Berufung auf die Sicherung der Meinungsfreiheit der Kreator*in­
nen gemäß Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG formuliert. Damit ist aber auch ein Perspektivwechsel bei 
der Durchsetzung der Zielsetzung der Vielfaltssicherung möglich. Es geht dann nicht mehr 
um die Einschränkung der Rechtsposition von Journalist*innen im Interesse der als Garan­
ten der Meinungsvielfalt gedachten Verleger*innen, sondern um die regulatorische Unter­
stützung der Position journalistischer Kreator*innen gegenüber der Plattform.

Dies ändert indes nichts daran, dass die herkömmlichen arbeitsrechtlichen Regelungsin­
strumente im journalistischen bzw. publizistischen Bereich auf diesen Perspektivwechsel 
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nicht ausgerichtet sind, mit Ausnahme eben von (rudimentären) Ansätzen, die im Interesse 
der Vielfaltssicherung Einflussnahmen der im weitesten Sinne als Prinzipal einer Organisa­
tion zu verstehenden Akteur*innen auf die Produktion und Verbreitung bestimmter journa­
listischer Inhalte einschränken. Aus regulatorischer Perspektive blickt man damit auf eine 
tabula rasa.

Damit nicht genug. Im Vergleich der Rahmenbedingungen, unter denen journalistische 
Inhalte produziert werden, lässt sich ein Gestaltwandel beobachten, der es schwierig macht, 
regulatorische Probleme überhaupt als spezifisch arbeitsrechtliche Probleme wahrnehmen 
zu können. Der enge institutionelle Verbund des Medienhauses geht ebenso verloren wie 
die dazu komplementäre und für alle beteiligten Akteure einschließlich der Prinzipale 
selbstverständliche kollektive Interessenwahrnehmung, sei es über Betriebsräte oder über 
Gewerkschaften als Verbände der Arbeitnehmer*innen. Es zeigt sich ein den Verbandscha­
rakter ablösender Geflechtscharakter. In diesem die Akteur*innen verbindenden Geflecht 
schafft die Plattform zwar einerseits gewisse Produktionsbedingungen und einen gemeinsa­
men Kommunikationsraum, agiert aber avers, wenn es darum geht, Verantwortung für 
Inhalte, aber auch die soziale Sicherheit der Nutzer*innen, insbesondere der Kreator*innen 
zu übernehmen. Das Selbstverständnis der Plattform ist darauf gerichtet, Möglichkeiten 
der kreativen, aber auch ökonomischen Emanzipation ihrer Nutzer*innen zu schaffen. Die 
Kreator*innen wiederrum nehmen diesen Gedanken durchaus auf und verstehen sich als 
Entrepreneur*innen.

Dieser Befund wirft aus deutscher arbeitsrechtlicher Sicht zunächst eine fundamentale 
Abgrenzungsfrage auf: Fallen Kreator*innen bereits unter den Arbeitnehmerbegriff oder ist 
von einer selbstständigen Tätigkeit auszugehen? Fundamental ist diese Abgrenzung deshalb, 
weil Arbeitsrecht schuldrechtlich betrachtet auf einen bestimmten Vertragstypus ausgerich­
tet ist, nämlich gemäß § 611a Abs. 1 S. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) auf die Verpflich­
tung zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängig­
keit. Dieser Vertragstypus ist – legitimiert durch das Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) 
– mit vielfältigen Regeln zur Verwirklichung sozialer Sicherheit, wie etwa Kündigungs­
schutz, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall oder bezahlten Urlaub flankiert, einschließlich 
des gemäß § 7 Abs. 1 S. 1 SGB IV ohne Weiteres gewährleisteten Zugangs zur gesetzlichen So­
zialversicherung. (Waltermann 2023: 17ff.) Hinzu kommen spezifische Formen kollektiver 
Interessenwahrnehmung durch Gewerkschaften und Betriebsräte. Gleichwohl wird der 
Schutz durch arbeitsrechtliche Regulierung in aller Regel eben nur über die Subsumtion un­
ter den Arbeitnehmerbegriff verwirklicht. (Ebd.) Nur dann werden Arbeitsbeziehungen und 
Arbeitsbedingungen, auch diejenigen von Kreator*innen, als Gegenstand arbeitsrechtlicher 
Regulierung sichtbar.

Sichtbarmachung von Kreator*innen als Arbeitsrechtssubjekte

Lassen sich nun aber Kreator*innen als Subjekte des Arbeitsrechts sichtbar machen? Zwei 
wesentliche Rechtsentwicklungen im Bereich der Plattformarbeit sind richtungsweisend, 
um diese Frage zu beantworten.

Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts

Bemerkenswert ist zunächst eine Weiterentwicklung der Rechtsprechung des Bundesar­
beitsgerichtes zum Arbeitnehmerbegriff. Die Leitentscheidung (Bundesarbeitsgericht 2020) 
betrifft einen Crowdworker, der als Nutzer der Plattform nach einem klar vorgegebenen 
Schema Kontrollaufträge für bestimmte Verkaufsstellen im Einzelhandel übernehmen 
konnte. Eine Verpflichtung dazu war an keiner Stelle begründet. Allerdings hing die Anzahl 
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an offerierten Aufträgen ebenso wie die Chance, eine Reihe von Aufträgen gleichzeitig 
annehmen zu können, von der Anzahl der tatsächlich angenommenen und ordnungsgemäß 
erledigten Aufträge ab. Je nach Performance wurden die Nutzer*innen verschiedenen Levels 
zugeordnet. Um das Level zu verbessern oder auch nur zu halten, war ein kontinuierli­
cher Einsatz auf der Plattform nötig. Um existenzsichernd von dieser Tätigkeit leben zu 
können, musste sich der Crowdworker in diesem Musterbeispiel von Gamification also in 
das entsprechende Level „hochspielen“ und durch ständiges „Bespielen“ der Plattform sein 
Level sichern. Durch diese Anordnung entstand eine den Crowdworker fremdbestimmen­
de Sogwirkung, die aus Sicht der Plattform eine hinreichend verlässliche Steuerung des 
Arbeitseinsatzes ermöglichte, ohne dass die Plattform, wie im klassischen Modell der Indus­
triearbeit, eine Verpflichtung zur Arbeit und darauf aufbauend eine Arbeitsorganisation 
schaffen musste, in der die Beschäftigten im Rahmen einer Weisungskette über verschiedene 
Hierarchieebenen hinweg durch Einzelweisungen dirigiert werden. Der von der Plattform 
allerdings GPS-getrackte Crowdworker kannte nicht einmal eine konkrete Person, die er 
als Vorgesetzte hätte benennen können. Die Vorinstanz (Landesarbeitsgericht München 
2019) lehnte eine Arbeitnehmereigenschaft unter Hinweis auf die fehlende Verpflichtung 
zur Annahme von Arbeitsaufträgen noch ab. Das Bundesarbeitsgericht erkannte hingegen 
an, dass auch ohne eine Arbeitsverpflichtung durch die Struktur der Auftragsvergabe und 
die hier gesetzten Anreize gleichwohl eine Dauerbeziehung geschaffen wurde, die den 
Arbeitgeber in eine fremdbestimmte Organisation integrierte, zumal die engen Vorgaben zur 
Ausführung eines einmal entgegengenommenen Auftrags keine wesentlichen Freiheitsgrade 
in der Auftragserfüllung ließen. (Bundesarbeitsgericht 2020, Waltermann 2023: 30ff.)

Diese Rechtsprechung hat das Potenzial, Fallgestaltungen journalistischer Plattformar­
beit als Arbeitsverhältnis zu erfassen, in denen redaktionelle Zuarbeit auf ein Netz von 
ad hoc rekrutierten Mitarbeitenden verteilt wird. Hier wird es im Wesentlichen auf die 
Dichte an inhaltlichen Vorgaben und die Gestaltung der den Plattformzugang regulierenden 
Anreizsysteme ankommen.

Plattformen, die die von Kreator*innen produzierten Inhalte allein durchleiten, ohne 
Vorgaben zu Inhalt, Häufigkeit, Ort und Zeit der Publikation zu machen, und die im 
Grundsatz den Zugang zur Plattform nicht von der Ausprägung dieser Kriterien abhängig 
machen, werden über diese Rechtsprechung hingegen nach wie vor nicht als Arbeitgeber 
angesprochen werden können. Die Regulierung der Sichtbarkeit produzierter Inhalte auf 
der Plattform unter dem Gesichtspunkt der Monetarisierbarkeit bleibt ein Akt der Verwer­
tung, nicht aber ein Akt der Produktion, auch wenn diese Regulierung auf die wirtschaftli­
che Existenzsicherung der journalistischen Kreator*innen zurückwirkt und auch wenn an 
dieser Stelle bei der Auswahl der produzierten Inhalte bestimmte Stoffe auf der Strecke 
bleiben mögen, weil sich Kreator*innen unter dem Gesichtspunkt der Existenzsicherung 
an bestimmten Konformitätserwartungen orientieren. Hier entstehen möglicherweise wirt­
schaftliche Abhängigkeiten, die aber nicht ausreichen, um die Betroffenen als Arbeitneh­
mer*innen zu erfassen. (Bundesarbeitsgericht 2001, 2)

Legislative Initiative der Europäischen Union

Ein weiterer Weg, journalistische Kreator*innen unter bestimmten Bedingungen als Ar­
beitnehmer*innen zu erfassen, zeichnet sich im Rahmen der legislativen Aktivitäten der 
Europäischen Union ab. Konkret geht es um die Richtlinie der Europäischen Kommission 
und des Rates zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit. Diese liegt 
seit 2021 als Vorschlag der Europäischen Kommission vor. (Europäische Kommission 2021) 
Eine vom Europäischen Parlament bereits gebilligte Textfassung (Europäisches Parlament 
2024) ist inzwischen ohne weitere Änderungen zum 01.12.2024 in Kraft getreten (Richtlinie 
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EU 2024/2831). Es stehen nunmehr ab diesem Zeitpunkt zwei Jahre für die Umsetzung der 
Vorgaben der Richtlinie im nationalen Recht der Mitgliedstaaten zur Verfügung.

Art. 4 Abs. 1 und 3 sowie Art. 5 des Richtlinientextes sehen eine an die Erfüllung be­
stimmter Anknüpfungstatsachen gebundene Vermutung des Arbeitnehmerstatus von Platt­
formarbeitenden vor. (Richtlinie EU 2024/2831) Anders als noch in Art. 4 Abs. 2 des ur­
sprünglichen Entwurfes (Europäische Kommission 2021) werden diese Anknüpfungstatsa­
chen aber nicht mehr von der Richtlinie vorgegeben. Vielmehr erteilt Art. 5 Abs. 2 des Richt­
linientextes den Mitgliedstaaten einen entsprechenden Regelungsauftrag. (Richtlinie EU 
2024/2831) Kritik, die an der ursprünglichen Textfassung hinsichtlich der Leistungsfähigkeit 
der Merkmale und ihrer Kompatibilität mit den Regeln zur Bestimmung des Arbeitnehmer­
begriffs in der jeweiligen nationalen Rechtsordnung geäußert wurde (Schubert 2023: 85), ist 
auf diese Weise aufgenommen. Andererseits sind die damit angesprochenen Regelungsfra­
gen nicht gelöst, sondern auf die Ebenen der Umsetzung im nationalen Recht und deren 
Kontrolle durch den Gerichtshof der Europäischen Union verlagert.

Die Antwort des deutschen Gesetzgebers bleibt abzuwarten. Jedoch wird hier aller Vor­
aussicht nach zwar für betroffene Kreator*innen eine prozessuale Hilfe bei der Durchset­
zung ihrer Rechte insbesondere in Grenzfällen zur Verfügung stehen. Nicht aber wird mit 
einer grundsätzlichen Grenzverschiebung zu rechnen sein, nach denen auf Plattformen täti­
ge Kreator*innen generell als Arbeitnehmer erfasst werden könnten. Dem steht schon der 
eingeschränkte Anwendungsbereich der Richtlinie EU 2024/2831 entgegen. Die Richtlinie 
gilt nämlich gemäß Art. 1 Abs. 3 allein für digitale Arbeitsplattformen, die in der Union ge­
leistete Plattformarbeit organisieren. Gemäß Art. 2 Abs. 1 a) der Richtlinie muss die Platt­
form dabei (unter anderem) als notwendigen und wesentlichen Bestandteil die Organisation 
der von Einzelpersonen entgeltlich geleisteten Arbeit erfassen, unabhängig davon, ob diese 
Arbeit online oder an einem bestimmten Ort ausgeführt wird. Diese Dienstleistung muss 
zudem auf Verlangen eines Empfängers der Dienstleistung erbracht werden. Eine solche 
Rolle als Intermediär zwischen einem konkreten Auftraggeber und einem Netzwerk von 
Plattformarbeitenden, das gezielt genutzt wird, um Arbeitskraft zu organisieren, die den 
konkreten Bedarf des Auftraggebers bedient, spielen längst nicht alle Plattformen, zumal 
nicht die großen Plattformen wie YouTube, Instagram oder TikTok, die journalistischen 
Kreator*innen nennenswerte Reichweiten verschaffen können. Hier wird es in aller Regel 
schon an einem individualisierbaren Besteller eines konkreten journalistischen Inhalts feh­
len. Die Plattform im Sinne der Richtlinie EU 2024/2831 muss an dieser Stelle von dem an­
ders konturierten Begriff der Online-Plattform im Sinne der Verordnung (EU) 2022/2065 
(also des Digital Services Act) unterschieden werden, die in Art. 3 i) der Verordnung defi­
niert ist als Hostingdienst, der im Auftrag eines Nutzers Informationen speichert und öffent­
lich verbreitet. Das oben zu 3.2.1 im Zusammenhang mit der Entwicklung der Rechtspre­
chung des Bundesarbeitsgerichts zum Arbeitnehmerbegriff beschriebene Potenzial, journa­
listische Kreator*innen als Arbeitnehmer*innen zu erfassen, dürfte daher im Wesentlichen 
auch nach Umsetzung der Richtlinie unverändert bleiben.

Schutzdimensionen bei Erfassung als Plattformarbeitnehmer*in

Betrachtet man die Schutzdimensionen, die mit der Erfassung von Kreator*innen als Platt­
formarbeitnehmer*in – so sie denn möglich ist – verbunden sind, so verwirklicht der Zu­
gang zu dem Schutzsystem des Arbeitsrechts zunächst ein gewisses Maß an wirtschaftlicher 
Stabilität und sozialer Sicherheit. Das ist mit Blick auf die Gefahr der Prekarisierung von 
Kreator*innen unter Bedingungen der Plattformarbeit nicht gering zu schätzen, hat aber 
noch keinen spezifischen Bezug zu Regelungszielen, die auf die produzierten journalisti­
schen Inhalte abheben, so wie es die Regelungen zum Tendenzschutz tun. Immerhin sichert 
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aber der zuvor angesprochene wirtschaftliche Basisschutz für die von ihm profitierenden 
Kreator*innen die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells und hält sie damit als Akteur*innen 
bei der Verwirklichung von Meinungsvielfalt im Spiel.

Eine spezifisch auf die Produktion journalistischer Inhalte bezogene Schutzdimension 
zeichnet sich im Kündigungsschutzrecht ab. Verfolgt die Plattform das Ziel, das Arbeitsver­
hältnis in Anknüpfung an die journalistischen Inhalte zu beenden, weil diese als uner­
wünscht oder unzureichend verwertbar angesehen werden, lassen sich über die General­
klauseln des Kündigungsschutzrechts (konkret aus § 1 Abs. 2 KSchG) im Rahmen zu treffen­
der Abwägungsentscheidungen (Preis 2024: A, Rn. 24) Gesichtspunkte der individuellen 
Pressefreiheit der Kreator*innen und der Vielfaltssicherung gegenüber der unternehmeri­
schen Freiheit der Plattformen zur Geltung bringen. Der Wechsel in der Zuschreibung der 
Rolle des Garanten der Meinungsvielfalt auf die Kreator*innen führt hier nicht zu einer Re­
duktion des Schutzniveaus, sondern schafft Räume zu dessen Ausbau. In welchem Umfang 
solche Überlegungen in der Rechtsprechungspraxis allerdings tatsächlich wirkmächtig wer­
den, bleibt abzuwarten. Juristische Pionierarbeit wäre auch hier zu leisten.

Ein Weiteres kommt hinzu: Bei der Qualifikation als Arbeitsverhältnis kann, wie unter 
3.1 angesprochen, der dezidierten Vorgabe einer bestimmten Art von Inhalten maßgebliche 
Bedeutung zukommen. Dies kann jedoch zur Folge haben, dass die Plattform als Prinzipal 
weiterhin in der Rolle eines eine bestimmte publizistische Tendenz verfolgenden Medien­
hauses verbleibt. Unter dem Gesichtspunkt der Sicherung journalistischer Vielfalt kommen 
dann die herkömmlichen Wertungsmuster des arbeitsrechtlichen Tendenzschutzes zum 
Tragen.

Die bestehenden arbeitsrechtlichen Normen sind damit immerhin hinreichend flexibel, 
um Fragen des Verlustes des Zugangs zu der über die Plattform vermittelten Öffentlichkeit 
zu bewältigen. Anders der Befund in der Situation der Sicherung des erstmaligen Zugangs 
zu einer Plattform. Die Abschlussfreiheit als wesentlicher Bestandteil der Vertragsfreiheit ist 
auch im Arbeitsrecht weitgehend gewährleistet. (Bundesarbeitsgericht 2015) Selbst der über 
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vermittelte Diskriminierungsschutz sank­
tioniert unzulässige Diskriminierung in Situationen des Vertragsabschlusses gemäß § 15 
Abs. 1, 6 AGG nicht über einen Kontrahierungszwang, sondern allein über Schadenersatz­
ansprüche. (Schlachter 2024: Rn. 22) Ohne entsprechende gesetzgeberische Aktivitäten, die 
eine entsprechende politische Bewertung der Dringlichkeit voraussetzen, wird also eine Re­
gulierung des Zugangs zu Plattformen nicht umsetzbar sein.

Auf der kollektiv-arbeitsrechtlichen Ebene ist hingegen bereits nach geltendem Recht 
der Ansatz möglich, Plattformarbeitende und damit auch Kreator*innen jedenfalls als ar­
beitnehmerähnlich im Sinne von § 12 a TVG anzusehen und bei Erfüllung der weiteren dort 
geregelten Voraussetzungen Möglichkeiten der gewerkschaftlichen Organisation und des 
Abschlusses von Tarifverträgen vorzusehen. (Waltermann 2023: 23f.)

Kreator*innen und algorithmisches Management

Schutzvorschriften für Plattformarbeitende, die von vornherein unabhängig von der Quali­
fizierung als Arbeitnehmer*innen sind, sieht die Richtlinie EU 2024/2831 im Bereich des 
algorithmischen Managements vor. Auch hier ist allerdings der auf digitale Arbeitsplattfor­
men begrenzte Anwendungsbereich der Richtlinie EU 2024/2831 zu beachten. Deshalb 
wären für journalistische Kreator*innen, die andere Plattformen nutzen, zivilrechtliche 
Lösungsansätze zu diskutieren, etwa mit den Fragestellungen, ob die Regulierung durch 
die Verordnung (EU) 2022/2065 (also den Digital Services Act) oder die Grundsätze der 
Kontrolle allgemeiner Geschäftsbedingungen insoweit fruchtbar gemacht werden können, 
was aber nicht zu den hier behandelten spezifisch arbeitsrechtlichen Lösungsansätzen zählt.
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Ansatzpunkt der Regulierung in Kapitel III des Richtlinientextes ist dabei der Einsatz 
einer bestimmten Technologie zur Steuerung einer Vertragsbeziehung im Rahmen der Platt­
formarbeit, nämlich der Einsatz automatisierter Überwachungs- oder Entscheidungssyste­
me. Prinzipiell geeignet, um die Pressefreiheit der Kreator*innen zur Geltung zu bringen, ist 
an dieser Stelle zunächst das Verbot in Art. 7 Abs. 1 d), mittels automatisierter Überwa­
chungs- und Entscheidungssysteme personenbezogene Daten zu verarbeiten, um die Aus­
übung von Grundrechten nach Maßgabe der Charta vorherzusagen. Eine Extrapolation aus 
bisherigen journalistischen Inhalten auf künftige Inhalte, um daraus Konsequenzen für die 
Reichweite von Kreator*innen auf der Plattform abzuleiten, wäre zumindest problematisch.

Flankierend tritt den Kreator*innen der in Art. 9 des Richtlinientextes geregelte An­
spruch zur Seite, von der Plattform über die Nutzung automatisierter Überwachungs- oder 
Entscheidungssysteme informiert zu werden. In Bezug auf den Einsatz automatisierter 
Überwachungssysteme sind dabei zwei Dinge offenzulegen: erstens die Kategorien von Da­
ten und Tätigkeiten, die von solchen Systemen kontrolliert, überwacht oder bewertet wer­
den, einschließlich der Bewertung durch den Dienstleistungsempfänger; und zweitens das 
Ziel der Überwachung und die Art und Weise, wie dieses mit dem System erreicht werden 
soll. Dies gilt insbesondere für die Kategorien von Entscheidungen, die von solchen Syste­
men getroffen oder unterstützt werden, die Kategorien von Daten und die wichtigsten Para­
meter, die diese Systeme berücksichtigen, und die relative Bedeutung dieser Parameter bei 
der automatisierten Entscheidungsfindung. Eingeschlossen sind dabei auch die Art und 
Weise, wie die personenbezogenen Daten oder das Verhalten der Person, die Plattformarbeit 
leistet, die Entscheidungen beeinflussen, sowie die Gründe für Entscheidungen in Bezug auf 
die Beschränkung, Aussetzung oder Beendigung des Kontos einer Person, die Plattformar­
beit leistet, bzw. für jede Entscheidung mit gleichwertiger oder nachteiliger Wirkung. Infor­
mationsdefizite, die aus Sicht der Kreator*innen das „Gaming the System“ erschweren, las­
sen sich über diese Vorgaben also jedenfalls verringern.

Vor Fehlsteuerungen durch Verselbstständigung der Maschine schützt in gewissem Ma­
ße auch die Verpflichtung in Art. 10 Abs. 5, jedwede Entscheidung in Bezug auf die Be­
schränkung, Aussetzung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses oder des Kontos einer 
Person, die Plattformarbeit leistet, oder jede andere Entscheidung mit gleichwertigen nach­
teiligen Auswirkungen von Menschen treffen zu lassen. Gerade bei der Bestimmung der 
Gleichwertigkeit kann unter dem Gesichtspunkt von Vielfaltsschutz die grundrechtlich ge­
währleistete Pressefreiheit der Kreator*innen prinzipiell eingespielt werden, ohne dass hier 
allerdings bereits Aussagen über konkrete Ausprägungen einer solchen Operation getroffen 
werden könnten.

Dies ändert allerdings nichts daran, dass die Rechte, die Kreator*innen nach dem 
Richtlinientext in die Hände bekommen, zunächst allein helfen, die Mechanismen, die 
auf technologischer Seite die Segregation innerhalb der Kreator*innen fördern, besser zu 
verstehen. Die ökonomische Logik der Monetarisierung wird dadurch nicht verändert. 
Hochwertige journalistische Angebote zu finanzieren, bleibt also auch nach Umsetzung der 
Richtlinie schwierig.

Fazit: Möglichkeiten und Grenzen des Arbeitsrechts zur Vielfaltssicherung auf 
Plattformen

Die Möglichkeiten, über arbeitsrechtliche Initiativen die Vielfalt von journalistischen Krea­
tor*innen auf Plattformen zu stärken, sind nach aktuellem Stand der Diskussion begrenzt. 
Es ist bereits herausfordernd, jedenfalls für bestimmte Fallgestaltungen journalistischer 
Plattformarbeit über die Qualifikation als Arbeitnehmer*in überhaupt erst ein bestimmtes 
Mindestmaß wirtschaftlicher und sozialer Absicherung zu erzielen. Es zeichnet sich ein 
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Bedeutungsverlust arbeitsrechtlicher Regulierung im Kontext der Vielfaltssicherung ab, der 
mit dem Bedeutungsgewinn journalistischer Plattformarbeit korreliert und nur in speziellen 
Konstellationen durch die Fortentwicklung des Arbeitnehmerbegriffs und flankierende Ge­
setzgebung auf der Grundlage der EU-Richtlinie zur Plattformarbeit abgefangen werden 
kann.

Rechtspolitisch wäre es in diesem Kontext am ehesten zielführend, auf Erweiterungen 
in Richtung Vielfaltssicherung bei den Regelungen zum algorithmischen Management hin­
zuwirken, die die spezifischen Produktionsbedingungen der Plattformökonomie bedenken, 
und dadurch den Schutz bei algorithmischem Management, den die Richtlinie zur Platt­
formarbeit bietet, zu ergänzen und auszubauen.

Medienpolitisch geht es aber vor allem darum, redaktionelle Organisationen in Deutsch­
land zu bewahren bzw. neu zu schaffen. Hier dürfte der inneren Pressefreiheit künftig eine 
größere Bedeutung zukommen, sowohl bei öffentlich-rechtlichen Organisationen als auch 
bei privatwirtschaftlichen Medienunternehmen und gemeinwohlorientierten Plattformen 
für journalistische Kreator*innen.

Die Rechtsentwicklung wird dabei stets weitere Veränderungsdynamiken in plattformi­
sierten Öffentlichkeiten im Blick behalten müssen. Relevant ist hier zunächst, dass auch 
aus Publikumsperspektive die Grenzen zwischen redaktionellem Journalismus und anderen 
Kreator*innen zunehmend vermischen, nicht zuletzt deshalb, weil sich auch redaktioneller 
Journalismus an Plattformlogiken und dominante Gestaltungspraktiken auf Plattformen 
anpasst, etwa durch Presenterformate, die eine subjektive Sichtweise auf Themen betonen. 
Gerade junge Kohorten, die in hybriden Medienumgebungen groß geworden sind, haben 
keine nachrichtenbezogenen Nutzungsroutinen aufgebaut und auch keine besondere Bezie­
hung zu Medienmarken. Infolgedessen fehlt es ihnen an Orientierung, und sie neigen zu 
einem generell höheren Misstrauen gegenüber Nachrichtenquellen. (Wunderlich et al. 2022: 
582) Hier stellt sich mittelfristig unter Umständen die Frage der politischen Durchsetzungs­
möglichkeiten für Privilegierungen journalistischer Kreator*innen.

Mit der Verbreitung von künstlicher Intelligenz auf Plattformen stellen sich weitere 
Herausforderungen, die etablierte Medienmarken ebenso betreffen wie journalistische Krea­
tor*innen. Eine weitere Erhöhung der Abhängigkeit von Plattformen ist hier ein realisti­
sches Szenario. Gründe dafür sind hohe Entwicklungskosten bei KI-Themen sowie der 
Mangel an spezifischen Ressourcen sowie sehr heterogene Vorstellungen innerhalb des 
journalistischen Feldes über den Einsatz von KI. Es zeigen sich isomorphe Tendenzen, die 
die Autonomie von Newsanbietern weiter einschränken. Auf der Mikro-Ebene, die gerade 
für Kreator*innen besonders relevant ist, ergeben sich diese durch die Limitierung von 
Entscheidungsfreiheit durch AI-Systeme, die ihrerseits nicht kontrolliert und nachvollzogen 
werden können. (Simon 2024: 165) Auch hier wird man sorgfältig prüfen müssen, welche 
branchenübergreifenden arbeitsrechtlichen Lösungen man an die Situation journalistischer 
Kreator*innen anpassen kann und wo spezifische Ansätze zur Vielfaltssicherung notwendig 
sind.
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Redaktionsarbeit zwischen Struktur und Handlung

Eine Anwendung des methodologischen Situationismus auf Interaktionsprozesse in 
der ZDF-heute-Redaktion

Mirco Liefke / Matthias Künzler*

Die Kommunikationswissenschaft betrachtet Medienstrukturen oft als Gegensatz zu individu­
ellen Handlungen. Obwohl verschiedene theoretische Ansätze beide Ebenen zu verbinden 
versuchen, tut sich die Forschung nach wie vor schwer, empirisch aufzuzeigen, wann und wie 
die Dynamik des sozialen Miteinanders durch Strukturen geprägt ist und welche Rolle das 
Handeln Einzelner dabei spielt. Dieser Beitrag zielt darauf ab, diese methodologische Lücke 
durch die ethnografische Beobachtung von Handlungssituationen zu schließen, um auf dieser 
Grundlage zu analysieren, wie, wann und wo Strukturen für Medienschaffende in ihrem Han­
deln relevant werden. Unser Vorgehen basiert dementsprechend auf dem „methodologischen 
Situationismus“, der besonders geeignet ist, die Interaktion von Teilnehmenden in spezifischen 
Handlungskontexten ethnografisch in den Blick zu nehmen und die situative Relevanz von 
Strukturen empirisch sichtbar zu machen. Anhand dreier Fallbeispiele aus Redaktionssitzun­
gen der ZDF-heute-Nachrichten zeigen wir auf, wie redaktionelle Entscheidungen getroffen 
werden und welche strukturellen und individuellen Einflüsse dabei Wirksamkeit entfalten. 
Unsere Ergebnisse verdeutlichen, dass die situativen Kontexte und die darin eingebetteten 
kollektiven Interpretationen der Teilnehmenden bestimmen, wann strukturelle Einflüsse do­
minieren, unter welchen Umständen sie ihre Wirksamkeit verlieren oder umgangen werden 
können.

Schlüsselwörter: Medienstrukturen, Journalismusforschung, Praxisforschung, Situationis­
mus, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ZDF heute, Redaktionsforschung, Ethnografie

Between Structure and Action

An Application of Methodological Situationism to Interaction Processes in the ZDF-heute 
Newsroom

In Media and Communication Studies, media structures are often portrayed as being in opposition to 
individual action. While various theoretical frameworks attempt to bridge these levels, empirical research 
has yet to clarify how and when the dynamics of social interaction are shaped by structural factors—and 
what role individual contributions play. This paper addresses this methodological gap by ethnographically 
observing situated actions to analyze when, how, and where structures become relevant in the everyday 
practices of media professionals. Grounded in “methodological situationism,” a framework well suited 
for examining interactions in specific contexts, our study draws on three case studies from ZDF-heute 
newsroom meetings to illustrate the interplay between structural constraints and individual agency in 
editorial decision-making. Our findings reveal that situational contexts and the collective interpretations 
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of participants determine the conditions under which structural influences prevail, are modified, or are 
circumvented.

Key words: media structures, journalism research, theory of practice, situation, public service broad­
casting, ZDF heute, newsroom research, ethnography

Einleitung: Die Dynamik der sozialen Wirklichkeit als blinder Fleck der 
vermittelnden Theoriezugänge

(Medien-)Strukturen werden in der Kommunikationswissenschaft nach wie vor als Ge­
gensatz von Handlung gesehen. Zwar greift die Kommunikationswissenschaft bereits seit 
langem auf Theoriezugänge zurück, welche beide Ebenen zu verbinden versuchen und 
anhand von Modellen erklären, wie Strukturen Handlungen prägen und umgekehrt. In 
der Kommunikationswissenschaft beliebt sind v. a. Giddens Strukturations- und Bourdieus 
Feldtheorie (vgl. Giddens, 2017; Bourdieu, 1996, 1998a, 1998b). In der empirischen Umset­
zung bleibt die entsprechende Forschung jedoch oft statisch und tut sich schwer damit, in 
der Dynamik der sozialen Praxis aufzuzeigen, wie und wann Strukturen für Praktiker:innen 
handlungsleitend sind. Gleiches gilt für die Frage, wie und wann Strukturen von Prakti­
ker:innen umgangen oder neu interpretiert und damit ggf. fortentwickelt werden.

Dieser methodologischen Lücke nimmt sich der folgende Beitrag an. Er fragt danach, 
wie Forschende beobachten können, dass Handlungen durch Strukturen geprägt sind, aber 
auch, dass Strukturen im Handeln umgangen werden. Wir schlagen vor, für entsprechende 
Analysen auf den „methodologischen Situationismus“ zurückzugreifen und auf Grundlage 
ethnografischer Beobachtung die Interaktion von Teilnehmenden in bestimmten Situatio­
nen zu untersuchen. Die Art und Weise, wie sich die Teilnehmenden vor- und füreinander 
in solchen Situationen legitimieren, ihr Tun und Entscheiden als sinnvoll und zur Sache 
gehörig anzeigen, erlaubt eine Interpretation, auf welche Strukturen bzw. Strukturelemente 
die Akteure Bezug nehmen und wie Strukturen aus der Interaktion hervorgehen, mobili­
siert und ggf. modifiziert werden. Dieses Vorgehen demonstrieren wir anhand von drei 
Fallbeispielen, bei denen Medienschaffende in den Redaktionssitzungen von „ZDF heute“ 
unterschiedliche Entscheidungen über den Inhalt und die Gestaltung einzelner Beiträge 
treffen mussten.

Struktur und Handlung: Kritik bestehender empirischer Konzeptualisierungen

In der Kommunikationswissenschaft wird der Begriff der „Medienstrukturen“ zumeist auf 
die Makro- und Mesoebene bezogen. Der Gegenstand kann somit Strukturelemente (haupt­
sächlich Medienunternehmen, Redaktionen, Akteure der Organisationskommunikation) 
und deren reziproke, soziale Beziehungen zueinander und zu korporativen und kollektiven 
Akteuren (aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft etc.) sowie Institutionen mit Bezug auf 
mediale Kommunikation umfassen (Kiefer, 2010; Künzler, 2020, S. 1087).1

Die empirische Forschung zu Medienstrukturen hat deshalb eine Reihe von Einzel- und 
fallvergleichenden Studien hervorgebracht, die sich mit spezifischen Aspekten bestimmter 
Medientypen wie dem öffentlichen Rundfunk (Puppis & Ali, 2023), mit Strukturentwick­
lungen wie Kommerzialisierung oder Hybridisierung (Chadwick, 2017; Hrynyshyn, 2008), 
mit medienpolitischen und -rechtlichen Fragen beschäftigen (Eberwein & Porlezza, 2014; 

1.

2.

1 Was genau unter „Institution“ gefasst wird, ist vom verwendeten Theorieansatz abhängig. Darunter 
lassen sich bspw. intendierte oder nichtintendierte Handlungswirkungen (Schimank 2016, S. 16) sub­
summieren, Deutungs- und Erwartungsstrukturen (Stones, 2007, S. 4862) oder Regeln, die Status­
funktion zuschreiben und ggf. denotische Macht entfalten (Kiefer, 2010, S. 30–36).
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Enli et al., 2019; Murschetz, 2020), oder sie hat versucht, Typologien von Mediensystemen 
zu bilden und in Studien anzuwenden (Castro Herrero et al., 2017; Hallin & Mancini, 2004; 
Hetzer, 2015; Ngomba, 2012; Trappel & Tomaz, 2021). Dadurch ist eine reichhaltige und in­
ternational beachtete Forschung entstanden. Im deutschsprachigen Raum scheint sie von 
manchen jedoch unzureichend wahrgenommen zu werden, zumindest wenn man der Aus­
sage von Dogruel (2019, S. 8) Glauben schenkt, dass der Themenbereich im Vergleich zu an­
deren ein „Nischendasein“ friste.

Dieses vermeintliche Außenseiterdasein der Medienstrukturforschung ist unserer Mei­
nung nach v. a. ein innerwissenschaftliches Wahrnehmungsproblem, denn ein reales, das 
mangelnder gesellschaftlicher Relevanz oder Produktivität der Forschung geschuldet wäre 
(vgl. dazu u. a. Jarren et al., 2019). Den wesentlichen Grund für dieses Problem sehen 
wir darin, dass es der Medienstrukturforschung nach wie vor unzureichend gelingt, über 
konkrete empirische Forschung aufzuzeigen,
1. wie Strukturen in der Praxis relevant (gemacht) werden;
2. wie Strukturen unterschiedliche Wirkungen entfalten (können);
3. wie Strukturen hergestellt, interpretiert, weiterentwickelt und umgangen werden.
Das hinter diesen Fragen liegende Problem des Zusammenhangs zwischen Struktur und 
Praxis ist keineswegs neu. Die deutschsprachige kommunikationswissenschaftliche For­
schung hat sich ihm bereits seit Längerem angenommen. Sie hat etwa Makrotheorien so 
operationalisiert, dass sich deren Annahmen im Handeln von Akteuren empirisch erkennen 
und erforschen lassen. Dies war besonders zur Zeit der Vorherrschaft des systemtheoreti­
schen Paradigmas in den 1990ern und zu Beginn der 2000er-Jahre der Fall. In dessen Rah­
men wurde bspw. journalistisches Handeln durch „Organisations[-] (Organisationsziele, 
grundlegende Organisationsstrukturen und Rollen) und Arbeitsprogramme“ konzeptuali­
siert (Altmeppen, 2004, S. 425) und verschiedene zeitliche, sachliche und soziale Ressour­
cen als „weiterer Faktor bei der Konstituierung eines je gegebenen journalistischen Han­
delns“ berücksichtigt (Altmeppen, 2004, S. 427).

Mit Beginn der Nullerjahre wurde stärker auf Theorien zurückgegriffen, welche explizit 
versprachen, die Dichotomie von Struktur und Handlung zu überwinden. Dementspre­
chend erfreute sich die Strukturationstheorie von Anthony Giddens großer Beliebtheit. Die­
ser beschreibt soziale Struktur als „Medium“, in welchem und durch welches sich konkrete 
Handlungen vollziehen, und als „Resultat“ dieser Praktiken (Giddens, 2017, S. 25).2 Die von 
ihm postulierte Dualität der Struktur liegt demzufolge darin, dass Struktur einerseits Hand­
lungen ermöglicht, Handlungen aber andererseits grundlegend für die Herstellung und Re­
produktion der Struktur sind. Auf diese Weise erklärt Giddens den dynamischen Prozess 
der Strukturation, in dessen Verlauf Strukturen nicht nur repliziert, sondern auch modifi­
ziert werden können (vgl. Giddens, 1984, S. 156).

Als zentrale Vermittlungsmodalitäten, durch welche Strukturen in Handlungen beob­
achtbar werden, führt Giddens Ressourcen und Regeln ein, womit er das Können (Ressour­
cen) und Wissen (Regeln) der Akteur:innen bezeichnet (vgl. Giddens, 2017, S. 19). Zu Res­
sourcen zählen demnach etwa das Budget und die materielle Ausstattung einer Organisation 
(allokative Ressourcen) sowie Hierarchien und die gesamte Arbeitsorganisation (autorative 
Ressourcen). Unter Regeln versteht Giddens sowohl jene „Verfahrensweisen“, mit deren Hil­
fe Akteur:innen die „Konstitution von Sinn“ betreiben, als auch solche zur „Sanktionierung 
sozialer Verhaltensweisen“ (Giddens 2017, S. 18; Übers. Liefke). Regeln dienen also der Iden­
tifikation von sinnvollen und zielführenden bzw. wertvollen Handlungen. Die damit ver­

2 Die im Folgenden genannten wörtlichen Zitate beziehen sich stets auf das englische Original. Die 
Übersetzung erfolgte durch Mirco Liefke. Auf eine andauernde Kennzeichnung wird verzichtet.
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knüpfte (Re-)Produktion von „Sinn und Normativität […] geschieht kollektiv in sozialen 
Lehr- und Lernsituationen“ (Bergknapp, 2002, S. 145). In diesen Situationen3 verständigen 
sich die Teilnehmenden darüber, vor welcher „Herausforderung“ sie jeweils stehen und wie 
sie am besten mit dieser umgehen. In Übereinstimmung mit identifizierbaren Regeln zu 
agieren, darf deshalb nicht als einfaches Befolgen der Regeln missverstanden werden. Diese 
Übereinstimmung ergibt sich vielmehr durch die Ausrichtung der Handlung an den strate­
gischen Herausforderungen einer Situation (Livingston, 2006, S. 412f.). Regeln sind damit 
als „Aspekte der Praxis“ (Giddens, 2017, S. 21, Hervorh. i. Orig.) zu sehen, die durch ihre 
Anwendung bestimmt sind und nicht schon durch ihre theoretische Formulierung. Diese 
Grundüberlegungen wurden für die empirische Erforschung diverser Themenfelder ge­
nutzt, beispielsweise zur Analyse von „Modalitäten des Redaktionellen Qualitätsmanage­
ments“ (Wyss, 2002, S. 92) oder des kommunikativen Handelns von Organisationen (Rött­
ger, 2010, S. 128–139).

Außerdem kam es zur fruchtbaren Anwendung der soziologischen Feldtheorie Pierre 
Bourdieus (Bourdieu, 1996, 1998a, 1998b). Dieser Ansatz konzeptualisiert Strukturen als (1) 
soziale Felder, die „dem Akteur Rahmen und Grenzen der Möglichkeiten seines Handelns“ 
vorgeben (Beck, Büser & Schubert, 2013, S. 235), (2) als Kapital in Form unterschiedlicher 
vorhandener oder erwerbbarer Ressourcen und (3) als Habitus in Form internalisierter äu­
ßerer Gegebenheiten. Diese Theorie fand in der Kommunikationswissenschaft besonders in 
der Journalismus-, Mediennutzungsforschung und der Fachgeschichtsschreibung Anwen­
dung (für einen Forschungsüberblick siehe Wiedemann, 2014, S. 84).

Weitere Ansätze, die es potenziell erlauben, Strukturen in Handlung aufzuzeigen, indem 
sie Strukturen in Handlungsmodellen beispielsweise als homo sociologicus (Schimank, 
2016) oder als homo oeconomicus modellieren, fanden im Fach zwar einen gewissen Zu­
spruch, ohne aber im Mainstream der Forschung angekommen zu sein. So haben bspw. 
Fengler und Russ-Mohl (2005) das Paradigma der Ökonomik auf den Journalismus adap­
tiert.

Diesen erwähnten Theorieansätzen ist gemein, dass sie auf der empirischen Ebene ein 
(moderat) deduktives Vorgehen erfordern, das sich jedoch induktiv am Material erweitern 
lässt. So sind Giddens Vermittlungsmodalitäten und Bourdieus Habitus die zentralen Kate­
gorien, um im Handeln Strukturen zu erkennen. Empirische Umsetzungen der Strukturati­
onstheorie, etwa durch Röttger (2010) oder Wyss (2002), basieren v. a. auf quantitativen Be­
fragungen und bleiben damit stark der deduzierenden Forschung verhaftet. Dieses Vorge­
hen erlaubte es zwar, die Relevanz bestimmter Strukturelemente, wie Ombudsstellen, Um­
weltnahtstellen oder die Bedeutung bestimmter Prozesse wie Gegenlesen oder Informati­
onszugang, in den entsprechenden Berufsfeldern Journalismus und PR zu untersuchen. Da­
mit lässt sich jedoch nichts über das konkrete Handeln von Akteur:innen aussagen. Es lässt 
sich nicht zeigen, wie Akteur:innen in konkreten Handlungssituationen bspw. mit Organisa­
tionsregeln umgehen, wie sie also Strukturen reproduzieren oder eben auch nicht – was 
aber der eigentliche Anspruch von Giddens‘ Theorie wäre. Einige empirische Umsetzungen 
von Bourdieus Habitustheorie sind stärker am Medien-Handeln von Akteur:innen ausge­
richtet, etwa indem sie analysieren, weshalb und in welchen Situationen Proband:innen be­
stimmte Medien nutzen (bspw. Meyen & Fiedler, 2011; Beck et al., 2013; Rudolph, 2019). 
Dies dient dazu, aus dem durch Befragung rekonstruierten Handeln von Akteur:innen Mus­
ter zu erkennen, um sie bspw. einer bestimmten Form von Kapital, wie sie aus der Habitus­

3 Statt dem von Giddens häufig genutzten Begriff „context“ verwenden wir das in der Ethnographie 
und Ethnomethodologie gebräuchlichere Konzept der „Situation“, auf das sich auch der später noch 
behandelte methodologische Situationismus bezieht (vgl. Giddens, 2017, S. 70).
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theorie abgeleitet wird, zuzuordnen (z B. bei Rudolph 2019, S. 281ff.). Die Analyse eines stra­
tegisch flexiblen Umgangs der Akteur:innen mit Regeln bleibt zumeist außen vor.

Rollentheorien mögen auf den ersten Blick geeignet sein, solche sozialen Dynamiken zu 
analysieren. Der Rückbezug auf den „homo oeconomicus“ oder „sociologicus“ bedingt je­
doch die ontologische Vorentscheidung auf ein bestimmtes Menschenbild, bspw., dass Men­
schen stets rational unter Berücksichtigung von Kosten und Nutzen sowie auf den eigenen 
Vorteil bedacht handeln (Fengler & Russ-Mohl, 2005, S. 136). Solchen Handlungsmodellen 
gelingt es damit schlecht, widersprüchliche und unvorhergesehene, also kontingente Hand­
lungsweisen von Menschen in den Blick zu nehmen und „eine Vermittlung der sozialen 
Ebenen (Mikroebene: Akteure; Mesoebene: Gruppen, Familien, Milieus, Organisationen; 
Makroebene: Gesellschaft)“ zu „modellieren“ (Beck et al, 2013, S. 235).

Aus dieser Kritik an der Anwendung von Theorien, die zwischen Struktur und Hand­
lung vermitteln, sollte deutlich geworden sein, dass es der bisherigen empirischen For­
schung auf Grundlage von Theorien, die zwischen Struktur und Handlung zu vermitteln 
versuchen, zwar produktiv gelang, bestimmte Struktur- und Prozesselemente zu entdecken, 
die Relevanz dieser Elemente für die Akteur:innen in bestimmten Feldern zu bestimmen 
oder Muster von konkretem Medien-Handeln im Lichte der entsprechenden Theorien zu 
analysieren. Die bisherigen empirischen Anwendungen tun sich jedoch schwer, die Kontin­
genz von Handlung jenseits der aus den Theorien abgeleiteten Kategorien zu erfassen. Es 
gelingt auch kaum, empirisch aufzuzeigen, welchen Einfluss Strukturen in der Dynamik der 
Interaktion zwischen Teilnehmenden entfalten und wie die Teilnehmenden diesen Einfluss 
ggf. umgehen.

Methodologischer Situationismus als Möglichkeit der empirischen Analyse des 
Umgangs mit Strukturen durch Handelnde

Um dieses Defizit zu überwinden, schlagen wir ein induktives Vorgehen vor, das auf dem 
Methodologischen Situationismus (Scheffer & Schmidt, 2019, S. 155) beruht. Dieser geht da­
von aus, dass soziale Gegenstände und ihre Bedeutung wie bspw. Strukturen immer in Si­
tuationen auftreten. Erst in situierten Interaktionen, Arbeiten, Praktiken etc. werden Struk­
turen sozial zugänglich, reproduziert oder verändert. Struktur kann je nach Situation als er­
fahrbarer Zwang oder Freiheit erlebt werden – entweder bewusst oder unbewusst, reflektiert 
oder unreflektiert. Die Beobachtung des Umgangs mit Strukturen erfolgt in der „Logik der 
Situation, unter der Akteure ihre Entscheidungen treffen“ (Greve et al., 2008, S. 8). Eine 
Strukturanalyse, die bei solchen Situationen ansetzt und Strukturen weder im holistischen 
Sinne über den Teilnehmenden noch individualistisch-psychologisierend in den Teilneh­
menden verortet, sondern sie zwischen ihnen lokalisiert, kann aus dieser interaktiven Per­
spektive ihre Stärke erfahren und Praxisbezug erwirken.

In ihren Interaktionen wenden Teilnehmende implizites Wissen an, mit dessen Hilfe sie 
„[r]outinemäßig […] die Situation und die anderen Teilnehmer der Situation einschätz[en] 
und die für die Situation angemessen erscheinenden Verhaltensweisen ausgewählt, durchge­
führt und in ihrer Wirkung beurteilt“ werden (Weder, 2008, S. 350). Giddens etwa glossiert 
diesen komplexen Prozess als „praktisches Bewusstsein“ (Giddens, 2017, S. 4), welches er 
klar von den in ihm angewendeten Regeln unterscheidet. Diese sind weder für die Teilneh­
menden noch für die Beobachtenden unmittelbar verfügbar und genauso wenig immer 
schon verständlich und verstanden. Teilnehmende und Beobachtende bringen „Regeln“, die 
aus ihrer Sicht in der jeweiligen Situation angemessen sind, verbal und non-verbal interpre­
tierend hervor und ermöglichen so ihre Beobachtbarkeit (vgl. Breidenstein et al., 2020, S. 9). 
Diese situativen Aushandlungen über die Anwendung von „Regeln“ im sozialen Miteinan­
der bieten den theoretischen Ansatzpunkt der folgenden Fallstudien, den sie mit weiteren 
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Ansätzen der interpretativen Sozialforschung wie der Ethnomethodologie (Garfinkel, 1967) 
oder dem Symbolischen Interaktionismus (Blumer, 1973) teilt.

Am Beispiel von Giddens’ Strukturationstheorie wird so eine zentrale Schwäche zahlrei­
cher etablierter Ansätze deutlich, die darauf abzielen, Struktur und Handlung miteinander 
zu verknüpfen oder zu integrieren. Zwar wird dabei die Relevanz sozialer Interaktionen in 
spezifischen Kontexten anerkannt, jedoch fehlt diesen Ansätzen häufig die notwendige kon­
textspezifische Sensibilität, um zu erklären, wie Strukturation (Giddens) beziehungsweise 
Habitualisierung (Bourdieu) tatsächlich zustande kommt. So überzeugend der von diesen 
integrativen Theorien postulierte Prozess auch erscheinen mag, bleibt die Erklärung des 
konkreten Vollzugs dieses Prozesses weitgehend unzureichend.

Giddens hält an der grundsätzlichen Kontingenz des praktischen Vollzugs fest (vgl. 
Bergknapp, 2002, S. 137), dies lässt aber die Frage aufkommen, wann und wie das praktische 
Bewusstsein genutzt und angewendet wird. Offen bleibt also, wie die „Aktivitäten situierter 
Akteure die Produktion und Reproduktion [von Strukturen] in ihren Interaktionen“ be­
werkstelligen (Giddens, 2017, S. 25).

Uns interessiert folglich, wie sich Teilnehmende in konkreten Situationen auf Regeln 
und Ressourcen beziehen. Wie nutzen sie ihre Machtposition aus? Wann ziehen sie welche 
Normen heran? Und wie interpretieren sie gemeinsam die vor ihnen liegende Aufgabe? Um 
diese Modalitäten der Strukturation genauer fassen zu können, lohnt der Blick in eine Viel­
zahl unterschiedlicher Situationen, um zu verstehen, wie Teilnehmende mit der angespro­
chenen Kontingenz umgehen. Auf dieser Grundlage entsteht dann auch jene Sensibilität für 
die spezifischen Kompetenzen von professionellen Akteur:innen im Unterschied zu Laien, 
die Kritiker:innen der Strukturationstheorie bisher bemängelt haben (vgl. Weder, 2008, 
S. 357).

Der wissenssoziologische Ansatz von Berger und Luckmann (2003, S. 139f.) bietet ein 
Modell, wie sich in Situationen diese (Re-)Produktion von Strukturen – in ihren Worten, 
die „gesellschaftliche Konstruktion von Wirklichkeit“ – vollzieht. Teilnehmende einer Situa­
tion beobachten die anderen, unterstellen ihnen bestimmte Motive und äußern ihre persön­
liche Einschätzung (Externalisierung) auf Basis ihres Wissensbestands und vor dem Hinter­
grund ihrer vergangenen Erfahrungen. Auf dieser Grundlage wird gehandelt. Werden diese 
Handlungen und Beobachtungen wiederholt und an andere Handelnde weitergegeben, ver­
festigt sich die Handlung und institutionalisiert sich (Objektivierung). Andere Personen 
übernehmen und verinnerlichen diese Wirklichkeitskonstruktionen (Internalisierung). Die 
Handlungsstrukturen werden schließlich zur Grundlage des weiteren Handelns, hinter die 
nicht mehr ohne Weiteres zurückgetreten werden kann.

Diesen Mechanismus, durch den die Ergebnisse von Externalisierungs- und Objektivie­
rungsprozessen als legitim, sinnvoll und gegeben akzeptiert werden, bezeichnen Berger & 
Luckmann (2003, S. 100) als Legitimierung. Anhand der unterschiedlichen Versuche der Le­
gitimierung – erfolgreiche und gescheiterte – geraten so verschiedene Typen von Strukturen 
in den Blick. Auf diese Weise zeigt sich, dass strukturelle Einflüsse in der situativen Interpre­
tation der Teilnehmenden sowohl perpetuiert als auch weiterentwickelt oder sogar umgan­
gen werden können. Es wird sichtbar, wie gemeinsam durch Interpretationen unterschiedli­
che Handlungsspielräume er- oder verschlossen werden (Krotz, 2008, S. 34). Dadurch zeigt 
sich das unterschiedliche Transformationspotenzial jeweils verschieden definierter Situatio­
nen.

Dieses theoretische Verständnis bildet den Rahmen für die folgende empirische Analyse, 
in der wir anhand von Interaktionen in Redaktionssitzungen nachvollziehen, wie durch 
die kontinuierliche Aushandlung von Legitimationsansprüchen Regeln in Giddens Sinne 
angewendet und damit auch strukturelle Einflüsse in der täglichen Praxis realisiert werden.
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Ethnografische Beobachtung als Methode zur empirischen Analyse der Wirksamkeit 
von Strukturen

Das Ziel dieses Artikels besteht darin, empirisch zu analysieren, wann und wie die Dynamik 
des sozialen Miteinanders durch Strukturen geprägt ist. Dazu bedarf es, wie oben begründet 
wurde, eines methodischen Zugriffs, der besonders sensibel für die Bedeutung von Situatio­
nen und den in ihnen auftretenden Handlungsvollzügen ist. Die ethnografische Methode 
der teilnehmenden Beobachtung (Clifford, 1993) liefert die dafür nötigen „dichte[n] Be­
schreibung[en]“ (Geertz, 2015), in denen sowohl implizites als auch explizites Wissen der 
Teilnehmenden erfahrbar wird. Statt nach diesem Wissen lediglich zu fragen, es reflexiv in 
entsprechenden Interviews zu mobilisieren oder seiner indirekt durch quantitative Erhe­
bungen und Makroanalysen habhaft zu werden, setzt die Ethnografie auf eine andauernde 
und unmittelbare Auseinandersetzung der Forschenden mit den Praktiken des beforschten 
Feldes. Dies schließt auch die raum-zeitlichen und sozialen Rahmenbedingungen mit ein 
und erlaubt es, die Kompetenzen der Teilnehmenden kennen und schätzen zu lernen 
(Scheffer, 2002). So gerät die intendierte und/oder reflektierte (Re-)Produktion von Struk­
tur genauso in den Blick wie jene, die womöglich aus nicht-intendierten Nebenfolgen der 
Handlungen hervorgehen (vgl. Weder 2008, S. 350).

Im Rahmen von ethnografischen Beobachtungen in der ZDF-heute-Redaktion, die zwi­
schen 2014 und 2020 durchgeführt wurden, konnte dementsprechend der gesamte redaktio­
nelle Herstellungsprozess von Fernsehnachrichten untersucht werden (Liefke, 2024). Die 
insgesamt ca. 180 Feldaufenthalte variierten in der Dauer von jeweils wenigen Tagen bis 
hin zu acht Wochen. Zusätzlich wurden interne Dokumente wie Programmanordnungen, 
aber auch Planungslisten der einzelnen Sendungen und Textentwürfe für Beiträge gesichtet, 
um die Nachrichtenentstehung in ihren unterschiedlichen Stadien nachzuvollziehen. Die 
Beobachtungen folgten zunächst keinem speziellen Fokus, sondern waren von der Erkennt­
nis getragen, dass der Prozess in seiner Gesamtheit inkl. seiner charakteristischen Vor- 
und Rückgriffe verstanden werden muss, um daran anknüpfend bestimmte Teilaspekte zu 
analysieren. Flankierend wurden außerdem ethnografische Interviews mit drei ehemaligen 
bzw. aktuellen Redakteur:innen der heute-Redaktion sowie dem damaligen Hauptredakti­
onsleiter Elmar Theveßen geführt. Die so gewonnenen Erkenntnisse wurden in der Folge in 
Gesprächen mit den Redaktionsleitungen von Tagesschau und RTL-Aktuell kontrastiert.

Die Auswertung der Feldnotizen und -dokumente erfolgte in Anlehnung an ein von 
Emerson, Fretz & Shaw (2011) entwickeltes interpretatives Analyseverfahren, bei welchem 
in einem iterativen Prozess von offenen und fokussierten Kodierschritten wiederkehrende 
Muster, typische Situationen und häufig bearbeitete Problemlagen identifiziert werden. Im 
Vordergrund stehen dabei solche Themen, die sich in je unterschiedlichen Ausprägungen, 
Variationen oder Spielarten beobachten lassen (Emerson et al., 2011, 192f.). Durch Präsenz 
im Feld und Repräsentation des Geschehenen in den Feldnotizen lernt der/die Forschende 
so nach und nach bspw. Routinen und Programme zu erkennen, die in einer Vielzahl von 
Situationen immer wieder ungefragt zur Anwendung kommen (Fuchs & Berg, 1993). Es 
wird deutlich, worauf ein Arbeitsumfeld wie eine Nachrichtenredaktion „geeicht“ ist, was 
die Redaktion also mühelos bearbeiten kann, wann und wo sie an ihre Grenzen stößt. Die 
ethnografische Forschung unterscheidet dergestalt Normal- und Sonderfälle, welche auch 
und gerade für die Teilnehmenden bedeutsam sind. Dabei wird sichtbar, welche Praktiken 
sich in unterschiedlichen situativen Kontexten bewähren, sich womöglich zu Routinen ver­
dichten, gar institutionalisiert werden, wann Vorgaben als unverhandelbar erscheinen und 
unter welchen Umständen Irritationen die Kreativität der Teilnehmenden herausfordern.

Durch andauernde Vergleiche und Kontrastierungen kann so die für eine fundierte Ana­
lyse notwendige „empirische Sättigung“ (Strübing et al., 2018) erreicht und die Grundlage 
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für die hier vorgeschlagene Typisierung gelegt werden. Diese verstehen wir in Anlehnung 
an Tuchman als eine Klassifizierung, die auf jene Unterscheidungen abstellt, die auch für 
die Teilnehmenden des untersuchten Feldes relevant sind und in der alltäglichen Problem­
bewältigung zur Anwendung kommen (Tuchman, 1973, S. 116f.). Diese Fokussierung auf den 
praktischen Vollzug mit seinen Routinen und Ritualen, mit seinen dynamischen, organisati­
onsspezifischen Anforderungen, welche die Improvisations- und Anpassungsfähigkeit der 
Teilnehmenden immer wieder herausfordern, findet sich auch in den Arbeiten von Usher 
(2014) oder Wintsch (2006). Mit seinem ethnomethodologischen Fokus auf die flüchtigen 
Interaktions- und Interpretationsprozesse, die sich in bestimmten Situationen ereignen, 
grenzt sich dieses Vorgehen somit klar von jenen einflussreichen Redaktionsethnografien 
ab, die in der Tradition von Rühl (1979) aus explizit systemtheoretischer oder zumindest 
makrosoziologisch informierter Perspektive die journalistische Praxis in den Blick nahmen. 
Dies gilt auch für die stärker strukturiert beobachtende Studie von Quandt (2005), welche 
den Journalismus netzwerktheoretisch analysiert.

Zur Bearbeitung der oben entwickelten Fragestellungen fokussiert diese Untersuchung 
speziell auf Situationen, die als transformativ beschrieben werden können und in welchen 
die Teilnehmenden gemeinsam Entscheidungen vorbereiten und treffen. Im Rahmen infor­
meller Diskussionen zwischen Schreibtischnachbarn oder routinisiert ablaufender Redakti­
onskonferenzen müssen diese sich aktiv mit strukturellen Vorgaben auseinandersetzen, die 
Argumente ihrer Kolleg:innen, Vorgesetzten und Untergebenen evaluieren und abwägen, 
um dadurch eine Handlungsentscheidung zu treffen. War es bis zu diesen spezifischen 
Situationen für die/den Forschenden oftmals unmöglich zu beurteilen, ob sich ein Nach­
richtentext etwa dem Geschmack der Journalistin verdankt oder ein Sendungsbau organisa­
tionsinterne Präferenzen widerspiegelt, fordert der kollektive Diskurs die Explikation der 
Teilnehmenden heraus. Wie begründen sie ihre Positionen? Wie überzeugen sie ihr Team? 
Welche Argumente stoßen auf Akzeptanz und an welchen Stellen beugt sich die Redaktion 
dem Druck der Ereignisse oder den Vorgaben der Sendeleitung?

Um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden für die folgende Analyse drei 
Situationen ausgewählt, die jeweils während einer der täglichen Redaktionssitzungen von 
einem der beiden Autoren (Mirco Liefke) beobachtet wurden. Diese Auswahl weitet den 
Blick für die je unterschiedliche Relevanz struktureller Einflüsse für und auf die tägliche 
Arbeit in der Redaktion. Ergänzt und kontextualisiert werden diese Beobachtungen mit 
zusätzlichem Datenmaterial, das einen Zusammenhang zu den drei analysierten Situationen 
aufwies. Dabei handelt es sich um Protokolle der Sitzungen des Fernsehrates und des 
für die aktuelle Berichterstattung zuständigen „Programmausschusses Chefredaktion“. Die 
Protokolle dieser Gremien wurden berücksichtigt, da der Fernsehrat ein Forum für zivilge­
sellschaftliche Repräsentant:innen und Journalist:innen bietet, in welchem diese entlastet 
von der täglichen Programmproduktion auch ganz explizit die strukturellen und organisato­
rischen Rahmenbedingungen journalistischer Arbeit diskutieren und sogar verändern kön­
nen. So dienen diese Mitschriften als wichtige Referenzpunkte und entscheidender Kontext 
für die im Fokus stehende situative Entscheidungsfindung in der ZDF-heute-Redaktion.

Ergebnisse auf Grundlage von Beobachtungen von Sitzungen der ZDF-heute-
Redaktion

Die folgende systematische Analyse zeichnet ein facettenreiches Bild der strukturellen 
Einflüsse in redaktionellen Entscheidungsprozessen. Ziel ist die schrittweise Typisierung 
struktureller Einflüsse, die aufzeigt, wie Journalist:innen in Redaktionskonferenzen ihre 
Handlungen sowohl individuell als auch im Team rechtfertigen und situativ legitimieren, 
um so die praktischen Herausforderungen des Alltags zu meistern. Zentral ist dabei die 
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Frage, auf welche Weise Strukturen4, aber auch persönliche Erfahrungen und Eindrücke 
derart mobilisiert, miteinander in Beziehung gesetzt und schließlich legitimiert werden, 
dass sie den Redaktionskolleg:innen als sinnvoll und produktiv erscheinen und damit eine 
Grundlage für konkrete Entscheidungen bilden.

Die Analyse macht sichtbar, dass die Legitimation redaktioneller Entscheidungen stets 
an der aktuellen Situation ausgerichtet ist, innerhalb derer Strukturen erst durch den prak­
tischen Aushandlungs- und Anwendungsprozess ihre konkrete Wirkung entfalten und sicht­
bar werden – oder auch nicht. Die Auswertung zeigt so, wie Strukturen in Interaktionen 
Handlungswirkung erzielen, evtl. aber auch transformiert und neue Strukturen geschaffen 
werden oder wie Strukturen umgangen werden, indem ihnen persönliche Erfahrungen 
entgegengestellt werden.

Dieser Umgang mit Strukturen wird nachfolgend auf Grundlage von drei kurzen Fall­
studien präsentiert, die auf drei verschiedene Situationen in ZDF-heute-Redaktionskonfe­
renzen beruhen. Die erste Fallstudie (Abschnitt 5.1) stellt dar, wie in einer Redaktionskonfe­
renz ein Zielkonflikt zwischen gesetzlichen Vorgaben und redaktioneller Selbstbestimmung 
verhandelt wird. Hier zeigt sich, wie Machtstrukturen und normativ verankerte Anforde­
rungen durch situative Aushandlungsprozesse modifiziert werden. Die zweite Situation 
(Abschnitt 5.2) widmet sich der interpretativen Flexibilität von Qualitäts- und Programm­
richtlinien. Anhand des Fallbeispiels wird verdeutlicht, dass normative Regeln nicht starr 
angewendet werden, sondern sich in der Praxis differenziert auslegen lassen. Der dritte 
Fall (Abschnitt 5.3) thematisiert den Einfluss persönlicher Erfahrungen auf die Auswahl 
eines Nachrichtenbeitrags. Daran zeigt sich, dass individuelle Empfindungen und Erfah­
rungswerte – eingebettet in kollektive Entscheidungsprozesse – zur Herausbildung eines 
authentischen journalistischen Selbstverständnisses beitragen und bestehende Strukturen 
unterlaufen können.

Die Praxis von Legitimität und Herrschaft (Fallbeispiel I)

In der 10:30-Uhr-Konferenz der Redaktion der ZDF-heute-Nachrichten äußert ein leitender 
Redakteur die Vermutung, die Leitungsebene des Senders sehe es gerne, wenn intensiv über 
die bevorstehende Europawahl und die Kandidat:innen berichtet würde. Die Planer:innen 
erkennen in dieser Äußerung sofort Konfliktpotenzial, da der Eindruck entsteht, das Ma­
nagement wolle über die Köpfe der Redaktion hinweg ein Thema in die Sendung „hieven“.

Tatsächlich lässt sich der Wunsch der Senderleitung nach einer intensiven Europawahl­
berichterstattung zunächst als Ausdruck der Umsetzung struktureller Vorgaben und damit 
der Wirkmächtigkeit von Strukturelementen (hier normativen Anforderungen) im alltägli­
chen Handeln interpretieren. Neben allgemeinen journalistischen Qualitätskriterien wie 
Objektivität und Unparteilichkeit verpflichtet der damalige wie der heute gültige Medien­
staatsvertrag die öffentlich-rechtlichen Sender, die europäische Integration zu fördern5. Die 
Umsetzung dieses Auftrages obliegt den Intendant:innen, welche die Gesamtverantwortung 
für das Programm tragen und ihren jeweiligen Aufsichtsgremien (Hörfunk-, Rundfunk- 
und Fernsehrat) Rechenschaft darüber ablegen müssen.

Vor diesem Hintergrund erklärte der damalige Intendant des ZDF, Thomas Bellut, im 
Rahmen seiner Darlegungen zur aktuellen medienpolitischen Situation den Mitgliedern des 
Fernsehrates in deren Sitzung am 16.05.2014, „die Wahl des Europaparlamentes werde im 
Programm sehr wichtig genommen“. Er versicherte außerdem, dass die aktuellen Sendun­

5.1

4 Gemeint sind insbesondere normative Vorgaben, interne Organisationsprinzipien oder Regeln und 
Ressourcen, wie sie in Giddens‘ Strukturationstheorie beschrieben werden.

5 § 26 Absatz 1 Satz 3 MStV.
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gen täglich in vielen einzelnen Beiträgen eine große Bandbreite von Themen zu Europa 
abdecken werden.6 Detaillierter äußerte sich der für diese aktuellen Programme zuständige 
ZDF-Chefredakteur Peter Frey während seines Berichtes vor dem Programmausschuss 
Chefredaktion (PA/CR), welcher die Fernsehratssitzung vorbereitet: „Die Mobilisierung 
der Wähler zu diesen Wahlen sei schwierig, das ZDF sehe sich in der Verantwortung. Das 
Interesse an den Wahlen sei schwach und es müssten vor allem Formen gefunden werden, 
um die jüngeren Zuschauer zu gewinnen. Das Haus werde viele Programmakzente setzen.“7

Gegen die Umsetzung einer solchen strukturellen Vorgabe rechneten die Planer:innen 
mit Widerstand. Sie befürchteten, in den Ablaufkonferenzen auf Unverständnis seitens 
der Redaktion zu stoßen, wenn auffällig oft das Thema Europawahl in den Sendungen 
auftauchen würde. Ohne konkrete Anordnungen könne ein solches Handeln als „vorausei­
lender Gehorsam“ verstanden werden und einem solchen „Vorwurf“ wolle man sich nicht 
aussetzen. Deshalb baten die Sendungsplaner:innen um eine schriftliche Anweisung. Diese 
blieb jedoch aus und so fand an diesem Tag keinerlei Berichterstattung zur Europawahl 
statt.

Am darauffolgenden Tag kommt während einer Planungskonferenz, in welcher eine 
Berichterstattung zur EU-Wahl erneut vorgeschlagen wird, dann tatsächlich die Frage auf: 
„Ist das grüne Tinte?“ Oder mit anderen Worten: Ist das eine Anweisung von höchster 
Stelle, der Folge zu leisten ist? Da die Planerin dies weder schriftlich belegen noch den 
Verdacht ausräumen kann, bleibt die Entscheidung letztendlich der Redaktion überlassen, 
die sich anlässlich des Datums – genau ein Monat vor der Wahl – für eine Vorstellung der 
Spitzenkandidat:innen entscheidet.8

Der Widerstand gegen die geplante Umsetzung der medienpolitisch vorgegebenen 
Norm, zur europäischen Integration beizutragen, beruht bei der Redaktion auf dem Rekurs 
auf eine andere Norm, in diesem Fall die Rundfunkfreiheit. Bereits 1991 entschied das 
Bundesverfassungsgericht, dass die im Grundgesetz garantierte Rundfunkfreiheit nicht nur 
nach außen wirkt und die Herausbildung eines vielfältigen Mediensystems sicherstellt, 
sondern auch innerhalb der Medienorganisationen wirksam wird.9 Als so genannte inter­
ne Rundfunkfreiheit erlaubt sie den Redaktionen die Etablierung eigener Statuten für 
die tägliche Arbeit und schützt Programmbeschäftigte davor, „etwas abzufassen oder zu 
verantworten, was der Freiheit der journalistischen Berufsausübung widerspricht“. Das 
Bundesverfassungsgericht stellt aber gleichzeitig klar, dass diese Freiheit gerade nicht zur 
reinen „Selbstverwirklichung im Beruf oder zur Durchsetzung […] subjektiver Auffassungen 
eingeräumt“ wird, sondern ausschließlich „zur Erfüllung ihrer Vermittlerfunktion”10.

In der Situation der Redaktionskonferenz zeigt sich, dass weder die normative Kraft des 
Staatsvertrages noch die organisationsinterne Macht der „Leitungsebene“ stark genug sind, 
um die Handlungen der Journalist:innen festzulegen. Dies bedeutet keineswegs, dass dies 
niemals der Fall ist. Aber das Beispiel zeigt, dass der situative Kontext der beobachteten 
Redaktionskonferenz wie eine Art Immunsystem wirkt, das, bestärkt durch das verbriefte 
Recht der inneren Rundfunkfreiheit, andere strukturelle Einflüsse abwehren kann, ohne die 
Möglichkeit auszuschließen, in Zukunft wohlbegründet doch noch über die Europawahl zu 
berichten, was auch vielfach geschehen ist. Die so entstehenden und oben bereits angedeu­

6 Die entsprechenden Aussagen des Intendanten finden sich in der Niederschrift über die Sitzung 
des ZDF-Fernsehrates vom 16.05.2014 (vgl. Töpler, 2014).

7 Die entsprechenden Aussagen des Chefredakteurs finden sich in der Niederschrift über die Sit­
zung des Programmausschusses Chefredaktion (10.04.2014).

8 Aus den Feldnotizen vom 24. & 25.04.2014, zitiert nach Liefke (2024, S. 54).
9 Urteil des BVerfG vom 05.02.1991, Az. 1 BvF 1/85, 1/88.

10 Ebd.
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teten Zielkonflikte bzw. deren Bearbeitung bilden das verbindende Element, welches dieses 
Fallbeispiel mit den beiden nachfolgenden Fällen in Beziehung setzt.

Die Praxis der Normanwendung (Fallbeispiel II)

Das nächste Beispiel zeigt, dass berufsethische Erwägungen durchaus gewichtige Argumente 
bei der Beitragsgestaltung sein können, dass sie aber der Interpretation bedürfen und 
kontingent bleiben. Konfrontiert mit der Frage, in welcher Form über den kroatischen 
General und verurteilten Kriegsverbrecher Slobodan Praljak berichtet werden sollte, der im 
Rahmen seines Berufungsprozesses vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag 
Suizid begangen hatte, zeigt sich die Komplexität des Entscheidungsprozesses. Vorliegend 
geht es um die Auslegung der in den Qualitäts- und Programmrichtlinien für die ZDF-An­
gebote geforderten besonderen Sorgfalt, die bei Entscheidungen über Gewaltdarstellungen 
anzuwenden ist und die insbesondere bei der Abbildung Sterbender oder Toter Anwendung 
findet. Dabei soll insbesondere eine „verrohende […] Wirkung“ (ZDF, 2023) ausgeschlossen 
werden.

In einer Sitzung der ZDF-heute-Redaktion bemerkt der Libero11 erkennbar frustriert, 
dass sie hier ein Dilemma hätten, mit dem sie in letzter Zeit immer öfter konfrontiert wären. 
Dabei ginge es darum, in den Nachrichten bestimmte Bilder nicht zu zeigen, obwohl diese 
Bilder schon längst und ohne große Mühe im Internet angesehen werden können: „Wollen 
wir das wirklich immer so weitermachen oder müssen wir nicht darüber nachdenken, in 
unserer Bildauswahl etwas liberaler zu werden? Sollen wir weiterhin versuchen, unsere 
Zuschauer vor Bildern zu schützen, die sie wahrscheinlich ohnehin schon irgendwo gesehen 
haben?“

„Das ist überhaupt kein Dilemma“, wehrt sich ein Kollege entschieden gegen diese 
Auffassung und stellt mit Verweis auf die interne Übereinkunft, keine sterbenden Menschen 
in den Nachrichten zu zeigen, fest: „Wir haben klare Regeln für einen solchen Fall und an 
die halten wir uns.“

Ein leitender Redakteur, der das Bildmaterial ursprünglich zur Verwendung freigegeben 
hatte, ist von der Bezugnahme des Vorredners auf ein Gebot, keine Sterbenden zu zeigen, 
nicht ganz überzeugt, schließlich sterbe Praljak nicht dort im Gerichtssaal, sondern erst 
später im Krankenhaus. Weitere Kolleg:innen grenzen den Fall gegen andere Szenarien wie 
das Erschießen oder den Sprung von einer Brücke ab.

Der CvD-Online versucht anhand eines Beispiels zu vermitteln. Dabei geht es um die 
Berichterstattung anlässlich einiger schwerer Erdrutsche, die sich vor kurzem in Indien 
zugetragen hatten: „In dem Bericht konnte man sehen, wie drei Personen von den Erd­
massen weggerissen wurden. Wir haben da entschieden, die Bilder trotzdem zu zeigen, 
weil sie für etwas gestanden haben, sie haben die Dramatik dieser Ereignisse verdeutlicht. 
Außerdem konnte man die Menschen nicht genau erkennen. In so einem Fall finde ich 
es okay, die Bilder zu zeigen, aber das Video von Praljak steht eigentlich für gar nichts 
und deshalb denke ich, wir sollten es nicht zeigen“, resümiert der CvD-Online. Nachdem 
die Diskussion verstummt, blickt der sendungsverantwortliche Redakteur in die Runde, 
wohl um herauszufinden, ob noch jemand etwas beitragen möchte, doch alle Augen sind 
erwartungsvoll auf ihn gerichtet. Mit fester Stimme hebt er zu sprechen an und präsentiert 
seine Entscheidung: „Also gut, lasst es uns so versuchen: Wir berichten über Praljaks 
Selbstmord in kleiner Form. Wir zeigen Praljak im Gerichtssaal, aber nicht, wie er das Gift 
trinkt. So wissen unsere Zuschauer, was passiert ist und wir lassen uns nicht für irgendeinen 

5.2

11 Besonderer Funktionsträger innerhalb der heute-Redaktion, der als Schnittstelle zwischen den 
redaktionellen Sendeteams und der Produktion fungiert.
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Akt der Respektlosigkeit gegenüber den Opfern oder dem Gericht instrumentalisieren, das 
Praljak sowieso nie anerkannt hat.“12

Auf charakteristische Weise zeigt die beschriebene Situation, dass die redaktionelle 
Entscheidungsfindung durchaus mit der Anwendung und Weiterentwicklung existierender 
Strukturen im Sinne Giddens‘ Strukturationstheorie verknüpft ist. Dabei greift die Redakti­
on auf Erfahrungswissen aus vergangenen Episoden genauso zurück, wie sie zukünftige 
Effekte zu antizipieren trachtet. Qualitätsrichtlinien dienen in diesem Zusammenhang ge­
rade nicht der Entlastung der Entscheidungsträger:innen, da sie nicht zur unreflektierten 
Subsumtion des Einzelfalls unter die Regel verleiten. Ganz im Gegenteil wird die Entschei­
dungskapazität der Teilnehmenden durch das Sorgfaltsgebot herausgefordert. Dieses haben 
die Redakteur:innen in der Vergangenheit bereits eigenständig in eine freiwillige Selbstver­
pflichtung, keine Toten oder Sterbenden zu zeigen, überführt, die ihnen in einer Vielzahl 
von Fällen gute Dienste erwiesen hat.

Der provisorische Status dieser Regel, die „for all practical purposes“ (Garfinkel & 
Sacks, 1970, S. 356) und damit bis auf Weiteres Gültigkeit hat, zeigt sich in der Diskussion, 
wenn genau diese Praktikabilität durch den Libero in Zweifel gezogen wird. Nach dem Mot­
to „die Regel ist für die Redaktion da und nicht die Redaktion für die Regel“ führt dieser die 
bisher verordnete Zurückhaltung ad absurdum, indem er auf die allgemeine Verfügbarkeit 
des Bildmaterials verweist. In diesem Augenblick treffen eine präkonfigurierte Struktur und 
die Kontingenz des Einzelfalls aufeinander, wodurch veränderbar wird, was bis dahin (für 
manche, etwa den „Kollegen“) unumstößlich erschien. Es ist an dieser Stelle kaum verwun­
derlich, dass ausgerechnet der leitende Redakteur als „Herr des Verfahrens“ noch versucht, 
die Regel in ihrer dogmatischen Form zu retten, indem er in etwas haarspalterischer Weise 
auf den erst später eintretenden Tod Praljaks hinweist.

Zum Ende der Diskussion zeigt sich jedoch, dass dieses deduktive Vorgehen der redak­
tionellen Praxis keineswegs entspricht, sondern diese vielmehr induktiv anhand ähnlich 
gelagerter Fälle nach Präzedenzen fahndet. Der CvD-Online weist auf diesen Umstand hin, 
wenn er vorherige Berichterstattungen zitiert, in welchen bereits Tote zu sehen gewesen 
sind.

In Erweiterung der Argumentation aus dem ersten Fallbeispiel könnte man vorliegend 
feststellen, dass sich die Redaktion nicht einmal durch eine selbstgeschaffene Regel die 
Entscheidung aus der Hand nehmen lässt. Anstelle einer strikten Prinzipienethik setzt die 
Redaktion auf eine Art journalistischen Utilitarismus, der den mit einer Berichterstattung 
stets einhergehenden Persönlichkeitseingriff durch einen besonderen informativen Mehr­
wert rechtfertigt. Erst in dieser Abwägung der Verhältnismäßigkeit erweist sich, ob und 
welche Bilder für einen Fernsehbeitrag verwendet werden können bzw. ob eine etablierte 
Struktur der Weiterentwicklung bedarf oder bindend bleibt. Dementsprechend einigt sich 
die Redaktion schließlich auf einen Kompromiss und zeigt die Aufnahmen aus dem Ge­
richtssaal nur bis zu jenem Moment, da Praljak ein kleines braunes Glasfläschchen zum 
Mund führt. Dann bricht das Video ab und eine Off-Stimme berichtet über den weiteren 
Fortgang und Praljaks Tod im Krankenhaus. So zeigt sich anhand dieses Fallbeispiels, dass 
die Redaktion ihre normativen Vorgaben nicht starr anwendet, sondern in einem situativen 
Abwägungsprozess flexibel an die jeweiligen Gegebenheiten anpasst und so ein spezifisches 
Strukturelement transformiert. Erst im konkreten Anwendungsfall zeigt sich, was genau 
unter der journalistischen Sorgfaltspflicht zu verstehen ist bzw. was diese Redaktion an 
diesem Tag mit Blick auf diesen Fall darunter versteht.

12 Aus den Feldnotizen vom 29.11.2017, zitiert nach Liefke (2024, S. 225).
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Die Praxis des Perspektivwechsels (Fallbeispiel III)

Ein letztes Beispiel soll abschließend zeigen, dass auch persönliche Erfahrungen die Her­
stellung von Nachrichtenbeiträgen beeinflussen und zur treibenden Kraft der Nachrichten­
produktion werden kann. Entscheidend ist aber auch hier, dass die Situation dies zulässt, 
dass sie Gelegenheit zur legitimen Artikulation dieser Erfahrung bietet und diese gleichsam 
re-aktualisiert. Diese Notwendigkeit zur Re-Aktualisierung verbindet dabei Mikroeinflüsse 
wie persönliche Erfahrungen mit Makrostrukturen, deren latentes Vorhandensein auch 
erst in der situativen Beobachtung manifest wird. Besonders niederschwellig lassen sich 
eigene Erfahrungen und persönliche Einschätzungen im Rahmen der täglich stattfindenden 
Tischkonferenzen diskutieren. In weniger formalisierter Atmosphäre als bei den großen 
Redaktionskonferenzen treffen sich jeweils zu Beginn eines neuen Produktionszyklus bzw. 
nach einer kurzen Einlesezeit lediglich jene Journalist:innen, die gemeinsam an einer Sen­
dung arbeiten, um Themen zu selektieren und Aufgaben zu verteilen.

„Also, das ist doch wohl der Hammer, warum sollen denn Angehörige, die ihre Eltern 
pflegen, weniger dafür bekommen als ein Pflegedienst“, kommentiert eine Redakteurin 
während einer Tischkonferenz die entsprechende, gerade veröffentlichte Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts. Die Redakteurin berichtet von ihren eigenen Erfahrungen mit 
der Pflege einer Angehörigen und schlägt vor, diese Meldung, die sie unmittelbar als 
nachrichtenwürdig qualifiziert, in die von ihr betreute Nachrichtensendung zu integrieren. 
Mit ihrem engagierten Einsatz gelingt es ihr später sogar, einen sendungsverantwortlichen 
Redakteur der Hauptausgabe von der Wichtigkeit des Themas zu überzeugen, als in der 14-
Uhr-Konferenz diskutiert wird, die Berichterstattung aus Zeitgründen zu streichen: „Also, 
ich glaube, dass ist ein echtes Thema. Es gibt so viele, die Angehörige zu Hause pflegen, 
die werden sich für die Entscheidung sehr interessieren“. Der sendungsverantwortliche 
Redakteur beschließt daraufhin, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts durch die 
Moderatorin vermelden zu lassen.13

Während es in einer Vielzahl von Arbeitskontexten entscheidend sein kann, den Alltags­
blick gegen eine „professional vision“ (Goodwin, 1994, S. 606) einzutauschen, profitiert 
die Nachrichtenredaktion von der Fähigkeit ihrer Mitglieder, permanent zwischen trivialer 
und professionell informierter Perspektive hin und her zu wechseln. Gerade das macht die 
Vermittlerrolle eines Mediums im wahrsten Sinne des Wortes aus. Es zeugt deshalb gerade 
nicht von einer naiven, noch nicht ganz ausgereiften Haltung gegenüber der redaktionellen 
Arbeit, dass die Journalistin zu Beginn der Tischkonferenz mit einer sehr persönlichen 
Einschätzung aufwartet. Als leitende Redakteurin hat sie gelernt, auf ihr „journalistisches 
Bauchgefühl“ (Schultz, 2007) zu achten und es als wertvollen Indikator zu nutzen, mit 
dessen Hilfe sie mögliche Reaktionen des Publikums zu antizipieren versucht. Sie kreiert 
damit außerdem ein Diskussionsklima, das es leicht macht, ihr zu widersprechen und/oder 
ihre Einschätzungen mit eigenen Beobachtungen zu komplementieren.

Dazu passt, dass sie in der Folge – genau wie ihre Kolleg:innen in den vorherigen 
Situationen – die Redaktionshierarchie keineswegs dazu nutzt, ihre als subjektiv markierte 
Themenevaluation durchzusetzen. Vielmehr trägt auch sie der internen Rundfunkfreiheit 
Rechnung, indem sie ihre Position zur Diskussion stellt. Erst in der Auseinandersetzung mit 
einem anderen sendungsverantwortlichen Redakteur ergänzt sie ihre Argumentation um 
einen Hinweis auf die Verallgemeinerbarkeit ihrer Bewertung dieses Nachrichtenthemas, 
das voraussichtlich einen signifikanten Anteil des ZDF-Publikums direkt betrifft oder zu­
mindest interessiert. Damit untermauert sie ihre initiale Einschätzung mit einem objektiven 
Nachrichtenfaktor, was im Zusammenspiel für die Aufnahme in die Hauptnachrichtensen­

5.3

13 Aus den Feldnotizen vom 17.04.2014, zitiert nach Liefke (2024, S. 18).
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dung sorgt, in der dann tatsächlich über das von ihr so eindringlich vorgebrachte Thema 
berichtet wird.

Diskussion und Fazit: Strukturen in Aktion

Der vorliegende Beitrag ging von der Problemstellung aus, dass in der Kommunikationswis­
senschaft zwar seit geraumer Zeit Theorieansätze verwendet werden, die Struktur und indi­
viduelle Handlung zu verbinden versuchen. Auf empirischer Ebene bekundet die Forschung 
jedoch nach wie vor Mühe aufzuzeigen, wann und wie die Dynamik des sozialen Handelns 
durch Strukturen oder durch das Handeln Einzelner geprägt ist. Es wurde vorgeschlagen, 
diese methodologische Lücke durch die ethnografische Beobachtung von Handlungssitua­
tionen zu schließen. Auf Grundlage eines solchen „methodologischen Situationismus“ lässt 
sich die Interaktion von Teilnehmenden in spezifischen Handlungskontexten ethnografisch 
in den Blick nehmen und die Relevanz von Strukturen empirisch sichtbar machen.

Dieses Vorgehen wurde anhand dreier Fallbeispiele aus Redaktionssitzungen der ZDF-
heute-Nachrichten demonstriert. Durch die Anwendung des methodologischen Situationis­
mus auf die Erforschung von Redaktionsstrukturen und -prozessen wird ein differenzierter 
Blick auf Strukturen ermöglicht, der vor Augen führt, wie
1. konkrete Machtkonstellationen und regelhafte Erwartungen den Handlungsspielraum 

herausfordern (Fallbeispiel 1): Die Redaktion wehrt sich gegen den Wunsch der Lei­
tungsebene, intensiv über die Europawahl zu berichten, hinter dem letztlich die im 
Medienstaatsvertrag vorgegebene Norm steckt, die europäische Integration zu fördern. 
Dieser Widerstand wird mit Bezug auf eine andere Rechtsnorm begründet, nämlich 
jener der Rundfunkfreiheit;

2. abstrakte Normen und Professionalitätskriterien in der Praxis einer kontinuierlichen 
Konkretisierung und Aktualisierung bedürfen (Fallbeispiel 2): Die Redaktion muss eine 
bestehende Norm im Umgang mit dem (Nicht-)Zeigen von Sterbenden re-interpretie­
ren;

3. eine offene Organisationskultur es den Redaktionen ermöglicht, strukturelle Rahmenbe­
dingungen flexibel zu interpretieren und durch persönliche Erfahrungen zu bereichern 
(Fallbeispiel 3): Das Thema der Pflege von Angehörigen wird auf Grundlage individuel­
ler Erfahrung in die Hauptnachrichtensendung aufgenommen.

Die empirischen Beispiele aus der ZDF-heute-Redaktion zeigen deutlich, dass strukturelle 
Faktoren, wie Regeln und Ressourcen oder ein institutionalisiertes journalistisches Selbst­
verständnis, Einfluss auf die Produktion von Nachrichten haben. Im journalistischen Alltag 
werden Strukturen jedoch weder in Reinform noch konstant wahrgenommen. Stattdessen 
ist die tägliche Arbeit mal von größeren Freiräumen für individuelle Entscheidungen 
geprägt, mal von äußeren Zwängen bestimmt. Häufig erleben die Teilnehmenden die 
Gleichzeitigkeit einer Vielzahl von idiosynkratischen, organisationalen und strukturellen 
Einflüssen.

Diese Erkenntnis hat weitreichende methodologische Implikationen und legt eine Er­
weiterung der bisherigen Forschungsperspektive nahe, die ein journalistisches Erzeugnis 
allzu häufig als isoliertes Produkt verschiedener Einflüsse auf Makro-, Meso- und Mikroebe­
ne betrachtet. Vielmehr sollten Produkte wie Nachrichtenbeiträge stets eingebettet in ihre 
Entstehungssituationen inkl. deren charakteristischen mitunter weitreichenden Vor- und 
Rückgriffen betrachtet werden. Diese Perspektive sensibilisiert für die Vielschichtigkeit der 
den Produktionsprozess überwölbenden Makro-Phänomene, wie Beitragstypen, Sendungs­
konzepte, den öffentlich-rechtlichen Auftrag, journalistische Werte und andere strukturelle 
Faktoren. Diese integrative und situationssensible Betrachtung steht einer Generalisierbar­

6.
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keit der Erkenntnisse dabei keinesfalls grundsätzlich im Weg, mahnt jedoch zur Vorsicht vor 
ungebührlicher Reduktion oder voreiliger Schematisierung. Behält man die Eigenartigkeit 
der Situation, die häufig gerade keine Einzigartigkeit ist, im Blick, lassen sich durchaus „Fa­
milienähnlichkeiten“ zu Konferenzen in anderen Redaktionen ausmachen oder womöglich 
im Vergleich mit anderen Ländern kulturelle Muster erkennen.

Es ist jedoch entscheidend, die verschiedenen Einflüsse nicht nur zu sammeln, sondern 
auch zu untersuchen, unter welchen Umständen sie wirksam werden. Wenn also am Ende 
die situativen Kontexte im wahrsten Sinne entscheidende Bedingungen bereitstellen, die 
erklären, ob und in welchem Verhältnis strukturelle und/oder idiosynkratische Einflüsse 
wirksam werden, was lässt sich dann aus den beschriebenen Episoden lernen? Wie kann 
sich die Redaktion im ersten Fall der Vereinnahmung im Dienst der europäischen Integra­
tion entziehen? Wie kann sich eine Diskussion über die Zumutbarkeit bestimmter Bilder 
trotz eines Verweises auf eine eindeutige Regelung durch berufsethische Normen Bahn 
brechen? Und wie gelingt es einer Redakteurin, durch eine subjektive Einschätzung eine 
Berichterstattung zu einem Bundesverfassungsgerichtsurteil herbeizuführen?

In den beobachteten redaktionellen Kontexten werden etwa Struktureinflüsse wirksam, 
wenn sie möglichst latent bleiben, und idiosynkratrische Einflüsse werden wirksam, wenn 
man sie möglichst offen ausspricht. Der Hintergrund liegt im jeweiligen Irritationspotenzial 
für den weiteren Produktionsprozess, das durch die gemeinsame Diskussion evaluiert wird. 
Das Aussprechen bzw. Externalisieren einer strukturellen Vorgabe („Da oben würde man es 
gerne sehen“, „Wir haben eine klare Regel für den Fall und an die halten wir uns“) fordert 
die Widerständigkeit der Redaktion heraus, da es die Bedingungen der Möglichkeit für Ent­
scheidungen infragestellt oder zumindest offenlegt. Durch das sture Anwenden einer Regel 
würde aber die redaktionelle Entscheidung in Form der Objektivierung durch einen Auto­
matismus ersetzt, welcher die erfolgreiche Internalisierung der Entscheidung beeinträchtigt. 
Ein Vergleich mit einer kommerziellen Redaktion könnte Aufschluss darüber geben, ob 
dort die Weisungsgebundenheit der Arbeitnehmer:innen weniger häufig Anlass zur Kritik 
gibt oder unter welchen Umständen der grundgesetzliche Schutz und ein professionelles 
Autonomieverständnis auch in diesen Redaktionen situativ Wirkung entfalten können.

Die Externalisierung eigener Präferenzen im Modus eines Vorschlages, der Orientierung 
gibt, ohne den redaktionellen Handlungsraum zu schließen, hat Aussicht auf Erfolg, wenn 
sie in einer Situation erfolgt, in welcher der Prozess von einem solchen Input profitieren 
kann. Dies ist der Fall, wenn die „Nachrichtenlage“ als schwach eingeschätzt wird und nicht 
ausreichend viele Themen in die Sendung drängen. Die Redaktionmitglieder haben kein 
Problem, dem zwanglosen Zwang des besseren Themas zu folgen, wenn sie daraus gemein­
sam jene Sicherheit gewinnen können, die für den Fortgang der Nachrichtenfertigung nötig 
ist. In diesem Rahmen erarbeiten die Teilnehmenden Entscheidungsalternativen, die Frei­
heiten verwirklichen und Verantwortung zuschreiben. Beides gehört untrennbar zusammen 
und begründet jene Accountability (Garfinkel, 1967, S. 7; Thielmann, 2012, S. 92) also Zure­
chenbarkeit, die unabdingbar ist, um das Wagnis öffentlicher Kommunikation (Arendt, 
1958; Jaspers, 1996) einzugehen. Erst durch diesen Prozess der fortgesetzten Legitimierung 
inkl. der Evaluation von verschiedenen Einflüssen, die dem Lösen von Zielkonflikten dient, 
macht sich die Redaktion eine Nachricht so zu eigen, dass sie diese der Öffentlichkeit prä­
sentieren kann. In diesem Sinne können strukturelle Einflüsse in der einen Situation als un­
verrückbar erscheinen und die Anpassung der Beteiligten an eine so interpretierte Norm er­
zwingen, und in einer anderen als emergent in und durch die Situation geschaffen erschei­
nen. Die genaue Analyse der situativen Kontexte erlaubt es jeweils, Strukturfragen nachzu­
gehen, ohne den Praxisbezug zu verlieren. Auf diese Weise kann zukünftig ein ambitionier­
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tes Forschungsprogramm umgesetzt werden, das für Wissenschaft und Praxis gleicherma­
ßen relevant ist.

Unsere Forschung verdeutlicht, dass strukturierte Handlungen und ausgehandelte Struk­
turen die Gestaltung von Nachrichten beeinflussen und damit unsere Medienlandschaft 
und die soziale Welt prägen. Wir plädieren dafür, den Fokus der Medienstrukturforschung 
nicht allein auf die Sammlung dieser Einflüsse zu legen, sondern vermehrt empirisch der 
Frage nachzugehen, unter welchen Umständen Strukturen wirksam werden. Wie die Bei­
spiele gezeigt haben, unterscheiden sich gerade transformative Situationen ganz erheblich 
dadurch, wie offen oder widerständig Teilnehmende auf bestimmte Einflüsse reagieren, 
diese zulassen, gar einfordern oder sie abwehren, um individuelle Handlungsmöglichkeiten 
zu stärken und dabei ggf. neue Strukturen zu schaffen. Die empirische Untersuchung von 
Situationen mittels Methoden der ethnografischen Beobachtung, Leitfadeninterviews und 
Dokumentenanalyse scheint uns ein erfolgsversprechender Weg zu sein, um strukturelle 
Einflüsse zu erkennen. Ein solches Vorgehen eröffnet der Medienstrukturforschung weitere 
methodische Perspektiven und erlaubt gleichzeitig, ihre Ergebnisse im Lichte verschiedener 
Theoriedebatten zu diskutieren.
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Selbstregulation im Umgang mit Sponsored Content

Ein Vergleich der Normen und Praxis europäischer Presseräte

Guido Keel*

Die Vermischung von Werbung und journalistischen Inhalten in der Form von Sponsored 
Content, bei dem Inhalte eines externen Auftraggebers in Form und Funktion von redaktio­
nellen Inhalten in journalistischen Medien publiziert werden, haben im Kontext von Online-
Medien eine neue Bedeutung erhalten. Diese Praxis birgt Risiken für die Unabhängigkeit 
und Glaubwürdigkeit des Journalismus. Die Medienethik ist deshalb gefordert, im Sinn der 
Selbstregulierung Ansätze und Richtlinien für einen geeigneten Umgang zu finden. In diesem 
Beitrag werden die Fragen untersucht, welche Normen die Berufskodizes zum Umgang mit 
Sponsored Content enthalten und wie Sponsored Content von Presseräten in europäischen 
Ländern behandelt und beurteilt wird. Dazu wurden einerseits die Kodizes von europäischen 
Presseräten sowie deren Stellungnahmen zu Beschwerden gegen Sponsored Content analysiert, 
andererseits die europäischen Presseräte befragt. Es ließ sich feststellen, dass das Bewusstsein 
für die medienethischen Problematiken im Zusammenhang mit Sponsored Content unter­
schiedlich ausgeprägt ist. Die Analyse der Kodizes zeigt, dass in Europa ein uneinheitlicher 
Umgang mit Sponsored Content herrscht. Die Bewertung von Sponsored Content durch die 
Presseräte hat sich dabei über die letzten fünf Jahre kaum verändert.

Schlüsselwörter: Native Advertising, Presserat, Selbstregulierung

Self-Regulating Sponsored Content

A Comparison of the Standards and Practices of European Press Organizations

The dissolution of the separation between advertising and journalistic content—in the form of sponsored 
content—has gained significance in the context of online media. Sponsored content refers to contributions 
from external, non-journalistic clients that are published in the form and function of editorial content 
in journalistic media. This practice poses risks for the independence and credibility of journalism. Media 
ethics is therefore called upon to develop policies and guidelines for an appropriate approach through 
self-regulation. This article examines the questions of what standards the professional codes of conduct in­
clude for dealing with sponsored content and how such content is treated and assessed by press councils in 
European countries. To this end, the codes of European press councils and their statements on complaints 
regarding sponsored content were analyzed, and European press councils were surveyed. The study found 
that awareness of the ethical issues surrounding sponsored content varies. The analysis of the codes reveals 
an inconsistent approach to sponsored content across Europe. Furthermore, the assessment practices press 
councils regarding sponsored content have changed little over the past five years.

Key words: native advertising, press council, self-regulation

Einführung

Beiträge in journalistischen Medien, die von nicht-redaktionellen Organisationen – meist 
Unternehmen – finanziert sind und sich formal nicht von redaktionellen Beiträgen unter­
scheiden, sind kein neues Phänomen. Unter der Bezeichnung Publireportage oder Advert­
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orial stellten sie schon vor der Jahrtausendwende, insbesondere aber mit dem Aufkommen 
von Online-Medien und Social Media eine mögliche Werbeform in journalistischen Kontex­
ten dar. In den letzten Jahren hat diese Form der Werbung – Native Ads – aber aus technolo­
gischen und ökonomischen Gründen stark an Bedeutung gewonnen (Casale, 2016; Hümpf­
ner & Appel, 2020; Einwiller & Ruppel, 2023, S. 24; Perrin, 2019; The Digitale, 2020).

Aus technologischer Sicht hat die Digitalisierung der Medien dazu geführt, dass die Ver­
knüpfung von redaktionellen Inhalten mit nicht-redaktionellen Zusatzangeboten viel einfa­
cher zu leisten ist als bei nicht-digitalen Inhalten (Pavlik, 2021). Weiter ermöglichen digitale 
Produktions- und Publikationskanäle die Entwicklung neuer Formate für Sponsored Con­
tent, wie z. B. interaktive Beiträge, Videos, Infografiken und Podcasts, um Inhalte vielfältiger 
und effektiver zu vermitteln. Auf Online-Plattformen können Inhalte zudem basierend auf 
demografischen Daten, Interessen und Verhaltensmustern der Nutzenden personalisiert 
werden (Hardy, 2023, S. 4; Turow, 2021). Dazu bieten Online-Plattformen umfangreiche 
Analysetools, die es ermöglichen, die Effektivität von Sponsored Content genau zu messen. 
Medienunternehmen können so Daten über Klicks, Verweildauer, Interaktionen und Con­
version-Rates sammeln und analysieren, um den Erfolg ihrer Kampagnen zu bewerten und 
zu optimieren.

Ökonomisch hat der zunehmende finanzielle Druck auf Medienorganisationen und Re­
daktionen zu einer Anpassung von Geschäftsmodellen geführt (Harms et al., 2019). Unter 
anderem sind Medienunternehmen aufgrund stetiger Rückgänge der Einnahmen aus der 
Printwerbung gezwungen, neue Einnahmequellen zu erschließen, beispielsweise durch 
Sponsored Content (Hardy, 2021; Nielsen et al., 2016, S. 25–26).

Aus rechtlicher und medienethischer Sicht stellen sich verschiedene Governance-Fra­
gen in Bezug auf gesponserte Inhalte in der Form von Native Ads. So besteht für Jour­
nalist:innen und journalistische Medienunternehmen ein substanzielles Eigeninteresse, ver­
antwortungsvoll mit dieser Werbeform umzugehen, um eine Beeinträchtigung der eigenen 
Glaubwürdigkeit und der Reputation zu verhindern. Im Folgenden fokussiert dieser Beitrag 
deshalb auf Fragen der Selbstregulierung von Medien im Umgang mit Sponsored Content. 
Denn wenn Entscheide über den Inhalt der redaktionellen Angebote von externen Spon­
soren beeinflusst werden und so die Abgrenzung zwischen redaktionellen Inhalten und 
Werbung unklar wird, ist die redaktionelle Unabhängigkeit bedroht (Carlson, 2015). Das 
wiederum hat Konsequenzen für den Journalismus, insbesondere im Hinblick auf dessen 
Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in journalistische Angebote. Leser:innen, die sich von 
Native Advertising getäuscht fühlen, fangen an, die Unabhängigkeit der journalistischen 
Berichterstattung insgesamt zu hinterfragen (Einwiller & Ruppel, 2023; Sirrah, 2019). Damit 
stellt Sponsored Content eine Bedrohung für eine Grundvoraussetzung des Journalismus – 
dessen Glaubwürdigkeit – dar.

Im Rahmen der professionellen Selbstregulierung stellt sich denn auch den entsprechen­
den Instanzen verstärkt die Frage, wie mit dieser Bedrohung der redaktionellen Autonomie 
verantwortungsvoll umgegangen werden soll. Insbesondere Presseräte sehen sich mit der 
Frage konfrontiert, inwiefern Inhalte, die streng genommen nicht Teil des redaktionellen 
Angebots sind, Gegenstand von berufsethischen Überlegungen sein sollen, und welche 
Regeln im Umgang mit immer neuen Formen von Sponsored Content gelten sollen.

Die Schwierigkeit verstärkt sich dadurch, dass Medienhäuser in den letzten Jahren neue 
Angebote für gesponserte Inhalte entwickelt haben und ständig weitere entwickeln, weshalb 
sich die Praxis des Werbens mit scheinbar redaktionellen Beiträgen ständig verändert. Die 
Vielfalt und die ständige Veränderung führen dazu, dass einerseits berufsethische Normen 
schnell veralten, und andererseits Mediennutzende erwiesenermaßen Schwierigkeiten be­
kunden, gesponserte Inhalte als solche zu erkennen (Amazeen & Muddiman, 2018).
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Fragestellung und theoretischer Hintergrund

Im Folgenden werden die Schlüsselbegriffe und -konzepte definiert sowie aus der Beschrei­
bung des allgemeinen Problemzusammenhangs die Fragestellung des Beitrags entwickelt.

Sponsored Content

Werbung war und ist eine bedeutende Finanzierungsquelle der Medien (Gustafsson, 2006; 
Lauerer, 2019). Die Digitalisierung hat die Voraussetzungen dafür aber fundamental verän­
dert und zu einer Machtverschiebung von journalistischen Medien zur Werbewirtschaft 
geführt: Neue technische Möglichkeiten erlauben eine gezieltere Distribution, ohne dafür 
auf die Reichweite von journalistischen Medien angewiesen zu sein (Siegert, 2013, 2020).

Journalistische Medien reagieren auf diese Veränderung u. a. mit der Entwicklung neuer 
Werbeformate, die sich u. a. besser in den redaktionellen Kontext integrieren lassen, redak­
tionelle Inhalte imitieren oder diese gar ersetzen – so unter anderem Sponsored Content 
(Siegert, 2020). Für diese Werbeform existiert dabei keine einheitliche Definition, weder im 
wissenschaftlichen Diskurs noch in der Praxis der Medienhäuser (Ferrer Conill, 2016; Keel 
et al., 2021). Ferrer Conill definiert Sponsored Content als „a form of paid media where the 
commercial content is delivered within the design and form of editorial content, as an at­
tempt to recreate the user experience of reading news instead of advertising content.“ (2016, 
S. 1). Mit dieser bewussten Vermischung würden zwei Ziele verfolgt, und zwar „first, to in­
crease ad consumption by readers; second, to link the advertiser’s brand to the publisher’s 
qualities and authority by adopting the format of the latter“ (ebd., S. 3).

Gefährdung der redaktionellen Unabhängigkeit

Aus journalistischer und medienethischer Sicht ist Native Advertising bzw. sind gesponserte 
Inhalte aus verschiedenen Gründen problematisch. Zunächst besteht für das Medienpubli­
kum die Gefahr, von Native Advertising getäuscht zu werden, weil diese Form der Werbung 
bewusst darauf verzichtet, größtmögliche Transparenz über den Absender bzw. den Auftrag­
geber eines Beitrags zu schaffen; eine transparente Deklaration stünde im Widerspruch 
zur Stärke dieser Werbeform, nämlich der Wahrnehmung eines werberischen Beitrags als 
redaktionellem Inhalt. Entsprechend fehlen oft eindeutige Hinweise auf den werbenden 
Charakter eines Native Ads, oder die Bezeichnungen sind so vielfältig und deshalb unklar, 
dass das Publikum den Ursprung und die journalistische Qualität des Beitrags kaum ein­
schätzen kann. Diese Tatsache haben diverse Studien empirisch überprüft und festgestellt 
(z. B. Keel et al., 2021; Wojdynski, 2016).

Die trügerische Absicht von Sponsored Content wird sowohl von Journalist:innen als 
auch von Werbenden als problematisch erkannt (Schauster et al., 2016). Über den einzelnen 
Beitrag hinaus wird befürchtet, dass mit Sponsored Content die Trennung von Redaktion 
und Verlag, bzw. von journalistischer und betriebswirtschaftlicher Logik, aufgehoben wird. 
Als Folge davon werden beispielsweise Selektionsentscheide nicht mehr nach journalisti­
scher Logik gefällt (Was ist relevant für das Publikum und die Gesellschaft?), sondern 
nach den spezifischen Interessen von Werbekunden (Wie kann ich mit einem scheinbar 
redaktionellen Beitrag positiv auf meine Reputation Einfluss nehmen?). Die Einflussnahme 
auf die Themenauswahl und -darstellung, die mit dem Angebot von Native Advertising 
einhergeht, führt zu einer Gefährdung der redaktionellen Autonomie.

Diese Umstände können die Glaubwürdigkeit von journalistischen Medien beeinträchti­
gen. Wenn das Publikum erkennt, dass scheinbar redaktionelle Beiträge in Wirklichkeit die 
Interessen und Sichtweisen von Werbekunden wiedergeben, wird es möglicherweise das 
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Vertrauen in die journalistische Qualität eines Mediums oder eines ganzen Mediensystems 
verlieren. Gleichzeitig kann sich der vom Publikum als Täuschungsversuch empfundene 
Beitrag negativ auf die Wahrnehmung und die Glaubwürdigkeit der werbenden Organisati­
on, des Sponsors, auswirken (Wei et al., 2008).

Deshalb ist wenig überraschend, dass in den betroffenen Berufsfeldern Bemühungen 
unternommen werden, um im Sinn der Selbstregulierung Ansätze und Richtlinien für einen 
geeigneten Umgang zu finden. Dies betrifft beide Seiten: sowohl die Werbeindustrie als auch 
den Journalismus.

Berufsfeldspezifische Selbstregulierung

Unter dem Begriff journalistische Selbstregulierung werden jene Prozesse verstanden, die 
Mitglieder des journalistischen Berufes selbst anstoßen, um die Qualität ihrer Berichterstat­
tung zu garantieren (Fengler, 2016). Fühlt sich eine Person oder eine Organisation von 
einem Medium oder einem bzw. einer Medienschaffenden ungerecht behandelt, kann diese 
mit ihrem Anliegen kaum an ein Gericht gelangen (Harder & Knapen, 2020). Denn wäh­
rend ein Gericht zwar über rechtliche Verstöße urteilt, fallen (medien-)ethische Verstöße 
nicht in seinen Zuständigkeitsbereich. Verbreitet ein:e Journalist:in oder ein Medium zum 
Beispiel bewusst Unwahrheiten, handelt es sich dabei je nach Land nicht zwingend um 
einen Verstoß gegen geltendes Recht, sehr wohl aber um unethisches Verhalten. Um diese 
Lücke zu schließen, Standards der Medienethik zu etablieren, journalistische Praxis zu re­
flektieren und gleichzeitig eine Anlaufstelle zu bieten, um gegen Missbräuche der Pressefrei­
heit vorgehen zu können, haben sich in zahlreichen Ländern Selbstregulierungsinstanzen 
etabliert (Bertrand, 1978). Dabei haben nicht nur journalistische Organisationen entspre­
chende Strukturen geschaffen. Auch auf Seite des Berufsfeldes von Werbung und Marketing 
existieren entsprechende Stellen, beispielsweise nationale Ethikräte oder der europäische 
Verband für digitales Marketing (IAB), die erklären, was u. a. beim Einsatz von Sponsored 
Content im Hinblick auf Inhalte und Gestaltung aus berufsethischer Sicht zu beachten ist 
(Hümpfner & Appel, 2020; IAB Europe, 2016; Wojdynski et al., 2017; Wojdynski & Evans, 
2016).

Formen der journalistischen Selbstregulierung

Im Journalismus existieren verschiedene Strukturen, die sichern sollen, dass berufsethische 
Standards eingehalten werden. Ombudsmänner oder -frauen beschäftigen sich im Sinne der 
journalistischen Selbstregulierung mit Beschwerden von Rezipient:innen gegen journalisti­
sche Berichterstattung. Dabei kann unterschieden werden zwischen medienorganisations­
spezifischen und -übergreifenden Ombudsleuten. Andererseits können Ombudsleute auch 
für die Medien eines ganzen Landes (oder zumindest Teile davon) zuständig sein. Ein 
Beispiel dafür ist der Medieombudsmannen in Schweden. Diese Form von journalistischer 
Selbstregulierung einer Medienlandschaft eines gesamten Landes ist in Europa im Vergleich 
zu Presseräten allerdings weniger verbreitet (AIPCE, 2024).

Mediale Selbstregulierung in unterschiedlichen Mediensystemen

Instanzen der Selbstregulierung von Medien können als ein Makro-Aspekt eines Mediensys­
tems verstanden werden, in Weischenbergs Zwiebelmodell als Teil der Institutions- und 
Strukturebene (Weischenberg, 2004, S. 68). Im Rahmen von komparativer Forschung kann 
die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Typ von Mediensystem gemäß der Typologie von 
Hallin und Mancini (2004) als eine unabhängige Variable gesehen werden, die einen Ein­
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fluss auf die Normen und die Praxis der Selbstregulierung hat. Entscheidend ist dabei, in­
wiefern Eigenschaften eines Mediensystems, wie eine ausgeprägte Berufsethik oder staats­
ferne Überwachungsinstanzen, zu einer ausgeprägten und wirksamen Medienselbstregulie­
rung beitragen. Es kann angenommen werden, dass in einem Land, das zum polarisiert-plu­
ralisierten Modelltyp tendiert, Eingriffe von staatlichen und politischen Akteuren eher zu 
erwarten sind und die Medienselbstregulierung weniger ausgeprägt ist, während demokra­
tisch-korporatistische Mediensysteme eine ausgeprägtere medienethische Tradition aufwei­
sen, was eine Voraussetzung für eine starke Medienselbstregulierung darstellt. In Medien­
systemen, die eher dem liberalen Modell entsprechen, ist zwar im Gegensatz zum polari­
siert-pluralistischen Modell wenig staatliche Einflussnahme zu erwarten und professionelle 
Normen spielen eine größere Rolle; allerdings stellen die Einflüsse des Marktes eine Heraus­
forderung für die Einhaltung von professionellen Normen dar, was wiederum die Wirksam­
keit von Selbstregulierungsinstanzen beeinträchtigen kann. Dies ist insbesondere relevant 
für den Umgang mit Normen, welche die Schnittstelle zwischen Publizistik und Wirtschaft 
betreffen, wie das beim Umgang mit Sponsored Content der Fall ist.

Presseräte als Instanz der medienethischen Selbstregulierung

Der Presserat ist eines von verschiedenen journalistischen Selbstregulierungsorganen. Pres­
seräte haben primär zwei Aufgaben: erstens Normen der professionellen Ethik festzuschrei­
ben und weiterzuentwickeln, sowie zweitens diese Normen durchzusetzen. Als Selbstregu­
lierungsorgan sind es dabei Vertreter:innen der Profession, d. h. Journalist:innen, je nach 
Land mit Einbezug des Publikums, die Normen in einem Kodex festhalten. Dieser fungiert 
als Referenz und Entscheidungsgrundlage, um eine spezifische Handlung eines journalisti­
schen Mediums bzw. von Medienschaffenden zu beurteilen. Ein Kodex hat zum Ziel, die 
Richtlinien für journalistische Arbeit festzulegen, indem Rechte und Pflichten definiert 
werden.

Um Verletzungen des Kodex entgegenzuwirken und die definierten Normen durchzuset­
zen, verfügt ein Presserat über das Mittel der öffentlichen oder nur der nicht-öffentlichen 
Stellungnahme. In einigen Ländern kann der Presserat zudem von einem für fehlbar erklär­
ten Medium den Abdruck einer Rüge verlangen. Eine Ausnahme bildet der Medieombuds­
mannen aus Schweden, der oder die von Medien eine Buße verlangen kann (Medieombuds­
mannen, o. J.).

Üblicherweise wird ein Presserat aufgrund einer eingegangenen Beschwerde aktiv (Har­
der & Knapen, 2020). Je nach Land und zugewiesener Kompetenz können Presseräte 
aber auch proaktiv auf Verstöße gegen berufsethische Normen hinweisen, beispielsweise 
in Deutschland oder der Schweiz (Puppis, 2009).

Gemäß Harder beruht die medienethische Korrekturfunktion von Presseräten grund­
sätzlich auf zwei Prinzipien: So schreibt er einerseits von der Expertenprüfung und anderer­
seits von der Selbstbeschämung. “With ‘expert review’, we refer to the weight it has when 
well-respected individuals (peers at other media outlets, academics, lawyers, experts, or rep­
resentatives of the public) arrive at the conclusion that one's reporting was unethical. 
By ‘self-shaming’, we mean that media outlets publish the media council's decision when 
one of their publications is judged to have violated the commonly accepted ethical stan­
dards“ (Harder & Knapen, 2020, S. 2f.). So soll laut Harder die Kombination aus Veröffentli­
chung der Entscheidung des Presserates und das Urteil von Berufskolleg:innen und Ex­
pert:innen Medien dazu anleiten, die berufsethischen Normen einzuhalten (Harder & Kna­
pen, 2020).

Um verändernde Rahmenbedingungen des Journalismus und der Medien angemessen 
zu berücksichtigen und die Professionsethik weiterzuentwickeln, dienen Presseräte zudem 
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als Instanz zur Reflexion von sich verändernden Praktiken und zur Antizipierung von 
Entwicklungen, die für das normative Selbstverständnis von Journalist:innen und journalis­
tischen Medien problematisch sein können. In solchen Fällen werden Presseräte je nach 
Land auch ohne Beschwerde zu einem konkreten Fall aktiv. Die gestiegene Bedeutung 
von Sponsored Content ist eine solche Entwicklung, die, wie oben beschrieben, potenziell 
im Widerspruch zu journalistischen Normen steht. Es kann deshalb als Aufgabe eines 
Presserates gesehen werden, zu diesem Phänomen von sich aus einen normativen Rahmen 
zu definieren, der vorgibt, wie eine Verletzung der journalistischen Grundwerte vermieden 
werden kann.

Indem Presseräte diese drei Aufgaben – Setzung, Durchsetzung und Weiterentwicklung 
von Normen – übernehmen, tragen sie dazu bei, dass die Gefahr von staatlicher Regulie­
rung verringert wird, und zwar sowohl was die Entwicklung als auch was die Durchsetzung 
von Normen betrifft (Puppis, 2009). Dazu Bertrand: „All press councils aim at preserving 
press freedom against direct or indirect threats of government intrusion. They all strive to 
help the press assume its social responsibility and thus obtain the support of public opini­
on“ (1978, S. 241). In verschiedenen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, wurden Presse­
räte als direkte Folge einer Androhung der Regulierung der Presse von einer Regierung ge­
gründet (Fengler, 2016; Puppis, 2009).

Zwischen den Presseräten in den verschiedenen Ländern bestehen teilweise große Un­
terschiede, was deren Prozesse und Zuständigkeiten betrifft. Manche Presseräte setzen 
für eine Beschwerde voraus, dass der Beschwerdeführer bzw. die Beschwerdeführerin im 
beanstandeten Medienbeitrag erwähnt sein muss. Dies ist zum Beispiel beim Raad voor 
de Journalistiek aus den Niederlanden der Fall (Raad voor de Journalistiek, o. J.). Auch 
gegen welche Medienprodukte Beschwerde eingelegt werden kann, ist je nach Presserat 
unterschiedlich. So können beim deutschen Presserat nur Beschwerden gegen Printmedien 
und deren Online-Auftritte eingelegt werden, während der Schweizer Presserat Beschwer­
den gegen Presse, Radio, Fernsehen und Internet behandelt (Puppis, 2009). Beim Presserat 
Bosnien-Herzegowinas können sich Mediennutzende sogar außer über Beiträge in Print- 
und Online-Medien auch über Kommentare unter Online-Beiträgen von anderen Nutzen­
den beschweren (Press and Online Media Council in Bosnia and Herzegovina, 2023).

Die Bezeichnung „Presserat“ reflektiert den Zuständigkeitsbereich dieser Instanz des­
halb nur unvollständig. In einigen Ländern tragen die entsprechenden Räte entsprechend 
die Bezeichnung „Medien“ schon im Namen, wie zum Beispiel der Media Self-Regulation 
Council in Montenegro (Media Council for Self Regulation (Montenegro), o. J.).

In diesem Beitrag werden der Einfachheit halber alle Räte mit dem Begriff „Presserat“ 
bezeichnet, da dieser Begriff aufgrund des deutschen, des Schweizer und des österreichi­
schen Presserates im deutschen Sprachraum am geläufigsten ist. Wird von den europäischen 
Presseräten gesprochen, sind Presseräte berücksichtigt, die Teil der Alliance of Independent 
Press Councils of Europe (AIPCE) sind. Andere Selbst- und Fremdregulierungsformen wer­
den nicht berücksichtigt, mit Ausnahme von Ombudsmännern und -frauen in Schweden 
bzw. die Mischform zwischen Rat und Ombudsmännern und -frauen aus Irland; bei ein­
zelnen Erwähnungen dieser zwei Organisationen wird der Korrektheit halber von Ombuds­
männern und -frauen gesprochen.

AIPCE

Die Alliance of Independent Press Councils of Europe (AIPCE) hat zum Ziel, europäische 
Presseräte zu vernetzen und den Informationsaustausch zu fördern (AIPCE, 2024). Es 
handelt sich dabei um ein loses Netzwerk ohne zentrales Sekretariat oder formelle Mitglied­
schaften. Insgesamt sind bei der AIPCE 31 Presseräte aus den folgenden Ländern bezie­
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hungsweise Regionen Mitglied: Armenien, Belgien (Flandern), Belgien (Wallonien), Bosni­
en und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Georgien, Irland, Kosovo, Moldawien, Montenegro, Zypern, Niederlande, Nord-Mazedoni­
en, Norwegen, Österreich, Russland, Schweden, Schweiz, Serbien, Spanien (Andalusien), 
Spanien (Katalonien), Türkei, Ukraine, Ungarn, United Kingdom (Impress) und United 
Kingdom (IPSO). Zusätzlich hat die AIPCE acht Mitglieder aus nichteuropäischen Ländern 
(AIPCE, 2024). Diese werden in diesem Beitrag nicht berücksichtigt.

Obwohl die AIPCE 31 relativ ähnliche Organisationen vereint, handelt es sich bei den 
verschiedenen Presseräten keinesfalls um identische Gebilde. Neben den unterschiedlichen 
Zuständigkeitsbereichen und den unterschiedlichen Vorgehensweisen bei Beschwerden (s. 
oben) bestehen Unterschiede in der Konstituierung der Presseräte bzw. in der Auswahl der 
Mandatsträger. Es kann sich dabei um Journalist:innen, Medien-Eigentümer:innen, Öffent­
lichkeitsvertreter:innen oder um eine Kombination dieser genannten Akteursgruppen han­
deln (Puppis, 2009). Auch können die Presseräte auf unterschiedlich große finanzielle Res­
sourcen zurückgreifen: Während der norwegische Presserat über ein jährliches Budget von 
900.000 Euro verfügt, haben die Presseräte aus dem Kosovo, Albanien und Nord-Mazedo­
nien Beträge zwischen 80.000 und 90.000 Euro pro Jahr zur Verfügung (Harder & Knapen, 
2020). Auch wenn bei diesen absoluten Beträgen landesunterschiedliche Faktoren wie Löh­
ne bzw. Lebenskosten, die Größe der Organisation oder die Größe des Mediensystems nicht 
berücksichtigt sind, zeigen sie dennoch auf, wie unterschiedlich die Voraussetzungen der 
verschiedenen Presseräte in Bezug auf die Ressourcenausstattung sind. Auch woher die 
finanziellen Beiträge stammen, ist von Land zu Land unterschiedlich (Harder & Knapen, 
2020; Puppis, 2009). So ist der Schweizer Presserat zum Beispiel als Stiftung organisiert, 
deren finanzielle Ressourcen größtenteils von sogenannten Trägern bereitgestellt werden; 
zusätzlich finanziert er sich aber auch über Spenden. Verschiedentlich erhalten Presseräte 
direkte finanzielle Unterstützung von Staaten beziehungsweise Regierungen (Puppis, 2009), 
etwa in Deutschland. Insgesamt lässt sich sagen, dass Presseräte eher unterfinanziert sind, 
mit Konsequenzen für deren Wirksamkeit und Möglichkeiten für proaktive Handlungen, 
insbesondere für die Entwicklung von neuen Normen (Harder & Knapen, 2020; Puppis, 
2009).

Fragestellung

Presseräte sind immer wieder Forschungsgegenstand insbesondere von vergleichender For­
schung (Fengler, 2016; Harder & Knapen, 2020; Puppis, 2009). Trotzdem sind Untersu­
chungen der Gremien, ihrer Ressourcen und Sichtweisen eher selten; meist stehen bei 
Forschung zur journalistischen Selbstregulierung die Wirkung und nicht die eigentlichen 
Akteure im Vordergrund. Was den Umgang von Presseräten mit Fällen von Sponsored Con­
tent betrifft, liegen bisher keine systematischen und ländervergleichenden Untersuchungen 
vor, obwohl Native Advertising oder Sponsored Content für die journalistische Selbstregu­
lierung, u. a. durch Presseräte, zunehmend eine Herausforderung darstellt. In diesem Bei­
trag soll deshalb der Frage nachgegangen werden, wie die sehr unterschiedlich organisierten 
Presseräte in den verschiedenen Ländern und Mediensystemen in Europa in Bezug auf 
Sponsored Content Regeln formulieren und anwenden.

Dabei sollen zwei Forschungsfragen beantwortet werden:
(1) Welche Normen enthalten die Regelwerke und Kodizes zum Umgang mit Sponsored 

Content?
Diese Frage bezieht sich auf die erste Aufgabe von Presseräten, nämlich die Definition und 
Festschreibung der journalistischen Berufsethik.
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(2) Wie wird Sponsored Content von Presseräten in europäischen Ländern behandelt und 
beurteilt?

Diese Frage bezieht sich auf die zweite Aufgabe von Presseräten, nämlich die Reflexion der 
journalistischen Praxis aus berufsethischer Sicht und die Sicherstellung der Einhaltung von 
berufsethischen Normen.

Aufgrund der Erkenntnisse aus diesen beiden Fragen stellt sich zudem aus Sicht der 
ländervergleichenden Forschung eine weitere Forschungsfrage:
(3) Wie lassen sich die unterschiedlichen Normen und Praktiken von Presseräten in Bezug 

auf Sponsored Content mit der Zugehörigkeit eines Mediensystems zu einem bestimmten 
Mediensystemtyp gemäß Hallin und Mancini erklären?

Damit soll untersucht werden, inwiefern der Umgang mit Sponsored Content von systemi­
schen Rahmenbedingungen abhängt.

Methodisches Vorgehen

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden einerseits die Kodizes von europäischen 
Presseräten im Hinblick auf ihre Thematisierung von Sponsored Content sowie ihre Stel­
lungnahmen zu Beschwerden gegen Sponsored Content inhaltsanalytisch untersucht. Ande­
rerseits wurden alle 31 ordentlichen Mitglieder der AIPCE mit einem schriftlichen Fragebo­
gen befragt, wobei z. T. pro Land mehrere Presseräte befragt wurden. Die Untersuchungen 
fanden im Sommer 2022 statt.

Inhaltsanalyse von Dokumenten

Insgesamt wurden von den 31 berücksichtigten Presseräten 29 Kodizes (der französische 
Presserat verfügt über keinen eigenen Kodex, der Kodex des zypriotischen Presserates 
war nicht verfügbar) und 58 Stellungnahmen von 10 Presseräten analysiert. Für die Unter­
suchung des normativen Rahmens einerseits sowie der Beurteilungspraxis der Presseräte 
andererseits wurden die Kodizes der Presseräte und die Stellungnahmen mittels Dokumen­
tenanalyse bzw. qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) anhand von aus dem theo­
retischen Kontext entwickelten Leitfragen analysiert. Diese bezogen sich im Fall der Analyse 
von Kodizes auf die Erwähnung und Umschreibung von Sponsored Content, dem Gewicht 
des Themas innerhalb des jeweiligen Kodex, die in den Kodizes definierten Zuständigkeiten 
der verschiedenen Akteure sowie die Erwähnung möglicher Konsequenzen bei unangemes­
senem Umgang mit Sponsored Content.

Für die Analyse wurde zunächst festgestellt, ob und wie viele Stellungnahmen zu Spon­
sored Content in journalistischen Medien im jeweiligen Land vorliegen, wann diese erfolg­
ten, was in den Stellungnahmen jeweils bemängelt wurde und wie der jeweilige Presserat 
argumentierte bzw. worauf er sich bei seinem Urteil stützte. Zudem wurde analysiert, welche 
Bewertungen (z. B. in der Form von qualifizierenden Adjektiven wie „gut“, „schlecht“, 
„manipulativ“ oder „intransparent“) vorgenommen wurden.

Teilweise sind diese Dokumente nur in der jeweiligen Landessprache publiziert; in die­
sen Fällen erfolgte die Übersetzung mit den Online-Tools DeepL und Google Translate, was 
möglicherweise einen Einfluss auf die Qualität der analysierten Texte hatte, da durch die 
maschinelle Übersetzung sprachliche Nuancen verlorengehen können. Die Analyse erfolgte 
entlang der Leitfragen.
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Umfrage

Nachdem der Online-Fragebogen beim Schweizer Presserat einem Pretest unterzogen wor­
den war, erhielten alle anderen 30 Mitglieder des AIPCE eine Einladung zur Umfrage. 
Inklusive des Pretests des Schweizer Presserates, dessen Antworten ebenfalls in die Analyse 
einflossen, antworteten 13 Presseräte, wovon wiederum zehn die Fragen des Fragebogens 
beantworteten (vgl. Tabelle 1).

An der Umfrage teilnehmende Presseräte

Fragen beantwortet Antwort geschickt

Belgien (Flandern)
Belgien (Wallonien)
Deutschland
Frankreich
Katalonien
Niederlande
Schweiz
Ungarn
United Kingdom (IPSO)
Zypern

Dänemark
Österreich
Russland

Drei Presseräte lieferten Erklärungen, weshalb sie nicht an der Umfrage teilnehmen würden. 
Diese Erklärungen flossen, wo sie einen Bezug zu den Fragen der Online-Befragung hatten, 
ebenfalls in die Analyse mit ein. Die Erkenntnisse aus den Interviews stellen demnach die 
Sichtweise von gut 40 Prozent der europäischen Presseräte dar.

Der finale Fragebogen der qualitativen Umfrage bestand aus zehn offenen Fragen zum 
Umgang mit und der Einschätzung von Sponsored Content. Die Teilnehmenden wurden 
nach vergangenen Fällen und Stellungnahmen befragt sowie zu Veränderungen in der Ein­
schätzung von Sponsored Content, auch im Vergleich zu anderen medienethischen Themen 
wie Desinformation.

Erkenntnisse

Im Folgenden werden zunächst die Erkenntnisse aus den drei Erhebungen beschrieben, um 
dann in einem Folgekapitel Antworten auf die drei eingangs gestellten Fragen zu finden.

Analyse der Kodizes

Die Inhaltsanalyse der 29 Kodizes zu Sponsored Content ergab, dass AIPCE-Mitglieder 
über ein vielfältiges Verständnis dieser Werbeform verfügen. Im Folgenden werden diese 
unterschiedlichen Auffassungen anhand von zwei Dimensionen erläutert: (1) der Themati­
sierung und (2) der Definition von Sponsored Content.

Thematisierung

Insgesamt zeigt sich, dass nicht alle Presseräte eine Richtlinie zu Sponsored Content in 
ihrem Kodex aufführen. In den 29 analysierten Kodizes finden sich in acht keine Ausfüh­
rungen zu Sponsored Content im engeren oder weiteren Sinn – zum Beispiel mit Umschrei­
bungen wie „Werbung“. Elf Kodizes erwähnen Sponsored Content insofern direkt, als dass 
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sie zum Beispiel von „kommerziellen Beiträgen“ (Belgien, Flandern), von „Material, das 
von einem Sponsor finanziert wird“ (Georgien), oder „gesponsortem Material“ (Norwegen) 
beziehungsweise „gesponsorten Medienberichten“ (Schweiz) sprechen. Die restlichen zehn 
Kodizes erwähnen zwar Sponsored Content nicht, beinhalten aber entsprechende Richtlini­
en zum Oberbegriff „Werbung“. Ein Beispiel hierfür ist der Kodex des finnischen Presserats.

Definition von Sponsored Content

Presseräte geben dem Thema Sponsored Content in ihren Kodizes unterschiedlich viel 
Gewicht. Während der ukrainische Presserat das Thema mit 106 Zeichen (auf Deutsch 
übersetzt) abhandelt, geht der norwegische Presserat in seinem Kodex mit über 1600 
Zeichen darauf ein. Insgesamt zeigt sich beim Verständnis davon, welche Eigenschaften 
Sponsored Content erfüllen muss, zunächst trotzdem eine relativ einheitliche Meinung. 
Erst in der genaueren Betrachtung lassen sich einige Unterschiede ausmachen: So weisen 
von den 21 Presseräten, die Werbung oder Sponsored Content in ihrem Kodex aufführen, 
16 darauf hin, dass sich Werbung oder eben Sponsored Content von journalistischen In­
halten abgrenzen muss. Mehr als die Hälfte der Presseräte unterstreicht die Wichtigkeit 
dieser Abgrenzung mit Adjektiven wie „klar“ oder „deutlich“. Dabei bleibt offen, was „klar“ 
bzw. „deutlich“ bedeutet. Auch zur Frage, wie diese Trennung zwischen journalistischen 
Inhalten und Werbung beziehungsweise Sponsored Content vollzogen werden soll, gibt 
es verschiedene Ansätze. Während eine Mehrheit der Presseräte lediglich schreibt, dass 
eine Trennung zwischen redaktionellen Inhalten und Sponsored Content beziehungsweise 
Werbung vorhanden sein muss, geben neun Presseräte vor, wie diese Trennung vollzogen 
werden soll: mittels Kennzeichnung, mittels Layouts, mit einem dieser zwei Mittel oder mit 
beiden (vgl. Tabelle 2).

Wie soll Sponsored Content abgegrenzt werden?

Hinweis Layout Hinweis oder Layout Hinweis und Layout

Armenien
Bosnien
Kosovo
Ukraine

Nordmazedonien Belgien (Flandern)
Deutschland
Schweiz

Moldawien

Einzelne Presseräte, darunter derjenige aus dem Kosovo, aus Bosnien und aus der Schweiz, 
schreiben zudem vor, dass die Quelle des Sponsorings bzw. der Name des Sponsors transpa­
rent gemacht werden muss.

Auf die Glaubwürdigkeit der Medien, die durch Sponsored Content beschädigt werden 
könnte, geht indes nur der Schweizer Presserat ein. So schreibt er in der Richtlinie 10.1: „Die 
deutliche Trennung zwischen redaktionellem Teil/Programm und Werbung bzw. bezahltem 
und durch Dritte zur Verfügung gestelltem Inhalt ist für die Glaubwürdigkeit der Medien 
unabdingbar“. Der deutsche Presserat zielt in eine ähnliche Richtung, indem er von der 
„Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit“ spricht.

Nehmen Presseräte einzelne Personen bezüglich Sponsored Content in die Pflicht, sind 
dies meistens Journalistinnen und Journalisten. So schreiben neun von zehn Presseräten, 
welche die Verantwortung explizit einer Personen- oder Berufsgruppe zuordnen, dass es die 
Pflicht der Journalistinnen und Journalisten sei, Sponsored Content zu deklarieren. Nur der 
deutsche Presserat nennt die Verleger:innen zusätzlich zu Journalist:innen als Verantwortli­
che. So schreibt der deutsche Presserat, dass Verleger:innen und Redakteur:innen auf eine 
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klare Trennung von redaktionellem Text und Veröffentlichungen zu werblichen Zwecken zu 
achten haben.

Analyse der Stellungnahmen

Insgesamt haben zehn Mitglieder des AIPCE zwischen 2009 und 2022 mindestens eine 
Stellungnahme zum Thema Sponsored Content verfasst. Um eine Einheit der Begrifflich­
keit zu erhalten und einen Vergleich zu ermöglichen, wird in der Folge von „Freispruch“ 
und „Verurteilung“ gesprochen, obwohl nicht alle Presseräte diese Begriffe verwenden, 
sondern mit diversen anderen Bezeichnungen arbeiten. Ebenfalls wurden Abstufungen von 
Verurteilungen, wie sie zum Beispiel der deutsche Presserat vornimmt, unter dem Begriff 
„Verurteilung“ zusammengefasst.

Insgesamt ließen sich über die Zeit zwischen 2009 und 2022 58 Stellungnahmen finden. 
Während die meisten Presseräte zwischen einer und fünf Entscheidungen publizierten, 
veröffentlichte der Schweizer Presserat sechs Entscheidungen, der finnische derer zehn und 
der deutsche derer 38.

Anzufügen ist, dass in Serbien im Jahresbericht 2021 die nichtdeklarierte Werbung (Ka­
pitel 4, Punkt 7 des dortigen Pressekodex) zu den meistbehandelten Themen gehörte (Press 
Council (Serbien), 2022). Die einzelnen Fälle bzw. deren genaue Anzahl sind allerdings 
nicht einsehbar.

Kennzeichnung von Sponsored Content

In der Mehrheit der Fälle (40) unterschied sich der Sponsored Content in irgendeiner 
Form – sei es durch Kennzeichnung oder durch formale Gestaltung – von redaktionellen 
Inhalten. Bei einer Minderheit (22 Fällen) fehlte diese Unterscheidung. In vielen der von 
den zehn Presseräten behandelten Fälle ging es folglich auch nicht darum, ob Sponsored 
Content als solcher erkennbar war, sondern ob er ausreichend gekennzeichnet wurde. 
Der deutsche, der Schweizer und der finnische Presserat gaben in ihren Entscheidungen 
ausdrückliche Empfehlungen ab, mit welchen Begriffen Sponsored Content ausreichend 
gekennzeichnet werden könnte. So empfiehlt der deutsche Presserat die Begriffe „Werbung“, 
„Anzeige“ oder „Werbespecial“, während der Schweizer Presserat „den unmissverständli­
chen Begriff ‚Werbung‘“ empfiehlt. In Finnland schließlich reichte ab dem Jahr 2009 der 
Begriff „Ankündigung“, wobei es sich dabei um eine Übersetzung des finnischen Begriffs 
„ilmotius“ handelt, der mit „Hinweis“, „Mitteilung“, „Anzeige“ oder eben „Ankündigung“ 
übersetzt werden kann. In einem Fall wurde zusätzlich der Begriff „Werbung“ empfohlen. 
In einem späteren Entscheid aus dem Jahr 2017 wurde diese Praxis allerdings geändert; 
seit diesem Entschluss „sollte die Anzeige mit einem vignettenartigen Titelbegriff gekenn­
zeichnet sein. Die erste empfohlene Option ist ‚Werbung‘ und der Name oder die Marke 
des Werbetreibenden. Eine weitere empfohlene Tagging-Methode ist ‚kommerzielle Zusam­
menarbeit‘ und der Name oder die Marke des Werbetreibenden“. Der Presserat aus der 
belgischen Region Wallonien hingegen bevorzugt die Begriffe „Werbung“, „Advertorial“ 
oder „Dieser Text ist nicht bindend für die Redaktion“.

Insgesamt zeigt sich bei den Begrifflichkeiten, wie Sponsored Content gekennzeichnet 
werden soll, innerhalb des AIPCE ein diverses Bild. Der finnische Presserat im Fall 
5659/SL/14 und der deutsche Presserat sprechen sich explizit gegen Bezeichnungen wie 
„Sponsored Content“ oder „Sponsored“ aus, weil diese von der Öffentlichkeit zu schlecht 
verstanden würden. Während sie solche Kennzeichnungen verurteilen, veranlasste der bos­
nische Presserat nach einer Mediation ein Medium dazu, einen Werbeartikel mit „Gespon­
sorter Artikel“ zu kennzeichnen. Auch rügten Presseräte diverse weitere Begriffe, die für die 
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Bezeichnung von Sponsored Content verwendet werden, beispielsweise „Premium“ (Fall 
7/2022 des Schweizer Presserates), „Subnet“ (Fall 0871/12/1 des deutschen Presserates) oder 
„Unternehmen“ (Fall 5069/SL/12 des finnischen Presserates). Als problematisch befand der 
bulgarische Presserat die Bezeichnung „Inhalt von: (Name des Werbetreibenden)“ (Fall 
40/29.09.2021). Dieser Fall ist insofern bemerkenswert, als dass der Presserat alle Maßnah­
men zur Kennzeichnung des Sponsored Content als ungenügend kritisierte und den Beitrag 
trotzdem nicht verurteilte bzw. die Beschwerde als unbegründet ablehnte.

Andererseits reicht eine eindeutige Kennzeichnung nicht immer aus, um sich vor einer 
Verurteilung zu schützen. So rügte der deutsche Presserat zum Beispiel im Fall 0341/21/3 
eine Boulevard-Zeitung, die Sponsored Content mit „Anzeige“ gekennzeichnet hatte. Der 
ebenfalls aufgeführte Hinweis „Brand Story“ würde laut Presserat auf einen redaktionellen 
Beitrag hindeuten.

Obwohl im Zusammenhang mit Sponsored Content und dessen Abgrenzung von redak­
tionellen Inhalten immer wieder die Rede von zwei Faktoren ist, nämlich der Kennzeich­
nung und einem Layout, das sich vom redaktionellen unterscheidet, wird der zweite Aspekt 
nur in wenigen Entscheidungen (12) des Presserates erwähnt. Ausschlaggebend war er in 
keinem der Fälle. Vielmehr wird die Gestaltung bloß als zusätzlicher Aspekt zur schriftli­
chen Kennzeichnung gesehen.

Inhaltliche Würdigung von Sponsored Content

Bei den Presseräten zeigten sich zudem Unterschiede bei der Frage, ob – und falls ja, 
bis zu welchem Grad – ein Presserat auf Beschwerden im Zusammenhang mit Sponsored 
Content aktiv werden kann. So argumentierte im Fall 42/2020 des Schweizer Presserates 
die Beschwerdegegnerin, dass ein Presserat nur für den redaktionellen Teil der öffentlichen 
Medien zuständig sei; Sponsored Content falle deshalb nicht in dessen Zuständigkeit. Der 
Presserat hingegen wurde auf die Beschwerde hin aktiv mit der Begründung, dass er über 
grundsätzliche medienethische Probleme reflektieren würde. Deshalb sei der Presserat für 
die Unterscheidung von Werbung und Journalismus zuständig, allerdings nicht für den 
Inhalt.

Anders entschied der deutsche Presserat im Fall 0918/19/3, in dem er den Inhalt des 
Sponsored Content in die Bewertung bzw. in die Festlegung des Strafmaßes einfließen ließ. 
Eine Zeitschrift für Mädchen hatte ein Listicle (Mischung aus Liste und Artikel) veröffent­
licht mit dem Titel „Worauf stehen Jungs bei Mädchen? Die 5 Top Eigenschaften, auf die 
alle Jungen stehen!“. In diesem Beitrag wurde auf Angebote für Yoga, aber auch Roulette 
und ein Online-Casino hingewiesen. Die Zeitschrift wurde nicht nur – wie vom Beschwer­
deführer gefordert – wegen Verstoßes gegen Artikel 7 (Trennung von redaktionellem und 
kommerziellem Inhalt) verurteilt, sondern auch wegen Verstoßes gegen den Jugendschutz 
(Artikel 11). Auch wenn der Presserat die Reaktion des Mediums (Löschen des betroffenen 
Artikels und Installierung von neuen Kontrollmechanismen) als „sinnvoll“ beurteilte, wurde 
die Zeitschrift gerügt, da sie in grober Weise gegen medienethische Grundsätze verstoßen 
habe.

Der georgische Presserat bezog sich bei der Beurteilung von Sponsored Content in einer 
Zeitung ebenfalls auf dessen Inhalt (Fall 13/2018). Beim Artikel „QNET ist ein legales Unter­
nehmen und hat keine Verbindungen zu Finanzpyramiden“ handelte es sich um Sponsored 
Content, der nicht deklariert wurde. Zusätzlich wurde vom Presserat bemängelt, dass sich 
der Artikel nur auf eine ungeprüfte Quelle berufen würde und keine kritischen Stimmen 
berücksichtigt worden seien. Der Presserat beurteilte demnach den Beitrag anhand von 
journalistischen Kriterien, obwohl es sich bei Sponsored Content nicht um journalistische 
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Angebote handelt. Der Artikel wurde entsprechend wegen Verletzung des ersten Artikels des 
Kodex (Genauigkeit) beanstandet.

Insgesamt lassen sich somit in der Praxis der europäischen Presseräte in Bezug auf 
den Umgang mit gesponserten Inhalten große Unterschiede ausmachen; sowohl, was die 
Kennzeichnung bzw. die Transparenz betrifft, als auch in Bezug auf die Frage, inwiefern 
Sponsored Content in den Aufgabenbereich von Presseräten fällt. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchung zeigen aber auch, dass das Bewusstsein für die medienethischen Problemati­
ken im Zusammenhang mit Sponsored Content nicht bei allen untersuchten Presseräten 
vorhanden ist. Insgesamt trafen die Presseräte – falls überhaupt – wenig Entscheidungen, 
wobei der deutsche Presserat über die Hälfte aller und damit mit Abstand am meisten 
Stellungnahmen publizierte. Es bleibt unklar, weshalb in den letzten Jahren ausgerechnet in 
Deutschland eine so vertiefte und intensive medienethische Diskussion rund um Sponsored 
Content geführt wurde.

Analyse der Umfrageantworten

In der Befragung interessierte einleitend, inwiefern die Presseräte Sponsored Content von 
anderen Formen von Werbung unterscheiden. Weiter wurde untersucht, wie sich Sponsored 
Content in den Augen der Befragten auf die Glaubwürdigkeit der Medien auswirkt; dabei 
wurde auch gezielt nach der Wirkung bzw. der Gefahr von Sponsored Content im Vergleich 
zu Fake News gefragt. Dies deshalb, weil Diskussionen um die Glaubwürdigkeit von Medien 
in den letzten Jahren stark anhand der Themen Fake News und Desinformation geführt 
wurden (Hohlfeld, 2020). Weiter wurde danach gefragt, inwiefern die Presseräte in den 
letzten Jahren ihre Kodizes weiterentwickelt und angepasst hatten, um über eine normative 
Grundlage zur Beurteilung von Sponsored Content zu verfügen.

Unterschied Werbung vs. Sponsored Content

Mehrere Teilnehmer der Umfrage (5) unterschieden nicht zwischen Sponsored Content und 
Werbung. Andere wiederum haben eigene Definitionen erarbeitet. Der ungarische Presserat 
definiert Inhalte dann als Sponsored Content, „wenn der Sponsor das Recht hat, in den 
Inhalt einzugreifen“. Der Schweizer Presserat hingegen beruft sich dabei auf das Bundesge­
setz über Radio und Fernsehen, das klar zwischen Werbung und Sponsoring unterscheidet. 
Laut diesem Gesetz wird bei Sponsoring redaktioneller Inhalt finanziert, während es sich 
bei Werbung um kommerziellen Inhalt handelt.

Glaubwürdigkeit

Bei der Beurteilung der Glaubwürdigkeit, die durch Sponsored Content in Gefahr sein 
könnte, waren alle Befragten einer Meinung: Sponsored Content, zumindest wenn er sich 
nicht klar von redaktionellen Inhalten abgrenzen lässt, schadet der Glaubwürdigkeit des 
Mediums und somit dem Journalismus insgesamt. Der niederländische Presserat schreibt 
dazu: „Sponsored Content an sich untergräbt die Glaubwürdigkeit des Journalismus nicht, 
vorausgesetzt, es wird deutlich darauf hingewiesen, dass es sich um gesponserten Inhalt 
handelt. Wenn die Unterscheidung nicht oder nur unzureichend deutlich ist, stellen ge­
sponserte Inhalte ein großes Risiko für die Glaubwürdigkeit des Journalismus dar.“ Diese 
Sichtweise entspricht derjenigen von diversen befragten Presseräten.

Im Vergleich zu anderen Problematiken, wie zum Beispiel der Verbreitung von Fake 
News, existieren unter den befragten Presseräten allerdings verschiedene Einschätzungen, 
was die Glaubwürdigkeit der Medien mehr gefährdet. Die Presseräte aus Frankreich, Groß­
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britannien (IPSO) und Katalonien beurteilen Sponsored Content problematischer als das 
Verbreiten von Fake News, wobei sie auf sehr unterschiedliche Gründe für diese Beurteilung 
verweisen. So schreibt der katalonische Presserat, dass Sponsored Content zwar seit Jahren 
in den Medien präsent sei und deshalb das Publikum mehr Erfahrung habe, um sich nicht 
von solchen Inhalten täuschen zu lassen. Die Verwechslung von journalistischen Inhalten 
und Werbung beeinträchtige jedoch die Glaubwürdigkeit der Medien mehr als Fake News, 
da Fake News oftmals schneller entdeckt würden.

IPSO hingegen kommt zum Schluss, dass die finanzielle Lage von Medien als eine Ursa­
che für die Verbreitung von Sponsored Content das größere Problem sei als das Verbreiten 
von Desinformation und Fake News. Eine fehlende nachhaltige Finanzierung würde die 
Grenzen zwischen Werbung und journalistischen Inhalten zunehmend gefährden.

Der französische Presserat sieht ein Problem bei den „wirtschaftlichen und politischen 
Mächten“. Diese würden von Sponsored Content profitieren, während ihnen Fake News in 
der Regel schaden würden. Deshalb würden sie nur gegen das zweite Phänomen vorgehen, 
womit es am Presserat liegt, Sponsored Content zu problematisieren.

Zum gegenteiligen Schluss kommen die Presseräte aus Zypern und Ungarn. Beide 
begründen ihre Ansicht allerdings nicht ausführlich: Während der zypriotische Presserat 
lediglich schreibt, dass von Sponsored Content die geringere Gefährdung für die Glaubwür­
digkeit der Medien ausgehe als von der Verbreitung von Fake News, schreibt der ungarische 
Presserat, dass Sponsored Content eine „sichtbare und leicht zu entdeckende Art von 
unethischem Verhalten“ sei.

Der Presserat aus Belgien (Flandern) befindet, dass von beiden Problematiken eine 
gleich große Gefahr für die Glaubwürdigkeit der Medien ausgehe. Eine Erklärung zu dieser 
Ausführung liefert die Organisation nicht, sondern verweist lediglich auf die zunehmende 
Bedeutung der Ethik in der journalistischen Profession und der daraus entstehenden großen 
Bedeutung von Presseräten.

Sowohl der Presserat aus Belgien (Wallonien) als auch der aus der Schweiz verzichteten 
auf einen direkten Vergleich der Problematiken. So schreibt der wallonische Presserat, dass 
es sich nicht um gleichwertige Problematiken handle, aber das Prinzip der Trennung von 
Werbung und journalistischen Inhalten und das Prinzip der Respektierung von Wahrheiten 
grundlegend für den Journalismus sei. Zugleich sei das Publikum mehr an Sponsored Con­
tent gewöhnt. Auch der Schweizer Presserat schreibt, dass es sich bei Sponsored Content 
primär um eine Kennzeichnungsproblematik handle, welche die Glaubwürdigkeit unter­
wandere, während Fake News gezielt versuchen würden, die Öffentlichkeit zu beeinflussen. 
Zudem würde die Verbreitung von Fake News meistens über Soziale Medien geschehen und 
so nicht in den Zuständigkeitsbereich des Presserates fallen.

Nicht eindeutig einer Kategorie zuordnen ließen sich die Antworten des deutschen 
und des niederländischen Presserates. Während letzterer die Frage unbeantwortet ließ, 
verwies der erstere auf die Schädlichkeit der Irreführung und schrieb: „Die Irreführung 
der Öffentlichkeit und der Leserschaft ist geeignet, die Glaubwürdigkeit und den Ruf der 
Presse zu schädigen.“ Dabei blieb jedoch unklar, ob sich die Antwort auf die Irreführung der 
Leserschaft durch Fake News oder (ungenügend beziehungsweise nicht gekennzeichneten) 
Sponsored Content bezog.

Anpassung der Kodizes

Die befragten Presseräte sind sich nicht nur uneinig, was die Gefahr betrifft, die von 
ungenügend oder nicht deklariertem Sponsored Content ausgeht. Sie haben in den letzten 
fünf Jahren auch die Kodizes nicht entsprechend angepasst. So gaben alle bis auf eine Teil­
nehmerin in ihren Antworten an, dass ihr Kodex in den letzten fünf Jahren nicht angepasst 
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wurde. Einzige Ausnahme hierfür war der Schweizer Presserat. Einige befragte Pressräte – 
aus Ungarn, Katalonien und Wallonien – gaben an, dass die Anpassung des Kodex bezüglich 
Sponsored Content bereits vor über fünf Jahren geschehen sei. Wallonien machte geltend, 
dass aktuell Änderungen geplant seien. Der dänische Presserat führte zum Zeitpunkt der In­
terviews Gespräche über die Bedeutung einer angemessenen Kennzeichnung gesponserter 
Inhalte in den Medien.

Weiter hat sich in den verschiedenen europäischen Presseräten die Bewertung von 
Sponsored Content über die letzten fünf Jahre kaum verändert. Der Schweizer Presserat 
wies allerdings darauf hin, dass die Praxis bezüglich Sponsored Content „verfeinert“ wurde. 
Alle anderen Umfrageteilnehmer mit Ausnahme des ungarischen Presserats gaben an, dass 
sich ihre Praxis nicht verändert habe. Der Presserat aus Ungarn führte aus, dass Sponsored 
Content kein Thema mehr sei, da man bezüglich Pressefreiheit in Ungarn größere Probleme 
habe. So sei bis vor ungefähr zehn Jahren Sponsored Content ein viel behandeltes Thema 
gewesen, danach habe es aber keine Beschwerden mehr gegeben.

Schlussfolgerungen

Im Folgenden sollen die Erkenntnisse aus der empirischen Untersuchung anhand der drei 
eingangs formulierten Fragen zusammengefasst werden. Dabei muss festgehalten werden, 
dass die vergleichende Beurteilung nur beschränkt möglich ist, da Presseräte, wie beschrie­
ben, über unterschiedliche Selbstverständnisse verfügen, unterschiedliche Zuständigkeiten 
haben, das Phänomen Sponsored Content unterschiedlich definieren und schließlich auch 
unterschiedliche Praktiken aufweisen, was die Publikation von Stellungnahmen betrifft. Im 
Bewusstsein um diese Einflussfaktoren sei hier in Verbindung mit den Forschungsfragen 
trotzdem ein vergleichender Blick erlaubt.

Die Inhaltsanalyse der 29 Kodizes im Hinblick auf Sponsored Content zeigt, dass in Eu­
ropa ein vielfältiger Umgang mit Sponsored Content gepflegt wird. Nur elf der 29 Kodizes 
erwähnen Sponsored Content – in sehr unterschiedlichem Ausmaß – explizit, z. T. mit Um­
schreibungen wie „Material, das von einem Sponsor finanziert wird“ (Georgien). Weitere 
zehn gehen im Zusammenhang mit Werbung auf die Problematik von Einflussnahme durch 
Bezahlung ein.

Im Zusammenhang mit Sponsored Content wird betont, dass die klare Abgrenzung 
zentral sei. Die Hälfte der Kodizes mit Ausführungen zu solchen Inhalten führt aus, wie 
diese Abgrenzung zu geschehen habe: mit einer Kennzeichnung und/oder durch layouteri­
sche Maßnahmen. Allerdings besteht keine Einigkeit, wie eine Kennzeichnung auszusehen 
hat. Während sich einige Presseräte gegen den Begriff „Sponsored“ aussprechen, fordern 
andere genau diesen Begriff. Die Verantwortung für die Einhaltung dieser Norm wird in 
den meisten Fällen den Journalist:innen bzw. Redaktionen zugeordnet. Nur der deutsche 
Presserat sieht zusätzlich den Verlag in der Verantwortung.

Bis auf den Schweizer Presserat gaben alle an, dass ihr Kodex in den letzten fünf Jahren 
nicht angepasst wurde. In einigen Ländern fand eine Anpassung des Kodex bezüglich Spon­
sored Content bereits vor über fünf Jahren statt, in zwei Ländern waren zudem Änderungen 
geplant. Auch die Bewertung von Sponsored Content durch die Presseräte veränderte sich 
über die letzten fünf Jahre kaum.

Bei der Untersuchung, wie berufsethische Normen in Bezug auf Sponsored Content 
durchgesetzt werden, lässt sich feststellen, dass das Bewusstsein für die medienethischen 
Problematiken im Zusammenhang mit Sponsored Content nicht bei allen untersuchten 
Presseräten in gleichem Maß vorhanden ist. Insgesamt trafen nur zehn Mitglieder des 
AIPCE seit dem Jahr 2009 mindestens eine Entscheidung zum Thema Sponsored Content, 
wobei der deutsche Presserat über die Hälfte aller Stellungnahmen veröffentlichte. Die 
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Beanstandungen der Presseräte im Zusammenhang mit Sponsored Content bezogen sich in 
den meisten Fällen auf eine mangelnde Deklaration.

Es stellt sich die Frage, weshalb die europäischen Presseräte trotz vorhandenem Pro­
blembewusstsein in Bezug auf Sponsored Content nur relativ wenig Fälle zu dieser Proble­
matik behandeln. Dies lässt sich möglicherweise damit begründen, dass das Publikum 
das Problem nicht erkennt. Studien zeigen immer wieder, dass ein Drittel und mehr der 
Mediennutzenden diese Art von Werbung nicht als solche identifiziert (Keel et al., 2021) 
und deshalb auch kein Problembewusstsein dafür entwickelt hat, während andere Themen 
wie Fake News und Desinformation viel mehr öffentliche Aufmerksamkeit erhalten. Viele 
Presseräte gehen von sich aus nicht oder nur selten auf medienethisch problematische 
Fälle ein; vielmehr äußern sie sich nur, falls eine Beschwerde zu einem konkreten medien­
ethischen Thema vorliegt. Zusätzlich muss in Betracht gezogen werden, dass verschiedene 
Presseräte, wie zum Beispiel der dänische oder der niederländische, nur Entscheidungen 
treffen, wenn konkret eine Person betroffen ist. Da dies bei Sponsored Content selten der 
Fall ist, erschwert dies das Einreichen einer Beschwerde.

Weiter könnte es sein, dass sich Presseräte zwar durchaus bewusst sind, dass Sponsored 
Content eine Gefahr für die Glaubwürdigkeit der Medien darstellt, aber medienethische 
Problematiken – zum Beispiel das Verbreiten von Fake News oder der Schutz von Persön­
lichkeitsrechten – höher gewichten. Oder wie es der ungarische Presserat in der Umfrage 
ausdrückte: „Weil wir in Ungarn größere Probleme mit der Pressefreiheit haben, ist Sponso­
red Content für uns kein Thema mehr“.

Wie einleitend beschrieben, verfügen europäische Presseräte über sehr unterschiedlich 
große finanzielle Ressourcen. Dieser Umstand kann eine weitere Erklärung liefern, weshalb 
die Anzahl der Fälle zwischen den Ländern so unterschiedlich ausfällt. Das Thema Sponso­
ring von scheinbar unabhängigen Inhalten dürfte aber angesichts der steigenden Bedeutung 
von Influencer:innen in Zukunft sicher weiter an Bedeutung gewinnen. Dies bestätigen 
auch die Aussagen der befragten Presseräte bei der Beurteilung des Phänomens im Vergleich 
zum in der Öffentlichkeit intensiv diskutierten Phänomen der Fake News.

Bei der Beurteilung der Glaubwürdigkeit, die durch Sponsored Content in Gefahr sein 
könnte, waren sich die Pressräte in den Interviews schließlich einig: Sponsored Content, 
zumindest wenn er sich nicht klar von redaktionellen Inhalten abgrenzen lässt, schadet der 
Glaubwürdigkeit des Mediums und somit dem Journalismus insgesamt.

Es stellt sich aber die Frage, inwiefern ein Presserat überhaupt für Sponsored Content 
zuständig ist. Während einige Organisationen die Verantwortung von sich wiesen und zum 
Beispiel Ethikwerberäte in der Pflicht sahen (Belgien, Flandern), entschieden sich andere 
explizit dafür, dass Sponsored Content in ihren Zuständigkeitsbereich fällt, ohne aber über 
den Inhalt zu urteilen (Schweizer Presserat). Wiederum andere Presseräte urteilen auch 
über den Inhalt des Sponsored Contents (deutscher und georgischer Presserrat).

Es hat sich zudem gezeigt, dass viele Presseräte Journalist:innen als einzige Akteure in 
der Verantwortung sehen. Dass auch Verleger:innen zu einer klaren Trennung zwischen 
redaktionellem und werblichem Inhalt angehalten werden, wie zum Beispiel vom deutschen 
Presserat, ist kaum zu beobachten. Dieser Umstand ist zu hinterfragen, gehört doch das 
Verfassen von Werbung und die entsprechende Veröffentlichung nicht in den Kompetenz­
bereich von Journalist:innen, sondern vielmehr zum Aufgabenbereich von Verlagen und 
kommerziellen Abteilungen eines Mediums.

Die Antworten auf die ersten beiden Forschungsfragen zeigen, dass das Bewusstsein für 
Sponsored Content in redaktionellen Umfeldern insgesamt eher schwach ausgeprägt ist, 
was sich sowohl in einer wenig ausgeprägten Normensetzung in den Kodizes als auch in 
der kleinen Anzahl an Stellungnahmen zum Thema äußert. Dabei sind in Bezug auf beide 
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Aufgaben große Unterschiede zwischen den Ländern auszumachen. Dies führt schließlich 
zur dritten Forschungsfrage, nämlich, inwiefern Unterschiede zwischen den Ländern auf 
mediensystemtypische Unterschiede zurückzuführen sind.

Wenn man die Journalismus-Kodizes und die Praxis von europäischen Presseräten zu 
Sponsored Content vergleichend untersucht, lassen sich drei Kategorien von Ländern un­
terscheiden: Länder ohne Vorgaben zu Sponsored Content im Kodex, Länder mit Vorgaben, 
aber ohne Urteile/Stellungnahmen zu konkreten Fällen, und Länder mit Urteilen/Stellung­
nahmen aufgrund von Normen des Pressekodex. Mit Bezug auf Unterfrage 3 lässt sich 
aber keine Korrelation mit einem jeweiligen Mediensystemtyp feststellen. So finden sich 
in der ersten Gruppe, also den Ländern ohne Vorgaben zu Sponsored Content im Kodex, 
Schweden, UK (IPSO), Spanien (Andalusien) und Russland, in der zweiten Gruppe, mit 
Referenz im Kodex aber ohne Stellungnahmen, Dänemark, UK (Impress), Spanien (Kata­
lonien) und Ungarn, und in der dritten Gruppe, mit explizitem Hinweis im Kodex und 
Stellungnahmen, Norwegen, Frankreich, Serbien und Bulgarien. Damit sind in den drei 
induktiv gebildeten Typen von Presseräten jeweils Vertreter aus mindestens zwei, zum Teil 
aus allen drei Typen von Mediensystemen nach Hallin und Mancini auszumachen. Die 
Annahme, dass die Makro-Bedingungen in einem Land einen Einfluss auf die presserätliche 
Normgebung und/oder Praxis hat, ließ sich demnach nicht bestätigen.

In früheren Untersuchungen wie auch im nicht-wissenschaftlichen Fachdiskurs über 
gesponserte Inhalte kommt immer wieder zum Ausdruck, dass nicht nur medienethische 
Kontrollinstanzen, sondern auch journalistische Medien die Gefahren von gesponserten 
Inhalten für die eigene Arbeit und den eigenen Ruf erkennen. Dieser Eindruck bestätigte 
sich in verschiedenen Stellungnahmen des finnischen, des Schweizer und des deutschen 
Presserates zu Sponsored Content, in denen verantwortliche (Chef-)Redakteur:innen wie­
derholt geltend machten, dass es ihnen ein Anliegen sei, Sponsored Content ausreichend zu 
kennzeichnen, oder dass die Kennzeichnung vorgesehen gewesen sei, aber im Produktions­
prozess „vergessen“ wurde.

Dieses Bewusstsein für die Gefahr von Sponsored Content für die Glaubwürdigkeit 
und Unabhängigkeit von journalistischen Medien lässt hoffen, dass die Branche nicht aus­
schließlich auf Presseräte angewiesen ist, um diesbezüglich eine sinnvolle, für das Publikum 
transparente und so den Journalismus stärkende Praxis zu entwickeln. Denn die Gefahr ist 
zu groß und die Möglichkeiten der Presseräte sind gleichzeitig zu gering, um diese Aufgabe 
allein den Presseräten zu überlassen.

Hinweis

Dieser Beitrag stützt sich auf empirische Daten, die im Rahmen einer studentischen Arbeit 
von Linus Walpen im Jahr 2022 am Institut für Angewandte Medienwissenschaft (IAM) der 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) erstellt wurde, und die vom 
Autor dieses Beitrags begleitet und betreut wurde.
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Medialer Public Service als Garant für Demokratie?

Sechs Wegmarken für eine Mediengesellschaft mit Zukunft – ein Essay

Marlis Prinzing*

Menschen verlässlich informieren und so, dass sie sich frei eine Meinung bilden können, 
ihnen ein Forum bieten für Diskussionen über Themen, die die Gesellschaft umtreiben, 
sowie die Mächtigen kritisch beobachten: Das macht Journalismus systemrelevant in einer 
Demokratie. Damit kann er einen Public Service, eine Dienstleistung erbringen, aus der 
Public Value entsteht, etwas „Wert“volles für die Gesellschaft. Redet man über „Public Service“, 
dann denken viele aber ausschließlich an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR), der 
zu diesem Dienst verpflichtet ist. Doch diese Leistung erbringen auch andere Medien: privatfi­
nanzierte, stiftungsfinanzierte. In diesem Essay wird argumentiert, medialen Public Service 
auf keinen bestimmten institutionellen Rahmen beschränkt, sondern generell als leitendes 
Prinzip für journalistische Leistungen zu sehen, die „systemrelevant“ sind, also förderlich für 
die Demokratie. Darin steckt auch Potenzial für eine Gegenkraft zur Tendenz zur Erosion von 
Demokratien. Die Argumentation verläuft entlang von Eckpunkten, an denen traditionelle In­
stitutionen (im deutschsprachigen Raum etwa ARD, ORF, SRG) ihren Public Service-Auftrag 
und damit die Rolle von Journalismus ausrichten – Demokratiebezug; Publikumserwartun­
gen und -bedürfnisse wie Information, Repräsentation, Regionalität; Gemeinwohl und Public 
Value. Und sie stützt sich auf Vorschläge, die Umsetzung von Public Service zu reformieren 
und besser an das durch digitale Transformation geprägte Umfeld anzupassen. Das führt 
zu sechs Wegmarken für eine demokratische Mediengesellschaft, deren Garant ein sich dem 
Public Service im erweiterten Sinn verpflichtender Journalismus ist.

Schlüsselwörter: Public Service, Public Value, Gemeinwohl, systemrelevanter Journalismus, 
Medienkompetenz

Medial Public Service as a Guarantor of Democracy?

Six Waypoints for a Media Society with a Future – An Essay

Providing people with reliable information so that they can form their own opinions, offering them a 
forum for discussing issues of societal concern, and critically scrutinizing those in power: these are the 
features that make journalism systemically important in a democracy. In this way, journalism can fulfill 
a Public Service that generates Public Value, contributing meaning fully to society. When people talk 
about “Public Service” in the context of media, they often think exclusively of Public Service Broadcasting 
(PBS), which is legally obliged to deliver such services. Yet other types of media—privately funded and 
foundation-supported outlets—also contribute to this mission. This essay argues that the concept of Public 
Service in the media should not be confined to specific institutional forms. Instead, it should be understood 
as a guiding principle for journalistic work that is systemically important, i.e., conducive to democracy. 
Adopting this broader understanding also holds potential to counter the ongoing erosion of democratic 
values. The argumentation follows key principles that traditional institutions such as ARD [Germany’s 
public broadcaster], ORF [Austria], and SRG [Switzerland] use to justify their Public Service mandate 
and journalistic role: democratic relevance; responsiveness to audience needs such as information, rep­
resentation, and regionality; and a commitment to the common good and public value. The analysis 
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draws on proposals for reforming Public Service media to better align it with a digitally transformed 
media landscape. It concludes with six waypoints for shaping a democratic media society, underpinned by 
journalism committed to medial Public Service in the broader, inclusive sense.

Keywords: public service, public value, common good, systemically important journalism, media 
literacy

Einleitung. Public Service – ein zentraler Auftrag unter massivem Druck

Public Service ist in der französischen Tradition, die bereits über 600 Jahre währt, eine ho­
heitliche Dienstleistung, die unabdingbar ist für die Gleichbehandlung der Menschen. Dazu 
gehören in Frankreich die Post, die Kanäle, die Straßen, die Eisenbahnen, das Telegrafen- 
und Telefonsystem sowie die Versorgung mit Wasser, Gas, Salz und Elektrizität.

In den USA bedeutet Public Service einerseits die öffentliche Versorgung mit Gas, 
Strom, Telefon und Wasser; andererseits spricht man auch von Public Service beim frei­
willigen Dienst der Bürger:innen für die Gemeinschaft. Public Service ist demnach ein 
Dienst an der öffentlichen Sache (vgl. Blum, 2002). Die Briten haben den Begriff in den 
Medienbereich übertragen, und zwar mit der Ankunft des Hörfunks: Die BBC agierte von 
1927 an als eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, als „Britisch Broadcasting Corporation“, 
die sich durch Rundfunkbeiträge finanziert. Sie steht im Dienst der Allgemeinheit, ist 
aber unabhängig von der Regierung. Und sie gilt als Modell für den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk in Europa und damit auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Public Service leistende Medien fungieren in demokratischen Gesellschaften als eine 
Vertrauens-, Kritik- und Kontrollinstanz. Ihre Kernaufgabe ist es, mit journalistischen Mit­
teln Öffentlichkeit herzustellen über Themen, die Bürger:innen kennen müssen, um am 
Gemeinwesen teilnehmen und informiert Wahlentscheidungen treffen zu können. Journa­
lismus hat das Ziel, Öffentlichkeit sowohl herzustellen als auch die Öffentlichkeit mit gesell­
schaftlich relevanten Informationen zu versorgen. Mündige Bürger:innen sollen Zugang 
haben zu geprüften, verifizierten Informationen; sie sollen die Gelegenheit haben, sich zu 
bilden, sich unterhalten zu lassen und über Themen, die sie umtreiben, zu diskutieren. 
Entsprechend gehört zum medialen Public Service die Dienstleistung, ein Forum für den 
Diskurs zu bieten. Eine wichtige Zielrichtung ist das Gemeinwohl, also das, was vielen 
zugutekommt. Damit (medialer) Public Service effizient ist, muss die Beziehung von Medi­
enschaffenden und ihren Zielpublika auf Dialog, Teilhabe und Transparenz setzen. Nur so 
können sich beide Seiten über Erfahrungen und Erwartungen verständigen. Nur so kann 
Bürger:innen gegenüber klar gemacht werden, welchen Kriterien folgend die Leistungen 
erbracht werden.

Public Service ist eine Dienstleistung, aus der sich Public Value – etwas „Wert“volles für 
die Gesellschaft und für eine vitale Demokratie – entwickeln lässt. Dieser Dienst ist ein ge­
setzlicher Auftrag. In der Schweiz bildet das Radio- und Fernsehgesetz die Grundlage, in 
Österreich das ORF-Gesetz und in Deutschland, das in diesem Beitrag im Vordergrund 
steht, der Medienstaatsvertrag. Dort werden die von Anbeginn als ausdrücklicher Auftrag 
gültigen Eckpunkte für öffentlich-rechtliche Medien in Deutschland fortgeschrieben. Diese 
haben die Pflicht, „durch die Herstellung und Verbreitung ihrer Angebote als Medium und 
Faktor des Prozesses freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und 
dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfül­
len.“ Sie „haben in ihren Angeboten einen umfassenden Überblick über das internationale, 
europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu 
geben. Sie sollen hierdurch die internationale Verständigung, die europäische Integration, 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie den gesamtgesellschaftlichen Diskurs in Bund 
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und Ländern fördern.“ Sie sollen Angebotsvielfalt und Teilhabe für alle Bevölkerungsgrup­
pen ermöglichen, und ihre Angebote „haben der Kultur, Bildung, Information und Beratung 
zu dienen.“ (Medienstaatsvertrag 2024, § 26 (1)).

Der Medienstaatsvertrag adressiert auch anders finanzierte Rundfunkmedien sowie Te­
lemedien generell. Sie werden zwar nicht wie die öffentlich-rechtlich strukturierten Medien 
auf das beschriebene Leistungspaket verpflichtet, können dieses aber ihren Publika freiwil­
lig anbieten. Verbindlich sind für sie hingegen ebenfalls handwerkliche Grundsätze, wie 
zum Beispiel die Sorgfaltspflichten, die Achtung von Menschenwürde, Meinungs- und Glau­
bensfreiheit sowie Toleranz (Medienstaatsvertrag 2024, § 3). Bezogen auf Rundfunkmedien 
ist zudem ausgeführt, dass sie die „weltanschaulichen Überzeugungen anderer zu achten“ 
haben, und: „Sie sollen die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland sowie die in­
ternationale Verständigung fördern und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwir­
ken.“ (Medienstaatsvertrag 2024, § 50 (1)).

Gegenwärtig gibt es zwei große Herausforderungen: erstens die finanzielle Absicherung 
von all jenen Medien, die eine Public-Service-Leistung erbringen und damit systemrelevant 
sind; zweitens die Reform der Art, wie traditionelle Institutionen (ARD, ORF, SRG etc.) 
ihren Public-Service-Auftrag umsetzen. Rahmenbedingungen wie die digitale Transformati­
on der Gesellschaft und deren Folgen für den öffentlichen Diskurs, sinkende Reichweiten 
und offensichtlich gewordene, irritierende Fehlleistungen (zu viel Nähe zur Politik, zu wenig 
Kontrolle und Compliance-Regeln, zu wenig Budgetdisziplin etc.) samt dem Eindruck, in 
mancher Führungsetage öffentlich-rechtlicher Medien mangle es an Selbstkritikfähigkeit 
und Sensibilität1, zeigen, wie dringend ein solcher Wandel ist2 und wo dieser ansetzen sollte.

Einerseits fallen die beschriebenen Kritikpunkte besonders ins Gewicht bei Medien, 
die per Leistungsauftrag eine hohe Verantwortung für einen gesunden gesellschaftlichen 
Diskurs tragen und damit der Gesellschaft verpflichtet sind. Andererseits ist es problema­

1 Ein Beispiel ist ein Interview des Medienjournalisten Thilo Jung im Rahmen einer Talkrunde am 
1. März 2023 für das Medienmagazin „Zapp“ (Zapp Talk, 2023). Jung fragte den damaligen ARD-
Vorsitzenden und SWR-Intendanten Kai Gniffke: „360.000 Euro im Jahr, 30.000 pro Monat: War­
um?“ Gniffke antwortete, die Summe sei von seinem Verwaltungsrat festgelegt worden, und fragte 
zurück: „Sie könnten sich auch mal fragen, warum verdient ein Sparkassenvorstand von der Kreis­
sparkasse mehr als der Bundeskanzler?“ Und legte nach: Die Menschen könnten schließlich dafür 
„erwarten, dass da jemand ist, der sich das letzte Hemd dafür zerreißt, dass wir beim Publikum 
sind“. Er trete für die „Unabhängigkeit des Journalismus“ ein, wich aber im selben Interview der Fra­
ge nach seiner SPD-Mitgliedschaft aus.

2 Beispiele aus Deutschland: Die Causa Patricia Schlesinger. Sie musste ihren Posten als Intendantin 
des RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg, eine Landesrundfunkanstalt der ARD) unter anderem 
deshalb verlassen, weil sie durch persönliche Vorteilsnahmen und eine Bürorenovierung das Budget 
ihres Senders strapaziert hatte und dies im Sommer 2022 öffentlich wurde; zudem offenbarte 
sich dadurch, dass die Mechanismen der Kontrolle der Geschäftsführungspraxis nicht funktioniert 
hatten (Zapp 2022a; 2022b); der WDR (Westdeutscher Rundfunk, ebenfalls eine Landesrundfunk­
anstalt der ARD) fiel im Sommer 2024 durch eine Einkaufsliste mit teuren Möbeln für sein Film­
haus auf (z. B. Hendorf & Burgmer 2024), die der Sender dann aber zurückzog. Ein Beispiel aus 
Österreich ist die Verhaberung unter anderem des Chefredakteurs von TV News (ORF), Mathias 
Schrom, mit der Politik. Er trat zurück, als Chats bekannt wurden, die er mit dem ehemaligen 
FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache geführt hatte zur inhaltlichen Ausrichtung der 
ORF-Berichterstattung und zu Personalwünschen der FPÖ (dpa/AFP 2022). Ein Beispiel aus der 
Schweiz ist das Bekanntwerden, dass der damalige SRG-Direktor Gilles Marchand und SRF-Chefin 
Nathalie Wappler trotz eines Millionenverlusts der SRG 2020 hohe Boni erhielten, was in Politik und 
breiter Öffentlichkeit für Empörung sorgte (Urech 2021).
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tisch, wenn die Politik systematisch Geld zum Hebel und zum Knebel macht3. Damit stößt 
sie keinen Reformprozess an, sondern sorgt für Dauer-Verunsicherung und für aufgeregte 
Reaktionen in Redaktionen, die deren Leistungskraft eher belasten als fördern4. In Deutsch­
land wollte 2022 die CDU in Sachsen-Anhalt die ARD abschalten. Die AfD hat dies bei 
der Landtagswahl 2024 in Thüringen zu einem Wahlziel gemacht; in Österreich entwarfen 
2023 ÖVP und FPÖ einen Plan, wie sie die ORF-Beiträge abschaffen könnten. Auch in 
der Schweiz muss sich die SRG immer wieder rechtfertigen, dass sie Abgaben für ihre 
Leistungen erhält. 2018 wurde die Abschaffung der Abgaben in einer Volksabstimmung zwar 
klar verworfen; die SVP hat daraufhin aber eine Beitragshalbierungsinitiative eingereicht; 
diese steht voraussichtlich 2026 zur Abstimmung. Und im Oktober 2024 kündigten die deut­
schen Ministerpräsidenten als Teil ihres Reformpaketentwurfs den Plan an, den deutsch-ös­
terreichisch-schweizerischen öffentlich-rechtlichen TV-Spartensender „3sat“ abschaffen und 
den Kultursender ins deutsch-französische Programm von Arte integrieren zu wollen. Zu 
den Sparplänen für Deutschland gehörte zudem die Streichung von 16 der gegenwärtig 
69 regionalen Radiosender und ein Verzicht auf die bereits vorgesehene Erhöhung des 
Rundfunkbeitrags (Rundfunkkommission, 2024b).

Auch offenbar von Eigeninteressen angetriebene, kommerzielle Medienakteure – in 
Deutschland z. B. Medienjournalist:innen aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder 
Axel Springer-Chef Mathias Döpfner – treiben solche Ansinnen voran. Sie polarisieren 
durch oberflächliche Kritik an öffentlich-rechtlichen Medien oder mit sachlich falschen 
Zuschreibungen wie „Staatsfunk“, „Staatsfernsehen“ oder „Staatspresse“ (vgl. Schreijäg, 
2017), was grundverkehrt ist: In demokratischen Ländern kann die Regierung Medien nicht 
vorschreiben, worüber und wie sie zu berichten haben; vielmehr steht Regierungshandeln 
unter kritischer Medienbeobachtung – auch der öffentlich-rechtlichen Rundfunkmedien.

Medien werden oft pauschal kritisiert; eher selten wird unterschieden zwischen der 
großen Bedeutung von kritischem Journalismus als Institution und der bedeutsamen Kri­
tik an konkretem Medienhandeln – etwa an einem bestimmten Programm, das Fragen 
aufwirft, ob der Leistungsauftrag wirklich erfüllt wird, oder wenn der Eindruck entsteht, 
dass Corona-Maßnahmen der Regierung zu wenig kritisch beleuchtet wurden. Auch das 
Prinzip, den medialen Public Service pauschal anzugreifen, ist kontraproduktiv und kann 
in einer plattformisierten, über Social Media oft durch Desinformation verunsicherten 
Öffentlichkeit das Vertrauen in Medien generell und mittelbar in die Politik beschädigen. 
Zudem erhöht Pauschalkritik den Druck auf Medienhäuser und den Beruf „Journalist“ als 
solchen und kann den im Ton und auch in Form von körperlichen Übergriffen zunehmend 
rauen, beleidigenden, hasserfüllten Umgang mit Journalist:innen weiter befeuern (Reporter 
ohne Grenzen, 2024: 4–12).

Das Bewusstsein für den Wert eines differenzierten Blicks und für das demokratieför­
dernde Potenzial von medialem Public Service in einem institutionsbezogen erweiterten 
Verständnis könnte gerade angesichts von Polykrisen und wachsender Verunsicherung eine 
konstruktive Neuordnung der Medienlandschaft im Digitalzeitalter fördern. Dies wird im 
nächsten Abschnitt insbesondere bezogen auf Systemrelevanz, Publikumsorientierung und 
Gemeinwohl ausgeführt.

3 Als Hinweis: Weil das an dieser Stelle als Vergleich zu weit führen würde, sind hier Beispiele 
wie Ungarn und die Slowakei nicht beschrieben. Dort haben die jeweiligen Regierungen über 
Finanzierungsthemen hinausgehend Druck auf öffentlich-rechtliche Medien ausgeübt und sie in 
ihrer Kernstruktur beschnitten.

4 Ein frühes Beispiel war Großbritannien. Die Regierung Boris Johnson kündigte 2022 an, der BBC 
die finanzielle Basis zu entziehen und Beiträge sowie Subventionen zu streichen. Dazu kam es zwar 
nicht, aber die Idee blieb in der Welt.
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Medialer Public Service als demokratieförderndes Prinzip
Öffentlich-rechtliche Medien, Demokratie und Systemrelevanz

Das Prinzip von medialem Public-Service, als öffentliche Dienstleistung einen Zugang zu 
Informationen zu garantieren, ist geknüpft an den Wertbeitrag, den Public Value, den Medi­
en dadurch leisten, dass Bürger:innen informiert an der Meinungsbildung, an Abstimmun­
gen und an Wahlen teilnehmen, durch Unterhaltung und Bildung ihr Wohlbefinden stärken 
sowie kundig am gesellschaftlichen Miteinander teilhaben können. Wenn Politiker:innen 
das Prinzip des Public Service im Medienbereich hochhalten, dann stärken sie zugleich ihre 
eigene Funktion als Mandatsträger. Allerdings müssen sie akzeptieren, dass Public Value die 
kritische Beobachtung von Politik einschließt: Die kontroverse, auch dissonante Debatte 
über politische Positionen ist ein Grundprinzip der Demokratie. Medien sollen solchen 
Diskussionen Raum geben, Sachverhalte auch kommentieren und zudem ans Tageslicht 
bringen, wenn Politiker:innen sich Fehler erlauben oder gar unredlich handeln.

Die Forschung zeigt: In Ländern mit starkem Public Service genießen demokratische 
Institutionen hohes Ansehen bei den Menschen; die Medienfreiheit ist dort vergleichsweise 
hoch, ebenso das Vertrauen in Informationsjournalismus; die Bereitschaft zur Korruption 
hingegen ist eher gering. Die amerikanischen Kommunikationswissenschaftler Timothy 
Neff und Victor Pickard untersuchten in 33 Ländern entlang diverser Kriterien (Rundfunk­
beitrag, Finanzierungsgarantie, institutionelle Unabhängigkeit, getrennte Aufsicht, pluralis­
tisch strukturierte Gremien) den Bezug zwischen öffentlich-rechtlichen Medien und Demo­
kratie und kamen zum Schluss: Funktionierende Demokratien mit stabilen Regierungen 
haben solide finanzierte öffentliche Medien, die institutionell abgesichert und politisch un­
abhängig sind. Öffentlich-rechtliche Medien können das öffentliche Engagement für Politik 
vergrößern (Neff & Pickard, 2021). Medienförderung kann demnach auch Demokratieför­
derung sein – und Ausdruck einer demokratischen Kultur. Auch hier geht es ums Prinzip.

Der Bericht „Trust in Public Service Media“ der European Broadcasting Union für 
2024 bestätigte das erneut: Demokratiebezogene Indikatoren und die Stärke oder Garantie 
öffentlich-rechtlicher Medien korrelieren: Wo Public-Service-Medien stark sind, ist auch 
das Vertrauen in sie und in demokratische Einrichtungen hoch. Die Sorge, desinformiert 
zu werden, ist dementsprechend niedriger. Die Europäische Union unterstützt dies, indem 
sie sich vermehrt als Garantin für Medienfreiheit und Medienpluralismus erweist (Holtz-
Bacha, 2022). Beispiele sind u. a. 2019 die Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern 
und 2021 die Initiative zum Schutz von Journalismus vor Klagemissbrauch (SLAPP) (Wyss 
et al., 2024).

Die zahlreichen Befunde aus der Wissenschaft zum Zusammenhang zwischen Medien­
vertrauen und Politikvertrauen, Demokratie und Public-Service-Leistung lassen sich als 
Warn- und Weckrufe an Politik, Gesellschaft und auch an den Journalismus selbst sehen, 
sich dem Eindreschen auf Medien und insbesondere auf jene, die sich Public Service und 
Public Value verpflichten, zu widersetzen. Wer diesem Prinzip die finanzielle Grundlage 
entzieht, beschädigt ein Fundament der Demokratie. Wenn wir ein gutes gesellschaftliches 
Miteinander wollen, dürfen wir das Public-Service-Prinzip nicht aushöhlen. Im Gegenteil: 
Es sollte dringend ausgeweitet werden.

Abbildung 1 visualisiert die Bezugspunkte von Journalismus als medialem Public Ser­
vice, der Public Value für die Gesellschaft leistet, sich als systemrelevant und Garant einer 
demokratischen Gesellschaft erweist mit der zentralen Rolle einer Widerspruchs- und Kri­
tikinstanz.

2.
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Journalismus als medialer Public Service: Bezugspunkte (eigene Darstellung)

Journalismus

System-
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Rückgrat 
der Demo-

kratie

Wider-
sprecher

Public 
Service

Public 
Value

Gesellschaft 
Community

Die Beiträge, die Bürger:innen für diesen Dienst erbringen, sollen Abhängigkeiten vom 
Markt oder von staatlichen Mitteln oder Parlamentsentscheidungen möglichst vermeiden. 
Sie sind damit im Kern Solidarbeiträge für die Demokratie. Sie sind indes keine Beiträge 
für eine bestimmte Sendung (weder für eine, die man sehen möchte, noch für eine, die 
einen nicht interessiert), sondern für den Zugang zu einem vielfältigen Angebot, aus dem 
ganz unterschiedliche Interessen in einer Gesellschaft bedient werden sollen. Gerade um 
Vielfalt und Qualität finanziell unabhängig anbieten zu können, wurde zur Finanzierung ein 
Solidarmodell entwickelt, auf das im Prinzip alle Bürger:innen verpflichtet werden. Das Ziel 
ist, die Lasten möglichst gerecht auf sie zu verteilen.

Als systemrelevant gelten Einrichtungen, deren Fortbestand so wichtig ist, dass man 
sie nach Kräften aus Krisen, also etwa vor einer Insolvenz, retten muss. Zunächst wurde 
Systemrelevanz als Begriff auf den Finanz- und Bankensektor bezogen (Kleinow, 2016; 
Mülbert, 2011), dann aber ausgeweitet. Er findet nun Anwendung auf kritische Infrastruk­
turen (Kritis) technischer oder sozioökonomischer Natur, auf für die Versorgung zentrale 
Industrien sowie auf Berufe, die eines besonderen Schutzes bedürfen. Systemrelevanz be­
schreibt also die Bedeutung von Institutionen und Berufen zur Aufrechterhaltung von Syste­
men. In Deutschland wurden neun Sektoren mit kritischen Infrastrukturen beschrieben: 
Energieversorgung, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport und Verkehr, 
Gesundheit, Wasser, Ernährung, Finanz- und Versicherungswesen, Staat und Verwaltung 
sowie Medien und Kultur (Bundesamt für Justiz, 2016).

Abbildung 1:
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Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) beschreibt, wel­
che Art von Journalismus als systemrelevant verstanden wird: Er wird produziert in un­
abhängigen Medien, stellt regelmäßig Informationen bereit, verifiziert Informationen und 
trägt damit zur Meinungsbildung der Bevölkerung bei, er übernimmt Bildungsaufgaben 
in der Bevölkerung sowie politische Kontrollfunktionen (BBK, o. Dat.). Dieses erwartete 
Leistungsspektrum korrespondiert mit dem in diesem Essay beschriebenen Verständnis der 
einen gesellschaftlichen Wert (Public Value) generierenden öffentlichen Dienstleistung (Pu­
blic Service) sowie mit der zentralen Norm der Medienfreiheit. Sie soll auch ein möglichst 
störungsfreies Arbeiten garantieren. Die explizit benannte Kontrollfunktion von Journalis­
mus charakterisiert und stützt demokratische politische Systeme und Gesellschaften.

Die Systemrelevanz erlangt in Krisen besondere Bedeutung – so bei Pandemien, Natur­
katastrophen, Cyberattacken, Terroranschlägen, Kriegen, volkswirtschaftlichen Krisen. Ge­
rade in Krisen müssen die entsprechenden Berufe relativ unbeeinträchtigt ausgeübt werden 
können. Die Pandemie hat speziell auch die Systemrelevanz von Journalismus ins Bewusst­
sein gerückt. Mit der Systemrelevanz hängt das Systemrisiko kausal zusammen. Bezogen auf 
Journalismus bedeutet das, dass dessen Wegfall bedrohlich für das demokratische System 
wäre.

Public Service als Publikumsorientierung

Ein in diesem Sinne systemrelevanter Journalismus muss finanziell abgesichert bzw. geför­
dert werden. Freilich sind daran inhaltliche Bedingungen zu knüpfen: Jene, die öffentliche 
Mittel erhalten, müssen auch darlegen, wie sie diese verwenden. Wer sagt, er erbringe einen 
Public Service und schaffe damit einen Public Value, muss erklären können, worin dieser 
besteht. Und: Wer Journalismus mit Zukunft beziehungsweise ein Medium mit Zukunft be­
treiben will, muss zeigen, dass er die Zukunft versteht – und damit auch seine Community.

Eine Schlüsselfunktion bei einer zukunftsorientierten Reform von Journalismus ist die 
Beziehung zwischen dem „Volk“ und „seinen“ Journalist:innen. Die Kommunikationswis­
senschaftler Peter Glotz und Wolfgang Langenbucher erfanden 1969 für die Beobachtung, 
Journalismus schaue zu wenig auf seine Zielgruppen, den Begriff des „missachteten Lesers“ 
(Glotz & Langenbucher, 1969). Manches hat sich seither verändert. Durch die digitale 
Transformation wurde die missachtete Leserschaft zur beachteten Community. Ein halbes 
Jahrhundert nach der Veröffentlichung von Glotz und Langenbucher lässt sich indes fest­
stellen: In einer digitalen Debattiergesellschaft, in der Journalist:innen keine Schleusenwär­
ter mehr sind und jeder direkt veröffentlichen sowie wählen kann, wo er sich informiert, ist 
das „beachtete Publikum“ die einzige Option und fordert Journalismus ständig heraus. Die 
Qualität der Beziehung zwischen Journalismus und seinem Publikum spiegelt sich im Level 
der diskursethischen und medienethischen Orientierung wider (Habermas, 1990). Redak­
tionen, die erfolgreich sein wollen, binden systematisch ihr Publikum ein. Allerdings: Der 
rein rationale Diskurs ist eine verkürzte Vorstellung in einer digitalen Mediengesellschaft. 
Die Habermas‘sche Vorstellung muss erweitert werden: Auch Dissonanz muss als Teil des 
Diskurses verstanden werden (Pfetsch et al., 2018).

Community-Orientierung, Glaubwürdigkeit und Vertrauen hängen miteinander zusam­
men. In Vertrauensstudien (u. a. Quiring et al., 2024; Prinzing, 2021) wird Medien weiterhin 
attestiert, man könne ihnen zumindest „bei wichtigen Dingen“ vertrauen; das Vertrauen 
in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und in Tageszeitungen bleibt vergleichsweise hoch, 
die Werte für Social Media sinken. Zugleich verfestigt sich bei einer Minderheit ein Miss­
trauen gegenüber Medien; die Skepsis gegenüber der Medienberichterstattung variiert auch 
themenbezogen. Aufmerken lässt, dass der Anteil jener, die es nicht für so bedeutsam halten, 
ob sie in einer demokratischen Gesellschaft leben, zunimmt. Eine Herausforderung und 
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ebenfalls ein Ansatzpunkt für inhaltliche Reformen ist der immer wieder erhobene Befund, 
dass der Anteil jener Menschen, die sich abgehängt und nicht wahrgenommen fühlen, 
steigt.

Studien zeigen, dass viele Journalist:innen offen sind für den Austausch mit ihrem 
Publikum, oft aber eine nur vage Vorstellung von ihrem Publikum haben und ihre Themen­
auswahl weiterhin am ihnen „bekannten“ Publikum (Funktionsträger, Kolleg:innen, Fami­
lie, Bekannte) orientieren; Klickraten für journalistische Beiträge liefern keine wirklichen 
Ansatzpunkte (Robinson, 2019).

Studien belegen auch, wie wichtig es ist, dass Journalist:innen die Bevölkerungserwar­
tung besser kennen (Sprengelmeyer et al., 2022) und daraus Schlussfolgerungen für die 
Praxis ziehen. Beispielsweise, indem sie dem Bedürfnis nachkommen, dass auch im Infor­
mationsjournalismus Emotion als Teil der Alltagswelt eine größere Rolle erhält (Prinzing, 
2020), indem sich Berichterstattung stärker auf das Alltagsleben (Familie, Arbeitsort, Frei­
zeitaktivität, lokale Gemeinschaft) des Publikums bezieht (Schrøder, 2019) und indem über 
Krisen (z. B. Pandemie, Ukrainekrieg, Flutkatastrophe) die Resilienz fördernd, kontextuali­
sierend und multiperspektivisch berichtet wird (Maurer et al., 2021: 17; Eddy & Fletcher, 
2022; Prinzing, 2024). Befunde, die erhebliche Diskrepanzen zwischen Rollen- und Quali­
tätserwartungen und der wahrgenommenen Leistung belegen, lassen sich auch generell 
als Arbeitsaufträge an Journalismus sehen. Insbesondere über ihre Integrationsfunktion 
können Medien das Gemeinschaftsgefühl der Menschen spürbar steigern, ergab eine Studie 
am Beispiel öffentlich-rechtlicher Nachrichtenangebote. Wenn Menschen sich repräsentiert 
fühlen, wenn gesellschaftliche Vielfalt sichtbar ist, dann fördere dies das Gemeinschaftsge­
fühl und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt; und dies stärke die Legitimation des 
Public Service (Stark & Stegmann, 2024).

Medialer Public Service als Leistung zugunsten von Gemeinwohl und Public Value

Der Begriff Public Value wurde durch den Verwaltungswissenschaftler Mark H. Moore 
geprägt. Er wollte für den öffentlichen Sektor ein Konzept etablieren, das dem Sharehol­
der Value im privaten Bereich entsprach. Beide Bereiche, so sein Grundgedanke, arbeiten 
wertschöpfungsorientiert. Der eine schafft private, der andere öffentliche Werte (Moore, 
1995). Public Value sollte Richtschnur für ein gemeinwohlorientiertes, unternehmerisches 
Handeln sein, also Gemeinwohl, ökonomische Effektivität und Dienstleistungsqualität mit­
einander verbinden und daraus eine Vertrauensbasis bilden5.

Heute ist das Public-Value-Konzept nicht mehr auf die Verwaltungswissenschaft be­
schränkt, sondern auf das Management verschiedenartiger Organisationen und privatwirt­
schaftlicher Unternehmen ausgeweitet. Dahinter steckt die Auffassung, dass Organisationen 
immer, auch nicht intendiert, Public Value schaffen oder zerstören (Meynhardt, 2009). Im 
erweiterten Verständnis beschreibt Public Value den Wertbeitrag und Nutzen, den eine 
Organisation für eine Gesellschaft erbringt. Wertschöpfung entsteht durch Wertschätzung 
und gesellschaftliche Akzeptanz. Es geht um die eine Gesellschaft stabilisierende und verän­
dernde Funktion von Organisationen für ein gelingendes Leben, also um die Bewertung, 
wie Grundbedürfnisse und damit auch gesellschaftliche Beziehungsgefüge erfüllt werden 
(Bozemann, 2007, Meynhardt, 2009).

Der Ökonom Peter Gomez und der Psychologe und Betriebswissenschaftler Timo 
Meynhardt (Gomez & Meynhardt, 2014) haben zunächst 2014 für die Schweiz und ab dem 

2.3

5 Aus Platzgründen wird auf die Abgrenzung zu anderen Konzepten, wie z. B. Shared Value, Corpo­
rate Social Responsibility, Corporate Digital Responsibility, Nachhaltigkeit, Gemeinwohlökonomie, 
Öffentliches Gut, Purpose etc., verzichtet.
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Folgejahr für Deutschland einen Gemeinwohlatlas entwickelt, um diese Leistung messbar 
und fassbar zu machen. Der Atlas basiert auf einer Bevölkerungsbefragung, will aber keine 
Meinungsumfrage darstellen. Die Autoren knüpfen an Aristoteles‘ Überlegungen zum Ge­
meinwohl in der Polis an sowie an Immanuel Kants Idee vom Gemeinwohl als regulativer 
Idee, die von Menschen entwickelt und verändert werden kann. Sie verknüpfen solche 
Vorstellungen mit einem Bezugsrahmen aus der Bedürfnispsychologie – a) Aufgabenerfül­
lung, gestützt auf das Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle; b) Zusammenhalt, 
gestützt auf das Bedürfnis nach positiven Beziehungen; c) Lebensqualität, gestützt auf das 
Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung; sowie d) Moral, basierend auf dem 
Grundbedürfnis nach Selbstwerterhalt und -steigerung (GemeinwohlAtlas, o. Dat). Für 
den Gemeinwohlatlas 2020 wurden Menschen in Deutschland danach gefragt, wie sie die 
Gemeinwohlleistung von Institutionen – Unternehmen, öffentliche Verwaltungen, Nichtre­
gierungsorganisationen – in diesen vier Dimensionen wahrnehmen (GemeinwohlAtlas, 
2020). Der Ansatz schreibt Public Value individuelle sowie kollektive Komponenten zu und 
folgt der Auffassung, dass Institutionen stärker als Normen unser Gemeinwohlempfinden 
formen und Wertschöpfung, also „Public Value“, generieren. Die Erhebung wurde 2019 
durchgeführt. Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Deutsches Rotes Kreuz waren auf 
den ersten Plätzen, die ARD folgte auf Platz 15, das ZDF auf Platz 17, die Süddeutsche 
Zeitung auf Platz 31 und die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf Platz 35. Alle wurden 
vergleichbar gut wahrgenommen bezogen auf ihre Aufgabenerfüllung und ihre Integrität; 
bei der Einschätzung des Beitrags zum gesellschaftlichen Zusammenhalt fielen Süddeutsche 
und Frankfurter gegenüber den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern ab. Die Befunde 
belegen ferner, dass der Medieninstitutionen zugeschriebene Gemeinwohlbeitrag insgesamt 
hoch ist, bei öffentlich-rechtlich wie bei privat finanzierten.

Gemeinschaftsgefühl, Solidarität sowie gemeinschaftlicher Nutzen sind wichtige Fakto­
ren, die zum Wohl der Gesamtheit einer Gemeinschaft, also zum Gemeinwohl beitragen. 
Diese Gemeinschaft kann eine bestimmte soziale Gruppe, eine Region oder auch eine Nati­
on sein. Übertragen auf Medien bedeutet dies, dass sie beim Publizieren auch die Interessen 
der Allgemeinheit im Blick haben und zudem eine Dienstfunktion übernehmen, indem sie 
durch die Art, wie sie berichten und z. B. Diskurse abbilden, Gemeinwohl ermöglichen und 
fördern. Die Rolle der Medien ergibt sich aus einem kooperativen Gemeinwohlverständnis 
heraus. Sie bieten den Debattenraum für die Aushandlungsprozesse einer Gesellschaft und 
prägen durch die Art, wie sie diesen moderieren, normative Überzeugungen mit – etwa 
Sichtweisen auf Integration und Desintegration etc. (Altmeppen, 2022). Die Digitalisierung 
erweitert auch bezogen auf das Gemeinwohl den medialen Verantwortungsbereich (Alt­
meppen et al., 2019).

Um ihre Finanzierung durch öffentliche Gelder als Gemeinwohlbeitrag zu legitimieren, 
haben insbesondere öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten das Public-Value-Konzept auf­
gegriffen. Die BBC hat dabei eine Pionierrolle eingenommen (Collins, 2007). Sie trans­
ferierte das Public-Value-Konzept als eines der ersten Medienhäuser 2004/2005 bei der 
Erneuerung der „BBC Charter“ in die Medienbranche, prägte die Begriffsdifferenzierung 
sowie die Debatte darüber, wie man diesen Ansatz operationalisierbar und messbar macht 
(BBC, 2004), unterzog neue Sendeformate (BBC Trust, 2010) einem Public Value-Test und 
entwickelte das Konzept kontinuierlich weiter. In einem von der eigenen Forschungsabtei­
lung aufgegleisten Projekt wurde eine Erfolgsmessung von Produkten erarbeitet, die neben 
Nutzungszahlen auch qualitative „Human Values“ heranzieht; sie wurden zu einem Katalog 
mit 14 Werten zusammengefasst, die auf das Wohlbefinden der Nutzer:innen ausgerichtet 
sind – z. B., sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen, sozial vernetzt zu sein, sich selbst 
zu verstehen, auszudrücken und verwirklichen zu können, sich motiviert, anerkannt, welt­
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offen, sicher, selbstbestimmt und wohl zu fühlen sowie Neues zu lernen (Kerlin, 2020). Um 
den öffentlichen Wert umfassend darstellen zu können, wurden in einem weiteren Projekt 
drei Messebenen vorgeschlagen: die individuelle Ebene (was nützt das BBC-Angebot mir 
unmittelbar?), die gesellschaftliche (inwiefern fördert das BBC-Angebot eine integrativere, 
tolerantere, vielfältige Kultur?) sowie die ökonomische Ebene (inwiefern sind z. B. für das 
Erschließen neuer Märkte unternehmerische Risiken nötig?) (Mazzucato et al., 2020).

In Deutschland verwenden ARD und ZDF und in Österreich der ORF ähnliche Verfah­
ren, um den Public Value neuer Sendeformate zu ermitteln (z. B. ORF, 2025).

Die Schweiz kennt für den öffentlichen Rundfunk, die SRG, keine Public-Value-Prü­
fung. Der Service public6 wird nirgends definiert. Aber in der Konzession der SRG (2022) 
wird im Detail dargelegt, was die SRG machen soll. Die Summe hieraus kann als Service 
Public aufgefasst werden. Drei zentrale Punkte sind: (1) Der Sender versorgt das ganze 
Land, auch die Randgebiete; (2) er bietet im Programm auch das an, was sich im Markt 
nicht rechnet; (3) er versorgt die Bürger:innen so mit Informationen, dass sie informiert 
an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen können. Zudem wurde über die Idee, den Ab­
gabenkuchen anders aufzuteilen, also über das „Gebührensplitting“, das Service-Public-Ver­
ständnis erweitert. Demnach können neben der SRG auch privatwirtschaftliche Rundfunk­
unternehmen einen Public Service erbringen und dann am Abgabenkuchen partizipieren; 
auf den Weg gebracht wurde dies durch eine Regierungsinitiative 1987, das Gesetz trat 1991 
in Kraft, Abgabenanteile für Private fließen seit 1995. Im Jahr 2003 wurde eine Ausweitung 
unter dem Aspekt der Medienvielfalt auf den Weg gebracht, zunächst waren politische 
und ökonomische Kriterien ausschlaggebend: Partizipieren am Abgabenertrag sollten lokale 
und regionale Rundfunkveranstalter, wenn in ihrem Versorgungsgebiet kein ausreichendes 
Finanzierungspotenzial vorhanden war, aber ein besonderes öffentliches Interesse an ihnen 
besteht. Es ging also um einen Ausgleich zwischen städtischen Agglomerationen und dünn 
besiedelten Rand- und Bergregionen; stets betont wurde aber, dass all dies die Erfüllung 
des gesetzlichen Auftrags der SRG nicht einschränke. Ob die Kriterien für eine „Service 
public“-Leistung erfüllt sind, prüft bei den privaten Veranstaltern das Bundesamt für Kom­
munikation (Bakom). Dieses Vorgehen markiert zwar ein verglichen etwa mit Deutschland 
breiteres Public-Service-Verständnis, das aber nicht umfassend ist: Online- und Printmedi­
en bleiben außen vor (Prinzing & Blum, 2023).

Der exemplarische Abriss zeigt vor allem, dass „Public Value“ sich als Handlungsinstru­
ment einsetzen lässt.7 In einem von veränderten Ansprüchen der jüngeren Generationen 
(Prinzing & Mothes, 2025) und von Überangebot geprägten Umfeld wird immer bedeutsa­
mer zu ermessen, welchen Wert ein Produkt oder eine Dienstleistung einem persönlich 
oder der Gesellschaft als solcher einbringt. Der Blick auf Interaktion und Nutzung reicht 
nicht mehr aus, um den Erfolg von digitalen Produkten zu messen und die Qualität 
der Beziehung zu den Nutzer:innen sowie ihre Bedürfnisse zu verstehen. Das adressiert 
privatwirtschaftliche Medienhäuser, insbesondere aber öffentlich-rechtliche Medienhäuser 
aufgrund ihres Leistungsauftrags. Public Value als Instrument kann gerade unter den Be­

6 In der Schweiz ist der französische Begriff Service Public üblich, ist aber synonym zum Begriff 
Public Service.

7 Weitere Vertiefungen lassen sich aus Befunden zu Media Accountability auch auf internationaler 
Ebene (z. B. Fengler 2020) sowie zu Varianten von „Contribution to Society“, die inter- und transdis­
ziplinär auf der Ebene der European Broadcasting Union diskutiert werden (European Broadcasting 
Union 2024b, 2024c und 2024d; siehe van Eimeren, 2019), ableiten; vgl. zudem Hasebrink (2007) zu 
Grundsätzlichem sowie Serong (2017) zum ungenutzten Potenzial von Public Value, ferner Mulgan 
et al. (2019) generell zu Messmethoden oder die PublicValue Berichte des ORF, u. a. für 2025. An 
dieser Stelle würde zu weit führen, hierauf genauer einzugehen.
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dingungen digitaler Transformation helfen, den Auftrag der öffentlich-rechtlichen Medien 
zu schärfen, ihre Unabhängigkeit und ökonomische Effizienz zu steigern, indem sie ihre 
eigene gesellschaftliche Rolle besser verstehen, sie als eine gestaltende, gesellschaftliche 
Kraft einsetzen und entsprechende Managemententscheidungen treffen. Auch die aktuellen 
Reformkonzepte implizieren solche Verknüpfungen.

Zu diesem differenzierten Verständnis kann auch der nun folgende Blick auf die Poten­
ziale von medialem Public Service beitragen, die sich aus einer Gegenüberstellung der 
Säulen im gegenwärtigen Rundfunksystem erkennen lässt.

Potenziale von medialem Public Service und dessen Ausweitung

Es gibt vielfältiges Potenzial für medialen Public Service. Exemplarisch lässt sich das an 
den in Abbildung 2 visualisierten drei Säulen im gegenwärtigen Rundfunksystem zeigen: 
kommerzieller Rundfunk (KR), also Profit Media, öffentlich-rechtlicher Rundfunk (ÖRR), 
also Public Service Media gemäß Leistungsauftrag, und nichtkommerzielle Medien (NR), 
also Community Media.

Potenziale für medialen Public Service am Beispiel der drei Säulen im 
gegenwärtigen Rundfunksystem (eigene Darstellung)

Kommerzieller Rundfunk (KR) 
(Profit Media)

• Systemrelevanz als 
Selbstverpflichtung

• Privilegien, Pressekodex

Öffentlich-rechtlicher 
Rundfunk (ÖRR) 

(Public Service Media)

• Systemrelevanz als 
Verpflichtung

• Privilegien, Pressekodex
• Leistungsauftrag: Bildung, 

Information, Unterhaltung
• Pflicht, individuelle bzw.  

öffentliche Meinungsbildung 
zu ermöglichen 

Nichtkommerzielle 
(Rundfunk-)Medien (NR)

(Community Media)

• Systemrelevanz ggf. als 
Selbstverpflichtung

• Orientieren sich teilweise am 
Pressekodex

• Bürgerschaftliche Initiativen, 
für die Medienschaffen 
Ausdruck eines 
demokratischen 
Grundverständnisses ist (oft 
wollen sie Bürgerbeteiligung 
und Medienkompetenz durch 
Reflexion und 
Mitmachmöglichkeiten 
stärken und greifen lokale 
bzw. alternative Themen auf).

Dem kommerziellen Rundfunk ist unbenommen, Public Service zu leisten; er soll sich 
an die Berufsethik halten und kann entsprechende Privilegien (z. B. Informantenschutz, 
Auskunftsrechte) geltend machen. All dies gilt auch für den ÖRR, mit dem Unterschied, 
dass er diese Leistungen (Bildung, Information, Unterhaltung, Meinungsbildung) erbringen 
muss. NR gehen oft aus bürgerschaftlichen Initiativen hervor. Für viele von ihnen ist Me­
dienschaffen ein Ausdruck eines demokratischen Grundverständnisses. Einige orientieren 
sich explizit an einem Pressekodex, viele wollen Beteiligung ermöglichen, die generelle Me­
dienkompetenz fördern (durch Angebote zum Mitmachen und Mitdiskutieren); sie greifen 
oft lokale, teils auch alternative Themen auf.

Die Kommunikationswissenschaftler Josef Seethaler und Helmut Peissl zeigten in einer 
Studie das Potenzial nichtkommerzieller Rundfunkmedien in Österreich auf (Peissl & See­
thaler 2020;  vgl. auch Seethaler & Beaufort, 2017): NR decken einen Bedarf ab an lokaler 
Information, Dialog und Community-Building, auch indem sie kritische Medienkompetenz 

2.4

Abbildung 2:
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vermitteln und Demokratie erlebbar machen. Während traditionelle Medien im KR- wie 
im ÖRR-Bereich sich eher mit institutioneller Politik auseinandersetzen, fördern Communi­
tymedien eher die Bereitschaft, sich zivilgesellschaftlich zu engagieren. Sie agieren oft als 
eine demokratisch gesinnte Gegenkraft zu über Social-Media-Kanäle verbreiteten extremis­
tischen Ansichten. Zudem könnten sie Impulsgeber werden durch die Art, wie sie ihre 
Community bedienen und wie sie soziale Funktionen von Journalismus (u. a. Artikulation) 
umsetzen, die in klassischen Medien weniger intensiv ausgeprägt sind, vom Publikum aber 
nachweislich geschätzt werden.

Der nichtkommerzielle Rundfunk in Österreich ist vergleichbar mit den nichtkommer­
ziellen Sendern des „Bürgerfunks” (auch „Bürgermedien“) in Deutschland oder den „kom­
plementären Sendern” in der Schweiz. International werden diese Medien als „Community-
Medien” kategorisiert. Der Europarat anerkennt ausdrücklich ihren Wert „als Quelle für 
lokale Inhalte, kulturelle und sprachliche Vielfalt, Medienpluralismus, soziale Inklusion und 
interkulturellen Dialog […]. Er unterstützt das Engagement von Bürgermedien für Medien- 
und Informationskompetenz durch die Entwicklung von kritischem und kreativem Denken 
und aktiver Beteiligung an der Produktion von Medieninhalten“ (Europarat, o. Dat., von 
Verf. ins Deutsche übersetzt). Community-Medien, die auch journalistisch arbeiten, haben 
also ebenfalls Systemrelevanz-Potenzial. Sie leisten medialen Public Service und erbringen 
damit einen Public Value und somit einen Beitrag zum Gemeinwohl.

An dieser Stelle muss als weiterer Begriff „Gemeinnützigkeit“ eingeführt werden. Ge­
meinnützig meint eine Tätigkeit, mit der in erster Linie die Allgemeinheit gefördert wird. 
Dafür können steuerliche Vergünstigungen geltend gemacht werden. Es werden also nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgt. Die Mittelverwendung ist an Bedin­
gungen geknüpft (u. a. keine Gewinnanteile an Mitglieder, keine Förderung politischer 
Parteien).

Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten gelten a priori als gemeinnützig. Gemeinnützige 
Initiativen wie Correctiv.org oder Netzpolitik.org werden maßgeblich aus Stiftungsmitteln 
oder Spenden finanziert. Das Problem ist allerdings, dass die Gründung und das Betreiben 
einer Initiative für gemeinnützigen Journalismus kompliziert ist, solange die Gemeinnützig‐
keit von Journalismus nicht grundsätzlich vom Gesetzgeber anerkannt wird. Das von gemein‐
nützigen Initiativen, Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen und anderen gegründete 
„Bündnis Forum Gemeinnütziger Journalismus“ hat das Ziel, den gemeinwohlorientierten, 
nicht kommerziellen Journalismus in Deutschland zu stärken, und schlägt zur besseren 
Unterscheidbarkeit ein Qualitätssiegel vor mit Verpflichtung auf Transparenz, Selbstlosigkeit 
und Orientierung an den im Pressekodex niedergelegten Richtlinien (Deutscher Presserat, 
o. Dat.; ferner Bündnis Forum Gemeinnütziger Journalismus, o. Dat.).

Journalismus, der sich dem medialen Public Service im idealen Sinn verpflichtet, bildet 
das Rückgrat einer demokratischen Gesellschaft und folgt berufsethischen Qualitätskriteri­
en. Das korrespondierende medienunternehmerische Handeln ist am Public Value und 
damit an Good Governance orientiert und richtet daran seine Plattform-, Digital- und KI-
Strategien aus. Das könnte zum Beispiel heißen, nicht einfach hinzunehmen, wenn global 
agierende Unternehmen mit Medieninhalten z. B. ihre Sprachbots trainieren, ohne dafür zu 
bezahlen. Es könnte ferner heißen, sich selbst zu verpflichten, Clickbaiting zu vermeiden, 
also reizgesteuerte Überschriften, mit denen ein Publikum in einen Beitrag gelockt wird, in 
dem das angespielte Thema gar nicht zentral ist, es folglich in die Irre zu führen.

Wir haben also gesehen, dass neben öffentlich-rechtlichen Rundfunkmedien viele weite­
re Medien Journalismus als professionellen journalistischen Kriterien folgenden Public Ser­
vice anbieten: privat finanzierte, stiftungsfinanzierte (z. B. Correctiv.org), communityfinan­
zierte (z. B. Republik.ch) sowie communitygetragene, nichtkommerzielle (z. B. DorfTV.at). 
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Aber diese sind bislang nicht oder nur teilweise in eine Grundabsicherung eingebunden. 
Überlegenswert wäre, die Beitragsfinanzierung auszudehnen, um generell demokratierele­
vanten Informationsjournalismus abzusichern. In der Pandemie erfüllten private Medien­
unternehmen mit journalistischer Qualitätsarbeit quasi freiwillig den öffentlich-rechtlichen 
Leistungsauftrag, waren aber durch ihr Geschäftsmodell deutlich stärker eingeschränkt. 
Sie mussten Teile der Redaktionsbelegschaft in Kurzarbeit schicken, weil Anzeigenerlöse 
eingebrochen waren, und wurden gleichzeitig als systemrelevant gelobt.

Allerdings ist die Finanzierung von ÖRR selbst Gegenstand vieler Debatten und Reform­
konzepte. Die European Broadcasting Union (EBU) hat vier Grundsätze für die Finanzie­
rung von Public-Service-Medien (PSM) systematisiert, nach denen sich die bestehenden 
Finanzierungsformen bewerten lassen: stabil und angemessen, politisch unabhängig, fair 
und gerechtfertigt, sowie transparent und rechenschaftspflichtig (European Broadcasting 
Union, 2024a: 18). Johanna Wolleschensky und Annika Sehl (2024: 192) haben zudem die 
Finanzierungsformen öffentlich-rechtlicher Medien eingeteilt in gerätegebundene Beiträge, 
Haushaltsbeiträge, allgemeine oder zweckgebundene Besteuerung und die Vor- und Nach­
teile einander gegenübergestellt. Beispielsweise haben die ersten beiden Formen den Vorteil 
größerer Staatsferne gegenüber den beiden Besteuerungsvarianten, aber den Nachteil, po­
tenziell verteilungsungerechter zu sein, zumindest bei über die Einkommenssteuer erhobe­
nen Steuerfinanzierungen. Als Fazit bleibt (vgl. Wolleschensky & Sehl, 2024: 193; European 
Broadcasting Union, 2024a: 17), dass es keinen Königsweg gibt. Weil die Finanzierungsfor­
men und ihre Ausgestaltung stets auch an die rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes anzupassen sind, unterscheiden sich die Ge­
wichtung der Kriterien sowie die jeweilige Finanzierungsform und deren Ausgestaltung.

Die Finanzierung ist ein Bereich der Reformüberlegungen für öffentlich-rechtliche Me­
dien. Sie werden nun deshalb kursorisch skizziert, weil sie Anregungen liefern für all jene 
Medienhäuser, die ihr publizistisches Handeln auf Public Value ausrichten wollten.

Reformideen für medialen Public Service mit Zukunft

Durch die Digitalisierung ist ein Argument aus „vordigitaler“ Zeit für öffentlich-rechtliche 
Medienangebote weggefallen: Als terrestrische Sendefrequenzen knapp waren, sollte so 
sichergestellt werden, dass diese im Dienst der Gesellschaft verantwortungsvoll vergeben 
und bespielt wurden. Mittlerweile muss die Begründung für öffentlich-rechtliche Angebote 
vorwiegend über Inhalte erfolgen. Auch dieser Paradigmenwechsel legt nahe, medialen 
Public Service als ein Prinzip für eine bestimmte Art von Leistung aufzufassen, die nicht 
zwingend an eine ÖRR-Struktur gebunden ist.

Seit Jahren wird darüber diskutiert, dass der ÖRR reformiert werden müsse; es wur­
de geplant, kritisiert und gestritten, einzelnes geändert, aber wenig Grundlegendes. In 
Deutschland stellte die Rundfunkkommission der Länder im März 2023 entscheidende 
Weichen für eine Reform. Sie berief einen „Zukunftsrat“ aus acht Expert:innen ein, der 
Vorschläge für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu entwickeln hatte und diese im 
Januar 2024 vorlegte (Zukunftsrat, 2024). Sie umfassen eine Schärfung und Fortentwick­
lung des Auftrags und Anforderungen an die Angebote, eine Reform der Gremien und 
Leitungen, eine Reform der ARD in Richtung „organisierte Regionalität“, eine gemeinsame 
digitaltechnische Lösung für ARD, ZDF und Deutschlandradio, eine Weiterentwicklung der 
Führungskultur sowie einen Paradigmenwechsel beim Finanzierungsverfahren: Statt der 
Vorab-Ermittlung des Finanzbedarfs durch die entsprechende Kommission (Kommission 
zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten – KEF) solle die tatsächliche 
Auftragserfüllung, also eine Ex-post-Bewertung, maßgeblich werden (Zukunftsrat, 2024: 
31ff.).
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Die Rundfunkkommission der Länder hat im Anschluss an den Bericht des Zukunfts­
rats ebenfalls im Januar 2024 ein Eckpunktepapier verabschiedet (Rundfunkkommission, 
2024a). Dies ist auch deshalb bedeutsam, weil für die Gesetzesverabschiedung die Einstim­
migkeit der Bundesländer notwendig ist. Ferner beauftragte die Rundfunkkommission die 
KEF, die Effizienzgewinne zu beziffern. Auf dieser Grundlage und unter dem Eindruck 
der zahlreichen öffentlichen Debatten legte die Rundfunkkommission im Oktober 2024 
einen Entwurf für einen Reformstaatsvertrag vor (Rundfunkkommission, 2024b), dem die 
Länder in ihrer Sitzung im Dezember 2024 im Grundsatz zustimmten; Uneinigkeit blieb 
bezogen auf die Rundfunkbeitragshöhe. ARD und ZDF haben im November 2024 eine 
Verfassungsbeschwerde eingereicht, damit der Beitrag steigt.

Die beiden zentralen Reformvorschläge, der Zukunftsratsbericht sowie das Eckpunkte­
papier der Länder, führen in eine ähnliche Richtung, aber mit markanten Unterschieden im 
Detail und in der Priorisierung. Ein Beispiel: Der Zukunftsrat möchte den Bildungsauftrag 
erweitern und den Demokratieauftrag schärfen (Zukunftsrat, 2024: 11f.), die Rundfunkkom­
mission den Fokus auf junge Leute, On-Demand-Formate, Bildungs- und Medienkompe­
tenz legen (Rundfunkkommission, 2024a).

Der Rechtswissenschaftler Jan Christopher Kalbhenn (2024) ergänzte seine Gegenüber­
stellung dieser beiden Entwurfspakete mit eigenen, teils noch weiter reichenden Vorschlä­
gen. Er wünscht sich für den ÖRR einen technologieneutralen Auftrag mit einem Public-Va­
lue-Test als Evaluierungsinstrument und die Abschaffung des Verbots der Presseähnlichkeit 
sowie sämtlicher Restriktionen im Onlinebereich (Kalbhenn, 2024: 24). Und er plädiert 
für möglichst viel Verbindlichkeit und daher für das Verankern von Vielfaltsgebot und 
regionaler Fokussierung der ARD als gesetzlichem Auftrag.

Breite Einigkeit besteht in der Absicht, entlang des Public-Service-Prinzips eine gemein­
same digitale Plattform zu entwickeln und einen öffentlichen, digitalen Debattenraum zu 
gestalten. Impulse hierzu kamen auch aus der Wissenschaft. Einigen gehen die Reformideen 
in diesem Bereich nicht weit genug.8 Andere vermissen Meinungsvielfalt, Themen würden 
ausgeblendet, Menschen nicht gehört. Sie führten ihre Ideen dazu in einem 2024 veröffent­
lichten „Manifest für einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland“9 aus.

Viele Vorschläge stießen weitere Diskussionen und Statements an. Auch hierfür ein 
Beispiel: WDR-Chefredakteur Stefan Brandenburg wies den Vorwurf einer politischen Be­
einflussung zurück, den er aus dem oben genannten Manifest herausgehört habe. Er räumte 
aber ein, man sei sich vielleicht oft zu schnell einig, indem man nach Konsens suche, und 
grenze sich selbst den Debattenraum ein, statt ihn offener zu halten (Deutschlandfunk, 
2024). Dies hatte er zuvor auch in einem Gastbeitrag für „Die Zeit“ ausgeführt (Branden­
burg, 2024). Journalist:innen müssten noch häufiger jene Fragen stellen, die sich Menschen 
im Publikum stellen, und zuweilen eigene Hemmungen überwinden – beispielsweise jene, 

8 Weit über tausend Wissenschaftler:innen unterzeichneten 2021 ein Manifest für öffentlich-rechtliche 
Medien und für ein öffentlich-rechtliches Internet (Fuchs & Unterberger, 2021). Intention war, 
gemeinsam mit Politik und Zivilgesellschaft der von globalen Tech-Unternehmen dominierten platt­
formisierten Öffentlichkeit ein demokratieförderndes Internet entgegenzusetzen, das auf zuverlässige 
Informiertheit, konstruktive öffentliche Debatten und sozialen Zusammenhalt baut. Martin Andree 
und Karl-Nikolaus Peifer setzen auch bei den globalen Plattformen an. Sie vermissen in den Reform­
plänen u. a. ein neues Medienkonzentrationsrecht für digitale Medien sowie ein Konzept, durch 
welche Erlösmodelle der Journalismus unter digitalen Bedingungen gesichert und die Erosion der 
politischen Öffentlichkeit aufgehalten werden könne (www.mstv2go.de, Andree & Peifer, 2024).

9 Eine Gruppe von ÖRR-Mitarbeitenden richtete 2024 unter dem Namen „Meinungsvielfalt.jetzt“ die 
gleichnamige Website https://meinungsvielfalt.jetzt/ für ihr „Manifest für einen neuen öffentlich-
rechtlichen Rundfunk in Deutschland“ ein.
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sich endlich mal systematisch mit der Ausbreitung eines konservativen Islams auseinander­
zusetzen. Man müsse „nüchtern auf das blicken, was schiefläuft“ (Brandenburg, 2024).

Veränderungsvorschläge wurden zudem unterschiedlich stark ausgeführt. Die Qualitäts­
richtlinien von ARD (2024) und ZDF (2023) behandeln z. B. den Punkt „Meinungsbildung“ 
eher vage – das ZDF immerhin mit dem Hinweis, gegensätzliche Standpunkte seien mög­
lichst gleichwertig zu behandeln. Der Vorschlag des Zukunftsrats (2024) hingegen wird 
konkret: Man müsse mehr Kontext liefern, sich als „Anwälte des öffentlichen Diskurses“ 
verstehen – und legt dies detailliert dar.

Viele Punkte aus den Reformideen lassen sich nicht nur als Impulse für den ÖRR lesen, 
sondern für all jene Medienhäuser, die das Erbringen journalistischer Leistungen als Public 
Service und ihr unternehmerisches Handeln auf Public Value ausrichten wollen, gegebenen­
falls – Stichwort: gemeinsame digitale Debatten-Plattform – sogar im Schulterschluss.

Ein vom ZDF beauftragtes Gutachten (Dogruel et al., 2025) führt Reformideen für 
digitalen Public Value aus. Es gelte, zu den marktdominanten Plattformbetreibern ein Ge­
gengewicht zu formieren, indem man sich vernetze und kooperiere. Communitymedien 
erwähnen die Autor:innen in ihrem Gutachten nicht, aber öffentlich-rechtliche und private 
Medien sowie Bildungs- und Kultureinrichtungen.

Sechs Wegmarken als Fazit

Die Digitalisierung, neue Ausspielwege und Anbieter sowie ein sich wandelndes Medien­
nutzungsverhalten haben unsere Medienlandschaften grundlegend verändert. Medien sind 
herausgefordert, sich entsprechend weiterzuentwickeln. Nur indem die digitale Transforma­
tion in der eigenen Organisation vorangetrieben wird, gelingt es, in einem vitalen Dialog 
mit dem Publikum zu stehen und damit als vertrauenswürdig und relevant wahrgenommen 
zu werden. Das bedingt
– als erste Prämisse einen Journalismus, der sich seiner Verantwortung auch für die 

Demokratie bewusst ist und berufsethisch kompetent agiert;
– als zweite Prämisse einen medialen Public Service als unverzichtbare Leistung für eine 

demokratische Gesellschaft.
Dies ist gegenwärtig angesichts der Wahrnehmung einer Polykrise und einer zunehmenden 
politischen Polarisierung sowie der Sorge um eine Erosion der Demokratie dringlicher 
denn je. Viele Medien leisten durch ihre Arbeit freiwillig einen Public Service, öffentlich-
rechtliche Medien sind verpflichtet dazu. Sie stehen unter besonderem Reformdruck sowie 
in der Kritik bezogen auf ihre Unabhängigkeit, ihre Strukturen und ihren Umgang mit 
Finanzen. All dies bestärkt die Notwendigkeit zur Transformation. Für diese sollten die 
folgenden Thesen gelten:

(1) Kostenbeteiligungen am öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind ein Solidarbeitrag und 
im Kern als eine Demokratieabgabe zu betrachten; dies gilt unabhängig von der Form der 
Abgabe (ob über Haushalts- oder Gerätebeiträge oder Besteuerung).

(2) Alle Medien, die Public Service leisten und Public Value bieten, sollten ein Stück 
von diesem Abgaben-Kuchen erhalten, der ihren Beitrag für systemrelevanten Journalismus 
absichert.

(3) Wir benötigen gemeinwohlorientierte, digitale Plattformen als Garanten für verlässli­
che Informationen auf Dorf-, Stadt-, Landes- und Bundesebene.

(4) Medienpolitik muss a) den Rahmen setzen für eine gesicherte Finanzierung (natür­
lich ohne inhaltliche Einflussnahme; dazu gehört auch, Journalismus rechtlich als gemein­
nützig zu verankern) und b) aktiv das Bewusstsein für die Bedeutsamkeit eines den berufs­
ethischen Kriterien folgenden Journalismus für eine demokratische Gesellschaft fördern.

4.
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(5) Public Service leistende Medien brauchen eine transparente Kosten-, Leitungs- und 
Kontrollstruktur und damit durchgängig Einsitz einer Communityvertretung in den Kon­
trollgremien.

(6) Ohne eine medienkompetente, zukunftsgewandte Gesellschaft geht es nicht: Public-
Service-Medien brauchen eine wache Gesellschaft, und eine wache Gesellschaft braucht 
Medien, die Wert für das Gemeinwohl schöpfen im Dienst einer vitalen Demokratie. 
Hierfür besteht eine gestufte Verantwortung, die Politik, Medien und jede Bürgerin, jeden 
Bürger adressiert.
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Impulsgeber in der Medienkrise?

Konstruktiver Journalismus als Mittel zur Stärkung demokratierelevanter 
Medienstrukturen

Silke Fürst / Linards Udris*

Medien stehen in vielen westlichen Ländern wegen des sinkenden Interesses an Nachrichten, 
des abnehmenden Medienvertrauens und der stagnierenden Zahlungsbereitschaft des Publi­
kums vor erheblichen Herausforderungen. Offen ist, ob eine andere, bisher vergleichsweise 
wenig praktizierte Nachrichtenform diesen Trends entgegenwirken könnte: ein „Konstruktiver 
Journalismus“, der sich durch Lösungsorientierung, positive Berichterstattung und Kontextua­
lisierung auszeichnet. Diese Studie geht auf die mögliche „Nachfrage“ des Publikums nach 
einem Konstruktiven Journalismus ein – und zwar in der Schweiz, in der es kein bekanntes, 
breit verankertes „Angebot“ an Konstruktivem Journalismus gibt. Mit einer Sekundäranalyse 
einer standardisierten Befragung von 2456 Teilnehmer:innen im Rahmen des Reuters Institu­
te Digital News Report untersucht die Studie das Interesse an Konstruktivem Journalismus 
sowie Zusammenhänge mit Nachrichteninteresse und -nutzung, Medienvertrauen und Zah­
lungsbereitschaft der Nutzer:innen. Die Resultate zeigen, dass Konstruktiver Journalismus 
bei großen Teilen der Bevölkerung sowie alters- und geschlechtsübergreifend auf sehr starkes 
Interesse stößt. Er spricht nicht nur nachrichtenaffine Personen an, wenn auch diese besonders 
stark. Zudem bestehen positive Zusammenhänge mit der Zahlungsbereitschaft für journalisti­
sche Inhalte. Die Ergebnisse legen nahe, dass eine Verankerung des Konstruktiven Journalis­
mus in der Schweiz einen Beitrag zur Stärkung demokratierelevanter Medienstrukturen und 
zur Bewältigung der aktuellen Medienkrise leisten könnte.

Schlüsselwörter: Befragung, Konstruktiver Journalismus, Nachrichteninteresse, Nachrich­
tennutzung, Medienvertrauen, Publikum, Zahlungsbereitschaft

Driving Change in the Media Crisis? 

Constructive Journalism as a Tool to Strengthen Democratic Media Structures

News media in many Western countries face significant challenges due to declining interest in news, 
decreasing media trust, and audiences’ stagnant willingness to pay for news. It remains an open question 
whether a different, still relatively uncommon approach might help address these trends: constructive 
journalism, which focuses on solution-oriented, positive reporting and contextualization. This study ex­
amines the potential audience “demand” for constructive journalism—specifically in Switzerland, where 
there is no widely established “supply.” Through a secondary analysis of a standardized survey of 2,456 
participants conducted as part of the Reuters Institute Digital News Report, the study explores users’ 
interest in constructive journalism and its relationship to general news interest and usage, media trust, 
and willingness to pay for news. The results show that constructive journalism is of great interest to 
large segments of the population, across age and gender groups. It is particularly appealing to avid 
news consumers. Furthermore, there are positive correlations with the willingness to pay for journalistic 
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content. The findings suggest that establishing constructive journalism in Switzerland could contribute to 
strengthening democratic media structures and addressing the current media crisis.

Key words: audience, constructive journalism, news interest, media trust, news usage, survey, willing­
ness to pay

Einleitung

Westliche Mediensysteme stehen im Zuge der Digitalisierung und des starken Wettbewerbs 
um Aufmerksamkeit vor grundlegenden Herausforderungen. Langzeitmessungen zeigen, 
dass der Anteil jener Bürger:innen, die ein geringes Interesse an Nachrichten haben, deut­
lich zunimmt (Newman et al., 2024; Udris et al., 2024). In der Schweiz machen sogenannte 
„News-Deprivierte“, welche professionell erstellte Nachrichten kaum oder gar nicht nutzen, 
inzwischen rund 46 Prozent der Bevölkerung aus, darunter viele junge Menschen (fög, 
2024; Klopfenstein Frei et al., 2024; Schneider & Eisenegger, 2018). Auch das Vertrauen 
in Nachrichtenmedien ist in den vergangenen Jahren in vielen Ländern zurückgegangen 
(Newman et al., 2024; Quiring et al., 2024). Zugleich ringen viele Medienhäuser noch 
immer damit, angesichts einbrechender Werbegelder und zurückgehender Printauflagen ein 
neues, nachhaltiges Geschäftsmodell zu entwickeln, in dem sich die Online-Nutzung ihrer 
Nachrichtenangebote monetarisieren lässt (fög, 2024; Künzler, 2022; Lobigs, 2016; Puppis 
et al., 2017). Der Reuters Institute Digital News Report zeigt, dass die Zahlungsbereitschaft 
für Online-Nachrichten seit mehreren Jahren in zahlreichen Ländern weitgehend stagniert, 
während zugleich die Nutzung von (bezahlpflichtigen) Printmedien zurückgeht (Newman 
et al., 2024). Die jüngste ländervergleichende Betrachtung hat ergeben, dass durchschnitt­
lich 17 Prozent der Befragten im vergangenen Jahr für Online-Nachrichten gezahlt haben. In 
der Schweiz lag dieser Anteil im Jahr 2023 und 2024 ebenfalls bei 17 Prozent der Befragten 
(Udris et al., 2024).

Diese grundlegenden Herausforderungen können als Medienkrise verstanden werden. 
In Wissenschaft und Öffentlichkeit wird daher zunehmend darüber diskutiert, wie sich die 
gesellschaftliche Rolle des Journalismus als zentralem Strukturelement der demokratierele­
vanten, öffentlichen Kommunikation stärken lässt. Trotz oder gerade wegen des Aufkom­
mens sozialer Netzwerke und Plattformen gilt der Journalismus als wichtige Institution, 
die den gesellschaftlichen Diskurs vermittelt, sich an professionellen Handwerksregeln zur 
Sicherung von Nachrichtenqualität orientiert und damit die Demokratie stärken kann (z. B. 
Eisenegger & Udris, 2021; fög, 2024; Humprecht et al., 2020; Jarren & Fischer, 2023; 
Neuberger, 2022; von Garmissen et al., 2025). Fragen danach, wie publizistische Medien 
angesichts des digitalen Strukturwandels und der Dominanz von Tech-Plattformen beim 
Publikum erfolgreich sein können und sich finanzieren lassen, berühren daher den Kern 
von Medienstrukturforschung (Jarren et al., 2019). Vor diesem Hintergrund interessiert sich 
die Forschung zunehmend für den Wandel von Strukturen in der Nachrichtenproduktion 
und fragt, inwieweit Innovationen in diesem Bereich das Publikumsinteresse erhöhen und 
einen demokratierelevanten Beitrag leisten können (Legrand et al., 2023; Wagemans et al., 
2019).

Zu den bedeutenden Innovationen im Journalismus des vergangenen Jahrzehnts gehört 
dabei der „Konstruktive Journalismus“ (Meier et al., 2022). Konstruktiver Journalismus 
könne dazu beitragen, die Nutzung von und das Vertrauen in Nachrichtenmedien zu 
stärken (Overgaard, 2023) und den gesellschaftlichen Mehrwert von Nachrichtenmedien 
zu verdeutlichen (Beiler & Krüger, 2018). Allein im vergangenen Jahrzehnt sind über 100 
Studien und Analysen zu Konstruktivem Journalismus erschienen (Bro, 2024; Lough & 
McIntyre, 2023; Thier & Namkoong, 2023). Allerdings werden in der bisherigen Forschung 
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mögliche Zusammenhänge zwischen Interesse an Konstruktivem Journalismus und Zah­
lungsbereitschaft der Nutzer:innen vernachlässigt. Auch das generelle Nutzungsverhalten 
sowie Nachrichteninteresse und -vertrauen werden in Studiendesigns selten berücksichtigt 
(Overgaard, 2023). Zudem beziehen sich die meisten Studien zu Konstruktivem Journalis­
mus auf den US-amerikanischen Raum, während viele andere Länder nicht untersucht 
werden (Lough & McIntyre, 2023). Die Schweiz gehört zu den Ländern, in denen dieser 
Forschungsmangel besonders ausgeprägt ist.

Die vorliegende Studie adressiert diese Forschungslücken und geht auf einer breiten Da­
tenbasis (n = 2456 Befragte) den Fragen nach, inwieweit Nutzer:innen in den zwei größten 
Sprachregionen der Schweiz an Konstruktivem Journalismus interessiert sind und inwiefern 
dies mit Zahlungsbereitschaft, Nutzungsverhalten, Nachrichteninteresse und -vertrauen zu­
sammenhängt. Die Datenerhebung fand im Rahmen des Reuters Institute Digital News 
Report statt (Newman et al., 2023). Wir diskutieren die Ergebnisse vor dem Hintergrund 
der Medienkrise, zeigen das Potenzial des Konstruktiven Journalismus zur Stärkung der 
Medien auf und weisen auf künftigen Forschungsbedarf hin.

Charakteristika und Vorkommen des Konstruktiven Journalismus

In Wissenschaft und Öffentlichkeit wurden die Begriffe „Konstruktiver Journalismus“ und 
„lösungsorientier Journalismus“ in den 2010er Jahren oftmals als Synonyme behandelt und 
als Gegenkonzept zu einer zunehmend von Negativität, Konflikten und Sensationalismus 
geprägten Berichterstattung verstanden. Inzwischen wird lösungsorientier Journalismus als 
Teil von Konstruktivem Journalismus verstanden (Lough & McIntyre, 2023). Wenngleich es 
noch immer keine etablierte Definition gibt (Bro, 2024; Lough & McIntyre, 2023), hat sich 
Konstruktiver Journalismus doch als „umbrella term covering several applications“ etabliert 
(Hermans & Gyldensted, 2019: 538). Es lassen sich drei Hauptkomponenten des Konstrukti­
ven Journalismus ausmachen (Atanasova, 2022; Beiler & Krüger, 2018; Lough & McIntyre, 
2023; McIntyre et al., 2018; Meier, 2018; Thier & Namkoong, 2023; van Antwerpen et al., 
2022):

1) Lösungsorientierung. Konstruktiver Journalismus stellt demnach neben den klassi­
schen W-Fragen auch die Frage nach dem „What now“ (Hermans & Gyldensted, 2019: 538). 
Er berichtet also über aktuelle Themen und Probleme und verbindet dies mit einer Darstel­
lung potenzieller Lösungen, „making such stories comprehensive and holistic“ (Thier & 
Namkoong, 2023: 1563). Im Fokus steht das öffentliche Verhandeln und Diskutieren von Lö­
sungsmöglichkeiten für bedeutsame politische und gesellschaftliche Probleme (Bro, 2024). 
Die Rolle der Journalist:innen wird dabei unterschiedlich ausgelegt. Manche Forscher:in­
nen und Medienschaffende sehen den Journalismus hier in einer tendenziell aktivistischen 
Rolle. Demnach heben konstruktive Journalist:innen bestimmte Lösungen hervor, für die 
sie die Nutzer:innen mobilisieren wollen und die ihrer eigenen Haltung entsprechen (Her­
mans & Gyldensted, 2019; Steinigeweg, 2022). Inzwischen kristallisiert sich in Forschung 
und Medienbranche aber eher als Konsens heraus, dass Konstruktiver Journalismus nicht 
einem aktivistischen Rollenbild entspricht und für bestimmte Lösungen wirbt, sondern der 
generellen journalistischen Norm einer neutralen und unabhängigen Berichterstattung folgt 
und entsprechend verschiedene Lösungsmöglichkeiten aufzeigt (Garusi & Leonhardt, 2024; 
Steinigeweg, 2022; Thier 2024: 378). Dem folgend geht es im Konstruktiven Journalismus 
darum, die von verschiedenen Akteuren aufgezeigten Handlungsmöglichkeiten abzuwägen 
und kritisch zu diskutieren (Meier, 2018: 765).

2) Positives. Konstruktiver Journalismus berichtet über positive Ereignisse, Entwicklun­
gen oder Handlungsmöglichkeiten. Damit wird dem in vielen Nachrichtenmedien vorherr­
schenden „negativity bias“ (Lough & McIntyre, 2023: 1071) etwas entgegengesetzt und die 
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gesellschaftliche Wirklichkeit angemessener und präziser abgebildet (Thier, 2024). Denn 
diese besteht nicht allein aus Krisen, Schäden und Negativem, sondern auch aus positiven 
Entwicklungen (Hermans & Gyldensted, 2019). So wird die Darstellung von Problemen 
etwa um „inspiring examples“ (Wagemans et al., 2019: 554) aus anderen Regionen und 
Ländern ergänzt, die die Probleme angehen. Im Zentrum stehen dabei allerdings nicht 
Soft News und „stories heroizing individuals or portraying heartwarming events“ (Thier & 
Namkoong, 2023: 1563). In diesem Sinne machen Forscher:innen deutlich, dass Konstrukti­
ver Journalismus nicht mit „uncritical reporting“ (Mast et al., 2019) oder „feel-good puff 
pieces“ (Toff et al., 2024: 165) verwechselt werden sollte. Konstruktiver Journalismus „is 
not intended to hide the negative aspects of a topic“ (Meier, 2018: 765), sondern zielt 
darauf, vorhandene positive Entwicklungen oder unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten zu 
gesellschaftlichen Problemen in die Berichterstattung einzubetten.

3) Erklärungen und Kontextualisierung. Konstruktiver Journalismus zeichnet sich durch 
eine einordnende, kontextualisierende Berichterstattung aus (Meier, 2018: 765). Er grenzt 
sich damit von „breaking news“ (Thier & Namkoong, 2023: 1563) ab und stellt eine Ergän­
zung zu diesen dar (McIntyre et al., 2018). Lösungen können nur dann diskutiert und 
eingeordnet werden, wenn die jeweiligen Probleme erklärt und kontextualisiert werden. 
Umgekehrt erhöhen Medienberichte, die auf Probleme und Konflikte fokussieren, ihre Kon­
textualisierungsleistung, wenn sie auch mögliche positive Entwicklungen oder potenzielle 
Lösungen in den Blick nehmen und damit eine „more comprehensive form of journalism“ 
bieten (McIntyre et al., 2018: 1659, Herv. i. O.). Konstruktiver Journalismus ist damit typi­
scherweise recherche- und ressourcenintensiv.

Der Konstruktive Journalismus hat mehrere Vorläufer in der Lokal-, Politik- und Kriegs­
berichterstattung des 20. Jahrhunderts, wie „Public Journalism“, „Muckraking Journalism“ 
und „Friedensjournalismus“ (Bro, 2024: 20–27; Heider et al., 2005). Auch hier galt es bereits 
als zentral, dass Journalist:innen Probleme aufdecken und Lösungen für Probleme recher­
chieren, also investigativ arbeiten und neue Handlungsperspektiven aufzeigen (Aitamurto 
& Varma, 2018). Erst mit dem Konstruktiven Journalismus und vor dem Hintergrund der 
Medienkrise wurde in den 2010er Jahren jedoch eine breite Debatte darüber geführt, wie 
sich die Art der Berichterstattung über alle Themen hinweg neu aufstellen und stärker 
an Lösungsorientierung, positiven Entwicklungen und Einordnungsleistung orientieren 
kann (Bro, 2024; Krüger et al., 2022). Damit einher geht eine Abgrenzung gegenüber zwei 
häufigen Formen des Journalismus (Buhl et al., 2019; Overgaard, 2023: 1425), die beide 
relativ stark auf negative Nachrichten bzw. Probleme fokussieren: dem primär auf das 
Vermitteln von Nachrichten fokussierenden „aktuellen Informationsjournalismus“ und dem 
investigativen „Watchdog-Journalismus“. Im Zuge der Digitalisierung und des zunehmen­
den Wettbewerbs um Aufmerksamkeit hat sich die Nachrichtenproduktion und -verbreitung 
extrem beschleunigt. Mit aktuellem Informationsjournalismus sind „immediacy“, „24/7 
time pressure“ (Usher, 2018: 28) und „breaking news“ (Ekström et al., 2021) verbunden. 
Zu den großen Themen des Tages werden hier typischerweise unter hohem Zeitdruck 
Beiträge erstellt, die die neuesten Entwicklungen herausstellen und die in ähnlicher Form 
von vielen Nachrichtenmedien gebracht werden (z. B. Anderson, 2013, insb. Kap. 3). Der 
Watchdog-Journalismus steht weniger unter diesem Zeitdruck, ist mit investigativer Recher­
che verknüpft und zielt darauf, mächtige Akteur:innen in Politik und Wirtschaft zu kon­
trollieren sowie Missstände und Probleme aufzudecken (Fölscher-Kingwill & Wasserman, 
2024; Scholl & Weischenberg, 1998). Angesichts dieser Kritik- und Kontrollfunktion wird 
von den Medien als Vierter Gewalt gesprochen.

Beide Arten des Journalismus – aktueller Informationsjournalismus und Watchdog-Jour­
nalismus – sind wichtig für das journalistische Rollenselbstverständnis, wenngleich die 
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journalistische Rolle des neutralen Vermittlers aktueller Informationen von Medienschaf­
fenden wie Nutzer:innen noch höher gewichtet wird als die Watchdog-Rolle (Hanitzsch & 
Lauerer, 2019; Loosen et al., 2020; von Garmissen et al., 2025). Medienschaffende, die Kon­
struktiven Journalismus betreiben, sehen es allerdings noch stärker als ihre Aufgabe, nicht 
allein Probleme und Missstände darzustellen, sondern auch neue Ideen und Lösungsansätze 
aufzuzeigen sowie Themen und Entwicklungen langfristig zu begleiten, anstatt allein auf die 
Berichterstattung aktueller Ereignisse zu fokussieren (Krüger et al., 2022). Insofern sehen 
Konstruktive Journalist:innen in ihrer Arbeit eine Ergänzung zu etablierten Formaten des 
aktuellen Informationsjournalismus sowie Watchdog-Journalismus (Fölscher-Kingwill & 
Wasserman, 2024; Garusi & Leonhardt, 2024).

In den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren haben sich internationale Netzwerke 
gebildet, die eine Stärkung des Konstruktiven Journalismus zum Ziel haben.1 Die Zahl der 
Redaktionen, die Praktiken des Konstruktiven Journalismus gezielt betreiben und stärken, 
hat deutlich zugenommen (Meier, 2018). In zahlreichen Ländern sind neue Medientitel, 
Ressorts und Formate entstanden, die sich explizit dem Konstruktiven Journalismus ver­
schreiben und dies ihrem Publikum signalisieren. Weithin bekannte Beispiele gibt es insbe­
sondere in den USA, in Großbritannien und in Dänemark (Aitamurto & Varma, 2018; Borg 
et al., 2024; Jackson et al., 2025; Krüger et al., 2022; Lough & McIntyre, 2023; Thier, 2024). 
Auch in Deutschland haben sich einige Nachrichtenmedien im Bereich des Konstruktiven 
Journalismus einen Namen gemacht, insbesondere die Medien-Startups Perspective Daily 
und Krautreporter, aber auch etablierte Medienmarken wie beispielsweise taz und Die Zeit 
(Meier, 2018; Kramp & Weichert, 2021).

Für die Schweiz wird die 2015 initiierte Tages-Anzeiger-Rubrik „Die Lösung“ als promi­
nentes Beispiel gesehen (Meier, 2018). Allerdings wurde diese Rubrik nach kurzer Zeit wie­
der eingestellt (Hirschi, 2019). Der Innovations-Manager des betreffenden Medienhauses 
Tamedia räumte zudem ein, dass Konstruktiver Journalismus im Redaktionsalltag kaum 
eine Rolle spiele (Hirschi, 2019). Gegenwärtig gibt es in der Schweiz nur vereinzelte 
Formate, die Konstruktiven Journalismus betreiben, so etwa bei der Nachrichtensendung 
„10vor10“ des Schweizer Radio und Fernsehens (SRF), die in der festen Rubrik „Die Idee“ 
über Probleme und deren Lösungen berichtet, oder beim reichweitenstarken Gratismedium 
20 Minuten, das im November 2024 die Rubrik „Good Vibes“ eingeführt hat. In den letz­
ten Jahren gegründete, oftmals Community-unterstützte Online-Medien wie bajour.ch, Die 
Hauptstadt – Neuer Berner Journalismus oder Heidi.news betreiben nach eigenem Anspruch 
einen „neuen“ oder „anderen“ Journalismus, zeichnen sich aber nicht spezifisch durch 
Formate des Konstruktiven Journalismus aus (anders als etwa einige Medien-Startups in 
Österreich: Garusi & Leonhardt, 2024). Nur beim ebenfalls relativ neuen Online-Magazin 
Die Republik gibt es mit dem 2023 gegründeten „Klimalabor“ und dem daraus folgenden 
„Challenge Accepted“ ein Format, das primär Lösungen anbieten möchte, hier zum Thema 
Klimawandel. Darüber hinaus gibt es keine Hinweise, dass Konstruktiver Journalismus in 
der Schweiz im vergangenen Jahrzehnt gestärkt und fest etabliert wurde. Das zeigen auch 
die Ergebnisse einer international vergleichenden Journalismusstudie. Während Konstrukti­
ver Journalismus in Deutschland und Großbritannien zu den 20 relevantesten Innovationen 
der Medienbranche gehört, ist dies in der Schweiz nicht der Fall (Meier et al., 2022). Dies 
macht die Schweiz zu einem interessanten Untersuchungsfall. Ist das geringe Angebot an 
Konstruktivem Journalismus ein Spiegel mangelnden Interesses seitens des Publikums oder 
gibt es im Gegenteil ein starkes Publikumsinteresse, das angesichts der Medienkrise neue 
Impulse geben könnte, die Beziehung zwischen Journalismus und Publikum zu stärken?

1 Im Überblick: https://constructivejournalism.institute/en/constructive-network/ [21.04.2025].
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Konstruktiver Journalismus aus Publikumsperspektive

Inzwischen haben mehrere Studien mit experimentellen Designs untersucht, welche Wir­
kungen die Rezeption von Konstruktivem Journalismus hat. Im Vergleich zu klassischen 
Nachrichtenbeiträgen, die auf Negativität fokussieren und lösungsorientierte Perspektiven 
vernachlässigen, zeigt sich bei Konstruktivem Journalismus ein positiver Einfluss auf die 
mentale Gesundheit von Nutzer:innen sowie auf die wahrgenommene Selbstwirksamkeit 
und Motivation, sich bei der Lösung gesellschaftlicher Probleme zu engagieren (Baden et 
al., 2019; Dahmen et al., 2019; McIntyre & Lough, 2023; Overgaard, 2023; Skovsgaard, 
2024). Konstruktiver Journalismus geht im Vergleich zu klassischer Berichterstattung stärker 
mit positiven Emotionen einher (van Antwerpen et al., 2023; McIntyre & Lough, 2023). 
Auch bei jungen Menschen führt die Rezeption von Konstruktivem Journalismus verstärkt 
zu „inspirational emotions“ (Hermans & Prins, 2022: 1075).

Darüber hinaus zeigen sich auch Einflüsse auf den Umgang mit Nachrichtenmedien. 
Nutzer:innen, die Nachrichten als zu negativ und zu wenig lösungsorientiert wahrnehmen, 
neigen eher dazu, Nachrichten zu meiden oder ihren Nachrichtenkonsum zu reduzieren 
(Newman et al., 2019; Toff et al., 2024). Dagegen zeigen Studien zu Konstruktivem Journa­
lismus teilweise, dass dieser das Interesse der Nutzer:innen stärkt, ähnliche Beiträge zu lesen 
und mehr Informationen zum jeweiligen Thema zu recherchieren (Li, 2021; McIntyre & 
Sobel, 2017; mit ausbleibendem Effekt: Meier, 2018; Overgaard, 2023; Schäfer et al., 2024). 
Konstruktiver Journalismus kann also dazu beitragen, dem Trend der wachsenden News-
Deprivation (fög, 2024) etwas entgegenzusetzen. Auch werden Beiträge, die den Prinzipien 
des Konstruktiven Journalismus folgen, von Nutzer:innen stärker geliked (Hermans & 
Prins, 2022; Overgaard, 2023; Schäfer et al., 2024) und geteilt (Meier, 2018) und tendenziell 
als qualitativ hochwertiger wahrgenommen (Schäfer et al., 2024).

Mögliche Zusammenhänge zwischen Konstruktivem Journalismus und Medienvertrau­
en wurden bisher kaum untersucht (Overgaard, 2023: 1430). Einige Forscher:innen und 
auch Medienschaffende selbst sehen in Konstruktivem Journalismus ein potenzielles Gegen­
mittel zum schwindenden Medienvertrauen des Publikums (Garusi & Leonhardt, 2024; 
Hermans & Gyldensted, 2019; Mast et al., 2019; van Antwerpen et al., 2023). Die wenigen 
empirischen Befunde, die hierzu vorliegen, ergeben jedoch kein konsistentes Bild: Demnach 
hat die Nutzung von Konstruktivem Journalismus keinen Effekt auf das generelle Vertrauen 
in Journalismus (van Antwerpen et al., 2023), wohl aber auf die wahrgenommene Glaub­
würdigkeit von Nachrichtenorganisationen (Overgaard, 2023). Während in einer Studie 
nachgewiesen werden konnte, dass Nutzer:innen den Inhalten von konstruktiven Beiträgen 
eine höhere Glaubwürdigkeit zusprechen als klassischen Nachrichtenbeiträgen (Thier et al., 
2021), konnte eine andere Studie hier keine signifikanten Unterschiede feststellen (van Ant­
werpen et al., 2023). Unklar ist zudem, ob Menschen, die ein eher geringes Medienvertrauen 
haben, Interesse an Konstruktivem Journalismus zeigen.

Eine niederländische Studie mit über 3000 Befragten legt nahe, dass das Publikum die 
Prinzipien des Konstruktiven Journalismus wertschätzt (Hermans & Gyldensted, 2019). Die 
Befragten gaben an, dass die Nachrichten aus ihrer Sicht stärker erklärt werden, vertiefende 
Informationen und positive Elemente enthalten und mehr zur Lösung gesellschaftlicher 
Probleme beitragen sollten. Diese Einschätzung war bei Nutzer:innen ab 50 Jahren sowie 
mit geringem Bildungsgrad besonders stark ausgeprägt. Dagegen gab es kaum Unterschiede 
hinsichtlich Geschlecht und generellem Nachrichteninteresse: Lediglich bei der Frage nach 
einer Stärkung positiver Nachrichten zeigte sich, dass Frauen sowie Nutzer:innen mit gene­
rell geringem Nachrichteninteresse dies stärker präferieren als Männer sowie Nutzer:innen 
mit generell hohem Nachrichteninteresse. Damit legt die Studie erste Hinweise dazu vor, 
wie stark das Interesse am Konstruktiven Journalismus bei Nutzer:innen ausgeprägt ist. 

3.
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Ergänzend dazu zeigen Befragungen in Deutschland (Loosen et al., 2020) und den USA 
(Heider et al., 2005), dass es vielen Nutzer:innen sehr wichtig ist, dass Journalist:innen 
in der Berichterstattung über Probleme auch Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Dieser Lö­
sungsorientierung wiesen die Befragten eine ähnlich hohe Bedeutung zu wie der Watchdog-
Funktion des Journalismus.2

Darüber hinaus gibt es aber kaum Daten dazu, wie stark sich Nutzer:innen Angeboten 
des Konstruktiven Journalismus zuwenden und an diesen interessiert sind. Generell basie­
ren die meisten wissenschaftlichen Studien auf „small sampling sizes“ (Bro, 2024: 88) und 
analysieren kurzfristige Wirkungen, während es an umfassenden Studien dazu mangelt, 
„how readers, listeners, and viewers respond to […] constructive journalism“ (ebd.). Die 
Hinweise, die einzelnen Medienhäusern in Deutschland durch Umfragen und Analysen 
von Nutzungsdaten vorliegen, verweisen auf ein starkes Interesse an Konstruktivem Journa­
lismus (Meier, 2018: 766; Rusch et al., 2022: 2225). Unklar ist, inwieweit dieses Interesse 
mit einer Bereitschaft verbunden ist, für journalistische Inhalte zu zahlen. Bislang liegt noch 
keine Studie vor, die den Zusammenhang von Interesse an Konstruktivem Journalismus 
und Zahlungsbereitschaft für Nachrichten untersucht. Das ist angesichts eines Mangels an 
nachhaltigen Geschäftsmodellen für die Finanzierung des Journalismus und einer in vielen 
Ländern (Newman et al., 2024), einschließlich der Schweiz (Udris et al., 2024), stagnieren­
den Zahlungsbereitschaft der Nutzer:innen eine Forschungslücke. Mit der vorliegenden 
Studie möchten wir erste Hinweise dazu geben, wie stark das Interesse an Konstruktivem 
Journalismus in der Schweiz ist und inwieweit daran interessierte Nutzer:innen auch eine 
Zahlungsbereitschaft zeigen.

Methodik: Online-Befragung der Schweizer Bevölkerung

Die Studie basiert auf einer 2023 (18. Januar bis 20. Februar) durchgeführten Online-Befra­
gung der erwachsenen Bevölkerung in der Deutschschweiz und der Suisse romande bzw. 
französischsprachigen Schweiz. Die Befragung wurde im Rahmen des Reuters Institute Di­
gital News Report vom Umfrage-Institut YouGov durchgeführt (Newman et al., 2023). Für 
das Panel wurden Quoten für Alter, Geschlecht, Region und Bildung gesetzt. Die Befragung 
basiert auf einer Stichprobe, die für jede der beiden Sprachregionen repräsentativ für die er­
wachsene Bevölkerung mit Internet-Zugang ist. Eine solche Online-Befragung tendiert trotz 
des Einsatzes von Quoten dazu, ältere und weniger wohlhabende Menschen weniger gut zu 
repräsentieren. Dennoch kann angesichts der sehr hohen Internet-Durchdringung (96 %) 
davon ausgegangen werden, dass die Unterschiede zwischen einer Online-Bevölkerung und 
der generellen Bevölkerung relativ klein sind (Latzer et al., 2023; Newman et al., 2023).

Der Datensatz umfasst 1478 Personen in der Deutschschweiz und 1050 Personen in 
der Suisse romande und ist repräsentativ für die Online-Bevölkerung in jeder der beiden 
Sprachregionen (n = 2528), aber nicht für beide Sprachregionen zusammen (Übervertre­
tung der Suisse romande). Im Rahmen unserer sekundäranalytischen Auswertung wurden 

4.

2 In der Studie von Heider et al. (2005: 959) sagte rund die Hälfte der Befragten, dass sie die folgenden 
Aufgaben des Journalismus extrem wichtig finden: „Offer Solutions to Problems“ (51 %) und „Be a 
Watchdog“ (49 %). In der Studie von Loosen et al. (2020) erhielten die Items zur Watchdog-Funkti­
on auf einer Skala von 1 bis 5 durchschnittlich folgende Zustimmung: „Monitor and scrutinize busi­
ness“ (M=3.27), „Monitor and scrutinize political leaders“ (M=3.42) und „Criticize bad states of af­
fairs“ (M=4.15). Im Vergleich dazu erhielt die zugeschriebene Bedeutung von Lösungsorientierung 
(„Also point out possible solutions when reporting problems“) einen Mittelwert von 3.87 (Loosen et 
al., 2020: 1750). Folgende Skala wurde eingesetzt: 1 = unwichtig, 2 = weniger wichtig; 3 = teilweise 
wichtig; 4 = sehr wichtig; 5 = extrem wichtig.
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2456 Personen identifiziert, die die hier im Zentrum stehenden Fragen nach dem Interesse 
an verschiedenen Arten des Journalismus beantwortet haben (mindestens eines von fünf 
abgefragten Items, siehe den nachfolgenden Abschnitt zu Arten des Journalismus). Diese 
2456 Befragten bilden die Grundlage der folgenden Analyse.

Die Schweiz ist aus unserer Perspektive aus mehreren Gründen ein besonders relevanter 
Fall: Erstens gibt es in der Schweiz – im Vergleich zu anderen Ländern – nur sehr be­
schränkt Formate, die Konstruktiven Journalismus in der journalistischen Praxis verankern 
(siehe Kap. 2). Offen ist, ob es publikumsseitig aber einen Bedarf danach gäbe.

Zweitens gehört die Schweiz zu den Ländern, die in der Forschung zu Konstruktivem 
Journalismus bisher stark vernachlässigt worden sind, und erweitert damit das Spektrum 
der bisher auf die USA und wenige europäische Länder fokussierten Forschung (Lough & 
McIntyre, 2023). Zugleich zeigen die Daten des Reuters Institute Digital News Report, dass 
es in der Schweiz ähnliche medienstrukturelle Probleme wie in vielen anderen Ländern 
gibt. Das Nachrichteninteresse der Schweizer Bevölkerung und tendenziell auch deren 
Medienvertrauen sind im vergangenen Jahrzehnt zurückgegangen (Udris et al., 2024); im 
europäischen Vergleich bewegt sich die Schweiz damit aktuell im Mittelfeld (Fürst & Rieser, 
2024). Mit der derzeit weitgehend stagnierenden Zahlungsbereitschaft für Online-Nachrich­
ten bewegt sich die Schweiz im internationalen Vergleich ebenfalls im Mittelfeld (Newman 
et al., 2024: 49; Udris et al., 2024: 20).

Drittens ist die Schweiz als mehrsprachiges Land ein interessanter Untersuchungsfall. 
Hier lässt sich besonders gut überprüfen, ob zwischen sozial-geographischen Räumen 
eher Gemeinsamkeiten oder Unterschiede bestehen. Für Gemeinsamkeiten zwischen den 
Sprachregionen wie der Deutschschweiz und der französischsprachigen Schweiz (Suisse 
romande) – und der noch viel kleineren italienischsprachigen und der rätoromanischen 
Schweiz – spricht natürlich das gemeinsame nationale politische System. Zudem gibt es 
mit Blick auf die Medienstrukturen Gemeinsamkeiten, weil mehrere große Medienhäuser 
sowohl in der Deutschschweiz als auch in der französischsprachigen Suisse romande prä­
sent und einflussreich sind, namentlich das öffentliche Medienhaus SRG SSR und das 
private Medienunternehmen TX Group (fög, 2024). Allerdings unterscheiden sich diese 
beiden Sprachregionen nicht nur durch ihre eigenen „kulturellen Mentalitäten“ (Bonfadelli 
et al., 2021: 381), sondern auch in medienstruktureller Hinsicht. So gibt es in den Sprach­
regionen ein jeweils spezifisches mediales Angebot; in der Suisse romande beispielsweise 
produziert eine andere Redaktion die TV-Hauptnachrichtensendung „19h30“ (RTS) als in 
der Deutschschweiz die „Tagesschau“ (SRF). Auch haben Journalist:innen in der Deutsch­
schweiz teilweise messbar andere Rollenverständnisse als Journalist:innen in der Suisse 
romande; während in der Deutschschweiz die Orientierung am Publikum („audience-ser­
vers“) verbreiteter ist, spielt in der Suisse romande die Watchdog-Funktion („fourth estate“) 
eine größere Rolle (Bonin et al., 2017). Mit Blick auf das Publikum zeigt sich, dass in der 
Suisse romande sowohl das Nachrichteninteresse als auch das Medienvertrauen geringer 
sind als in der Deutschschweiz. Was ebenfalls publikumsseitig zu Unterschieden führt, ist 
die häufige Nachrichtennutzung von Medien aus dem „großen“ Nachbarland, also französi­
schen Medien in der Suisse romande und deutschen Medien in der Deutschschweiz, beson­
ders im Fernsehbereich (Udris et al., 2024). Ob und wie sich diese Merkmale der beiden 
Sprachregionen auf das Interesse an einem Konstruktiven Journalismus niederschlagen, ist 
aber letztlich offen.

Für die folgende Analyse werden 18 Variablen aus der Befragung einbezogen. Neben 
soziodemographischen Fragen gaben die Befragten an, wie ausgeprägt ihr Interesse an 
Konstruktivem Journalismus im Vergleich zu anderen Arten des Journalismus ist. Darüber 
hinaus machten sie Angaben zu ihrem generellen Nachrichteninteresse, ihrer Nachrichten­
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nutzung, ihrem Vertrauen in Medien und ihrer Zahlungsbereitschaft für journalistische In­
halte.
– Soziodemographische Merkmale (fünf Items): Die Zugehörigkeit der Befragten zu einer 

Sprachregion (0 = Deutschschweiz; 1 = Suisse romande) wurde über die Einstiegsfra­
ge operationalisiert, in welcher Sprache (Deutsch oder Französisch) eine Person die 
Befragung ausfüllen möchte. Darüber hinaus wurden, ähnlich wie in Vorgängerstudien 
(Hermans & Gyldensted, 2019), weitere soziodemographische Merkmale erfasst. Dazu 
gehören Geschlecht (0 = männlich; 1 = weiblich), Alter (Angabe des Geburtsjahres), 
Bildungsgrad („höchster Ausbildungsabschluss“, erfasst mit zehnstufiger ordinaler Skala 
von 1 = „kein formaler Bildungsabschluss“ bis 10 = „Doktorat oder ähnlicher Abschluss“) 
und Einkommen (jährliches Bruttoeinkommen des gesamten Haushaltes, erfasst mit 
siebzehnstufiger ordinaler Skala von 1 = „weniger als 5000 CHF pro Jahr“ bis 17 = 
„150.000 CHF pro Jahr und mehr“, zusätzlich mit Antwortmöglichkeiten „weiß nicht“ 
und „keine Angabe“).3

– Arten des Journalismus (fünf Items): In Anlehnung an grundlegende Arten des Journa­
lismus und damit einhergehenden journalistischen Rollenkonzepten (Anderson, 2013; 
Bro, 2018; Hanitzsch & Lauerer, 2019; Heider et al., 2005; Loosen et al., 2020; Scholl 
& Weischenberg, 1998) wurde gemessen, inwiefern Bürger:innen Interesse an aktuellem 
Informationsjournalismus und an Watchdog-Journalismus haben. Dabei wurde eine 
fünfstufige ordinale Skala eingesetzt (1 = „überhaupt nicht interessiert“, 2 = „nicht 
sehr interessiert“, 3 = „einigermaßen interessiert“, 4 = „sehr interessiert“, 5 = „äußerst 
interessiert“; zusätzliche Antwortmöglichkeit: „weiß nicht“). Das Interesse an diesen 
Arten des Journalismus (Frageformulierung: „Inwieweit sind Sie ggf. an den folgenden 
Arten von Nachrichten interessiert?“) wurde vergleichend zu den drei Hauptkomponen­
ten des Konstruktiven Journalismus (siehe Kap. 2) abgefragt, die lösungsorientierten, 
positiven und erklärenden Journalismus einschließen. Mit der Messung dieser drei 
Hauptkomponenten kann ein Index gebildet werden (Cronbachs α bei Befragten in der 
Deutschschweiz = 0.77 und in der Suisse romande = 0.69). Berechnet wurde jeweils der 
Mittelwert, wobei mindestens zwei der drei Items beantwortet sein mussten (ansonsten 
wurde „missing“ vergeben). Die wortwörtliche Formulierung der jeweiligen Items ist in 
Tabelle 1 dargestellt.

– Nachrichteninteresse und -nutzung (drei Items): Ähnlich wie in früheren Studien zu 
Konstruktivem Journalismus (Hermans & Gyldensted, 2019) wurde das generelle Inter­

3 Um die Skalen transparent zu machen, werden diese hier vollständig dargestellt. Einkommen: 1 = 
„weniger als 5,000 CHF pro Jahr“, 2 = „5,000 bis 9,999 CHF pro Jahr“, 3 = „10,000 bis 14,999 CHF 
pro Jahr“, 4 = „15,000 bis 19,999 CHF pro Jahr“, 5 = „20,000 bis 24,999 CHF pro Jahr“, 6 = „25,000 
bis 29,999 CHF pro Jahr“, 7 = „30,000 bis 34,999 CHF pro Jahr“, 8 = „35,000 bis 39,999 CHF pro 
Jahr“, 9 = „40,000 bis 44,999 CHF pro Jahr“, 10 = „45,000 bis 49,999 CHF pro Jahr“, 11 = „50,000 
bis 54,999 CHF pro Jahr“, 12 = „55,000 bis 59,999 CHF pro Jahr“, 13 = „60,000 bis 69,999 CHF 
pro Jahr“, 14 = „70,000 bis 79,999 CHF pro Jahr“, 15 = „80,000 bis 99,999 CHF pro Jahr“, 16 = 
„100,000 bis 149,999 CHF pro Jahr“, 17 = „150,000 CHF pro Jahr oder mehr“. Bildungsgrad: 1 = „Ich 
habe keinen formalen Bildungsabschluss“, 2 = „Vorschule“, 3 = „Grundschule“, 4 = „Sekundarbereich 
I (Hauptschul-/Realschul-Abschluss, Berufsvorbereitungsjahr)“, 5 = „Sekundarbereich II (Gymnasi­
um, Integrierte Gesamtschule, Fachoberschule, Berufsschule)“, 6 = „Postsekundäre, nicht-tertiäre 
Ausbildung (berufliche/fachliche Qualifikation von 1 bis 2 Jahren, z. B. Abendgymnasium, Zweit­
ausbildung an Berufsschule)“, 7 = „Kurze tertiäre Ausbildung (Berufsausbildung und Schulungen, 
Berufsschule für einen nicht-akademischen Bildungsabschluss, z. B. Meisterausbildung)“, 8 = „Ba­
chelor oder ein ähnlicher Abschluss“, 9 = „Master oder ein ähnlicher Abschluss“, 10 = „Promotion 
oder ein ähnlicher Abschluss“.
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esse an Nachrichten gemessen („Wie sehr sind Sie an Nachrichten interessiert, falls über­
haupt?“). Zugrunde gelegt wurde eine fünfstufige ordinale Skala (1 = „überhaupt nicht 
interessiert“, 2 = „nicht sehr interessiert“, 3 = „einigermaßen interessiert“, 4 = „sehr in­
teressiert“, 5 = „äußerst interessiert“). Die Häufigkeit der Nachrichtennutzung beantwor­
teten die Befragten mittels einer zehnstufigen ordinalen Skala (von 1 = „niemals“, 2 = 
„seltener als einmal pro Monat“, 3 = „seltener als einmal pro Woche“, 4 = „einmal pro 
Woche“, 5 = „an 2 bis 3 Tagen pro Woche“, 6 = „an 4 bis 6 Tagen pro Woche“, 7 = „ein­
mal täglich“, 8 = „zwischen zwei und fünf Mal täglich“, 9 = „zwischen sechs und zehn 
Mal täglich“, 10 = „mehr als zehn Mal täglich“). Gefragt wurde: „Wie häufig konsumieren 
Sie üblicherweise Nachrichten? Mit Nachrichten sind nationale, internationale, regiona­
le/lokale Nachrichten und sonstige aktuelle Informationen gemeint, die über ein beliebi­
ges Medium bereitgestellt werden (Radio, Fernsehen, Zeitungen oder online)”. Inwie­
weit Befragte die Nutzung von Nachrichten zum Teil bewusst vermeiden („Passiert es 
Ihnen zurzeit, dass Sie aktiv versuchen, auf Nachrichten zu verzichten?”), wurde mittels 
einer vierstufigen ordinalen Skala abgefragt (1 = „niemals“, 2 = „gelegentlich “, 3 = 
„manchmal“, 4 = „häufig“). Bei allen drei Items konnten die Befragten auch mit „weiß 
nicht“ antworten.

– Vertrauen in Journalismus (drei Items): Es wurden grundlegende Komponenten des 
Vertrauens in Journalismus erfasst (Hasebrink, 2021; Kohring, 2004; Quiring et al., 
2024). Dazu gehören das generelle Vertrauen in Nachrichtenmedien („Ich glaube, man 
kann dem Großteil der Nachrichten meist vertrauen“), das Vertrauen in die persönlich 
genutzten Nachrichten („Ich glaube, ich kann dem Großteil der Nachrichten, die ich 
nutze, meistens vertrauen“) und das Vertrauen in die Themenauswahl von Journalist:in­
nen („Die Auswahl von Berichten für mich durch Redakteure und Journalisten ist eine 
gute Art, Nachrichten zu erhalten“). Alle drei Variablen wurden mittels einer fünfstufi­
gen ordinalen Skala gemessen (1 = „stimme überhaupt nicht zu“, 2 = „stimme eher nicht 
zu“, 3 = „stimme weder zu noch nicht zu, 4 = „stimme eher zu“, 5 = „stimme voll und 
ganz zu“).

– Zahlungsbereitschaft für Online-Angebote (zwei Items): Alle Befragten, die angegeben 
haben, dass sie im vergangenen Jahr nicht für Online-Nachrichten bezahlt haben, 
wurden gefragt: „Welche der folgenden Optionen würden Sie ggf. am meisten dazu 
bewegen, trotzdem dafür zu bezahlen?”. Somit werden Bedingungen für zukünftige 
Zahlungsbereitschaft erfasst (Arnold, 2015; Costera Meijer, 2022). Die zwei Optionen 
„interessantere und für mich relevantere Inhalte” und „mehr exklusive Inhalte, die ich 
nicht über kostenlose Quellen erhalten kann” konnten mit „Nein“ (0), „Ja“ (1) oder „weiß 
nicht“ beantwortet werden.

Ergebnisse

Zunächst analysieren wir, inwieweit Nutzer:innen in der Schweiz an Konstruktivem Journa­
lismus interessiert sind. Dabei stellen wir zum einen Vergleiche mit weiteren Arten des 
Journalismus an. Zum anderen wird beleuchtet, ob es dabei Unterschiede zwischen den 
beiden größten Sprachregionen der Schweiz – der Deutschschweiz und der Suisse romande 
– gibt.

Die Resultate zeigen, dass Konstruktiver Journalismus insgesamt auf besonders starkes 
Interesse stößt (siehe Tabelle 1, Spalte „Gesamt“). Die drei gemessenen Hauptkomponen­
ten des Konstruktiven Journalismus (siehe Kap. 2) erzielen im Vergleich die höchsten 
Zustimmungswerte. Besonders stark ist das Interesse an positiven Nachrichten (M = 3.69) 
und an lösungsorientierter Berichterstattung (M = 3.51 auf einer Skala von 1 = überhaupt 
nicht interessiert bis 5 = äußerst interessiert). Auch ein Journalismus, der Erklärungen und 
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Einordnungen liefert, ist von hohem Interesse (M = 3.44). Von etwas geringerem Interesse 
ist der aktuelle Informationsjournalismus, der über die neuesten Entwicklungen zu den 
großen Themen des Tages berichtet (M = 3.36). Das vergleichsweise geringste Interesse 
haben Nutzer:innen an „Nachrichten, die Fehlverhalten oder Machtmissbrauch aufdecken“ 
(M = 3.21).

Diese Rangfolge bezüglich des Interesses ist in der Deutschschweiz und in der Suisse 
romande identisch (siehe Tabelle 1). In beiden Sprachregionen stoßen damit die Hauptkom­
ponenten des Konstruktiven Journalismus auf das stärkste Interesse. Allerdings gibt es auch 
Unterschiede zwischen den Sprachregionen. In der Deutschschweiz sagen rund 55 Prozent 
bis 65 Prozent der Befragten und damit mehr als die Hälfte der Bevölkerung, dass sie sich 
sehr stark für positiven, lösungsorientierten und erklärenden Journalismus interessieren; 
in der französischsprachigen Schweiz sind dies rund 40 Prozent bis 49 Prozent. Die Unter­
schiede zwischen den Sprachregionen sind signifikant, weisen aber eher geringe Effektstär­
ken auf. Die größten Unterschiede zwischen den Sprachregionen zeigen sich beim Interesse 
am Watchdog-Journalismus (r = .171, p = .001), positiven Journalismus (r = .163, p = .001) 
und lösungsorientierten Journalismus (r = .154, p = .001).

Für die nachfolgende Analyse haben wir aus den drei genannten Items zu Konstrukti­
vem Journalismus (positiver, lösungsorientierter und erklärender Journalismus), die dessen 
Hauptkomponenten messen, einen Mittelwert-Index gebildet. Dieser Index weist für die 
Daten zur Deutschschweiz (α = 0.77) und zur französischsprachigen Schweiz (α = 0.69) 
einen zufriedenstellenden Cronbachs Alpha-Wert auf. Mittels dieses Indexes analysieren wir 
nun statistische Zusammenhänge zwischen Konstruktivem Journalismus und Konstrukten, 
die im Kontext der Medienkrise und deren möglicher Bewältigung von zentraler Bedeutung 
sind.

Im Folgenden geben wir einen Überblick zu bivariaten Korrelationen. Da die meisten 
Konstrukte mit ordinalen Skalen gemessen wurden, weisen wir überwiegend die Korre­
lationskoeffizienten nach Spearman aus. Für die nominalen bzw. dichotomen Variablen 
Geschlecht und Zahlungsbereitschaft wurden Mann-Whitney-U-Tests durchgeführt. Ange­
sichts der signifikanten Unterschiede zwischen den Sprachregionen (siehe Tabelle 1) werden 
diese Auswertungen für die Deutschschweiz (n = 1428, im Folgenden abgekürzt mit DS) 
und für die französischsprachige Schweiz (n = 1028; im Folgenden abgekürzt mit FS) 
separat vorgenommen (siehe Tabellen 2 und 3).

Fokussieren wir zunächst auf soziodemographische Merkmale, so zeigt sich, dass das 
Interesse an Konstruktivem Journalismus sich kaum nennenswert nach Alter unterscheidet 
(DS: rs = .060, p = .023; FS: rs = .021, p = .511). Jüngere Generationen – bei denen News-De­
privation weit verbreitet ist (fög, 2024; Schneider & Eisenegger, 2018) – zeigen also ebenso 
Interesse an diesem Journalismus wie ältere Generationen. Auch beim Geschlecht zeigen 
sich kaum signifikante Unterschiede (DS: r = .056, p = .043; FS: r = .032, p = .311). Dagegen 
variiert das Interesse an Konstruktivem Journalismus nach Bildungsgrad (DS: rs = .106; p = 
.001; FS: rs = .138; p = .001) und Einkommen (DS: rs = .0.97; p = .001; FS: rs = .162; p = .001). 
Bürger:innen mit hohem Bildungsgrad und Einkommen zeigen ein signifikant höheres 
Interesse als jene mit geringerem Bildungsgrad und Einkommen – das gilt insbesondere in 
der Suisse romande. Gleichwohl handelt es sich hier insgesamt um eher geringe Effekte.

Darüber hinaus bestehen signifikante Zusammenhänge zwischen dem Interesse an Kon­
struktivem Journalismus und dem allgemeinen Nachrichteninteresse sowie Vertrauen in 
Journalismus. Konstruktiver Journalismus spricht also in besonderem Maße diejenigen an, 
die generell stärker an Nachrichten interessiert sind (DS: rs = .268; p = .001; FS: rs = .306; 
p = .001) und Nachrichtenmedien vertrauen. Die Rolle des Medienvertrauens unterschei­
det sich allerdings deutlich zwischen den Sprachregionen. In der Deutschschweiz ist das 
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generelle Vertrauen in Nachrichtenmedien ein mittelstarker Prädiktor für das Interesse an 
Konstruktiven Journalismus (DS: rs = .242; p = .001), während der Effekt für die Suisse 
romande gering ist (FS: rs = .103; p = .001).

Die Zusammenhänge mit der Häufigkeit der Nutzung (DS: rs = .066; p = .013; FS: 
rs = .153; p = .001) und der Nachrichtenvermeidung (DS: rs = -.003; p = .899; FS: rs = 
-.051; p = .115) sind eher gering bzw. nicht signifikant. Es zeigt sich also: Auch „News 
Avoiders“ interessieren sich in gleichem Ausmaß für Konstruktiven Journalismus wie jene 
Nutzergruppen, die Nachrichten nur manchmal oder gar nicht meiden.

Bivariate Korrelationen mit Interesse an Konstruktivem Journalismus in der 
Deutschschweiz

Item n M (S)
Ja       

Spear-
man’s rho

U-Test
(r)

p

Soziodemographische Merkmale

Weibliches Geschlecht 1428 51.5%   .056 .043

Bildungsgrad (1 bis 10) 1428 6.11 (1.83) .106   .001

Einkommen (1 bis 17) 1199 10.83 (5.35) .097   .001

Alter 1428 47.94 (16.94) .060   .023

Nachrichteninteresse und -nutzung

Allgemeines Nachrichteninteresse (1 bis 5) 1403 3.48 (0.93) .268   .001

Typische Nutzungshäufigkeit (1 bis 10) 1410 7.52 (1.78) .066   .013

Vermeidung von Nachrichten (1 bis 4) 1346 2.17 (0.96) -.003   .899

Vertrauen in Journalismus (1 = „Stimme überhaupt nicht zu“ bis 5 = „Stimme voll und ganz zu“)

Generelles Vertrauen in Nachrichtenmedien 1428 3.14 (1.02) .242   .001

Vertrauen in die selbst genutzten Nachrichten 1428 3.36 (0.96) 235   .001

Vertrauen in die journalistische 
Themenauswahl

1428 2.94 (1.06) .139   .001

Zahlungsbereitschaft für Online-Nachrichten (0 = „Nein“; 1 = „Ja“)

würde für interessantere/relevantere Inhalte 
zahlen

1124 19.9 %   .15 .001

würde für exklusive Inhalte zahlen 1124 12.3 %   .10 .001

Den Items zu Nachrichteninteresse und -nutzung liegen unterschiedliche Skalen zugrunde. Allgemeines 
Nachrichteninteresse: 1 = „überhaupt nicht interessiert“ bis 5 „äußerst interessiert“; typische Nutzungs­
häufigkeit: 1 = „niemals“ bis 10 = „mehr als zehn Mal täglich“; Vermeidung von Nachrichten: 1 = 
„niemals“ bis 4 = „häufig“.

Schließlich stellt sich die Frage, inwieweit das Interesse an Konstruktivem Journalismus mit 
künftiger Zahlungsbereitschaft einhergeht. Hierbei sind im Folgenden diejenigen Befragten 
relevant, die derzeit noch nicht für Online-Journalismus zahlen – und dies ist der größte 
Teil der Schweizer Bevölkerung (siehe Kap. 1). Rund 20 Prozent dieser derzeitigen Nicht-
Zahler:innen (in beiden Sprachregionen) würden künftig für Online-Nachrichtenmedien 
zahlen, die interessantere bzw. relevantere Inhalte anbieten. Die künftige Zahlungsbereit­
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schaft für exklusive Inhalte fällt in beiden Sprachregionen etwas geringer aus (DS: 12 %; FS: 
14 %).

In beiden Sprachregionen zeigen sich signifikante Zusammenhänge zwischen der Zah­
lungsbereitschaft für interessantere bzw. relevantere Inhalte und dem Interesse an Konstruk­
tivem Journalismus (DS: r = .15; p = .001; FS: r = .11; p = .002). Jene Befragten, die also 
besonders stark an Konstruktivem Journalismus interessiert sind, geben eher an, künftig für 
Nachrichtenanbieter bezahlen zu wollen, die für sie interessantere und relevantere Inhalte 
anbieten, als derzeit im Online-Bereich verfügbar sind. Allerdings liegt hier nur eine geringe 
Effektstärke vor. Noch etwas geringer fallen diese Effekte bei der künftigen Zahlungsbereit­
schaft für exklusive Inhalte aus (DS: r = .10; p = .001; FS: r = .05; p = .129).

Diskussion und Schlussfolgerungen

Dieser Beitrag fokussiert darauf, ob und in welchem Ausmaß Nutzer:innen einen Bedarf 
nach Konstruktivem Journalismus haben, und ordnet dies vor dem Hintergrund der Me­
dienkrise ein. Mittels einer standardisierten Bevölkerungsbefragung beleuchtet er die Inter­
essen des Publikums und ist damit eine wichtige Ergänzung im Forschungsfeld zum Kon­

6.

Bivariate Korrelationen mit Interesse an Konstruktivem Journalismus in der Suisse 
romande

Item n M (S)
Ja       

Spear-
man’s rho

U-Test
(r)

p

Soziodemographische Merkmale

Weibliches Geschlecht 1028 54.2%   .032 .311

Bildungsgrad (1 bis 10) 1028 6.13 (2.02) .138   .001

Einkommen (1 bis 17) 866 10.88 (5.14) .162   .001

Alter 1028 49.09 (16.90) .021   .511

Nachrichteninteresse und -nutzung

Allgemeines Nachrichteninteresse (1 bis 5) 1014 3.37 (0.96) .306   .001

Typische Nutzungshäufigkeit (1 bis 10) 1017 7.33 (1.83) .153   .001

Vermeidung von Nachrichten (1 bis 4) 991 2.16 (0.94) -.051   .115

Vertrauen in Journalismus (1 = „Stimme überhaupt nicht zu“ bis 5 = „Stimme voll und ganz zu“)

Generelles Vertrauen in Nachrichtenmedien 1028 3.08 (1.02) .103   .001

Vertrauen in die selbst genutzten Nachrichten 1028 3.26 (0.97) .144   .001

Vertrauen in die journalist. Themenauswahl 1028 2.71 (1.02) - .004   .888

Zahlungsbereitschaft für Online-Nachrichten (0 = „Nein“; 1 = „Ja“)

würde für interessantere/relevantere Inhalte 
zahlen

777 20.3 %   .11 .002

würde für exklusive Inhalte zahlen 777 13.6 %   .05 .129

Den Items zu Nachrichteninteresse und -nutzung liegen unterschiedliche Skalen zugrunde. Allgemeines 
Nachrichteninteresse: 1 = „überhaupt nicht interessiert“ bis 5 „äußerst interessiert“; typische Nutzungs­
häufigkeit: 1 = „niemals“ bis 10 = „mehr als zehn Mal täglich“; Vermeidung von Nachrichten: 1 = 
„niemals“ bis 4 = „häufig“.

Tabelle 3:
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struktiven Journalismus, das bisher vor allem mit Inhaltsanalysen, experimentellen Designs 
und qualitativen Interviews operiert und kaum untersucht hat, inwieweit Nutzer:innen an 
Konstruktivem Journalismus interessiert sind (Lough & McIntyre, 2023).

Die vorliegende Analyse zeigt, dass das Interesse an Konstruktivem Journalismus beim 
Großteil der Bevölkerung in beiden untersuchten Sprachregionen der Schweiz sehr stark 
ausgeprägt ist – und zwar an allen drei analysierten Komponenten des Konstruktiven 
Journalismus, namentlich dem positiven, dem lösungsorientierten und dem erklärenden 
Journalismus. Unsere Befunde stützen die Ergebnisse der (wenigen) vorliegenden Studien, 
die ebenfalls ein hohes Publikumsinteresse festgestellt haben (Hermans & Gyldensted, 2019; 
Loosen et al., 2020). Dass dieses Interesse sehr stark ausgeprägt ist, zeigt sich in den 
Daten auch dadurch, dass es im Vergleich noch etwas höher ausfällt als das Interesse an 
anderen Arten des Journalismus, namentlich dem Watchdog-Journalismus und dem aktuel­
len Informationsjournalismus. Unsere Studie legt damit nahe, dass Schweizer Nutzer:innen 
Konstruktiven Journalismus als „valuable journalism“ (Costera Meijer, 2022) betrachten. 
Die Ergebnisse zeigen zwar, dass der Konstruktive Journalismus in beiden Sprachregio­
nen am stärksten diejenigen Menschen anspricht, die gut gebildet und situiert sind, sich 
generell stark für Nachrichten interessieren und großes Vertrauen in Nachrichtenmedien 
haben. Doch wir sehen auch klare Indizien dafür, dass das Interesse an Konstruktivem 
Journalismus sich nicht auf diese Gruppen beschränkt. Auffallend ist, dass der Konstruktive 
Journalismus geschlechts- und altersübergreifend auf hohes Interesse stößt und auch bei 
denjenigen, die Nachrichten (oft) vermeiden. Dieser Befund ist angesichts der zunehmen­
den News-Deprivation insbesondere bei jungen Menschen (fög, 2024; Klopfenstein Frei 
et al., 2024) besonders relevant und spricht dafür, dass Konstruktiver Journalismus das 
Potenzial hat, die gesellschaftliche Rolle des Journalismus zu stärken.

Die Befragung macht auch in medienökonomischer Hinsicht das Potenzial des Kon­
struktiven Journalismus für Medienhäuser deutlich. So zeigen die Daten, dass das Interesse 
an Konstruktivem Journalismus mit der zukünftigen Zahlungsbereitschaft für „interessante­
re“ bzw. „relevantere“ Inhalte einhergeht – in der Deutschschweiz zudem auch für exklusive 
Inhalte. Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass die Daten eine geringe Effektstärke aufwei­
sen und die Befragten hier eine Einschätzung angegeben haben, ob und für welche Art von 
Journalismus sie künftig zahlen würden. Offen ist, ob sich diese Zahlungsbereitschaft auch 
in einem entsprechenden Zahlungsverhalten niederschlagen würde. Auf Basis unserer Da­
ten gelangen wir daher zu der vorsichtigen Einschätzung, dass die weitgehend stagnierende 
Zahlungsbereitschaft in der Schweiz (Udris et al., 2024) durch Konstruktiven Journalismus 
etwas belebt werden und sich der Konstruktive Journalismus auch im wortwörtlichen Sinn 
als „valuable journalism“ (Costera Meijer, 2022) erweisen könnte, für den die Leute Geld 
bezahlen würden – sofern denn ein solches Angebot zur Verfügung gestellt würde.

Mit Blick auf diesen Nexus „Interesse an Konstruktivem Journalismus“ – „tatsächliches 
Angebot an Konstruktivem Journalismus im jeweiligen Medienmarkt“ – „Zahlungsbereit­
schaft, speziell auch für Konstruktiven Journalismus“ regt unsere Studie an, bei Untersu­
chungen zur Zahlungsbereitschaft den Konstruktiven Journalismus als Faktor aufzunehmen 
und zu testen, und zwar diesbezüglich sowohl das Publikumsbedürfnis als auch das tat­
sächliche Vorkommen. Denn bisherige Studien zur Zahlungsbereitschaft fragen lediglich 
auf übergeordneter Ebene angebots-zentrierte Aspekte wie die „Qualität“ (ohne genauere 
Definition) oder nachfrage-zentrierte Aspekte wie das generelle „Nachrichteninteresse“ ab 
(siehe O’Brien et al., 2020). Experimente zum Konstruktiven Journalismus wiederum unter­
suchen typischerweise die Effekte eines solchen Angebots auf die Selbstwirksamkeit der 
Nutzer:innen oder deren Nachrichteninteresse, aber nicht auf die Zahlungsbereitschaft. Mit 
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einer stärkeren Verknüpfung dieser drei Aspekte (Interesse, Angebot, Zahlungsbereitschaft) 
ließen sich die Implikationen für den Journalismus genauer herausarbeiten.

Die Befragung fördert auch die Bedeutung von räumlich-strukturellen Faktoren zutage, 
die mit dem Interesse an Konstruktivem Journalismus zusammenhängen. Die Daten zei­
gen, dass das Interesse am Konstruktiven Journalismus in der größeren Sprachregion der 
Deutschschweiz signifikant höher ausfällt als in der kleineren Sprachregion der Suisse ro­
mande. Eine abschließende Erklärung für diese Unterschiede zwischen den beiden Sprach­
regionen kann unsere Studie nicht geben, zumal es auch keine Analysen oder Bestandsauf­
nahmen gibt, ob und in welchem Maß sich das tatsächliche Angebot des Konstruktiven 
Journalismus zwischen den Sprachregionen unterscheidet. Auffallend ist jedenfalls, dass in 
der Suisse romande das Interesse auch an anderen Arten des Journalismus niedriger ist und 
auch das Medienvertrauen seit Jahren geringer ausfällt als in der Deutschschweiz (Udris et 
al., 2024). Insofern stellen Sprachregionen jeweils unterschiedliche Gelegenheitsstrukturen 
für den Konstruktiven Journalismus bereit. Die Untersuchung von solchen (räumlichen) 
Faktoren, wie sie auch bei ländervergleichenden Studien zum Einsatz kommen würden, 
ist ein Defizit des aktuellen Forschungsfeldes zum Konstruktiven Journalismus (Lough & 
McIntyre, 2023: 1080).

Limitationen und künftiger Forschungsbedarf

In konzeptioneller Hinsicht stützt sich unser Beitrag auf drei zentrale Elemente des Kon­
struktiven Journalismus, die aus der internationalen Literatur abgeleitet sind. Diese drei 
Hauptkomponenten wurden in der Befragung mit drei Items gemessen, aus denen ein Index 
gebildet werden konnte. Ein Index mit drei Items stellt allerdings nur eine Annäherung dar; 
zukünftige Befragungen würden von einer differenzierteren Messung profitieren, in der die 
Hauptkomponenten jeweils mit mehreren Variablen gemessen werden. Das gilt auch für die 
Messung des Publikumsinteresses an aktuellem Informationsjournalismus und Watchdog-
Journalismus. Die Daten hierzu dienen im Rahmen dieser Studie als Vergleichsfolie. Die 
Operationalisierungen basieren jeweils auf einem Item, das in Anlehnung an die Literatur 
(Anderson, 2013; Bro, 2018; Hanitzsch & Lauerer, 2019; Loosen et al., 2020; Scholl & 
Weischenberg, 1998) den Kern dieser Art von Journalismus ausmacht. Gleichwohl könnten 
das Interesse an verschiedenen Arten des Journalismus komplexer und valider gemessen 
werden. Zudem könnte die Messung der Zahlungsbereitschaft weiter ausdifferenziert und 
insbesondere in qualitativen Studien mit Nutzer:innen vertiefend analysiert werden – auch 
spezifisch mit Blick darauf, wie stark und mit welchen Formaten Konstruktiver Journalis­
mus verankert werden müsste, um im Vergleich zu kostenfrei verfügbarem Informations­
journalismus einen Mehrwert zu generieren, für den Nutzer:innen zahlen würden.

Unser Beitrag beleuchtet mit dem empirischen Fokus auf die Publikumsinteressen 
gleichsam die „Nachfrage“-Seite des Konstruktiven Journalismus und kann zur „Angebots“-
Seite nur auf relativ begrenzte Informationen zurückgreifen (z. B. Hirschi, 2019; Meier et 
al., 2022, siehe Kap. 2). Unsere daraus abgeleitete These, dass der Bedarf an Konstruktivem 
Journalismus in der Bevölkerung deutlich größer ist als das geringe Angebot, gilt es in wei­
terführenden Studien zu prüfen. Bislang liegen keine Inhaltsanalysen vor, die systematisch 
und auf Basis eines breiten Mediensamples prüfen, inwiefern Elemente des Konstruktiven 
Journalismus in der Berichterstattung von Schweizer Medien vorkommen. Diese Limitation 
unseres Beitrags spricht gleichzeitig einen Punkt an, der das gesamte Forschungsfeld betrifft. 
So weist auch Bro (2024: 88) in seiner aktuellen Überblicksdarstellung darauf hin, dass 
bisherige Analysen der Berichterstattung auf relativ kleinen Samples basieren. Hier besteht 
Forschungsbedarf an einem systematischeren „Mapping“. In Verbindung mit einem solchen 
Mapping können auch transdisziplinäre und transformative Forschungsprojekte der jour­
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nalistischen Praxis neue Impulse geben (Schützeneder et al., 2022), darunter begleitende 
Forschung zur Implementierung von Konstruktivem Journalismus in Redaktionen (siehe 
z. B. Ollrog et al., 2021).

Auch wären aus unserer Sicht grundlegendere Debatten über die Einbettung des 
Konstruktiven Journalismus in die normativen Anforderungen verschiedener Demokratie- 
und Öffentlichkeitsmodelle lohnenswert. Dies ist deshalb eine wichtige Frage, weil die 
normativen Anforderungen, die sich in journalistischen Rollenbildern und der (Messung 
von) Medienqualität niederschlagen, durchaus divergieren können. Während beispielswei­
se deliberative Modelle rationale Debatten fordern, legen partizipatorische Modelle den 
Akzent auf die Beteiligung und (Selbst-)Befähigung der Nutzer:innen – und dies, wo 
nötig, auch durch emotionale Diskussionen (Beaufort, 2021; Eisenegger & Udris, 2021). 
In der Konzeption des Konstruktiven Journalismus sind Anleihen aus beiden Modellen 
erkennbar, besonders wenn es um die Elemente des lösungsorientierten Journalismus geht. 
Das Erzielen eines Konsenses im Sinne einer Problemlösung, die durch den im wahrsten 
Sinne des Wortes „konstruktiven“ öffentlichen Diskurs ermöglicht werden soll, steht im 
Zentrum deliberativer Modelle (Bächtiger & Wyss, 2013; Seethaler, 2015). Der Hinweis auf 
Lösungen kann der (Selbst-)Befähigung der Bürger:innen dienen, was wiederum ein Kern­
anliegen partizipatorischer Modelle ist (Riedl, 2019). Allerdings gibt es andere Elemente 
des Konstruktiven Journalismus, die sich unterschiedlich gut in diese Modelle einordnen. 
Elemente wie der erklärende Journalismus lassen sich am ehesten aus den Anforderungen 
deliberativer Demokratietheorien ableiten, die einen starken Schwerpunkt auf die Qualität 
der öffentlichen Debatte und Argumentation selbst legen. Elemente wie ein positiver Jour­
nalismus hingegen passen stärker zu einem partizipatorischen Modell, das Emotionen im 
Vergleich zu deliberativen Modellen einen höheren Stellenwert einräumt (Riedl, 2019). Hier 
gilt es zu klären, inwiefern der Konstruktive Journalismus insgesamt einen Beitrag zu beiden 
Modellen leisten kann und will oder inwiefern er bewusst den Akzent auf eines der beiden 
Modelle und die damit verbundenen Anforderungen legen will. Eine solche Klärung würde 
auch zu einer stärkeren theoretischen Fundierung der Forschung zum Konstruktiven Jour­
nalismus beitragen – ein Defizit, das auch Lough und McIntyre (2023) in ihrem Überblick 
von fast 100 Studien ausmachen.

Trotz dieser beschriebenen Limitationen lässt sich mit Blick auf die oben skizzierte Me­
dienkrise festhalten: Unser Beitrag liefert empirische Evidenzen dafür, dass der Konstrukti­
ve Journalismus auf ein sehr starkes Interesse in der breiten Bevölkerung stößt und mit 
demokratierelevanten, normativ erwünschten Mustern einhergeht. Schweizer Medienorga­
nisationen, die den Konstruktiven Journalismus bisher kaum vorangetrieben und vor allem 
nicht strukturell verankert haben (Hirschi, 2019; Meier, 2018), bietet sich diesbezüglich 
eine Chance. Medien generell könnten auf diese Weise dazu beitragen, über verschiedene 
Bevölkerungsgruppen hinweg das Nachrichteninteresse und Medienvertrauen zu stärken – 
und private Bezahlmedien würden vermutlich auch in ökonomischer Hinsicht profitieren. 
Freilich ist der Konstruktive Journalismus aus unserer Sicht nicht als Allheilmittel anzuse­
hen, zumal man mit ihm nicht nur die „News Avoiders“ anspricht, sondern besonders stark 
die bereits Nachrichteninteressierten. Aber wie auch in anderen Ländern bereits festgestellt 
(siehe etwa Overgaard, 2023 mit Blick auf die USA), kann dies in der Schweiz ein potenziel­
ler Baustein zur Bewältigung der strukturellen Medienkrise sein.
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Maßnahmen gegen Online-Hass(bilder)

Zur Governance von diskriminierenden, beleidigenden oder zu Gewalt aufrufenden 
(visuellen) Inhalten im Netz

Franziska Oehmer-Pedrazzi / Stefano Pedrazzi*

Der interdisziplinäre Beitrag widmet sich der Identifikation, Systematisierung und Diskussion 
von Maßnahmen gegen (visuellen) Hass im Netz. Er folgt dabei einem zweistufigen Prozess: 
Zunächst werden empirische kommunikationswissenschaftliche Erkenntnisse zu den Merkma­
len des (visuellen) Hasses gewonnen und diskutiert. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage 
für die darauffolgende Identifikation relevanter Maßnahmen. Einer Governance-Perspektive 
folgend werden dabei Handlungsoptionen des Staates (unter besonderer Berücksichtigung 
des Strafrechts), von Organisationen (insbesondere Plattformen, aber auch publizistische Me­
dien und Parteien) sowie Nutzenden berücksichtigt. Zudem werden präventive (Hassinhalte 
verhindernde) als auch repressive (Hassinhalte sanktionierende) Maßnahmen besprochen. 
Der Beitrag argumentiert, dass Maßnahmen nur im Zusammenspiel und unter gegenseitiger 
Kontrolle verschiedener Akteur:innen Hass online wirksam vermindern und gleichzeitig ein 
Höchstmaß an Meinungsäußerungsfreiheit garantieren können.

Schlüsselwörter: Hassrede, Hassbilder, Governance, Plattformregulierung

Countering Online Hate (Images)

On the Governance of Discriminatory, Offensive, or Violence-Inciting (Visual) Content on the 
Internet

This interdisciplinary contribution focuses on the identification, systematization, and critical discussion of 
measures to counter (visual) hate in online environments. The study follows a two-stage approach: first, 
it synthesizes empirical insights from communication science regarding the characteristics and dynamics 
of (visual) hate. These findings form the basis for an identification of effective countermeasures. Adopting 
a governance perspective, the article explores potential interventions by various actors, including the 
state (with particular emphasis on criminal law), organizations (especially digital platforms, but also 
media outlets and political parties), and individual users. Both preventive strategies—aimed at deterring 
the dissemination of hate content—and repressive strategies—focused on sanctioning such content—are 
systematically examined. The paper argues that coordinated interplay and mutual oversight among these 
diverse stakeholders are essential to effectively mitigate online hate while preserving the highest possible 
standards of freedom of expression.

Key words: Hate speech, hate images, governance, platform regulation
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Einleitung und Zielstellung

In der Europäischen Union geben 80 Prozent der Befragten an, dass sie online auf Hassrede 
gestoßen sind. 40 Prozent haben sich dabei sogar selbst angegriffen und bedroht gefühlt 
(Gagliardone et al., 2015). In der Schweiz gaben 69 Prozent der Bevölkerung an, bereits 
Hassrede im Netz gesehen zu haben – ein Drittel kommt nach eigenen Angaben sogar 
häufig damit in Kontakt (Wirz & Blassnig, 2024). Kinder und Jugendliche sind, so zeigt eine 
Metastudie, je nach Studiendesign, Land und Zeitraum zwischen sieben und 23,4 Prozent 
Opfer von Hassrede (Kansok-Dusche et al., 2023).

Mit Schneiders (2021) kann Hassrede definiert werden als „öffentliche und intentiona­
le Äußerungen […], die beleidigend, einschüchternd oder belästigend sind und/oder zu 
Gewalt, Hass oder Diskriminierung aufrufen”. Die Äußerungen weisen dabei gruppenbezo­
gene Aggressionen auf, d. h. Personen oder Personengruppen werden aufgrund bestimmter 
Merkmale wie bspw. Herkunft, Geschlecht, Religion oder sexueller Orientierung angegrif­
fen. Ist ein solcher Gruppenbezug nicht erkennbar, dann kann es sich zwar um eine 
Beleidigung oder auch um eine Form des Cyberbullying handeln, aber nicht um Hassre­
de (Unger & Unger-Sirsch, 2023). Hass kann dabei in unterschiedlichen Intensitätsstufen 
(Baider, 2020; Paasch-Colberg et al., 2021) – von humorvoll über aggressiv bis hin zu 
gewaltverherrlichend und -propagierend – vermittelt werden. Letzteres gilt dabei in den 
meisten Ländern als illegitim und somit rechtlich sanktionierbar, während Ersteres meist 
durch die Meinungsäußerungsfreiheit geschützt wird.

Hass wird nicht nur als Text vermittelt, sondern – besonders wirkungsvoll – auch in 
visueller Form bspw. durch Memes oder Cartoons (Brison, 2025). Dies lässt sich erstens auf 
den Bedeutungszuwachs von global agierenden Plattformen und sozialen Medien wie Ins­
tagram oder YouTube, die die Verbreitung visueller Inhalte befördern, zurückführen (Mar­
quart, 2023). Zweitens ist dies in den Charakteristika visueller Inhalte selbst begründet: Sie 
binden Aufmerksamkeit, sind in der Regel leicht verständlich und werden wahrscheinlicher 
erinnert (Carney & Levin, 2002; Knobloch et al., 2003). Drittens ermöglichen technische 
Entwicklungen (generative KI; Fotobearbeitungssoftware ...) ein schnelles und auch für 
Laien zugängliches Erstellen von visuellen Inhalten (George, 2014).

Hass kann dabei sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene zu negati­
ven Konsequenzen führen: Für die Betroffenen ist Hassrede oft mit psychischem, sozialem, 
wirtschaftlichem und sogar körperlichem Leid verbunden (Stahel et al., 2022, S. 5; Unger & 
Unger-Sirsch, 2023). Besonders schädlich für pluralistische und demokratische Gesellschaf­
ten ist es, wenn sich die Opfer von Hassbotschaften aus Angst vor weiterer Feindseligkeit 
aus dem öffentlichen Raum zurückziehen (Stahel et al., 2022) oder sich nicht mehr als 
gleichwertige und -berechtigte Mitglieder einer Gesellschaft fühlen (Unger & Unger-Sirsch, 
2023). Auf gesellschaftlicher Makroebene können Hassbotschaften ein Klima der Intoleranz 
und Angst schaffen (Stahel et al., 2022) und zu einem inzivilen Online-Diskurs beitragen 
(Del Vigna et al., 2017). Zudem lässt sich auch ein Zusammenhang zwischen dem Ausmaß 
von Hassrede und Hassverbrechen feststellen (Müller & Schwarz, 2018; 2020).

Aufgrund des nicht auf nationale Grenzen beschränkten Aktionsfelds von digitalem 
Hass und ihrer Absender:innen (Schünemann & Steiger, 2023) und der Vielzahl an invol­
vierten Akteur:innen können Maßnahmen gegen Hass nur aus einer Governance-Perspekti­
ve und damit unter Berücksichtigung verschiedener Regulierungsebenen und dem Zusam­
menspiel verschiedener Akteure wie Gesetzgebern, sozialen Netzwerken und Plattformen 
sowie deren Nutzenden erarbeitet werden (Helberger et al., 2018).

Die aktuelle Forschung zur Governance von Hass im Netz lässt sich anhand von vier 
Merkmalen charakterisieren:
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– Erstens konzentriert sie sich auf regulatorische Ansätze insbesondere im Kontext des 
Digital Services Act (DSA) oder des zuvor geltenden deutschen Gesetzes zur Verbesse­
rung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz) 
(Schünemann & Steiger, 2023; Rensinghoff, 2022).

– Zweitens liegt der Fokus auf der Analyse von Hassrede oder der Identifikation von 
Maßnahmen, die auf Social-Media-Plattformen implementiert werden können (Demus 
et al., 2023; Jaki, 2023).

– Drittens bleiben Besonderheiten von Bildinhalten, die eine zentrale Rolle spielen kön­
nen, weitgehend unbeachtet bzw. unreflektiert. Dies kann auch darin begründet liegen, 
dass visueller Hass meist interpretations- und kontextabhängig und damit häufig schwe­
rer zu identifizieren und entsprechend auch regulierbar ist (Brown, 2018).

– Zudem mangelt es, viertens, an einer hinreichenden Berücksichtigung der Einflussmög­
lichkeiten von Nutzenden von digitalen (Kommunikations-)Plattformen (Helberger et 
al., 2018).

Der vorliegende Beitrag möchte sich diesem Forschungsdesiderat widmen und 
Governance-Maßnahmen unter Berücksichtigung kommunikationswissenschaftlicher Evi­
denz, verschiedener Akteure sowie der Spezifika von visuellen Inhalten identifizieren und 
diskutieren. Er folgt dabei einem zweistufigen Prozess:
– Zunächst sollen empirische Erkenntnisse zu den Merkmalen des (visuellen) Hasses 

gewonnen werden. Im Zentrum stehen dabei die Fragen, welche Absender, Hassobjekte 
und Kanäle sich in der (visuellen) Hasskommunikation identifizieren lassen.

– Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage resp. das „Handlungsvoraussetzungswissen” 
(Dreyer, 2018, S. 63) für die darauffolgende evidenzbasierte Identifikation relevanter 
Governance-Maßnahmen zur Bekämpfung von digitalem:n Hass(bildern).

Merkmale von (visuellem) Hass

Im Folgenden reflektieren und systematisieren wir den aktuellen Stand der Forschung zu 
Hassrede nach Informationen über den Absender und den Adressaten von Hassbotschaften 
sowie den Kanälen, über die Hassbotschaften verbreitet werden. Die Fokussierung auf 
diese drei Merkmalsbereiche ist der Annahme geschuldet, dass empirische Erkenntnisse 
darüber für die Identifikation von Governance-Maßnahmen von besonderer Relevanz sind. 
Dabei wird Literatur zu textlicher und visueller Hassrede berücksichtigt. Unbeachtet bleiben 
in dieser Aufarbeitung Studien, die sich vornehmlich dem automatisierten Erkennen von 
Hass(bildern) oder dem Phänomen theoretisch-konzeptionell widmen.

Absender

Die Forschung zeigt, dass Hassrede oft aus strategischen Motiven von meist einflussrei­
chen (politischen, religiösen, populärkulturellen) Akteur:innen veröffentlicht wird, die von 
politischem Erfolg, Verteidigung des eigenen Wertekanons, Unterhaltungszwecken oder 
finanziellen Gewinnen angetrieben werden. Die Absender von Hass betrachten sich selbst 
aufgrund ihres sozialen Status, ihrer Machtposition, ihres Bildungsniveaus, ihrer ethnischen 
Zugehörigkeit oder ihrer nationalen Identität als überlegen (Rabab’ah et al., 2024). Die 
Hassrede kann durch koordinierte Netzwerke oder individuell verbreitet werden (Erjavec & 
Kovačič, 2012; Frischlich et al., 2023). In letzterem Fall zeigen Untersuchungen, dass nur ein 
kleiner Teil der Bevölkerung aktiv zur Verbreitung von Hassrede beiträgt: In Europa gaben 
drei Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen an, Hassrede zu veröffentlichen 
(Kaakinen et al., 2018). In der Schweiz räumten 6,2 Prozent ein, Hassrede durch Posts, Likes 
oder Shares innerhalb eines Jahres verbreitet zu haben (Stahel et al., 2022). Der tatsächliche 
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Anteil könnte jedoch höher sein, da viele Menschen die veröffentlichten Inhalte möglicher­
weise nicht als Hassrede wahrnehmen, insbesondere bei visuellen Formaten wie Memes. 
Auf individueller Ebene sind Merkmale wie männliches Geschlecht, vorurteilsbehaftete 
Weltanschauungen, politische Einstellungen (populistisch; rechtsextrem) und mangelnde 
Empathiefähigkeit mit einer verstärkten Verbreitung von Hassrede verbunden (Frischlich et 
al., 2023). Auch im politischen Diskurs – insbesondere vor Wahlkämpfen – wird verstärkt 
u. a. von führenden Politiker:innen auf Hassrede zurückgegriffen (für Wahlkampfreden von 
Donald Trump: Rabab’ah et al., 2024; für die Wahlen zum Deutschen Bundestag: Ruttloff et 
al., 2022). Dies ist vor allem mit Blick auf die Vorbildfunktion politischer Akteur:innen von 
Relevanz: So konnten Studien aufzeigen, dass die Verbreitung von Hassrede durch führende 
Politiker:innen zu einer Verrohung der sozialen Normen und damit Normalisierung von 
Hass beiträgt, der sich u. a. auch in einem Anstieg an Hassrede und Hassverbrechen 
manifestiert (Müller & Schwarz, 2018; 2020; Kim & Ogawa, 2024).

Eine Studie, die sich der Analyse von Hassbildern widmet (Oehmer-Pedrazzi & Pedraz­
zi, 2024), zeigt zudem, dass in einem Drittel der Fälle die Hassbilder aktiv von Organisa­
tionen und kollektiven Akteuren wie politischen Parteien oder Medienorganisationen und 
damit von Akteuren, die über finanzielle und personelle Ressourcen verfügen, verbreitet 
werden. Auch Einzelakteur:innen – darunter Politiker:innen – teilen Hassbilder von ihren 
persönlichen Accounts.

Objekt

Die Forschung zeigt, dass vor allem Mitglieder marginalisierter Gruppen von Online-Hass­
rede betroffen sind (Unger & Unger-Sirsch, 2023): Menschen werden aufgrund ihrer Religi­
on (Horsti, 2017; Hanzelka & Schmidt, 2017; Farkas et al., 2018), ihrer Hautfarbe (Ben-Da­
vid & Fernández, 2016), ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung (Sobieraj, 2018; 
Lillian, 2007) oder ihres Flüchtlingsstatus (Kreis, 2017; Merrill & Åkerlund, 2018; Rabab’ah 
et al., 2024) angegriffen. Zudem geben auch politische Ansichten oder Aktivitäten Anlass, 
Zielscheibe von Hass und Aggression zu werden (Wirz & Blassnig, 2024).

Am häufigsten von Hassbildern betroffen sind Ausländer:innen und Migrant:innen 
(Oehmer-Pedrazzi & Pedrazzi, 2024): Jedes vierte Hassbild richtete sich gegen Personen 
anderer Nationalitäten. 21 Prozent der Bilder zeigen Hass gegen Menschen aufgrund ihres 
Geschlechts oder ihrer Geschlechtsidentität. Besonders häufig sind dabei transgeschlechtli­
che Personen sowie Frauen Ziel von Angriffen (ebd.). Verschiedene Positionen zu aktuellen 
Themen wie Klimaschutz, dem Ukraine-Konflikt oder Impfungen waren ebenfalls Motive 
für die Verbreitung von Hassbildern gegen die gegnerische Seite (ebd.).

Kanäle

Studien zu Hassrede haben Hassbotschaften auf einer Vielzahl von Kanälen gefunden 
und analysiert. Die meisten Studien konzentrieren sich auf große Kommunikationsplatt­
formen wie Twitter/X (Burnap & Williams, 2015), Facebook (Farkas et al., 2018; Merrill 
& Åkerlund, 2018), Instagram (Frischlich et al., 2020) und YouTube (Murthy & Sharma, 
2019), die für die Datenerhebung vergleichsweise zugänglicher sind (oder waren). Zudem 
gelten sie aufgrund fehlender redaktioneller Gatekeeper und berufsethischer Standards als 
besonders prädestiniert für die Verbreitung von Hassbotschaften. Die meistverwendeten 
Kanäle zur Verbreitung von Hassbildern sind Twitter/X und Instagram (Oehmer-Pedrazzi 
& Pedrazzi, 2024). Seit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk und den damit ein­
hergehenden Lockerungen der Inhaltsmoderation ist ein Anstieg von Hassbotschaften auf 
Twitter/X zu beobachten (Hickey et al., 2023). Twitter/X- und Instagram-Plattformen haben 
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unterschiedliche primäre Zielgruppen: Instagram wird vor allem von jüngeren Menschen 
genutzt (Külling et al., 2022), während Twitter/X überwiegend von Menschen mittleren 
Alters verwendet wird (Udris et al., 2024). Hassbilder sind also nicht auf einen einzigen 
Diskursraum oder ein spezifisches Zielpublikum beschränkt.

Zudem ist auch die Verbreitung von Hass durch journalistische Medien (Harlow, 
2015; Sponholz, 2018) oder in Kommentarsektionen journalistischer Medien dokumentiert 
(Boberg et al., 2018; Frischlich et al., 2019; Paasch-Colberg et al., 2021). Auch Hassbilder 
finden in journalistischen Medien eine Plattform (Oehmer-Pedrazzi & Pedrazzi, 2024): 
Zehn Prozent der Hassbilder wurden auf den Websites von Zeitungen, Fernsehsendern oder 
Online-Medien veröffentlicht. Obwohl die Botschaften dieser Hassbilder oft in begleitenden 
Artikeln kritisch hinterfragt werden, bietet ihre Veröffentlichung eine zusätzliche Reichwei­
te. Auch Kommentare in digitalen Spielen (vgl. Breuer, 2017; Gabriel, 2020; Yang et al., 
2024) oder auf Streaming-Diensten wie bspw. Twitch (vgl. Müller, 25.01.2024) enthalten 
Hass, der sich oft gegen Frauen richtet.

Weitere Plattformen wie Reddit, Amazon oder tutti.ch (ein Schweizer Kleinanzeigenpor­
tal) dienen ebenfalls als Verbreitungskanal für Hassbilder (Oehmer-Pedrazzi & Pedrazzi, 
2024). Marktplatz-Plattformen, die in der Regel eine hohe Nutzerzahl aufweisen, stehen 
nicht im primären Fokus der Kommunikationsforschung oder der Regulierungsmaßnah­
men politischer und zivilgesellschaftlicher Akteure. Die Verbreitung von Hass über (private) 
Kommunikationskanäle, beispielsweise Messaging-Dienste wie WhatsApp oder Telegram 
(Vergani et al., 2022), ist im Vergleich weniger zugänglich, könnte jedoch eine besonders 
wichtige Rolle bei der Verbreitung visueller Hassrede spielen, da diese als privater Raum 
wahrgenommen werden, der als geschützter gilt.

Zur Governance von (visuellem) Hass

Der Beitrag folgt einer Governance-Perspektive und trägt damit dem Umstand Rechnung, 
dass die Eindämmung von Hassrede nicht allein staatlicher Regulierung, sondern einer kol­
laborativen Beteiligung verschiedener involvierter Akteur:innen bedarf. Unter Governance 
wird mit Mayntz (2004, S. 66) „das Gesamt aller nebeneinander bestehenden Formen der 
kollektiven Regelung gesellschaftlicher Sachverhalte” verstanden. Damit erlaubt der 
Governance-Ansatz einerseits eine Berücksichtigung verschiedener Formen der Regulie­
rung, die von reinen Marktmechanismen bis hin zu gesetzlich bindender Regulierung durch 
staatliche Behörden reichen und intermediäre Formen von Governance einschließen, wie 
die Selbstorganisation durch einzelne Unternehmen, kollektive Selbstregulierung durch 
Branchen oder Ko-Regulierung (Latzer et al., 2003). Andererseits erweitert die Governance-
Perspektive den Fokus auf nichtstaatliche und nichtnationale Akteure und integriert eine 
Vielzahl politischer, wirtschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure, während sie die zu­
nehmende Bedeutung internationaler und transnationaler Phänomene, die im Bereich der 
digital vermittelten Kommunikation vorzufinden ist, berücksichtigt. Insbesondere bietet sie 
auch die Möglichkeit, soziotechnische Arrangements in die Analyse von Regulierungspro­
zessen und -rahmen zu integrieren (Gillespie, 2018; Katzenbach, 2020), was angesichts der 
Bedeutung digitaler Infrastrukturen und Technologien wie Plattformen und Algorithmen im 
Kontext der Analyse von Governance-Maßnahmen zu digital vermittelter (visueller) Hassre­
de besonders angemessen erscheint. Ein Verständnis von Governance als „interactions ta­
ken to solve societal problems and create societal opportunities” (Kooiman & Bavinck, 
2005, S. 17) ermöglicht ferner die subsumierte Betrachtung sowohl bereits implementierter 
als auch diskutierter oder potenziell denkbarer sowie nach dem Zeitpunkt des Eingriffs in 
präventive und repressive Maßnahmen.

3.

Oehmer-Pedrazzi/Pedrazzi · Maßnahmen gegen Online-Hass(bilder)

239

https://doi.org/10.5771/1615-634X-2025-2 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/1615-634X-2025-2
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Die Identifikation der Governance-Maßnahmen erfolgte anhand einer Metaanalyse 
nach dem Verfahren des propositionalen Inventars (Bonfadelli & Meier, 1984). Es wurde 
dabei Literatur der Kommunikations- und Rechtswissenschaft zum Thema Hassrede be­
rücksichtigt. Die relevanten Publikationen wurden in einem ersten explorativen Verfahren 
anhand von Recherchen auf Google Scholar ermittelt und anschließend in einem Schnee­
ballverfahren durch Verweise in den vorgefundenen Publikationen ergänzt. Der Suchbefehl 
enthielt die Begriffe „Hassrede“ und „Hate Speech“. Berücksichtigt wurden Beiträge, die 
im Titel und im Abstract bzw. in der Einleitung einen Bezug zu Maßnahmen gegen Hass 
enthielten und ab 2020 veröffentlicht wurden. Die so recherchierten Publikationen wurden 
nach Hinweisen zu Governance-Maßnahmen sowie deren jeweiligen Vor- und Nachteilen 
durchsucht. Die Governance-Maßnahmen werden systematisiert nach Instrumenten, die 
sich gegen den Adressaten richten, die das Hassobjekt schützen und die darauf abzielen, den 
Kanal bzw. die Plattform zu einem förderlichen Diskurs- und Nutzungsraum zu gestalten. 
Wichtig ist dabei anzumerken, dass diese Systematisierung nicht immer trennscharf ist. Da­
bei wird der Fokus auch auf die Anwendbarkeit der Governance-Maßnahmen für Spezifika 
visueller Inhalte gelegt, die, anders als Texte, meist einen erhöhten Interpretationsbedarf 
notwendig machen.

Governance-Maßnahmen gegen den Absender

Governance-Maßnahmen, die sich an den Absender bzw. die Quelle von (visuellen) Hass­
botschaften wenden, verfolgen zwei Zielstellungen: Zum einen soll die Veröffentlichung von 
Hassbotschaften verhindert oder sanktioniert werden. Zum anderen sollen die Urheber:in­
nen von Hassbotschaften oder die Betreiber:innen von Kommunikationskanälen, in denen 
Hassbotschaften zirkulieren, dazu bewegt werden, bereits verbreitete Hassbotschaften zu 
löschen, um eine weitere Verbreitung durch Nutzende entsprechender Kommunikationska­
näle zu verhindern. Die Forschung zeigt (vgl. Kap. 2.1), dass Hass von ressourcenstarken 
Einzel- und Kollektivakteuren verbreitet wird. Dazu zählen Parteien, einzelne Politiker:in­
nen sowie Einzelpersonen mit einer Präferenz für populistische, extreme Parteien und 
Ideologien.

Staatliche Maßnahmen gegen die Absender:innen von Hassbotschaften können nur bei 
normiert illegalen Hassbotschaften greifen und sind trotz des internationalen Charakters 
von Online-Inhalten nach wie vor an territoriale Grenzen gebunden (Schünemann & Stei­
ger, 2023). In vielen europäischen Staaten lassen sich jedoch ähnliche Regelungen für illega­
le Äußerungen und deren Sanktionierung finden. Meist werden dabei diskriminierende 
Aussagen geahndet, die öffentlich verbreitet werden und sich gegen – in der Regel abschlie­
ßend benannte – Gruppierungen richten. In Deutschland wird beispielsweise mit § 130, 
Abs. 1 des Strafgesetzbuches „Volksverhetzung“ bestraft, die sich gegen eine „nationale, rassi­
sche, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe“ richtet. Die rechtli­
chen Rahmenbedingungen in der Schweiz, insbesondere Artikel 261bis der Strafnorm gegen 
„Diskriminierung und Hass“ des schweizerischen Strafgesetzbuchs, erweitern seit 2020 den 
Kreis der Betroffenengruppe um Personen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung her­
abgesetzt oder diskriminiert werden. Zudem ist es verboten, zu Gewalt aufzurufen (Artikel 
259 Schweizer Strafgesetzbuch) oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu rechtfertigen. 
Diskriminierungen aufgrund persönlicher Ansichten oder Status werden jedoch nicht abge­
deckt. Zudem können diskriminierende oder herabsetzende Äußerungen als Ehrverlet­
zungsdelikt verfolgt werden. Dies kann dann zur Anwendung kommen, wenn sich eine Aus­
sage gegen eine bestimmte Person richtet (Rensinghoff, 2022). Bei der Beurteilung von dis­
kriminierenden, herabsetzenden und ehrverletzenden Aussagen ist jeweils Satire oder die 
Kunstfreiheit als Rechtfertigungsgrund zu berücksichtigen (Schünemann & Steiger, 2023). 
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Zudem gilt jeweils im Einzelfall zwischen verfassungsrechtlich garantierter Meinungsäuße­
rungsfreiheit und dem Recht auf Sanktionierung diskriminierender und herabwürdigender 
Inhalte abzuwägen (u. a. Ladeur & Gostomzyk, 2017; Schünemann & Steiger, 2023). Aus 
diesem Grund werden staatliche präventive Maßnahmen gegen den Absender von Hassbot­
schaften in modernen Demokratien als Zensur verneint.

Auf Ebene der Europäischen Union hat man 2022 mit dem Digital Services Act (DSA) 
dem Umstand Rechnung getragen, dass vor allem Plattformen für ihre jeweilige Diskurskul­
tur selbst verantwortlich sind. Der DSA zielt darauf ab, ein sichereres und transparenteres 
digitales Umfeld durch die Regulierung von digitalen Diensten zu schaffen. Besonderes 
Augenmerk gilt dabei auch dem Schutz vor Hass: Digitale Dienste werden damit verpflich­
tet, illegale Inhalte schnellstmöglich zu löschen, sobald sie davon Kenntnis erlangen, ent­
sprechende Melde- und Beschwerdeprozesse zu implementieren, ihre Moderationsprozesse 
transparent zu machen und dabei dem Schutz der Meinungsäußerungsfreiheit ein besonde­
res Gewicht einzuräumen. Besonders großen Plattformen wird darüber hinaus auferlegt, 
eine Risikobewertung über die potenziellen gesellschaftlichen Schäden ihrer Dienste (bspw. 
durch die Verbreitung von Hassbotschaften) vorzulegen, sich einem unabhängigen Audit 
zu unterziehen und mit unabhängigen Hinweisgebenden (Trusted Flaggers) zusammenzu­
arbeiten.

Plattformen haben verschiedene Möglichkeiten, Maßnahmen gegen die Verbreitung so­
wohl von illegalen als auch rechtlich möglichen und dennoch potenziell verletzenden Hass­
botschaften zu ergreifen. Eine wesentliche präventive und repressive Maßnahme besteht 
darin, Hassbotschaften, die gegen rechtliche oder die Nutzungsrichtlinien der Plattformen 
selbst verstoßen, durch manuelle, automatisierte oder einer Kombination aus manueller 
und automatisierter Content Moderation an einer Veröffentlichung zu hindern oder sie als 
bedenklich zu kennzeichnen (Boberg et al., 2018; Gandhi et al., 2024). Aufgrund der Menge 
der zu begutachtenden Inhalte wäre eine alleinige manuelle Content Moderation nicht 
realisierbar (Gandhi et al., 2024). Kritisch anzumerken ist jedoch, dass die Identifikation 
von Hass und insbesondere Hassbildern erheblichem Interpretationsbedarf unterliegt, bei 
dem verschiedene nationale, historische und kulturelle Kontexte Berücksichtigung finden 
und entsprechend recherchiert und decodiert werden müssen. Das ist jedoch gerade vor 
dem Hintergrund beschränkter (zeitlicher) Ressourcen für die Content Moderator:innen 
kaum zu leisten. Automatisierte Erkennungsverfahren können hier ebenfalls (noch) nicht 
eine sichere Identifikation von Hass(bildern) garantieren. Das liegt auch darin begründet, 
dass bei Hassbildern bspw. in Form von Memes die negative Botschaft erst durch das 
Zusammenspiel von Text und Bild entstehen, die einzeln keinerlei bedenklichen Inhalt 
transportieren würden (Gandhi et al., 2024; Hermida & Santos, 2023; Oehmer-Pedrazzi 
& Pedrazzi, 2024). Auch die Weiterentwicklung der Sprache oder Kreation neuer Worte 
oder Wortverbindungen erschwert die automatisierte Identifikation von Hassbotschaften. 
Hassbotschaften, die auf subtile Art oder ironisch vermittelt werden, können ebenfalls nur 
schwer erkannt werden (Gandhi et al., 2024).

Ebenso zielführend kann es sein, präventiv die Monetarisierung von Inhalten, die Hass­
botschaften enthalten, zu erschweren (Frischlich et al., 2023). Dies kann durch die Deakti­
vierung von Werbeeinnahmen für entsprechende Inhalte oder durch die Einschränkung des 
Zugangs zu monetären Funktionen beispielsweise für stark negative und emotionalisierende 
Inhalte erreicht werden. Eine weitere präventive Maßnahme besteht in einer an eine:n 
Urheber:in einer Hassbotschaft adressierte Warnung, dass bei Publikation eine Sperrung 
des Accounts erfolgt (Yildirim et al., 2023). Zusätzlich zu präventiven Ansätzen können 
Plattformen auch repressive Maßnahmen ergreifen, um gezielt gegen den Absender von 
Hassbotschaften vorzugehen. Neben der zeitlichen Suspendierung stellt die Löschung von 
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Accounts die einschneidendste Möglichkeit dar. Weitere repressive Maßnahmen umfassen 
die algorithmische Nicht-Priorisierung oder die Kennzeichnung von potenziell als Hassbot­
schaften identifizierten Inhalten, wodurch deren Verbreitung gezielt eingeschränkt werden 
soll. Darüber hinaus können Plattformen einfache Meldeoptionen einrichten, um Nutzen­
den die Möglichkeit zu geben, Verstöße schnell und effizient zu melden.

Neben Plattformen können auch Parteien als häufig identifizierte organisationale Quelle 
von Hassbotschaften einen Beitrag leisten, um Hass einzudämmen: Angesichts des Status 
und der einzigartigen Rolle dieser Akteure als Vertreter der Demokratie könnte die Dis­
kussion darüber geführt werden, ob (möglicherweise gesetzliche oder selbst auferlegte1) 
Standards für die Kommunikation von politischen Parteien geschaffen werden sollten.

Zuletzt können staatliche und zivilgesellschaftliche Akteure gemeinsam einen Beitrag zur 
Eindämmung von Hassbotschaften leisten, indem Sie Bildungsangebote schaffen (bspw. 
klicksafe.de), die Nutzende bei der Erkennung von und im Umgang mit Hassbotschaften 
auf digitalen Kommunikationsplattformen unterstützen. Dabei gilt es insbesondere, auch 
für die Bedeutung visueller Kommunikation wie bspw. von Memes bei der Verbreitung von 
Hass zu sensibilisieren.

Übersicht Governance-Maßnahmen gegen den Absender

Governance Staat Organisationen Nutzende

präventiv   Plattformen:
Nutzungsbedingungen
Content Moderation
Installierung 
Meldeverfahren
Monetarisierung 
von Hassbotschaften 
erschweren
Suspendierungs-Warnung

 

    Parteien: 
Selbstverpflichtung zu 
hassfreier politischer 
Kommunikation

 

  Staatliche und zivilgesellschaftliche Akteure:
Bildungsangebote zur Erkennung von und zum 
Umgang mit Hassbotschaften

 

repressiv Sanktionen gegen 
öffentliche/n
Diskriminierung 
oder Herabsetzung 
definierter Gruppen
Aufruf zur Gewalt
ehrverletzende 
Äußerungen

Plattformen: 
Suspendierung oder 
Löschung Account
Algorithmische 
Depriorisierung 
potenzieller 
Hassbotschaften
Kennzeichnung 
potenzieller 
Hassbotschaften

Hassbotschaft melden
Account blockieren/
entfolgen
bei widerrechtlicher 
Hassbotschaft Anzeige 
erstatten
Gegenrede (Gegenbild)

Tabelle 1:

1 Beispiele für selbstauferlegte Standards bilden das Fairness-Abkommen anlässlich der Bundestags­
wahlen 2025 oder der KI-Kodex anlässlich der Parlamentswahlen 2023 in der Schweiz.
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Nutzende können durch ihr Verhalten auf der Plattform zur Sanktionierung möglicher 
Hassquellen beitragen und so durch freiwillige Mitwirkung dem Recht zur Geltung und 
Durchsetzung verhelfen (Unger & Unger-Sirsch, 2023): Zum einen können sie aktiv Ge­
brauch machen von den Optionen, die ihnen von den Plattformen zur Verfügung gestellt 
werden. Dazu zählen Meldeverfahren gegen beleidigende, diskriminierende oder zu Gewalt 
aufrufende Inhalte oder Accounts, die Hassbotschaften verbreiten, sowie das Blockieren 
oder Entfolgen solcher Accounts. Zum anderen haben sie die Möglichkeit, direkt Anzeige 
bei staatlichen Strafverfolgungsbehörden zu erstatten, um den Inhalt auf Widerrechtlichkeit 
prüfen zu lassen. Ferner haben sie die Option, dem Absender auch bei sachlichen oder 
humoristischen Formen der Hassrede durch Gegenrede, bspw. in Form eines Kommentars, 
zu begegnen (Hangartner et al., 2021). Für visuelle Inhalte könnte die Gegenrede auch 
in visueller Form als Gegenbild erfolgen. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass 
Studien belegen, dass Mediennutzende Hasskommentare nicht immer (im selben Maß) 
wahrnehmen und entsprechend auch divergierend reagieren können (Schmid et al., 2022). 
Zudem wurden Hinweise gefunden, die aufzeigen, dass humoristische Memes zu einer 
Normalisierung von Hass verbreitenden Inhalten beitragen und sie demzufolge seltener als 
anzeigepflichtig wahrgenommen werden (vgl. Schmid, 2023).

Governance-Maßnahmen zum Schutz der Adressaten von Hass

Neben den Maßnahmen, die vor allem die Urherber:innen von Hassbotschaften in den 
Blick nehmen, müssen Governance-Maßnahmen auch den Schutz der Adressat:innen von 
Hassbotschaften in den Fokus rücken. Empirische Studien (vgl. Kap. 2.2) machen deutlich, 
dass sich Hass insbesondere gegen Ausländer:innen und Migrant:innen sowie gegen Perso­
nen aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Geschlechtsidentität richtet. Auch Einstellungen 
zum aktuellen Zeitgeschehen (wie bspw. zum Ukrainekrieg, zum Klimawandel) geben der 
jeweils anderen Seite Anlass zur diskriminierenden, beleidigenden oder zu Gewalt aufrufen­
den Kommunikation.

Der Staat kann zum Schutz von Opfern von (digitaler) Hassrede verschiedene repres­
sive Maßnahmen ergreifen. Eine bedeutende Maßnahme besteht darin, das Schutzobjekt 
staatlicher Regulierung zu erweitern, um möglichst viele Personen vor Hass zu schützen: 
In Deutschland könnte beispielsweise der Tatbestand der Volksverhetzung nicht nur bei 
öffentlichen Äußerungen gegen Personen aufgrund von Rasse, Geschlecht oder Religion 
angerufen werden, sondern auch aufgrund der sexuellen Identität. Darüber hinaus könnte 
der rechtliche Schutz auch auf weitere Formen der Diskriminierung ausgedehnt werden, die 
bisher möglicherweise nicht umfassend berücksichtigt wurden. Dies könnte etwa Einstel­
lungen oder Weltanschauungen betreffen, die häufig Ziel von Hassrede sind, jedoch nicht 
unter die klassischen Diskriminierungsmerkmale fallen.

Da Hassbotschaften und insbesondere in visueller Form aufbereiteter Hass häufig in 
hohem Maße kontextabhängig sind, ist das Entschlüsseln der Botschaft oft auf kontextuelles 
Wissen angewiesen, das von kultureller, nationaler, sexueller Identität und der Zeit abhängig 
ist (Wilson & Land, 2020). Anders als Texten fehlt es insbesondere visuellen Inhalten in der 
Regel an identifizierbaren Begriffen oder Aussagen, die eine leichte Deutung ermöglichen 
könnten. Dies stellt eine besondere Herausforderung für die Inhaltsmoderation dar. Es 
scheint daher notwendig, dass die manuelle Moderation auf Plattformen von Personen 
durchgeführt wird, die unterschiedliche Altersgruppen, soziodemografische Merkmale und 
kulturelle Hintergründe repräsentieren. Dies wird besonders relevant, da Hass(bilder) als 
globales Problem betrachtet werden muss/müssen. Aufgrund des öffentlichen Charakters 
der über Plattformen vermittelten Kommunikation und der Verantwortung der Plattformen 
für diese Vorgänge ließe sich darüber hinaus ein Anspruch auf Kostenbeteiligung für Leis­
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tungen zur Bewältigung negativer externer Effekte, wie z. B. Opferberatungsleistungen, 
ableiten (Das NETTZ et al., 2024).

Nutzende verfügen ebenfalls über Möglichkeiten, präventive Maßnahmen zum Schutz 
von Opfern von Hassrede im Netz zu ergreifen und damit auch die eigene Online-Inter­
aktion sicherer zu gestalten. Eine zentrale Maßnahme besteht darin, Accounts, die Hass­
botschaften verbreiten, auf der eigenen Timeline zu sperren. Durch das Sperren solcher 
Accounts wird verhindert, dass diese weiterhin in den eigenen sozialen Netzwerken sichtbar 
sind oder direkten Kontakt aufnehmen können. Dies trägt nicht nur zur Reduzierung der 
persönlichen Angriffsfläche bei, sondern kann auch eine präventive Wirkung entfalten, 
indem toxische Interaktionen frühzeitig unterbunden werden. Weiter ist die Einschränkung 
oder vollständige Deaktivierung der Kommentarfunktion bei eigenen Posts zu erwähnen. 
Indem Nutzende die Kommentarfunktion gezielt ausschalten, entziehen sie potenziellen 
Angreifenden die Möglichkeit, eigene Beiträge als Plattform für Hassrede zu nutzen. Alter­
nativ können sie die Kommentarfunktion einschränken, etwa indem sie nur bestimmten 
Personen das Kommentieren erlauben. Bei den repressiven Maßnahmen können Bekun­
dungen der Solidarität und Empathie mit den Adressaten von Hass mittels Gegenrede 
genannt werden (Hangartner et al., 2021). Die Praxis der Gegenrede kann zudem eine 
präventive Wirkung entfalten, da sie zeigt, dass Hassrede in der digitalen Öffentlichkeit 
nicht toleriert wird.

Governance-Maßnahmen für Plattformen und soziale Netzwerke

Aufgrund der zentralen Position, die Plattformen und sozialen Netzwerken in der Vermitt­
lung von Hassbotschaften zukommt, würden Governance-Maßnahmen, die nur den:ie 
Urheber:in und die Adressaten berücksichtigen, zu kurz greifen. Daher müssen auch 
Governance-Maßnahmen diskutiert werden, die darauf abzielen, auf Plattformen und sozia­
len Netzwerken eine für die Diskurskultur und das Nutzungsverhalten positive Umgebung 
zu schaffen. Dies wird erreicht, indem u. a. die Publikation von Hassbotschaften reduziert 
oder sogar verhindert wird sowie deren Verbreitung und Reichweite eingeschränkt werden. 

3.3

Tabelle 2: Übersicht Governance-Maßnahmen zum Schutz des Hassobjektes

Governance Staat Organisationen Nutzende

präventiv   Plattformen:
Diversität von Content 
Moderator:innen (v. a. 
bei der Prüfung 
visueller Inhalte)

Account auf der eigenen 
Timeline sperren;
Nutzereinstellungen, z. B. 
Kommentarfunktion bei 
eigenen Posts ausschalten/ 
einschränken

  Staatliche und zivilgesellschaftliche Akteure:
Bildungsangebote zur Erkennung von und zum 
Umgang mit Hassbotschaften

 

repressiv Schutzobjekte staatlicher 
Regulierung erweitern 
(bspw. in Deutschland: 
Schutz aufgrund sexueller 
Identität gewähren oder 
auch Diskriminierung 
aufgrund von Einstellungen 
mitberücksichtigen)

Plattformen:
finanzielle Beteiligung 
an Opferhilfe

Solidarität durch Gegenrede
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Wie die Forschung deutlich macht (vgl. Kap. 2.3), werden Hassbotschaften allerdings 
nicht nur in sozialen Netzwerken verbreitet, sondern sind auch in Kanälen präsent, die 
bisher weniger stark im Fokus von Governance-Bemühungen standen: Messengerdienste, 
Gaming- und Livestreaming-Plattformen, Verkaufsportale sowie publizistische Medien (und 
ihre Kommentarspalten).

Aus Governance-Sicht deuten diese Erkenntnisse darauf hin, dass staatliche Maßnah­
men, die sich ausschließlich auf Kommunikationsplattformen konzentrieren – wie derzeit 
bspw. in der Schweiz diskutiert (Bundesrat, 5. April 2023) – möglicherweise zu kurz greifen. 
Auch kommerzielle Plattformen wie Amazon, Kleinanzeigenportale sowie Computer- und 
Livestreaming-Plattformen bieten Hass einen Kanal. Ein Teil der auf EU-Ebene beschlosse­
nen Maßnahmen im Rahmen des Digital Services Acts (DSA) inkludieren alle Plattformen, 
auf denen Hass zirkuliert. Jedoch werden nur besonders große Plattformen zu weiterführen­
den Maßnahmen verpflichtet (siehe Kap. 3.1). Plattformen mit geringeren Nutzendenzahlen, 
die dennoch von erheblicher Bedeutung in einem Land sind, wie Kleinanzeigenportale, 
bleiben bei bestimmten Instrumenten unberücksichtigt. Es wird angeregt, dass Maßnahmen 
zur Governance von (visuellem) Hass universell und damit reichweiten- und funktionsun­
abhängig greifen müssen. Plattformen, auf denen ein anonymes und disperses Publikum 
agieren kann, müssen in Governance-Maßnahmen vollumfänglich mitgedacht werden. Ein­
zig Plattformen, die allein der privaten Kommunikation dienen, wären hiervon ausgenom­
men.

Plattformen selbst tragen maßgeblich zu ihrer eigenen Diskurs- und Handlungskultur 
bei: Sie bestimmen – bspw. über die Höhe der zur Verfügung gestellten personellen und 
finanziellen Ressourcen – über die Effektivität von Content Moderation und damit über das 
mögliche Filtern oder Markieren von (potenziell) diskriminierenden, beleidigenden oder 
zu Gewalt aufrufenden Inhalten. Zudem ermöglichen sie – durch ihre soziotechnischen 
Arrangements wie die Netzwerkarchitektur, algorithmische Selektionslogiken oder einer 
Meldefunktion für Nutzende –, ob und wie diese Inhalte geprüft, verbreitet oder gemeldet 
werden können.

Eine wesentliche Maßnahme, die sowohl von Plattformen als auch von publizistischen 
Medien umgesetzt werden kann, ist Content Moderation. Durch eine strenge Content 

Übersicht Governance-Maßnahmen für Plattformen und soziale Netzwerke

Governance Staat Organisationen Nutzende

präventiv   Plattformen:
Content Moderation
Governance by Design 
(u.a. Netzwerkarchitektur, 
algorithmische Selektion, 
Meldeprozess für Nutzende)

 

    Publizistische Medien: 
Content Moderation
Selbstverpflichtung zum 
sensiblen Umgang mit 
Hass(botschaften)

 

repressiv Fokus nicht auf große 
Kommunikationsplattformen 
beschränken

Publizistische Medien: 
Moderation der 
Kommentarspalten

Wahl der Plattform 
unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Diskurs- 
und Handlungskultur

Tabelle 3:
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Moderation können Medien und Plattformen verhindern, dass diskriminierende oder belei­
digende Inhalte verbreitet werden.

Publizistische Medien können zudem durch eine Selbstverpflichtung zum sensiblen 
Umgang mit Hassbotschaften einen zusätzlichen Schutz bieten. Diese Selbstverpflichtung 
könnte beinhalten, dass Medien in ihrer Berichterstattung verantwortungsvoll mit Hassrede 
umgehen, etwa durch sorgfältige Wortwahl, differenzierte Darstellungen und das Vermei­
den von Sensationalismus, der die Sichtbarkeit von Hass verstärken könnte. Darüber hinaus 
können sie bewusst darauf verzichten, Hassrede und insbesondere Hassbildern eine Platt­
form zu bieten, indem sie diese nicht (unreflektiert) reproduzieren oder verbreiten.

Die Nutzenden könnten ihre Entscheidung für oder gegen eine Plattform auch von de­
ren jeweiliger Diskurs- und Handlungskultur abhängig machen, wie dies beispielsweise bei 
X (ehemals Twitter) nach der Übernahme durch Elon Musk der Fall war, der insbesondere 
bei der Content Moderation Sparpotenzial geltend machte (Walser, 17.01.2024). Dies ist vor 
allem dann möglich, wenn Alternativen bestehen.

Fazit

Ziel des vorliegenden Beitrags war es, Governance-Maßnahmen von (visuellem) Hass zu 
identifizieren, zu systematisieren und zu diskutieren. Er folgte dabei einem zweistufigen 
Prozess: Zunächst wurden empirische Erkenntnisse zu den Merkmalen des (visuellen) 
Hasses gewonnen und diskutiert: Organisationen (vor allem Parteien) fungieren neben Ein­
zelpersonen unter Klarnamen (darunter auch Politiker:innen) als Urheber:innen von Hass­
botschaften. Betroffen von Hass(bildern) sind Gruppen aufgrund ihres Ausländer:innen- 
oder Migrant:innenstatus sowie ihrer Geschlechtsidentität. Hass zirkuliert auf verschiede­
nen Plattformen – vor allem auf jenen mit hoher Nutzendenbeteiligung ohne oder mit nur 
wenig inhaltsmoderierender Kontrolle.

Diese Erkenntnisse bildeten die Grundlage für die Identifikation relevanter präventiver 
und repressiver Governance-Maßnahmen zur Bekämpfung von digitalen Hass(bildern) un­
ter Berücksichtigung kollaborativer und soziotechnischer Arrangements. Es konnte eine 
Vielzahl an bestehenden und potenziell möglichen Governance-Maßnahmen, die von staat­
lichen Akteur:innen, Organisationen sowie Nutzenden ergriffen werden können, dargelegt 
werden. Dazu zählen strafrechtliche Bestimmungen zum Schutz vor Diskriminierung, Con­
tent Moderation durch Plattformen sowie Maßnahmen zur Gegenrede durch Nutzende. 
Diskutiert wurden auch jeweils mögliche Herausforderungen und Risiken bei der Anwen­
dung der Maßnahmen, wie bspw. die falsche (false positive) oder fehlende (false negative) 
Identifikation von Hassbotschaften durch manuelle und automatisierte Content Moderati­
on der Plattformen (insbesondere bei multimodalen Inhalten), die verzerrte Beurteilung 
der Hassäußerungen durch Nutzende oder die Beschränkung staatlicher Maßnahmen auf 
illegitime Inhalte. Dies verdeutlicht, dass Maßnahmen gegen Hass nicht nur einzelnen 
Akteur:innen auferlegt werden sollten, sondern dass nur im Zusammenspiel und unter 
gegenseitiger Kontrolle Hass online wirksam vermindert und gleichzeitig ein Höchstmaß an 
Meinungsäußerungsfreiheit garantiert werden kann.

Unter Berücksichtigung der empirischen Befunde zu den Hassabsender:innen und 
-adressat:innen sowie den zur Verbreitung genutzten Kanälen, können folgende Handlungs­
empfehlungen für die Governance vom Hass formuliert werden:
– Staat: Der Rechtsschutz gegen Diskriminierung oder vor Volksverhetzung sollte nicht 

nur für bestimmte Gruppierungen geltend gemacht werden könnten, sondern bei jeder 
Herabsetzung oder Benachteiligung von Personen aufgrund geteilter Merkmale angeru­
fen werden können.
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– Plattformen: Um dem hohen – meist kulturell, national oder historisch geprägten – In­
terpretationsbedarf zur Decodierung von (vor allem visuellem) Hass gerecht zu werden, 
sind möglichst viele und diverse Content Moderator:innen grundlegend.

– Parteien: Als wichtige Repräsentanten und Vorbilder demokratischer Prozesse sollten 
Parteien im Rahmen von Selbstverpflichtungserklärungen auf eine aggressive, beleidi­
gende oder zu Gewalt aufrufende Kommunikation insbesondere in der visuellen Kam­
pagnenkommunikation innerhalb und außerhalb von Wahlkampf- und Abstimmungs­
zeiten verzichten.

– Medien: Journalistische Medien sollten sich ihrer Rolle als mögliche reichweitenstarke 
Multiplikator:innen bei der Berichterstattung über Hassbotschaften bewusst werden 
und im Rahmen von Selbstverpflichtungen einen zurückhaltenden und sensiblen Um­
gang mit Hass anstreben, bspw. Hassbilder nicht zu veröffentlichen, sondern nur textlich 
zu beschreiben.

Die Vielzahl an möglichen Governance-Ansätzen muss jedoch, um Wirksamkeit entfalten 
zu können, nicht nur erkannt, sondern auch angewandt und umgesetzt werden: Dass empa­
thische Gegenrede Personen davon abhalten kann, (weitere) Hassbotschaften zu verbreiten, 
setzt beispielsweise voraus, dass man sich als Gegenredner:in entsprechend auch öffentlich 
exponiert. Das kann mit Blick auf die nicht immer einzuschätzende Gegenreaktion des:r 
Urheber:s:in oder anderer Befürwortenden nicht immer erwartet werden. Content Mode­
ration durch möglichst diverse Teams bedingt, dass die Plattformen beispielsweise auch 
entsprechende Ressourcen zur Verfügung stellen.

Alle Governance-Maßnahmen bedürfen zudem stets einer strengen Abwägung zwischen 
dem Recht auf freie Meinungsäußerung und dem Anspruch auf einen diskriminierungsfrei­
en, inklusiven und gesunden öffentlichen Diskurs. Bei diesem Abwägungsprozess gilt es drei 
aktuellen Entwicklungen auf der Mikro- und Makroebene Rechnung zu tragen:
– Erstens können Hassbotschaften dazu führen, dass sich Personen aus dem öffentlichen 

Diskurs (Das NETTZ et al., 2024) oder sogar von öffentlichen Ämtern zurückziehen 
(Garne, 2022). Es ist entsprechend zu befürchten, dass in der öffentlichen Arena nicht 
mehr alle Stimmen Gehör finden. Ob auch in solchen Fällen das Recht auf freie Mei­
nungsäußerung höher zu gewichten ist, muss geklärt werden.

– Zudem ist eine Governance von Hassrede auch, zweitens, verstärkt vor dem Hinter­
grund des wachsenden Erfolges von rechten oder sogar rechtsextremen Parteien gerade 
auch bei jungen Erwachsenen zu diskutieren, die es insbesondere verstehen, soziale 
Netzwerke kommunikativ – auch mit Hassbotschaften – zu nutzen (Vogel & Schmitt, 
08.09.2024). Hier gilt es ebenfalls zu prüfen, welches Gewicht dem Recht auf freie Mei­
nungsäußerung beizumessen ist, wenn es als möglicher Katalysator antidemokratischer 
Tendenzen wirkt.

– Drittens tragen Hassbotschaften auch dazu bei, der gesellschaftlichen Polarisierung Vor­
schub zu leisten (Romero-Rodríguez et al., 2023) – v. a. dann, wenn sich Hass gegen 
Personen mit anderen Einstellungen – bspw. zum Klimawandel oder zum Ukrainekrieg 
– richtet. Auch dies ist beim Abwägen zwischen dem Recht auf freie Meinungsäußerung 
sowie dem Anspruch auf einen diskursfreundlichen Raum zu berücksichtigen.

Dem übergeordnet ist jedoch auch zu klären, ob Maßnahmen gegen Hassbotschaften über­
haupt einen Eingriff in die Meinungsäußerungsfreiheit darstellen, richten sie sich doch nur 
gegen die Form, und nicht gegen den Inhalt der Äußerung. Das Spektrum an Ansichten 
würde mit diesen Maßnahmen daher auch nicht beschnitten werden. Es würde lediglich 
eine bestimmte Art und Weise, wie eine Meinung dargelegt wird, unterbunden werden (vgl. 
Unger & Unger-Sirsch, 2023). Das beträfe sämtliche Hassintensitätsstufen und damit auch 
humorvolle Memes.
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Medienstrukturen revisited – die Rolle von Werten

Ein analytisches Modell zur Untersuchung des demokratiefördernden Potenzials 
nationaler Rechts- und Regulierungsrahmen

Josef Seethaler*

Der Beitrag stellt ein analytisches Modell vor, das klären will, inwieweit die nationalen rechtli­
chen und regulatorischen Rahmenbedingungen in den EU-Mitgliedstaaten Medienstrukturen 
schaffen oder stärken, die die Ausübung demokratisch relevanter Medienfunktionen gewähr­
leisten. Die Entwicklung des Modells steht vor der Herausforderung, national unterschiedliche 
und sich wandelnde Vorstellungen von der Rolle der Medien in der Demokratie theoretisch 
fundiert und analytisch kontrolliert in die Forschung einzubeziehen. Es gründet daher auf 
der Annahme, dass Gesetze, Normen und Regeln als „applications of values“ und – in einem 
demokratischen Umfeld – als Umsetzung der dahinter liegenden Vorstellungen von Demokra­
tie verstanden werden können. Das Analysemodell besteht aus zwei Säulen: einerseits aus den 
in der Europäischen Union als grundlegend erachteten Werten und andererseits den einem 
sich wandelnden Demokratieverständnis folgenden Werten, die sich vorrangig in der aktuellen 
Politik abzeichnen. Diese Zweiteilung folgt der in der Werteforschung üblichen Differenzierung 
zwischen „substanziellen“ bzw. „terminalen“ Werten und „standardsetzenden“ bzw. „instru­
mentellen“ Werten. Die den beiden Säulen zuzuordnenden Werte werden im Hinblick auf ihr 
Potenzial für die Gestaltung von Medienstrukturen diskutiert, um daraus Indikatoren für die 
Analyse der nationalen Rechts- und (Selbst-)Regulierungsrahmen abzuleiten.

Schlüsselwörter: Medienstrukturforschung, Medienfunktionen, Werteforschung, Demo­
kratie, Europäische Union

Media Structures Revisited – the Role of Values

An Analytical Model to Investigate the Democracy-Promoting Potential of National Legal and 
Regulatory Frameworks

The analytical model presented in this paper aims to clarify how national legal and regulatory frame­
works in EU Member States create or strengthen media system structures that enable the exercise of 
democratically relevant media functions. It is based on the assumption that laws, norms, and rules can 
be understood as “applications of values”, which—in a democratic environment—reflect the underlying 
principles of democracy. The model consists of two pillars: first, the values considered fundamental 
in the European Union; and second, the values that reflect an evolving understanding of democracy 
and are primarily embedded in current EU policy. This concept draws on the common distinction in 
value research between “substantive”/“terminal” values and “standard-setting”/“instrumental” values. The 
values assigned to the two pillars are discussed with respect to their potential to shape media structures, 
serving as the basis for deriving indicators to analyze national legal and (self-)regulatory frameworks.

Key words: Media structure research, media functions, values research, democracy, European Union

Trotz ihrer offenkundig hohen Relevanz und ihres Erklärungspotenzials ist die Medien­
strukturforschung in der Medien- und Kommunikationswissenschaft eher randständig 
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(Jarren et al. 2019). Angesichts der dramatischen Änderungen, die sich gegenwärtig in den 
Medienstrukturen, aber auch in den politischen Strukturen vollziehen, scheint jedoch die 
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ihnen dringender denn je zu sein. Dafür greift 
der Beitrag auf eine Anregung Werner Faulstichs zurück, die er der Medien- und Kommuni­
kationswissenschaft schon in den 1990er Jahren ans Herz gelegt hatte, um gesellschaftlich 
wirksam werden zu können: nämlich unterschiedliche sozial-, geistes- und kulturwissen­
schaftliche Ansätze zusammenzuführen (Faulstich 1995: 13). In diesem Sinn soll versucht 
werden, eine medienstrukturelle Perspektive mit einer (medien)politischen und medien­
rechtlichen bzw. -regulatorischen Perspektive über einen werteorientierten Ansatz zu ver­
binden.

Die Ausgangsfrage

Ausgangspunkt war die im Rahmen des Horizon-Europe-Projekts „Mapping Media for 
Future Democracies (MeDeMAP)“ gestellte Frage, ob und inwieweit rechtliche und regula­
torische Rahmenbedingungen die – auf Angebots- und Nachfrageebene strukturbildenden 
– demokratisch relevanten gesellschaftlichen Funktionen der Medien unterstützen, sichern, 
aber auch gefährden können. Dafür war es erforderlich, ein analytisches Modell für eine 
vergleichende Analyse rechtlicher Bestimmungen, regulatorischer Maßnahmen und selbst­
regulativer Instrumente in den EU-Mitgliedstaaten zu konzipieren, die auf die inhärente 
politische Intention und das demokratierelevante Gestaltungspotenzial nationaler Rechts­
ordnungen und Regelungen fokussiert, unter denen Medien („Mediendiensteanbieter“)1 – 
aber nur begrenzt Plattformen – agieren, Journalist*innen arbeiten und Menschen medial 
vermittelte Inhalte nutzen.

Dem liegt zugrunde, dass national und global operierende Akteure unterschiedlichen 
Regelsystemen unterworfen sind – und unterworfen sein müssen. Globale Akteure werden 
in ihrem Handeln durch nationale Regelungen bestenfalls partiell tangiert; nationale Akteu­
re hingegen sind in ein über lange Zeit ausgebildetes und dennoch im Idealfall hinreichend 
flexibles Regelsystem eingebunden. Im ersten Fall bedarf es supranational agierender norm­
gebender und demokratisch legitimierter Instanzen, im zweiten Fall sind supranationale 
Verordnungen wie der European Media Freedom Act (EMFA, Europäisches Medienfreiheits­
gesetz), der ausdrücklich die Fragmentierung von Vorschriften und Ansätzen, die den Medi­
enmarkt in der Union kennzeichnen, adressiert (Erwägungsgrund 5), nicht unumstritten. 
Dennoch: Wenn „man die EU als föderal organisierten Staaten- und Verfassungsverbund 
begreift, in dem die europäische und die mitgliedstaatlichen Verfassungsrechtsordnungen 
miteinander verzahnt sind, sich gegenseitig beeinflussen und komplementär entfalten“, 
dann sollte es gemeinsame „Anforderungen an Aufbau und Inhalt sowohl der europäischen 
als auch der mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen“ geben (Calliess & Hartmann 2024: 67f.). 
Insbesondere die demokratische Legitimität von Recht und Politik verpflichtet nicht nur die 
Union, sondern stellt ein normatives Struktur- und Leitprinzip für die Mitgliedstaaten dar.

1.

1 Der Beitrag folgt der Definition eines „Mediendienstes“ in Art. 2, Abs. 1 des European Media Free­
dom Act: „‚media service‘ means a service […], where the principal purpose of the service or a disso­
ciable section thereof consists in providing programmes or press publications, under the editorial 
responsibility of a media service provider, to the general public, by any means, in order to inform, 
entertain or educate“. (Zitate aus EU-Dokumenten sind dem englischsprachigen Ausgangstext ent­
nommen.)

Seethaler · Medienstrukturen revisited – die Rolle von Werten

253

https://doi.org/10.5771/1615-634X-2025-2 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/1615-634X-2025-2
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Demokratietheoretische Fundierung

Zweifellos sind die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in den politischen 
und gesellschaftlichen Gesamtkontext eingebettet, in dem Medieninhalte produziert, ver­
breitet, empfangen und genutzt werden. Dieser ist in Art. 10 des Vertrags über die Europäi­
sche Union (basierend auf dem 1993 in Kraft getretenen Vertrag von Maastricht) ebenso wie 
in den Verfassungen der meisten EU-Mitgliedstaaten mit dem Bekenntnis zum Modell der 
repräsentativen Demokratie und zur Funktion politischer Parteien als Ausdruck des Willens 
der Bürger*innen klar definiert (zur spezifischen transnationalen Ausformung der Demo­
kratie in der Europäischen Union vgl. Calliess & Hartmann 2024). Dennoch enthält der 
Vertrag auch ein „beträchtliches Innovationspotenzial, indem [...] die demokratische Di­
mension politischer Mitwirkungsrechte jenseits des Wahlakts ausdrücklich anerkannt“ ist 
(Franzius 2010: 100) und die Organe der EU in Art. 11 zu einem institutionalisierten Dialog 
mit der Zivilgesellschaft verpflichtet werden. Demokratie als Leitwert der Union (Art. 2) 
schließt also mehrere Ausformungen ein.

Insofern ist es wenig überraschend, dass die Rekalibrierung des Verhältnisses von all­
gemeiner Repräsentation und individueller Partizipation zusehends als Mittel zur Bekämp­
fung des Legitimationsdefizits der Europäischen Union dient, das den gesellschaftlichen 
Wandel im Verständnis von Demokratie aufgreift. Auch auf kommunikationswissenschaft­
licher Ebene stimmen die meisten neueren Entwürfe zur demokratietheoretischen Fundie­
rung von Medienanalysen darin überein, dass jede Konzeptualisierung der demokratischen 
Funktionen der Medien die gesellschaftlichen Veränderungen berücksichtigen muss, die 
frühere Vorstellungen von einer einzigen Öffentlichkeit verwerfen lassen zugunsten der 
Anerkennung mehrerer, vielleicht sogar zersplitterter und polarisierter Öffentlichkeiten 
mit unterschiedlichen Vorstellungen davon, wie die ideale Gesellschaft aussieht (vgl. u. a. 
Beaufort 2020; Bennett & Segerberg 2012; Carpentier & Wimmer 2025; Pfetsch & Bennett 
2018). Folgt man der detaillierten Klassifikation der Models of Democracy in Helds (2006: 
4) gleichnamigem Buch, so lassen sich die Argumente, die die Konzeptualisierung der 
demokratischen Medienleistung prägen, weitgehend aus den beiden „broad types“ von 
Demokratie ableiten: der repräsentativen Demokratie (wie sie in den Verfassungen der 
EU-Mitgliedstaaten in dominierendem Maße verankert ist) und der partizipatorischen De­
mokratie, die gemäß den Daten der European Value Study (EVS 2022) in den europäischen 
Gesellschaften auf steigende Akzeptanz stößt: „Die Vorstellung liberal-repräsentativer De­
mokratie wird zunehmend durch Demokratieverständnisse ergänzt, die auf eine intensivere 
und eher unmittelbare sowie eigenverantwortliche Teilhabe der Angehörigen der Gesell­
schaft an den politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen zielen. Für immer 
mehr Menschen geht es daher nicht nur darum, zur Wahl zu gehen und Verantwortung 
an Parteien zu delegieren, sondern die Verantwortung für die menschliche und materielle 
Umwelt stärker selbst zu übernehmen.“ (Beaufort 2021: 70)

Liest man unter diesem Gesichtspunkt die wichtigsten medienpolitischen Richtlinien 
der EU, so neigt man dazu, Kelbel et al. (2021: 222) zuzustimmen, wenn sie im Zusammen­
hang mit der für die journalistische Praxis hoch relevanten Whistleblower-Richtlinie (Euro­
päisches Parlament 2019) von einer „culmination of an incremental shift in how democracy 
is perceived in Europe“ sprechen. Dieser „incremental shift“ kann als eine Verlagerung von 
Werten wie Unparteilichkeit (um zwischen verschiedenen Interessengruppen zu vermitteln) 
und Berechenbarkeit hin zu Transparenz und Rechenschaftspflicht (Accountability) charakte­
risiert werden, wobei die beiden letztgenannten Werte als komplementär gelten können. Die 
Konsequenzen dieses Wandels prägen alle Phasen des politischen Prozesses – und implizie­
ren ein Verständnis von politischer Partizipation, das weit über die in einem repräsentativen 
Verständnis zentrale Wahlbeteiligung hinausgeht: In der Input-Phase ermöglicht beispiels­
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weise Transparenz den Stakeholdern, sich an der Entwicklung von Vereinbarungen zu betei­
ligen und unterschiedliche Präferenzen einzubringen; in der Throughput-Phase ermöglicht 
sie den Bürger*innen, die Informationen, auf deren Grundlage Entscheidungen getroffen 
werden, zu überprüfen; und beim Output ist Transparenz relevant, um die beteiligten 
Akteure für die Art der Umsetzung der Vereinbarungen zur Rechenschaft zu ziehen (vgl. 
u. a. Schmidt 2010; Kelbel et al. 2021). Für das analytische Modell zur Untersuchung der 
rechtlichen und (selbst-)regulatorischen Rahmenbedingungen in den EU-Mitgliedstaaten 
im Hinblick auf die von ihnen (mit)geprägten demokratisch relevanten Medienfunktionen 
hat das zur Folge, unterschiedliche Demokratieverständnisse in das Modell einzubeziehen.

Ein wertebasierter Ansatz

Die Konzeption des Modells stand vor der Herausforderung, einen einheitlichen Analy­
serahmen für eine ländervergleichende Untersuchung in der Europäischen Union zu defi­
nieren, der den (oben kurz skizzierten) demokratietheoretischen Prämissen und der Natur 
rechtlicher und regulatorischer Normen entspricht.

Ausgangspunkt dafür waren die in den letzten beiden Jahrzehnten intensivierten Debat­
ten um die Bestimmung und den Stellenwert von demokratischen Werten im Kontext der 
Gestaltung einer europäischen Gesellschafts- und Rechtsordnung (vgl. u. a. Williams 2010; 
Bühlmann et al. 2012; Weatherill 2016; Jakab & Kochenov 2017). Foret und Calligaro (2018) 
charakterisieren die Bezugnahme auf europäische Werte als ein neues, identitätsstiftendes 
Narrativ, das – nach dem Scheitern sowohl des Narrativs der Nationenbildung, das in der 
Debatte über das christliche Erbe Europas oder der versuchten Entwicklung einer europä­
ischen Symbolik seinen Ausdruck fand, als auch des funktionalistischen, marktorientierten 
Narrativs, das die EU durch ihren (vornehmlich wirtschaftlichen) Output gerechtfertigt 
sah – die Politik der Europäischen Union mit Hilfe normativer Ressourcen zu legitimieren 
trachtet. Auf den ersten Blick scheinen Werte per se konsensfähig und damit eine geeignete 
Grundlage für allgemeinverbindliche gesellschaftliche Regelungen zu sein – wenngleich die­
ser gesellschaftliche Konsens stets neu auszuhandeln ist. Der Politikwissenschaftler Yehezkel 
Dror schrieb schon 1957: „By its very nature, law consists of a number of norms which 
constitute obligatory rules of behaviour for the members of the society. These legal norms 
are closely related to various social values, being either a direct expression of them or serv­
ing them in a more indirect way” (Dror 1957: 440). Gesetze, Normen und Regeln können 
demnach als „applications of values“ (Heinich 2020: 221) und, in einem demokratischen 
Umfeld, von den wertegeleiteten Vorstellungen von Demokratie, auf denen sie beruhen, 
betrachtet werden (Seethaler & Beaufort 2017).

Unabhängig von den unterschiedlichen Konzeptionen von „Wert“ (bspw. Hechter et 
al. 1993; House & Howe, 1999; Van Deth & Scarbrough 1998) ist festzuhalten, dass Werte 
nicht als etwas Intrinsisches, Objektives oder gar universell Gegebenes zu verstehen sind. 
Werte sind vielmehr mentale, nicht auf Naturtatsachen reduzierbare Repräsentationen des 
Menschen für das, was anerkennens- und wünschenswert ist, und sie sind als kollektive 
Repräsentationen nicht auf individuelle Meinungen reduzierbar, auch wenn sie sich in 
individuellen Äußerungen manifestieren (Heinich 2020: 226). In diesem doppelten Sinn 
sind sie als zutiefst kulturelle Hervorbringungen in langen und diffusen Prozessen (Deu­
tungs-)Kämpfen und Veränderungen unterworfen und stellen dennoch soziale Tatsachen 
von (angenommener) Allgemeingültigkeit dar, denn die Abwesenheit von Objektivität be­
deutet nicht, dass Werte subjektiv sind, weil die eminent soziale Realität der Repräsenta­
tionssysteme und Institutionen, die sie zur Geltung bringen und stabilisieren, zwischen 
Objekt und Subjekt vermittelt (Heinich 2020: 228).
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Hier wird die Rolle der Gesetzgebung, aber auch jeder Art von Normen, die von Regu­
lierungsbehörden oder Berufsverbänden festgelegt werden, deutlich. Gesetze und Regelun­
gen unterschiedlicher Art spiegeln gesellschaftliche Wertvorstellungen nicht nur wider und 
setzen sie um, sondern beeinflussen sie auch – wobei dies angesichts ihres langfristigen kul­
turellen Charakters entweder (und zumeist) graduell geschieht oder, in einem Bruch mit 
dem Status Quo, in Form ihrer abrupten Preisgabe. Dies impliziert, dass die Art und Weise, 
wie Werte umgesetzt werden sollen, zum Gegenstand von Kämpfen werden kann, was – auch 
im Medienbereich – ein häufig anzutreffendes Phänomen ist und letztlich den Konsens über 
bestimmte Werte beschädigen kann (Voltmer & Rawnsley 2019: 245). Je stärker ihre Umset­
zungen divergieren oder überhaupt in Frage gestellt werden und je schwächer die sie tragen­
den Institutionen sind oder werden, desto eher können Werte, die im Wesentlichen durch 
kulturell-gesellschaftliche Konventionen hervorgebracht und durch Institutionen durchge­
setzt werden, ihre Verbindlichkeit verlieren (Foret & Calligaro 2018; Heinich 2017). So trifft 
die Herabwürdigung und Missachtung der EU, wie sie von einigen europäischen Staaten 
und politischen Parteien betrieben wird, die Union deshalb so tiefgreifend, weil sie nicht 
nur gegen ihren Besitzstand gemeinsamer Rechte und Pflichten gerichtet ist, sondern gegen 
die Werte, auf denen die Union aufbaut (vgl. u. a. Jakab & Kochenov 2017; Scheppele et al. 
2021).

Auf das gegebene Thema übertragen, lässt sich die oben erwähnte Ausgangsfrage dahin­
gehend präzisieren, ob und inwieweit die nationalen rechtlichen Bestimmungen, regulato­
rischen Maßnahmen und selbstregulativen Instrumente der Umsetzung der in der Europä­
ischen Union verbindlichen demokratischen Werte dienen und die damit verbundenen, 
demokratietheoretisch unterschiedlich fundierten gesellschaftlichen Funktionen der Medi­
en unterstützen, sichern oder gefährden. Daran schließt die Frage an, in welchem Ausmaß 
sich in der Europäischen Union Kämpfe um die Interpretation und Umsetzung von Werten 
und der daraus resultierenden Sicherung demokratisch relevanter Medienfunktionen beob­
achten lassen (Carpentier & Wimmer 2025). Als demokratisch relevante Medienfunktionen 
werden die Informationsfunktion, die Kontrollfunktion, die Forumsfunktion, die Reprä­
sentationsfunktion und die Partizipationsfunktion in die Analyse einbezogen (Carpentier 
2007).

Das Analysemodell

Entsprechend der präzisierten Fragestellung besteht das Analysemodell aus zwei Säulen: 
einerseits aus den in der Europäischen Union als grundlegend erachteten Werten und 
andererseits den einem sich wandelnden Demokratieverständnis folgenden Werten, die sich 
vorrangig in der aktuellen Politik abzeichnen. Diese Zweiteilung folgt der in der Wertefor­
schung üblichen Differenzierung zwischen „substanziellen“ bzw. „terminalen“ Werten und 
„standardsetzenden“ bzw. „instrumentellen“ Werten (bspw. Manners 2008; Rokeach 1979). 
Erstere beziehen sich auf Überzeugungen oder Vorstellungen über wünschenswerte Ziele, 
die es wert sind, angestrebt zu werden; letztere beziehen sich auf Überzeugungen oder 
Vorstellungen über wünschenswerte Verhaltensweisen, die der Erreichung der Ziele dienen 
(Rokeach 1979: 48).

Die substanziellen Werte leiten sich zunächst aus der 1950 vom Europarat erarbeiteten 
und 1953 in Kraft getretenen Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten ab, die sich auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte bezieht, die 
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Dezember 1948 verkündet wurde. 
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Im Unterschied zur UN-Erklärung2 legt die Europäische Konvention besonderes Gewicht 
auf die Demokratie,3 indem sie schon in der Einleitung betont, dass die „fundamental free­
doms which are the foundation of justice and peace in the world […] are best maintained 
on the one hand by an effective political democracy and on the other by a common 
understanding and observance of the Human Rights upon which they depend“4.

Auf der Grundlage der Menschenrechtskonvention arbeiten spätere EU-Dokumente wie 
die Charta der Grundrechte der Europäischen Union und der EU-Vertrag Zielwerte heraus, 
wenn auch nicht in einer durchwegs kohärenten Weise. Bislang ist es der Forschung nicht 
überzeugend gelungen, die Motive für den scheinbaren Mangel an Kohärenz zu entschlüs­
seln, aber es ist anzunehmen, dass ein möglicher Faktor die sich im Laufe der Zeit ändern­
den politischen Prioritäten sein könnten (Foret & Calligaro 2018). Im Sinne einer Struktu­
rierung all dieser wertebezogenen Aussagen wird in neueren Darstellungen von einer „Tri­
nität der Werte“ – Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit – gesprochen, die, 
sich gegenseitig bedingend, den Kern einer Identität als Europäische Union ausmachen 
(Rosas 2023; siehe u. a. auch Carrera et al. 2013; Timmer et al. 2014). Dies steht im Einklang 
mit der Auffassung der Europäischen Kommission (2014), wonach „respect for the rule of 
law is intrinsically linked to respect for democracy and for fundamental rights: there can be 
no democracy and respect for fundamental rights without respect for the rule of law and 
vice versa“. Zugleich hebt der EU-Vertrag in Art. 2 unter den „Werten, auf die sich die Union 
gründet“, die Achtung der Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit als die zentralen Men­
schenrechte hervor.

Die Grundwerte5 sollten für alle Politikbereiche in den EU-Mitgliedstaaten gelten, da 
sie nicht nur für die Union, sondern auch für diese verbindlich sind. Die anhaltende Diskre­
panz zwischen den Zuständigkeiten der Union und den tatsächlichen (meist sozioökonomi­
schen) Kompetenzen, der Widerstand der Mitgliedstaaten gegen die Ausweitung der derzeit 
begrenzten Rechtsetzungs- und Durchsetzungsbefugnisse der EU und die zunehmenden 
Auseinandersetzungen über die Auslegung und Operationalisierung der zugrundeliegenden 
Konzepte von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erschweren jedoch 
ihre Umsetzung und Einhaltung – zumindest in einigen Mitgliedstaaten (Wouters 2020a; 
2020b).

2 Die UN-Erklärung erwähnt eine „demokratische Gesellschaft“ nur in Artikel 29 und zwar im 
Zusammenhang mit gesetzlichen Beschränkungen in der Ausübung der Rechte zur Sicherung der 
„Anerkennung und Achtung der Rechte und Freiheiten anderer“ und der „gerechten Anforderungen 
der Moral, der öffentlichen Ordnung und des allgemeinen Wohles“ (https://www.un.org/depts/ger
man/menschenrechte/aemr.pdf [21.04.2025]).

3 Das „Demokratie-als-Wert“-Prinzip ist in der Politik- und Rechtswissenschaft nicht generell aner­
kannt. Die Europäische Union folgt dem Verständnis von Demokratie als einem substanziellen, 
nicht-instrumentellen Wert: „The reason why I must accept democratically enacted laws as morally 
binding, even when I disagree with them, is that this is a precondition for mutual respect for 
autonomy and for no one being another person’s master. Democratic procedures that solicit the 
equal participation of everyone in collective decision-making are constitutive of relations of non-
domination. And it is exactly the kind of relations among people democracies constitute, rather than 
the benefits that they bring about, that is the key to understanding why democratic governments 
have a legitimacy that non-democratic governments lack“ (Rostbøll 2015: 276).

4 https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Convention_ENG [21.04.2025]. Die deutsche Fassung 
ist nicht verbindlich (https://www.menschenrechtskonvention.eu/konvention-zum-schutz-der-men
schenrechte-und-grundfreiheiten-9236/ [21.04.2025]).

5 In der Charta der Grundrechte der Europäischen Union wird neben Demokratie, Rechtsstaatlich­
keit, Achtung der Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit noch Solidarität genannt, der im EU-
Vertrag nur eine assoziierte Rolle zu den Grundwerten zukommt (Claes 2023).

Seethaler · Medienstrukturen revisited – die Rolle von Werten

257

https://doi.org/10.5771/1615-634X-2025-2 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf
https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Convention_ENG
https://www.menschenrechtskonvention.eu/konvention-zum-schutz-der-menschenrechte-und-grundfreiheiten-9236/
https://www.menschenrechtskonvention.eu/konvention-zum-schutz-der-menschenrechte-und-grundfreiheiten-9236/
https://doi.org/10.5771/1615-634X-2025-2
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf
https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Convention_ENG
https://www.menschenrechtskonvention.eu/konvention-zum-schutz-der-menschenrechte-und-grundfreiheiten-9236/
https://www.menschenrechtskonvention.eu/konvention-zum-schutz-der-menschenrechte-und-grundfreiheiten-9236/


Die zweite Säule des analytischen Modells umfasst Überzeugungen oder Vorstellungen 
über die der Realisierung der Zielwerte dienlichen Verhaltensweisen. Sie hängen davon ab, 
„how values are interpreted according to a particular worldview and the underlying cultural 
tradition“ (Lucarelli & Manners 2007: 10). Wie bereits ausgeführt, interessiert hier vor 
allem, inwieweit sich der in zahlreichen Verordnungen und Direktiven des Europäischen 
Parlaments und Rates niederschlagende Wandel im Verständnis von Demokratie auch im 
Medienrecht und in der Medienregulierung der Mitgliedstaaten beobachten lässt. Diesbe­
züglich werden in der politikwissenschaftlichen Literatur die Prinzipien eines partizipatori­
schen Demokratieverständnisses und hier vor allem Transparenz und Rechenschaftspflicht als 
jene in der gegenwärtigen EU-Politik standardsetzenden Werte genannt, die gegenwärtig 
als „policy avatars of democracy“ gelten können, „best suited to implement it“ (Foret & 
Calligaro 2018: 13). An dieser demokratiepolitischen Ausrichtung orientieren sich auch die 
neuen Principles for Media and Communication Governance, die der Europarat (2022) ver­
abschiedet hat. Was den Status von Pluralismus betrifft, so wird er in EU-Dokumenten teils 
als substanzieller, teils als instrumenteller Wert im Kontext von Freiheit diskutiert. Beide 
Kategorisierungen entsprechen, wie noch zu erläutern sein wird, unterschiedlichen Auffas­
sungen von Pluralismus, die mit unterschiedlichen Medienfunktionen einhergehen und ei­
nerseits eher einem repräsentativen, andererseits eher einem partizipatorischen Verständnis 
entsprechen. Unter diesem Vorbehalt zählt das Modell Pluralismus zu den instrumentellen 
Werten. Das aus beiden Säulen bestehende finale analytische Modell ist in Abbildung 1 
dargestellt.

Ein Modell zur Analyse des demokratiefördernden Potenzials nationaler 
Rechts- und Regulierungsrahmen

In den folgenden Abschnitten werden die substanziellen und instrumentellen Werte im 
Kontext der Mediengesetzgebung und -regulierung diskutiert, um daraus Indikatoren für 

Abbildung 1:
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die Umsetzung der als relevant erachteten Werte im Hinblick auf die Unterstützung und Si­
cherung demokratisch relevanter Medienfunktionen abzuleiten. Indikatoren für partizipa­
torische Prinzipien, insbesondere Transparenz und Rechenschaftspflicht, sind aufgrund ihres 
rein instrumentellen Wertecharakters mit den Indikatoren für die substanziellen Werte, die 
sie stützen, verknüpft.

Achtung der Menschenwürde

Die Achtung der Menschenwürde gilt weithin als „first foundational value“ der Europä­
ischen Union, die die Verpflichtung zu einem „Nie wieder“ nach der Befreiung vom 
Nazi-Regime widerspiegelt (Dupré 2015: 77). Während andere grundlegende Rechte, vor 
allem das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Wahlrecht sowie Prinzipien der 
Gewaltenteilung schon lange als konstitutive Merkmale einer Demokratie anerkannt waren, 
hat sich in Europa insbesondere nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Achtung 
der Menschenwürde aufgrund der Erfahrung von Inhumanität und Diktatur im Herzen 
eines „aufgeklärten“ Kontinents als Leitprinzip einer demokratischen Verfassungsordnung 
entwickelt.

In den Erläuterungen zu den Artikeln der Charta der Grundrechte heißt es, dass die 
Würde der menschlichen Person nicht nur ein Grundrecht an sich ist, sondern die eigentli­
che Grundlage der Grundrechte bildet und daher nicht angetastet werden darf.6 Während 
Rechte immer relativ in dem Sinne sind, dass sie in einem bestimmten sozialen Kontext 
ausgeübt und geltend gemacht werden und daher durch eine legitimierte Autorität und 
unter Vorlage einer überzeugenden Rechtfertigung eingeschränkt werden können und müs­
sen, sind die „core rights of human dignity […] protected in absolute ways“ (Dupré 2015: 
45). Im hier interessierenden Kontext gilt dies im Sinne der Rechtsprechung des EGMR7 – 
neben der Leugnung des Holocaust – insbesondere für „hate speech, apology for violence 
or incitement to violence“, die nicht mit der Freiheit der Meinungsäußerung in Einklang 
gebracht werden können (Oster 2017: 179).

Auch wenn eine derart strikte Auslegung durchaus hinterfragt wird (z. B. Grimm 2021),8 
so besteht kein Zweifel, dass „illegal hate speech represents a systemic risk for democracy 
and fundamental rights“ (European Commission, 2025). Dementsprechend betont der Digi­
tal Services Act (DSA, Digitales Dienste-Gesetz) die Notwendigkeit von Maßnahmen der 
Ko- und Selbstregulierung zur Beschränkung der Verbreitung illegaler Inhalte (Erwägungs­
grund 104) und verweist insbesondere auf den Code of Conduct on Countering Illegal Hate 
Speech Online (Erwägungsgrund 62), der im Januar 2025 in einer überarbeiteten Fassung in 
den Rechtsrahmen des DSA integriert wurde.9 Zuvor forderte schon die Audiovisual Media 
Services Directive (AVMSD, Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, Art. 6, Abs. 1 (a)), 
die sich auf Fernsehen, Video-on-Demand-Dienste und Video-Sharing-Plattformen bezieht, 
die Mitgliedstaaten zu Maßnahmen auf „against any incitement to hatred on grounds of 
race, sex, religion or nationality, and violations of human dignity concerning individual per­
sons“. Hinter dieser Formulierung ist die Definition der Begriffe „incitation“ und „hatred“ 
durch den Gerichtshof der Europäischen Union erkennbar, der sie sowohl auf eine „action 
intended to direct specific behaviour“ als auch „secondly, a feeling of animosity or rejection 

4.1

6 https://fra.europa.eu/de/eu-charter/article/1-wuerde-des-menschen [21.04.2025]
7 Eine ausführliche Diskussion der Rechtsprechung des EGMR in Sobol 2024.
8 Zu den vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) entwickelten Faktoren zur 

Bewertung von Hassreden siehe Oster (2017: 99f.).
9 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online 

[21.04.2025]
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with regard to a group of persons“ bezieht (zit. in Psychogiopoulou 2024: 1887). Das erlaubt 
eine zweifache Fundierung der geforderten Maßnahmen: im Sinne des Individuums als 
auch im Sinne der öffentlichen Ordnung, da Hassreden und davon angestachelte Hassver­
brechen Spannungen zwischen sozialen Gruppen erhöhen, den öffentlichen Frieden und 
die öffentliche Ordnung stören und das friedliche Zusammenleben gefährden. Daraus lässt 
sich ableiten, dass – wie eine Studie des Policy Department for Citizens‘ Rights and Constitu­
tional Affairs des Europäischen Parlaments (2020: 169) betont – der Schutz vor Hassrede auf 
zwei Werten beruht: auf dem Grundsatz der Menschenwürde einerseits und der Gleichheit 
und Nichtdiskriminierung andererseits (was freilich das Problem, dass „national public ad­
ministrations are torn by disagreement in values“ noch verstärkt). Den engen Zusammen­
hang der beiden Werte unterstreicht auch eine Feststellung des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte (EGMR) (2024), wonach „incitement to discrimination is a form of in­
citement to intolerance, which, together with incitement to violence and hatred, is one of the 
limits which should never be overstepped in the exercise of freedom of expression“.

Eine der von Gewalt, Aufrufen zur Gewalt und Hassrede besonders betroffenen Grup­
pen sind nicht zuletzt die Medienschaffenden selbst, gegen die sich europaweit offline und 
online eine steigende Zahl von Angriffen, Aggressionen und sexuellen Belästigungen richtet. 
Die Europäische Kommission (2021) hat darauf mit ihrer Recommendation on ensuring 
the protection, safety and empowerment of journalists and other media professionals in the 
European Union reagiert, die sich explizit auf die im Vertrag über die Europäische Union und 
in der Charta der Grundrechte festgeschriebenen Werte stützt. Drei Jahre später wurden die 
Bemühungen der Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Empfehlung mit eher ernüchternden 
Ergebnissen geprüft (Europäische Kommission, 2024).

Indikatoren:
– Schutz vor Aufstachelung zu Gewalt und Hass
– Schutz der (physischen, psychischen und digitalen) Sicherheit von Journalist*innen

Freiheit

In Bezug auf die Freiheit müssen Freiheit der Meinungsäußerung und Medienfreiheit als 
unterschiedliche Konzepte betrachtet werden, auch wenn sie sich weitgehend überschnei­
den. Während die Meinungsfreiheit ein Grundrecht ist, das für alle Menschen gilt, gilt die 
Medienfreiheit nur für journalistische Medien. Aus diesem Grund verstehen einige Wissen­
schaftler die Medienfreiheit als ein instrumentelles Recht, andere als eine lex specialis zur 
Meinungsfreiheit (Oster 2017: 8). Weiters ist hervorzuheben, dass das Recht auf freie Mei­
nungsäußerung ein doppelseitiges Recht ist: Nach Art. 11 der Charta der Grundrechte 
schließt es „die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne be­
hördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzuge­
ben“. Das Recht, Meinungen frei zu äußern, und das Recht, Informationen – insbesondere 
von staatlicher Seite – zu erhalten, sind untrennbar und aufeinander angewiesen, es sei 
denn, nationale Sicherheitsinteressen und der Schutz von persönlichen und geistigen Eigen­
tumsrechten stehen der Weitergabe von Informationen entgegen. Die Europäische Kommis­
sion (2023) interpretiert die Informationsfreiheit als ein materielles Recht, das nicht nur für 
„Journalisten von grundlegender Bedeutung [ist], damit sie ihre Arbeit verrichten können“, 
sondern „eines der wichtigsten Instrumente für Transparenz und Rechenschaftspflicht [dar­
stellt], das der Zivilgesellschaft und den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung steht“ – 
eine Position, die selbst vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) nicht 
zur Gänze geteilt wird (Oster 2017, 59–64). Eine umfassende Umsetzung dieser Interpretati­

4.2
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on in nationales Recht würde jedenfalls eine Stärkung der im Medienrecht kaum berück­
sichtigten Rechte der Mediennutzer*innen bedeuten und den Weg für eine aktive Beteili­
gung am öffentlichen Diskurs und an politischen Prozessen über den Akt der Stimmabgabe 
hinaus ebnen. Die damit assoziierbare Zielvorstellung eines gesellschaftlichen Dialogs zwi­
schen individuellen und kollektiven Akteuren war als „right to communicate“ schon vor 
rund einem halben Jahrhundert im UNESCO-Report Many Voices, One World (McBride 
1980: 172f.) formuliert worden (siehe auch Nieminen 2024).

Indikatoren:
– Freiheit der Meinungsäußerung
– Medienfreiheit
– Recht auf Information
– Privilegierter Zugang von Journalist*innen zu Regierungsinformationen, Pressekonfe­

renzen und Gerichtsverhandlungen

Obwohl – oder besser: weil – die Medienfreiheit nicht für alle gilt, sondern nur für Perso­
nen oder Unternehmen, die als (journalistische) „Medien“ eingestuft sind, ist sie der Grund 
für die Gewährung besonderer Privilegien, die auch in den European Media Freedom Act 
(EMFA) (Art. 4) aufgenommen sind. Diese Rechte beziehen sich nicht nur auf den Kom­
munikationsinhalt, sondern auch auf die Prozesse der Nachrichtenerfassung, -redaktion 
und -verbreitung. Sie können aber nur dann greifen, wenn Medien unabhängig von staatli­
cher Einflussnahme10 agieren können: Der Staat, einschließlich seiner Behörden und Ein­
richtungen, „shall not interfere in or try to influence the editorial policies and editorial deci­
sions of media service providers“ (EMFA, Art. 4, Abs. 2).

Indikatoren:
– Schutz journalistischer Quellen, journalistischer Recherchen und Materialien (ein­

schließlich Schutz vor missbräuchlichen Klagen)
– Schutz von Journalist*innen vor Abhören der Kommunikation, Überwachung, 

Durchsuchung und Beschlagnahme
– Unabhängigkeit der Medien von staatlicher Einflussnahme (einschließlich Freiheit 

von Zensur)

Es ist naheliegend, dass Privilegien an bestimmte Mindestanforderungen gebunden sind. 
Zunächst schränken Persönlichkeits- und Unternehmensschutz den Spielraum journalisti­
scher Arbeit ein.11 Bei Tatsachenmitteilungen, die als beweispflichtig gelten, müssen sich 
Journalist*innen an die Grundsätze eines verantwortungsvollen Journalismus halten. Da 

10 „Unabhängigkeit“ ist ein vielschichtiger Begriff. Sie kann, wie Schulz (2013) ausführt, nicht ab­
solut gelten, da sie bspw. durch die Rechenschaftspflicht eingeschränkt wird, und ist vielmehr 
in Relation zu bestimmten Funktionen zu sehen, die ein gesellschaftliches Teilsystem oder eine 
Organisation für die Gesellschaft erbringen soll und nur unter der Prämisse der Autonomie 
erbringen kann. Der Schutz von Unabhängigkeit dient dem Schutz der jeweiligen Funktion. Im 
Folgenden wird im Kontext von „Unabhängigkeit“ stets, wenn auch aus Platzgründen nur kurz, 
auf die jeweils relevante Relation verwiesen.

11 Gemäß Art. 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention sind Einschränkungen der journalis­
tischen Arbeit auch möglich im Interesse der nationalen Sicherheit, der territorialen Integrität 
oder der öffentlichen Sicherheit, zur Verhütung von Unruhen oder Straftaten, zum Schutz der Ge­
sundheit, der Moral, des Rufs oder der Rechte anderer, zur Verhinderung der Offenlegung vertrau­
lich erhaltener Informationen oder zur Wahrung der Autorität und Unparteilichkeit der Justiz.
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es manchmal schwierig ist, eine Grenze zwischen Tatsachenmitteilungen und Werturteilen 
zu ziehen, prüfen die Gerichte in der Regel, ob vor der Veröffentlichung die gebotene 
Sorgfalt zur Feststellung der Wahrheit von Aussagen angewendet wurde (Koziol et al., 2010; 
Ukrow & Iacino, 2016). Wurde keine Sorgfaltspflicht ausgeübt, müssen die Medien dem 
Recht auf Gegendarstellung unterliegen. Das bedeutet, dass das Gesetz – oder zumindest 
redaktionelle Richtlinien – jeder juristischen Person garantieren, sich gegen unberechtigte 
öffentliche Kritik an demselben Ort zu verteidigen, wo sie veröffentlicht wurde. Eine solche 
Garantie impliziert einen Balanceakt zwischen Medienfreiheit und dem Schutz von Persön­
lichkeitsrechten wie Privatsphäre, Ehre und Ansehen, der jedoch erforderlich ist, „to create 
a favourable environment for participation in public debate by all the persons concerned, 
enabling them to express their opinions and ideas without fear“ (Ukrow & Iacino 2016: 29).

Die Ausübung des Rechts auf Gegendarstellung erfordert naturgemäß die Kenntnis 
des/der Medieninhaber(s), doch geht die EU-Politik in ihrer Definition und Begründung 
der Verpflichtung zur Offenlegung des Medieneigentums weit darüber hinaus. So fordert 
der EMFA (Art. 6, Abs. 1) die öffentliche Bekanntgabe präziser und aktueller Informationen 
über „direct or indirect owner or owners with shareholdings enabling them to exercise in­
fluence on the operation and strategic decision making, including direct or indirect owner­
ship by a state or by a public authority or entity“. Diese weitreichenden Transparenzregeln 
umfassen selbst den jährlichen Gesamtbetrag an Einnahmen aus Werbeaufträgen von staat­
lichen Stellen und Einrichtungen aus Drittländern. Noch wichtiger ist, dass der EMFA (Er­
wägungsgrund 32) aus demokratischer Sicht die Transparenz des Medieneigentums als „pre­
requisite for forming well-informed opinions and, consequently, for actively participating in 
a democracy“ bezeichnet und damit Transparenz mit „media accountability vis-à-vis the re­
cipients of media services“ verknüpft. Andererseits wird in der Transparenz ein wirksames 
Instrument gesehen, um das Risiko einer Beeinträchtigung der redaktionellen Unabhängig­
keit zu begrenzen, deren Gewährleistung als weitere Verpflichtung von Mediendiensteanbie­
tern, insbesondere von Nachrichtenmedien, gilt (EMFA, Art. 6, Abs. 3): Nur interne Richtli­
nien können garantieren, dass redaktionelle Entscheidungen innerhalb einer redaktionellen 
Linie gemäß ethischen und professionellen Standards frei getroffen und potenzielle Interes­
senkonflikte, die sich auf die redaktionelle Arbeit auswirken könnten, offengelegt werden.

Indikatoren:
– Verpflichtung zur Beachtung der Grundsätze eines verantwortungsvollen Journalis­

mus (im Falle von Tatsachenmitteilungen: Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit und zum 
Grundsatz der Sorgfaltspflicht), einschließlich des Rechts auf Gegendarstellung

– Transparenz des Medieneigentums und der Einnahmen aus staatlicher Werbung
– Verpflichtende interne Richtlinien zur Gewährleistung der Unabhängigkeit redaktio­

neller Entscheidungen (Redaktionsstatute)

In EU-Dokumenten und der EU-Rechtsprechung werden die genannten Privilegien und 
Verpflichtungen mit zwei demokratischen Funktionen der Medien begründet: Informatio­
nen und Positionen zu Themen von öffentlichem Interesse zu vermitteln und als „public 
watchdog“, der die Machthaber kontrolliert, zu fungieren. Carpentier (2011: 67) sieht diese 
beiden Funktionen als Voraussetzung, demokratische Partizipation durch die Medien („par­
ticipation through the media“) zu ermöglichen: Von den Medien wird erwartet, dass sie die 
Menschen in die Lage versetzen, sich an der öffentlichen Debatte in der gesellschaftlichen 
Vielfalt von Öffentlichkeiten, vor allem aber in den Prozessen der repräsentativen Demo­
kratie wie Wahlen und Volksabstimmungen zu beteiligen. Innerhalb dieser Funktionen 
hat sich lediglich eine Tradition des „reaktiven Zugangs“ (nicht eines aktiven Zugangs) 

M&K 73. Jahrgang 2/2025

262

https://doi.org/10.5771/1615-634X-2025-2 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/1615-634X-2025-2
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


zu den Medien wie das Schreiben von Briefen oder E-Mails an die Redaktion entwickelt, 
die Day (2009: 140) nicht als „meaningful participation“ einstuft. Dennoch betont der 
EMFA insbesondere die Verpflichtung der Medien zu Transparenz und Rechenschaftspflicht 
gegenüber der Öffentlichkeit, die somit als einer der Akteure in einer demokratischen 
Öffentlichkeit (und nicht als passives Publikum) anerkannt wird. Darin kann ein Indiz für 
die beschriebene Veränderung im Demokratieverständnis der EU-Politik in Richtung einer 
Stärkung der partizipatorischen Komponente gesehen werden.

Die Informations- und Kontrollfunktionen der Medien tangieren den Freiheitswert in 
besonderem Maße, der in der Europäischen Union – im Vergleich zu der in den USA 
weit verbreiteten absolutistischen Auslegung der Meinungsfreiheit generell – differenzierter 
interpretiert wird. Die EU-Gesetzgebung befürwortet einen „two-tiered approach“ (Oster 
2013: 71), bei dem zwischen Äußerungen, die von öffentlichem Interesse sind, und solchen, 
die dies nicht sind, unterschieden wird, wobei letztere weniger Schutz genießen, z. B. wenn 
sie sich auf private und intime Angelegenheiten beziehen oder als illegal oder schädlich für 
die Öffentlichkeit einzuschätzen sind. Es liegt auf der Hand, dass die Medienfreiheit kein 
Freibrief für die Verbreitung illegaler Inhalte wie Hassrede und Aufstachelung zu Gewalt 
sein kann (siehe Kapitel 4.1); die EU-Politik befasst sich jedoch auch mit der Frage, wie 
mit Inhalten umgegangen werden soll, die als äußerst schädlich für die Bürger und die 
Gesellschaft insgesamt angesehen werden können (Fathaigh et al., 2021). Das drängendste 
Problem in diesem Zusammenhang ist der Kampf gegen Desinformation unter Wahrung 
des Gleichgewichts zwischen den Maßnahmen und, je nach Sachlage, der Meinungs- oder 
Medienfreiheit. Ähnliches gilt für den Schutz der Privatsphäre, die im Internet viel schwie­
riger zu schützen ist als offline. McBride (1980: 113) hat bereits vor Jahrzehnten geradezu 
hellsichtig aus demokratischer Sicht die Gefahren vorausgesagt, die von der „power of 
modern technology“ ausgehen können, und den Schutz des Einzelnen vor „intrusion into 
his personal life“ als eines der Grundrechte im Medienbereich benannt.

Indikatoren:
– Maßnahmen zur Bekämpfung von Desinformation unter Wahrung der Meinungsfrei­

heit
– Schutz der Privatsphäre von Nutzer*innen von Online-Plattformen unter Wahrung 

der Meinungsfreiheit

Pluralismus

Während Freiheit und Gleichheit zweifellos zu den substanziellen demokratischen Werten 
der EU gehören, nennt der Vertrag über die Europäische Union den (gesellschaftlichen) Plu­
ralismus als einen instrumentellen, standardsetzenden Wert, der zur Stützung dieser sub­
stanziellen Werte erforderlich ist. Andererseits fügt die Charta der Grundrechte in Art. 11 be­
merkenswerterweise den „Medienpluralismus“ als gleichwertigen Wert zur „Medienfreiheit“ 
hinzu. Beide Zuordnungen haben wichtige Implikationen.

In letzterem Sinne verstehen EU-Dokumente Medienpluralismus in der Regel als Markt­
pluralität, die durch unabhängige Medien gewährleistet werden soll – unter der Annahme, 
dass der Markt für jedwede Mediendienste und die Tätigkeit der Anbieter ordnungsgemäß 
funktionieren. Dementsprechend zielt der EMFA (Erwägungsgrund 74) vorrangig auf „Be­
mühungen für einen besser funktionierenden Binnenmarkt für Mediendienste“, basierend 
auf der Überzeugung, dass die wirtschaftliche Lebensfähigkeit des Binnenmarktes Schwach­
stellen in Bezug auf Pluralität und redaktionelle Unabhängigkeit der Medien vermeiden hel­
fen kann. (Diesem nicht unumstrittenen wettbewerbsorientierten Ansatz der Kommission 
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stehen in seiner Intention zur Stärkung der Marktpluralität nur die „Must-carry“-Regeln im 
Rundfunkbereich gegenüber, die der EU-Universaldienstrichtlinie unterliegend zwar der 
kommunikativen Grundversorgung dienen sollen, aber dennoch für die Verbreitung eines 
pluralen Angebots nicht unwichtig sind.) Bemerkenswert ist, dass die Pluralität eng mit der 
Unabhängigkeit verbunden ist und „access to a plurality of editorially independent media 
content“ ausdrücklich als „right of recipients of media services“ (EMFA, Art. 3) anerkannt 
ist, um im Interesse einer funktionierenden repräsentativen Demokratie informierte Ent­
scheidungen treffen zu können (EMFA, recital 8).

In diesem Sinne lassen sich die beiden wichtigsten Instrumente zur Sicherung von 
Pluralismus im Sinne von Medienmarktpluralität beschreiben als (a) Kontrolle und Mini­
mierung der Auswirkungen der Konzentration (sowohl auf nationalen als auch und im 
Besonderen auf regionalen und lokalen Medienmärkten) auf ein plurales Angebot unabhän­
giger Medien, und (b) Schutz redaktioneller Unabhängigkeit vor politischer und wirtschaft­
licher Einflussnahme, sei es durch Politiker*innen, die einen politischen Vorteil erlangen 
wollen, oder Aktionär*innen und andere private Parteien, die Anteile an Mediendienstleis­
tern haben, die auf eine Weise handeln könnten, die über das notwendige Gleichgewicht 
zwischen ihrer eigenen Unternehmensfreiheit und der Meinungsfreiheit hinausgeht, um 
einen wirtschaftlichen oder sonstigen Vorteil zu erlangen (wie es im Erwägungsgrund 18 
heißt). Da diese Einflussnahme zu unscharfen Grenzen zwischen redaktionellen Inhalten 
und Werbeinhalten führen kann, sieht eine 2024 vom Europäischen Parlament und vom 
Rat verabschiedete Verordnung über die Transparenz und das Targeting politischer Wer­
bung vor, dass politische Werbung – wie kommerzielle Kommunikation – leicht als solche 
erkennbar sein muss.

Indikatoren:
– Bestimmungen im Medien- und Wettbewerbsrecht zur Beschränkung der horizonta­

len und crossmedialen Eigentumskonzentration auf nationaler und lokaler Ebene
– Verpflichtung zur Verbreitung bestimmter Rundfunkkanäle und -dienste
– (Selbst-)Regulative Maßnahmen, die die redaktionelle Unabhängigkeit vor ungebühr­

licher Einflussnahme durch politische und wirtschaftliche Kräfte schützen
– Kennzeichnungspflicht für politische und kommerzielle Werbung

Neben dem Verständnis von Medienpluralismus als Marktpluralität lässt die Rechtspre­
chung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in einigen Fällen erkennen, dass Pluralismus 
auch als Teil einer Kulturpolitik verstanden werden kann, die die Freiheit der Meinungs­
äußerung „of the different social, cultural, religious and philosophical components“ einer 
Region schützt (zit. in Bougerol 2023: 142) – eine Überlegung, die in der EMFA (Erwä­
gungsgrund 8) bis zu einem gewissen Grad aufgegriffen worden ist, indem die Rolle der 
Medien als „carriers of cultural expression“ und als „essential for cultural and linguistic di­
versity in the Union“ betont wird. Dieses Verständnis begreift Pluralismus als Voraussetzung 
oder Faktor für die Ausübung der Meinungsfreiheit (Bougerol 2023: 143) und somit als in­
strumentellen Wert, und ermöglicht es, eine Brücke zum Konzept des internen Pluralismus 
zu schlagen.

Kurz gesagt, stellt dieses Konzept an die Medien den Anspruch, dafür zu sorgen, dass 
möglichst viele verschiedene Stimmen in der öffentlichen Debatte gehört werden. Damit 
sind die Forums- und die Repräsentationsfunktion der Medien angesprochen, nicht zuletzt, 
weil sich der medienrechtliche Binnenpluralismus sowohl auf die Vielfalt der Positionen als 
auch auf die Vielfalt der Gesellschaft bezieht. Während die Forumsfunktion die öffentliche 
Debatte über allgemein als relevant erachtete Probleme und mögliche Lösungen initiieren 
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und fördern soll, strebt die Repräsentationsfunktion nach der Sichtbarmachung der Plurali­
tät und Diversität der Anliegen, Praktiken und Identitäten der unterschiedlichen sozialen 
Gruppen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern und unterschiedlichen kulturellen 
Kontexten. Beide Funktionen implizieren redaktionelle Autonomie – und zwar nicht nur ex­
tern definiert als Unabhängigkeit vom Staat und politischen Akteuren, sondern – wie bereits 
als eine der Aufgaben von Mediendiensteanbietern erwähnt (siehe Kapitel 4.2) – intern im 
Sinne redaktioneller Richtlinien, die ausschließlich auf journalistischen Entscheidungskrite­
rien beruhen und durch eine „gemeinsam geteilte Führungs- und Verantwortungskultur“ 
getragen werden (Jarren 2024), die innerbetriebliche Transparenz und Mitbestimmung 
kennt. Dies gilt auch für Medien, die eine bestimmte redaktionelle Linie verfolgen (EMFA, 
Art. 6, Abs. 3a). Insbesondere die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind in der Regel 
– als Teil ihres öffentlich-rechtlichen Auftrags, dessen Erfüllung Unabhängigkeit in einem 
mehrfachen Sinne erfordert – gesetzlich verpflichtet, ein möglichst breites und möglichst 
viele soziale Gruppen repräsentierendes Spektrum an Positionen und Interessen zu kom­
munizieren (European Audiovisual Observatory 2020; Seethaler & Beaufort 2017). Der EM­
FA (Erwägungsgrund 27) anerkennt nicht nur die essenzielle Rolle der öffentlich-rechtli­
chen Medien „in upholding the fundamental right to freedom of expression and informati­
on […] and in promoting the values of democracy, cultural diversity and social cohesion“, 
sondern weist darauf hin, dass die Erfüllung dieser Rolle internen Pluralismus erfordert: 
und zwar die Bereitstellung diverser Informationen und eines Forums der öffentlichen Dis­
kussion. Beides stellt der EMFA in den Kontext eines partizipatorischen Demokratiever­
ständnisses, indem es nicht nur um die Bereitstellung diverser Informationen geht, sondern 
darum, Menschen in die Lage zu versetzen, vielfältige Informationen zu suchen und zu er­
halten („enabling people to seek and receive diverse information“), und „broader democra­
tic participation of citizens“ zu fördern. Unparteilichkeit, redaktionelle und organisatorisch-
funktionale Unabhängigkeit sowie angemessene, nachhaltige und zuverlässige finanzielle 
Mittel können als notwendige Voraussetzungen erachtet werden, um den öffentlich-rechtli­
chen Auftrag zu erfüllen (EMFA, Art. 5).

Interner Pluralismus wird jedoch in der Regel von Journalist*innen, politischen Reprä­
sentant*innen und Expert*innen vermittelt; es gibt nur wenige Dialog und Diskussion 
forcierende Formate direkter Publikumsbeteiligung, die von Call-in und Voting bis hin zu 
Forumssendungen und moderierten Online-Foren reichen und als Ausdruck einer aktiven 
Repräsentationsfunktion verstanden werden können. Sie können als – in unterschiedlichem 
Ausmaß – „kontrollierte Beteiligung“ (Day 2009: 126), als Minimalvarianten einer Partizi­
pation in den Medien verstanden werden, wobei der Grad der Publikumsbeteiligung maxi­
miert werden könnte, wenn ein Machtgleichgewicht zwischen teilnehmenden Bürger*innen 
und professionellen Medienschaffenden selbst in einem hierarchisch strukturierten institu­
tionellen Kontext gefunden und realisiert werden würde (Carpentier 2003: 425).

Indikatoren:
– Förderung eines internen Pluralismus unter Einbindung der Nutzer*innen (z. B. 

Online-Community-Management)
– Verpflichtende interne Richtlinien zur Gewährleistung der Unabhängigkeit redaktio­

neller Entscheidungen (Redaktionsstatute) (siehe auch Kapitel 4.2)
– Rechtliche Garantien für die redaktionelle und organisatorisch-funktionale Unabhän­

gigkeit öffentlich-rechtlicher Medien (einschließlich transparenter und nichtdiskrimi­
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nierender Verfahren bei der Ernennung und Entlassung von Leitungspersonen und 
Mitgliedern des Vorstands)

– Angemessene, nachhaltige und zuverlässige Finanzierung öffentlich-rechtlicher Medi­
en

Der EGMR ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat seiner Rechtsprechung seit 
2005 fallabhängig ein funktionales Verständnis von Medienfreiheit zugrunde gelegt, indem 
er zivilgesellschaftlichen Akteuren und „Bürgerjournalist*innen“ journalistische Privilegien 
eingeräumt hat, wenn sie Angelegenheiten von öffentlichem Interesse vermitteln und dabei 
bestimmte Verhaltensstandards einhalten (Rowbottom 2018: 30).12 Dies erweitert prinzipiell 
den Kreis und die Vielfalt der Akteure in der Medienlandschaft wie auch in einzelnen 
Medienorganisationen und eröffnet rechtlich gedeckte Möglichkeiten der Partizipation in 
den Medien in einem maximalen Sinn: sowohl als Beteiligung an der Produktion von Medi­
eninhalten als auch an medienorganisatorischen Entscheidungen (Carpentier 2011: 69). Die 
letztgenannte Beteiligungsform ist medienrechtlich nicht eingeschränkt, setzt aber bestimm­
te Organisationsstrukturen voraus, die kommerziell kaum finanzierbar und auf staatliche 
Unterstützung angewiesen sind. Als wichtigste Träger gelten nicht-profitorientierte, von 
jeder politischen und gesellschaftlichen Macht unabhängige und der (zumeist lokalen) 
Öffentlichkeit rechenschaftspflichtige Community-Medien („Bürgermedien“). Trotz zahlrei­
cher Anerkennungen ihrer partizipatorisch-demokratischen Funktion in Entschließungen 
des Europäischen Parlaments (2008), der OSZE (2019) und des Europarats (2021) variieren 
die Definition ihrer Rolle und ihr rechtlicher Status ebenso wie die staatlichen Förderungs­
optionen in den EU-Mitgliedstaaten (Palmer & Seethaler 2025).

Indikatoren:
– Rechtlicher Status von Bürgerjournalist*innen
– Rechtliche Anerkennung und staatliche Förderung von Community Medien

Gleichheit

Die Medienfreiheit dient der Meinungsfreiheit insofern, als sie nicht nur ein Zensurverbot 
gewährleistet, sondern idealiter auch eine öffentliche Debatte fördert, an der alle die Mög­
lichkeit der Teilnahme haben sollten (Oster 2017: 7). In letzterem Zusammenhang ist auch 
der Wert der Gleichheit involviert: sowohl im Sinne eines gleichen Zugangs zu den Medien 
als auch im Sinne gleicher Teilhabechancen. In Medienrecht und -regulierung wird der 
gleichberechtigte Zugang zu den Medien als Zugang zur Infrastruktur definiert und schließt 
eine transparente und nichtdiskriminierende Vergabe von Rundfunklizenzen ebenso ein 
wie die Netzneutralität, d. h. die grundsätzliche Gleichbehandlung von Daten bei der 
Übertragung im Internet und den diskriminierungsfreien Netzzugang (Spindler 2023).

In der EU-Politik werden gleiche Teilhabemöglichkeiten in der Regel als gleiche Chan­
cen für Mediendiensteanbieter verstanden, am Markt teilzunehmen. Unter den Instrumen­
ten, die dazu beitragen können, diese Art von Chancengleichheit zu gewährleisten, ver­
dienen zwei besondere Aufmerksamkeit, da sie auch darauf abzielen, der Öffentlichkeit 
hilfreiche Informationen zur Verfügung zu stellen. Sie betreffen einerseits die Vergabe 

4.4

12 Die damit angesprochene Frage des Geltungsbereichs der Medienfreiheit wird umso mehr akut, 
als sich auf Online-Plattformen neue Formen des Journalismus entwickeln, wie in diesem Heft der 
Beitrag von Lars Rinsdorf und Hauke Rinsdorf am Beispiel von journalistischen Kreator*innen 
auf Plattformen zeigt.
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von öffentlichen Mitteln, also von staatlichen Subventionen und staatlicher Werbung, die 
eine wichtige Einnahmequelle für viele Mediendiensteanbieter und Anbieter von Online-
Plattformen sind, und andererseits Publikumsmesssysteme, die einen direkten Einfluss 
auf die Vergabe und die Preise von Werbung haben und darum ebenfalls einnahmeseitig 
zu Buche schlagen (EMFA, Erwägungsgründe 69 und 72). Eine undurchsichtige und 
voreingenommene Zuweisung öffentlicher Mittel und nicht vergleichbare Methoden der 
Publikumsmessung können zu Informationsasymmetrien zwischen den Akteuren auf dem 
Medienmarkt und damit zu potenziellen Marktverzerrungen führen. Die undurchsichtige 
Vergabe öffentlicher Mittel ist darüber hinaus „a powerful tool to exert influence on the 
editorial freedom of media service providers, ‚capture‘ media service providers or covertly 
subsidise such providers to gain unfair political or commercial advantage or favourable 
coverage“ (EMFA, Erwägungsgrund 72). Aus diesen Gründen ist im Sinne eines funktio­
nierenden Marktes, aber auch im Interesse der Öffentlichkeit, auch in diesen Bereichen 
Transparenz und Rechenschaftspflicht einzufordern.

Indikatoren:
– Sicherstellung der Netzneutralität
– Nichtdiskriminierende und transparente Vergabe von Rundfunkfrequenzen
– Nichtdiskriminierende, transparente und verhältnismäßige Vergabe staatlicher Sub­

ventionen und staatlicher Werbung
– Nichtdiskriminierende, transparente und vergleichbare Publikumsmesssysteme

Gleiche Teilhabechancen werden ebenfalls zumeist im Zusammenhang mit dem Konzept 
des internen Pluralismus in seinen beiden, der Forums- und Repräsentationsfunktion ent­
sprechenden Formen diskutiert (siehe 4.3 Pluralismus), doch ist auch in dieser Hinsicht 
Gleichheit verstanden als Nichtdiskriminierung von zunehmender rechtlicher Relevanz. So 
fügt Art. 2 des EU-Vertrags den Werten Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit 
und Rechtsstaatlichkeit die „Achtung der Rechte der Personen, die Minderheiten angehö­
ren“ hinzu: Wenn eine Minderheit von der Mehrheit dominiert würde, wäre das Grund­
prinzip der Selbstbestimmung verletzt und die Demokratie selbst würde untergraben (Bau­
me 2012). Das Gleiche gilt auch für jede gesellschaftlich unterrepräsentierte Gruppe, unab­
hängig von ihrer Größe. Nichtdiskriminierung manifestiert sich – wie der übergeordnete 
Gleichheitswert – in drei verschiedenen Formen (Klimkiewicz 2003: 159): im Zugang zu 
den Medien, in der Repräsentation in den Medieninhalten und an der Beteiligung in Redak­
tionen und Management. Da diese Formen mit den verschiedenen Ausprägungen der Parti­
zipation durch und in Medien in Verbindung gebracht werden können, stellt die Perspektive 
der Nicht-Diskriminierung eine Art Nagelprobe für die Realisierung demokratisch-partizi­
patorischer Ansätze in den Medien dar, die hier in Bezug auf Frauen und Minderheiten ge­
prüft werden sollen.

Indikatoren:
– Gesetzliche Bestimmungen zur Gewährleistung des Zugangs von Minderheiten zu den 

Medien
– Maßnahmen zur angemessenen Repräsentation von Frauen in Medieninhalten
– Maßnahmen zur angemessenen Repräsentation von Minderheiten in Medieninhalten
– Maßnahmen zur angemessenen Repräsentation von Frauen in Medienproduktion und 

-management
– Maßnahmen zur angemessenen Repräsentation von Minderheiten in Medienproduk­

tion und -management
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Um zu verhindern, dass die unreflektierte Nutzung eines immer komplexeren Medienreper­
toires zu einer Bedrohung für die Demokratie wird, muss der gleichberechtigte Zugang zu 
den Medien mit der Fähigkeit einhergehen, Medieninhalte kritisch und verantwortungsbe­
wusst zu bewerten und zu erstellen. Im Erwägungsgrund 59 der AVMSD (2018) heißt es: 
„Media literacy should not be limited to learning about tools and technologies but should 
aim to equip citizens with the critical thinking skills required to exercise judgment, analyze 
complex realities and recognize the difference between opinion and fact.“ Für Nieminen 
(2024) sind damit fundamentale „communication rights“ angesprochen, die in Zeiten der 
digitalen Transformation einer Reformulierung bedürfen, nicht zuletzt angesichts von Des­
information einerseits und dem Einsatz von Algorithmen und künstlicher Intelligenz in 
einer datenbasierten Umgebung andererseits (Spindler 2023).

Indikator:
– Bereitstellung von Maßnahmen in der formalen, nicht-formalen und informellen Bil­

dung für Menschen jeden Alters zur Förderung von Medienkompetenz (einschließlich 
der IT-Kenntnisse)

Rechtsstaatlichkeit

Inglehart und Welzel (2005) argumentieren, dass effektive Demokratie – und nicht bloß 
rein formale Demokratie – untrennbar mit Rechtsstaatlichkeit verbunden ist: Ein (formal) 
demokratisches Land, das nicht durch Rechtsstaatlichkeit gekennzeichnet ist, ist nicht im 
vollen Sinne des Wortes demokratisch. Rechtsstaatlichkeit wird hier nicht als Instrument 
zur Durchsetzung von Demokratie verstanden, sondern als ihr gleichwertig und komple­
mentär. Durch die strikte Einhaltung des Prinzips der Gewaltenteilung und die Ablehnung 
absolutistischer Vorstellungen von parlamentarischer Souveränität hat sich der Wert der 
Rechtsstaatlichkeit von einem Schutzschild gegen Rechtsmissbrauch zu einem Bollwerk 
gegen willkürliche Macht entwickelt und damit zu einer „theory of legitimate governance, 
reconciling public authority with individual autonomy and human dignity“ (Allan 2016: 
201). Demgemäß wird in der Europäischen Union Rechtsstaatlichkeit nicht bloß als Aufgabe 
der Justiz, sondern der Politik aller EU-Institutionen und Mitgliedstaaten begriffen (Hillion 
2016: 2).

Dazu passt, dass die Europäische Kommission (2020) in ihren jährlichen Rechtsstaatlich­
keitsberichten Medienpluralismus und Medienfreiheit zu den „areas with a direct bearing 
on the respect for the rule of law“ zählt. Das „fundamental element“, das in diesem 
Zusammenhang an erster Stelle genannt wird, ist die Unabhängigkeit der Medienregulie­
rungsbehörden. Dies impliziert nicht nur die zentrale Bedeutung von Rechtsstaatlichkeit 
für die Legitimation des Staates und der vom ihm eingesetzten Organe, sondern dass 
dafür die Unabhängigkeit dieser Organe unabdingbar ist. Unter der gerade in diesem 
Zusammenhang besonders vielschichtigen „Unabhängigkeit“ – Dreyer (2013) bezieht sie auf 
Status und Macht, die Autonomie der Entscheidungsträger*innen, finanzielle Ressourcen, 
Expertise, Transparenz und Rechenschaftspflicht – hebt der österreichisch-amerikanische 
Rechtswissenschaftler Hans Kelsen im Hinblick auf eine demokratische Ordnung insbeson­
dere die letztgenannte Dimension hervor und bringt sie auf den Punkt: das Prinzip der 
Öffentlichkeit: „Since democracy is concerned with legal security, and thus with lawfulness 
and accountability in the workings of the government, there is a strong inclination here to 
control-mechanisms, as a guarantee for the legality required. And the principle of publicity 
is therefore paramount, as the most effective guarantee“ (Kelsen 1973: 103) – was auf die Be­
deutung eines entsprechend ausgestalteten Rechts auf Information verweist. So wie „media 

4.5
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regulators can […] be a tool to control the media without hampering their independence 
in a disproportionate way“ (Schulz 2013: 5), liegt auch ihr Potenzial zur Erfüllung dieser 
Funktion in einer verhältnismäßigen Reduktion ihrer Unabhängigkeit durch Transparenz 
und Rechenschaftspflicht.

Indikator:
– Unabhängigkeit der Medienbehörde (in Ernennungsverfahren, Unvereinbarkeitsre­

geln, Entscheidungsfindung und Ressourcenausstattung), begründet in Transparenz 
und Rechenschaftspflicht ihrer Aktivitäten

– Recht auf Information (siehe auch Kapitel 4.2)

Fazit

Die Entwicklung eines wertebasierten Modells zur vergleichenden Analyse nationaler recht­
licher und regulatorischer Rahmenbedingungen dient der Beantwortung der Frage, ob 
und inwieweit die nationalen rechtlichen Bestimmungen, regulatorischen Maßnahmen und 
selbstregulativen Instrumente der Umsetzung der in der Europäischen Union verbindlichen 
demokratischen Werte dienen und die damit verbundenen, demokratietheoretisch unter­
schiedlich fundierten gesellschaftlichen Funktionen der Medien unterstützen, sichern oder 
gefährden. Damit wird ein Ansatz zur Diskussion gestellt, die Medienstrukturforschung 
über einen (medien)politischen und medienrechtlichen bzw. -regulatorischen Zugang an 
eine gesellschaftlich höchst relevante Thematik zu binden. Theoretisch führt der Ansatz 
Erkenntnisse der Werteforschung mit demokratietheoretischen Vorgaben zusammen und 
überträgt sie auf politische Entwicklungen in der Europäischen Union hinsichtlich Identi­
tätsbildung und Demokratieverständnis.

Die definierten Indikatoren sollten es erlauben, die Implementierung demokratischer 
Werte in nationales Recht und nationale Regulierung zu prüfen und somit einen – an 
europäischer Identität und Politik orientierten – Maßstab anzulegen, der einen EU-weiten 
Vergleich der durch Medienrecht und -regulierung unterstützten (oder gefährdeten) demo­
kratisch relevanten Funktionen der Medien ermöglicht. Ziel des Modells ist daher nicht 
eine Kritik der rechtlichen Erwägungen und Codierungen, sondern eine theoriegeleitete 
vergleichende Analyse des Potenzials rechtlicher Bestimmungen und (selbst)regulatorischer 
Maßnahmen zur Gestaltung von Medienstrukturen.

Die Operationalisierung der Indikatoren ist Teil einer derzeit in Ausarbeitung befindli­
chen empirischen Untersuchung und erfolgt in Auseinandersetzung mit europäisch bzw. 
international vergleichenden Projekten (u. a. Euromedia Ownership Monitor, INDIREG, 
Media for Democracy Monitor, Media Pluralism Monitor, presscouncils.eu, The Global 
State of Democracy, Varities of Democracies, World Press Freedom Index). Der quantitati­
ve Teil der Untersuchung beruht also – im Unterschied zu den genannten Projekten – 
ausschließlich auf einer Sekundäranalyse, die eine Vielzahl von Datenpools quellenkritisch 
auswertet und zusammenführt. Gleichzeitig erfordert ein komparativer Zugang stets eine 
Reduktion von Komplexität im Operationalisierungsprozess, weshalb in einem zweiten 
Schritt die quantitative Analyse der verfügbaren Sekundärdaten für die EU-27 mit einer 
zehn ausgewählte Mitgliedstaaten umfassenden qualitativen Studie kombiniert wird, die 
auf Literaturreviews und halbstrukturierten Leitfadeninterviews mit Expert*innen und Ver­
treter*innen von Medienbehörden, Selbstregulierungseinrichtungen und Publikums- bzw. 
zivilgesellschaftlichen Organisationen beruht.
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Besprechungen

Daniel C. Dennett
Von den Bakterien zu Bach – und zurück
Die Evolution des Geistes
Suhrkamp 2025. – 512 S.
ISBN 978-3-518-58831-4
(Originalausgabe: From Bacteria to Bach and 
Back. The Evolution of Minds. W. W. Norton 
2017)

Wie war und ist die Entwicklung des menschli­
chen Geistes möglich? Wie konnte also der Ho­
mo sapiens die Grenzen tierischen Lebens über­
winden? Mit dieser Urfrage beschäftigte sich Da­
niel Dennett, der 2024 verstorbene US-amerika­
nische Philosoph, sein ganzes Leben. Seine letzte 
Antwort liegt nun endlich auf Deutsch vor. Es 
ist ein faszinierender Diskurs über Fachgrenzen 
hinweg mit all den Denkern, die sich ebenfalls an 
Antworten versucht haben. So hält er Zwiespra­
che mit Verstorbenen wie René Descartes, Alan 
Turing oder David Hume und mit Lebenden wie 
Noam Chomsky, Richard Dawkins, Steven Pin­
ker oder Michael Tomasello.

Das Rückgrat von Dennetts Antwort bildet 
Darwins Evolutionstheorie. Darin sieht er ein 
universelles Erklärungsmuster für den Wandel 
des Lebens und der Kultur. Hinter der biologi­
schen Evolution stehe ein hochintelligentes De­
sign, aber kein Designer, weder ein göttlicher 
Schöpfer noch ein menschliches Genie. Jede Le­
bensform, von den Bakterien bis zu den Ho­
mininen, sei Ergebnis und wiederum Vorausset­
zung zweckfreier Evolutionsprozesse. Die zufälli­
ge Variation der Gene und die natürliche Selek­
tion durch Vererbung von Merkmalen mit unter­
schiedlichen Fortpflanzungsraten bringen Lebe­
wesen hervor, die sich bestens an die jeweiligen 
Umweltbedingungen anpassen – mit brillanten 
Kompetenzen, die aber kein Verständnis ihres 
Tuns oder ein Bewusstsein ihrer selbst erfordern. 
Dieser letztlich simple Mechanismus erklärt etwa 
die enorme Vielfalt von Bakterien, die im Buchti­
tel den Start von Dennetts Expedition markieren.

Aber lassen sich so auch die grandiosen 
Schöpfungen von Johann Sebastian Bach erklä­
ren? Was steckt hinter der Entwicklung von 
Kulturformen, ob Kajak, Kathedrale oder Künst­
licher Intelligenz? Dennett sucht nach dem kul­
turellen Pendant zu Genen und Genom, zu Va­
riation und Selektion. Denn das rasante Tempo, 
in dem sich Mensch und Welt in den letzten 
10000 Jahren verändert haben, spricht gegen die 
Annahme, dies sei auf Veränderung des mensch­

lichen Genoms zurückzuführen. Er erörtert vor 
allem drei Vermutungen, wie der Geist ins Ge­
hirn kommt und was eine kumulative kulturelle 
Evolution ermöglicht. Einige sehen die Kognition 
als Schlüssel, vor allem Denkwerkzeuge wie die 
Übernahme von Sichtweisen anderer oder die 
Fähigkeit zur Rekursion: Menschen können über 
das Denken nachdenken oder das Sprechen be­
sprechen oder das Handeln gedanklich erproben.

Andere rücken Kooperation in den Mittel­
punkt: Erst Arbeitsteilung und koordiniertes Zu­
sammenwirken von Menschen mit ihren unter­
schiedlichen Fähigkeiten ermöglichten kulturelle 
Leistungen – auf Basis von Vertrauen und Kon­
trolle.

Wieder andere suchen den Schlüssel in der 
Kommunikation und damit in der Fähigkeit, mit 
sprachlichen Zeichen auf Abwesendes hinzuwei­
sen und Erfahrungen über Generationen hinweg 
zu vermitteln, weit über die Imitation hinaus. Da­
rauf legt Dennett den Schwerpunkt seiner Erklä­
rung kultureller Evolution und folgt damit Ri­
chard Dawkins (1976), der den Begriff der „Me­
me“ geprägt hat. Darunter versteht er Elemente 
kultureller Information, insbesondere einzelne 
Wörter, Bilder, Zahlen, Gesten und Verhaltens­
weisen. Seine recht gruselige Vorstellung: Meme 
infizieren wie Viren die menschlichen Gehirne 
und nutzen die als Wirte für ihre eigene Repro­
duktion, etwa indem eine Melodie nachgesummt 
oder ein Slogan zitiert wird. Durch die „differen­
tielle Replikation“ (S. 361) verdrängen starke Me­
me die schwachen – nicht immer zum Nutzen 
der Wirte, wie der Erfolg von Desinformation 
zeigt. Die memetische Perspektive eröffnet ein 
Forschungsprogramm, das viele bislang ungelöste 
Rätsel bündelt, wie etwa kulturelle Information 
codiert ist, was also bei „Memen“ das Pendant 
zur DNA ist.

Tritt man einen Schritt zurück, wird deutlich, 
wie diese drei Treiber Kognition, Kooperation, 
Kommunikation einander verstärken: So ermög­
lichen bessere Denkwerkzeuge anspruchsvollere 
Kooperationen, die dann die Kommunikation 
herausfordern und leistungsfähiger werden las­
sen. In dieser endlosen Spirale erweitert sich 
die kulturelle Umgebung und eröffnet den Indi­
viduen und Gruppen neue Gelegenheiten und 
Erfordernisse. Bestes Beispiel ist die Wissenschaft 
mit ihren raffinierten Methoden, Publikationsre­
geln und Organisationsformen. Zwar sieht Den­
nett auch in der kulturellen Evolution die Er­
gebnisse verständnislosen Designs; so werde die 
Muttersprache gelernt und gebraucht, ohne sie 
zu durchschauen. Aber ein immer größerer Teil 
sei Ergebnis eines zunehmend intelligenten, ziel­
gerichteten, selbstbewussten Designs durch Desi­
gner, darunter auch durch Genies wie Bach oder 
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Einstein. Dadurch verändert sich die Evolution 
insgesamt. Sie werde zur Ko-Evolution von Natur 
und Kultur, von Genen und Memen, von Gehirn 
und Geist.

Und die Pointe ist das „Back“, das im Origi­
naltitel auf „Bacteria“ und „Bach“ folgt: Genies 
wie Turing oder geniale Teams konstruieren Ma­
schinen, die über spektakuläre Kompetenzen ver­
fügen und Menschen in immer mehr Leistungs­
bereichen überflügeln. Doch diese Kompetenzen 
werden von den Maschinen ohne Verständnis 
ausgeübt und sogar ohne dass ihre Schöpfer das 
im Detail verstehen.

Vielfach können die auf über 500 Seiten prä­
sentierten Antworten noch nicht überzeugen. Et­
liches ist ungeprüft, zum Teil verwegen. Aber 
in diesem Vortasten gelingt es, offene Fragen 
auch mit Relevanz für die Kommunikationswis­
senschaft immer präziser zu formulieren, etwa: 
Welche Ursprünge hat die menschliche Sprache? 
Welche evolutionären Vorteile bietet die Tren­
nung von Denken und Sprechen und damit die 
Möglichkeit, zu täuschen und zu verbergen? Was 
bestimmt die Erfolgswahrscheinlichkeiten von 
Viralität im Netz? In den letzten Jahren hat sich 
viel getan, nicht nur in der Künstlichen Intelli­
genz und in der Biotechnologie, sondern auch in 
der Forschung zu Kognition, Kommunikations­
verhalten und Evolution. Dies lässt Antworten 
mit größerer Überzeugungskraft erwarten, etwa 
aus der wissenschaftshistorisch fundierten und 
deshalb weniger spekulativen Theorie kultureller 
Evolution (Renn 2023).

Für die weitere Klärung spannt Dennetts Ver­
mächtnis einen robusten Rahmen. Wem es ge­
lingt, dem Grundmuster seiner Argumentation zu 
folgen und sich in der Fülle von Rätseln und 
möglichen Lösungen nicht zu verlieren, dem öff­
net das Buch eine Tür zum Verständnis dessen, 
was die Welt im Innersten verändert. Niemand 
blickt derzeit weiter als Dennett – von den Pro­
karyoten als dem Ursprung des Lebens bis zu 
den geistlosen Prototypen einer neuen Spezies 
von lernenden Maschinen.

Gerhard Vowe

Prof. Dr. Gerhard Vowe, Heinrich-Heine-Univer­
sität Düsseldorf, Seniorprofessur Kommunikati­
ons- und Medienwissenschaft, Universitätsstraße 
1, 40225 Düsseldorf, Deutschland, vowe@uni-du
esseldorf.de

Literatur
Dawkins, Richard 1976: The Selfish Gene. Oxford Uni­

versity Press.
Renn, Jürgen (2022): Die Evolution des Wissens. Eine 

Neubestimmung der Wissenschaft für das Anthropo­
zän. Suhrkamp.

Daniel Hajok
Praxishandbuch Medienberatung in der 
Kinder- und Jugendhilfe
Weinheim: Beltz Juventa, 2025. – 150 S.
ISBN 978-3-7799-8131-2

Das „Praxishandbuch Medienberatung in der 
Kinder- und Jugendhilfe“ von Daniel Hajok bie­
tet einen tiefgehenden Einblick in die Relevanz 
und Umsetzung von Medienberatung innerhalb 
der Kinder- und Jugendhilfe. Es ist ein Werk, 
das sich mit hoher fachlicher Dichte einem drän­
genden Thema unserer Zeit widmet: dem kom­
petenten Umgang mit digitalen Medien in einem 
sozialen Kontext. In Zeiten, in denen Kinder und 
Jugendliche wie selbstverständlich mit digitalen 
Endgeräten aufwachsen, wird es immer wichti­
ger, pädagogische Fachkräfte entsprechend zu 
qualifizieren. Das Buch versteht sich dabei als 
umfassende Handreichung – sowohl mit theore­
tischem Tiefgang als auch mit praxisbezogenen 
Inhalten.

Das Buch ist systematisch aufgebaut und glie­
dert sich in mehrere, thematisch klar voneinan­
der abgegrenzte Kapitel. Den Anfang macht eine 
fundierte Auseinandersetzung mit der Rolle di­
gitaler Medien in der heutigen Lebenswelt von 
Kindern und Jugendlichen. Dabei betont Hajok, 
wie stark Medienerfahrungen kindliche Entwick­
lungsprozesse mitbestimmen und welche Auswir­
kungen sie beispielsweise auf soziale Teilhabe ha­
ben können.

Hajok konstatiert beim Betreuungspersonal 
einen zu sehr auf die Risiken fokussierten Um­
gang mit digitalen Medien, verbunden mit einem 
bisweilen bewahrpädagogisch geprägten Ansatz, 
der den Betreuten Zugänge verwehrt, die für 
ihre Entwicklung und Entfaltung förderlich sein 
könnten. Zwar ist bei vielen der Betreuten „das 
Kind bereits in den Brunnen gefallen“, was eine 
Fokussierung auf die negativen Auswirkungen 
von digitalen Medien erklärt. Gleichzeitig führt 
dies jedoch, so Hajok, zu einem Mangel an Ver­
ständnis für die Bedürfnisse (und das Recht!) 
auf Teilhabe der jungen Menschen, die in Ein­
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe betreut 
werden.

Darauf aufbauend geht das Werk detailliert auf 
die Rolle der Medienberatung in der Kinder- und 
Jugendhilfe ein. Hajoks langjährige beraterische 
Erfahrung in Einrichtungen der Kinder- und Ju­
gendhilfe legt hier einen wertvollen, praxisnahen 
Grundstein. Er stellt verschiedene Konzepte vor, 
die sowohl präventiv als auch interventiv einge­
setzt werden können. Im Mittelpunkt steht die 
Stärkung der Medienkompetenz – nicht nur bei 
jungen Menschen, sondern auch bei ihren Be­
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zugspersonen. Neben der Betrachtung von Chan­
cen und Risiken der Mediennutzung legt der 
Autor Wert auf eine ethisch reflektierte und parti­
zipative Herangehensweise an das Thema Medi­
enpädagogik.

Ein großer Pluspunkt ist die Darstellung aktu­
eller digitaler Trends und deren Relevanz für die 
Kinder- und Jugendhilfe. Hier wird ein aktuelles 
und differenziertes Verständnis für Plattformen, 
Kommunikationsformen und Medienverhalten 
Jugendlicher vermittelt. Dabei wird ein ausgewo­
genes Abbild wichtiger Chancen und Risiken er­
zielt.

Auch die interdisziplinäre Herangehensweise 
überzeugt: Der Autor verknüpft Erkenntnisse 
aus der Medienpädagogik, Kommunikationswis­
senschaft, Psychologie und Sozialen Arbeit zu 
einem schlüssigen Gesamtkonzept. So entsteht 
ein differenziertes Bild der Herausforderungen 
und Handlungsmöglichkeiten im Spannungsfeld 
von Mediennutzung und Jugendhilfe.

Trotz des hohen fachlichen Niveaus zeigt 
sich in der Rezeption des Buches eine zentrale 
Herausforderung: Die Sprache und der wissen­
schaftlich-akademische Stil richten sich eher an 
ein fachlich versiertes Publikum – etwa an Stu­
dierende, Forschende oder Expert:innen im Feld 
der Medienpädagogik. Für die primär angespro­
chene Zielgruppe der Fachkräfte in der Kinder- 
und Jugendhilfe, die im oftmals hektischen Be­
rufsalltag nach zugänglichen, praxisorientierten 
und direkt umsetzbaren Lösungen suchen, stellt 
diese anspruchsvolle Darstellungsform jedoch 
eine zu große Hürde dar.

Das Buch ist dadurch weniger niedrigschwel­
lig als es der Titel „Praxishandbuch“ vermuten 
lässt. Der Informationsgehalt ist zweifellos hoch, 
doch fehlt es an einer allgemein verständlichen 
Sprachebene, wie sie für handlungsorientierte 
Praxisratgeber üblich ist. Hier wäre eine zweite, 
überarbeitete Version des Werkes – „ChatGPT, 
übersetze mir das in einfachere Sprache“ – 
sinnvoll, um die Inhalte didaktisch zu vereinfa­
chen, sprachlich zu entschlacken und stärker 
auf typische Fragestellungen und Bedarfe von 
Praktiker:innen in der Jugendhilfe einzugehen. 
Denkbar wäre etwa eine KI-gestützte Anpassung 
mit konkreten Methodenbeschreibungen, didak­
tischen Materialien, Visualisierungen und inter­
aktiven Fallbeispielen, die eine intuitive Aneig­
nung des Wissens erleichtern.

Fazit: Das „Praxishandbuch Medienberatung 
in der Kinder- und Jugendhilfe“ ist ein bedeu­
tendes Werk, das sich mit fundierter Sachkennt­
nis einem hochaktuellen Thema widmet. Daniel 
Hajok gelingt es, die Komplexität der Medien­
welt von Kindern und Jugendlichen differenziert 
zu erfassen und daraus professionelle Handlungs­

empfehlungen für die Kinder- und Jugendhilfe 
abzuleiten. Die zahlreichen Beispiele und Mate­
rialien machen das Buch prinzipiell auch für die 
Praxis interessant.

Gleichzeitig stellt der wissenschaftlich gepräg­
te Stil eine gewisse Barriere für viele Fachkräfte 
dar, die in ihrem Arbeitsalltag vor allem nach 
handhabbaren, schnell zugänglichen Lösungen 
suchen. Dennoch bleibt das Buch ein überaus 
wertvoller und zeitgemäßer Beitrag für alle, die 
sich vertieft mit der Medienberatung in der Kin­
der- und Jugendhilfe auseinandersetzen wollen – 
sei es aus wissenschaftlicher, bildungspolitischer 
oder praktischer Perspektive.

Gwendolyn Windpassinger

Dr. Gwen Windpassinger, Medienpädagogin, 
www.medienkompetenz-coaching.de, info@me
dienkompetenz-coaching.de

Christian Oggolder / Caroline Roth-Ebner 
(Hrsg.)
Medien – Biografien – Generationen
Theoretische, empirische und praktische 
Perspektiven
Baden-Baden: Nomos, 2023. – 246 S.
(Reihe: Medienpädagogik | Media Education; 8)
ISBN (Print) 978-3-7560-0059-3
ISBN (ePDF) 978-3-7489-1467-9

In Zeiten einer umfassenden Mediatisierung des 
Alltags besteht ein großes wissenschaftliches In­
teresse daran, wie Menschen Medien über ihre 
Lebensspanne hinweg erfahren, nutzen und in 
ihre Identitätsentwicklung integrieren, und wie 
sich diese Prozesse zwischen verschiedenen Ge­
nerationen unterscheiden. Der Sammelband Me­
dien – Biografien – Generationen, herausgegeben 
von Caroline Roth-Ebner und Christian Oggol­
der, greift diese Fragen auf und versammelt theo­
retische, empirische und praktische Perspektiven 
auf das komplexe Zusammenspiel von Medien­
wandel, biografischen Erfahrungen und Genera­
tionenzugehörigkeit.

Der Band gliedert sich in vier Teile: Teil I bün­
delt theoretische Perspektiven auf Medienbiogra­
fien und Mediengenerationen. Bianca Burgfeld-
Meise skizziert in ihrem Beitrag die Zusammen­
hänge zwischen Mediensozialisation, Medienbio­
grafie und Mediengeneration und betont dabei 
sowohl die Komplexität sich überlagernder Ge­
nerationenprozesse und Medienbiografien als 
auch die Bedeutung subjektiver Erfahrungen im 
Kontext von Mediensozialisation und Identitäts­
bildung. Klaus Beck setzt sich kritisch mit eta­
blierten Konzepten von „Mediengenerationen“ 
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auseinander und spricht sich gegen eine pauscha­
le Gleichsetzung von Geburtskohorten mit ho­
mogenen Mediennutzungsmustern aus. Stattdes­
sen plädiert er für eine differenzierte Perspektive, 
die individuelle Medienaneignung unter Berück­
sichtigung persönlicher Lebensverläufe und ge­
nerationeller Erfahrungen in den Blick nimmt.

Teil II richtet den Blick auf medienbiogra­
fische Forschungsperspektiven. Sonja Ganguin 
und Johannes Gemkow geben in ihrem Bei­
trag einen Überblick über zentrale Perspektiven 
der medienbiografischen Forschung, darunter 
Lebenslaufstrukturen, Alltagsstrukturierung und 
Mediengenerationen, und führen ergänzend die 
„Medialität des Biografischen“ als relevante Per­
spektive ein, die das Zusammenspiel von Sub­
jekt und Materialität im Kontext zunehmender 
Mediatisierung in den Blick nimmt. Christian 
Swertz reflektiert kritisch die Rolle der Forschen­
den im Deutungsprozess medienbiografischer 
Daten und schlägt eine Interpretation auf Grund­
lage der realdialektischen Medienpädagogik vor, 
um wechselseitige Einflussverhältnisse zwischen 
Forschenden und Beforschten stärker sichtbar zu 
machen. Der Beitrag von Michaela Kramer, Wolf­
gang Reißmann und Maria Schreiber untersucht 
historische und aktuelle Praktiken visueller Bio­
grafiearbeit und zeigt anhand eigener Studien, 
wie sich Bildnutzung und -bedeutung durch die 
zunehmende Handlungsmacht junger Menschen, 
die kollektive Bildaushandlung auf Social Media 
und die Rolle digitaler Plattformen in biografi­
schen Prozessen verändert haben.

Teil III nimmt die Mediennutzung verschie­
dener Generationen – insbesondere von Jugend­
lichen – in den Blick. Lukas Dehmel und Do­
rothee Meister widmen sich in ihrem Beitrag 
der Frage, wie eine generationstheoretische Ana­
lyse medienbiografischer Topoi umgesetzt wer­
den kann. Hierzu entwickeln sie einen zweistu­
figen empirischen Forschungsansatz, der quali­
tative Inhaltsanalyse und biografische Toposana­
lyse kombiniert, und wenden diesen exempla­
risch auf eine Studie zu den Medienbiografien 
von Studierenden der Generation Z an. Ingrid 
Paus-Hasebrink erörtert die Rolle Sozialer Me­
dien im Sozialisationsprozess von Jugendlichen 
und beleuchtet ihre Bedeutung für Identitätsbil­
dung, Beziehungspflege und die Bewältigung ent­
wicklungsbezogener Aufgaben vor dem Hinter­
grund gesellschaftlicher Herausforderungen. Ab­
schließend geht Christina Seeger der Frage nach, 
wie die Vermittlung digitaler Medienkompetenz 
in einer sich schnell wandelnden Medienwelt ge­
lingen kann, in der Heranwachsende auf Erwach­
sene treffen, die mit anderen Medien aufgewach­
sen sind und daher oft über geringere Kenntnisse 
im Umgang mit aktuellen digitalen Plattformen 
und Angeboten verfügen.

Teil IV schlägt die Brücke zur Praxis und lie­
fert konkrete Impulse für den Einsatz medienbio­
grafischer Methoden in der praktischen Medien­
pädagogik. Bernward Hoffmann zeigt in seinem 
Beitrag das Potenzial solcher Methoden für die 
Praxis auf und gibt Anregungen für ihren Einsatz 
in unterschiedlichen pädagogischen Kontexten. 
Anu Pöyskö stellt die Methode der medienbio­
grafischen Erinnerungsarbeit vor. Ausgehend von 
ihrer Tätigkeit in der Fachkräfte-Weiterbildung 
präsentiert sie ein adaptierbares Workshop-Kon­
zept, das Erwachsenen die Auseinandersetzung 
mit der eigenen Medienvergangenheit ermög­
licht, um dadurch ein tieferes Verständnis für die 
Medienerfahrungen und -nutzungsmotive heuti­
ger Kinder und Jugendlicher zu entwickeln.

Insgesamt umfasst der Sammelband ein brei­
tes Spektrum theoretischer und empirischer Per­
spektiven zum Verhältnis von Medien, Biografi­
en und Generationen. Wie für viele Sammelbän­
de typisch, zeigt sich auch hier eine gewisse 
Heterogenität der Beiträge. Zwar liegt darin ei­
nerseits eine Stärke – nämlich die Vielfalt an 
Perspektiven, Themenfeldern und methodischen 
Zugängen –, zugleich erschwert diese jedoch 
eine klare inhaltliche Stringenz. Die Beiträge 
stehen teilweise eher lose nebeneinander, ohne 
dass eine durchgehende theoretische Klammer 
oder ein konsequent weitergeführter gemeinsa­
mer Diskurs deutlich wird.

Nichtsdestotrotz bietet der Sammelband einen 
facettenreichen Einblick in die wissenschaftliche 
Debatte zu Medien, Biografien und Generationen 
im deutschsprachigen Raum und bietet auf diese 
Weise Anregungen und Impulse für Forschung 
und Praxis. Er richtet sich in erster Linie an 
ein Fachpublikum aus Medien- und Kommuni­
kationswissenschaft, (Medien-)Pädagogik, Sozio­
logie und Geschichte, das sich mit mediatisier­
ten Lebenswelten, Medienbiografien und gene­
rationsspezifischer Mediennutzung auseinander­
setzt. Neben Forschenden und Studierenden zäh­
len auch (medien-)pädagogische Fachkräfte zur 
Zielgruppe. Besonders der vierte Teil des Ban­
des bietet ihnen praxisorientierte Anregungen für 
den Einsatz medienbiografischer Methoden in 
ihrer Arbeit.

Kira Thiel

Kira Thiel, Leibniz-Institut für Medienforschung 
| Hans-Bredow-Institut (HBI), Forschungspro­
gramm „Wissen für die Mediengesellschaft“, Ro­
thenbaumchaussee 36, 20148 Hamburg, Deutsch­
land, k.thiel@leibniz-hbi.de, https://orcid.org/00
00-0002-5516-6337
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Aljosha Karim Schapals / Christian Pentzold
Media Compass
A Companion to International Landscapes
Hoboken: Wiley Blackwell: 2025. – 502 S.
ISBN 978-1-394-19624-1 (Hardcover)

Wer sich je mit vergleichender Mediensystemfor­
schung beschäftigt hat (etwa Dobek-Ostrowska 
et al., 2010; Thomaß, 2013; Trappel & Tomaz, 
2022), wird diesen Band mit der gebotenen re­
spektvollen Ehrfurcht aufschlagen: Nicht nur das 
physische Gewicht beeindruckt, sondern auch 
und vor allem die Anzahl der berücksichtigten 
Länder. In 46 Kapiteln werden 45 Mediensyste­
me vorgestellt, die unterschiedlicher kaum sein 
könnten. Zwar bleiben Länder wie Nordkorea, 
Jemen und der Kongo unberücksichtigt, dafür 
bespielt der Band die Demokratie-Skala über 
mehrere politische Oktaven von Norwegen bis 
Russland, fein säuberlich geordnet nach Konti­
nenten und Alphabet. So kommt Venezuela ne­
ben Aserbeidschan zu stehen, Russland neben 
Spanien und die Ukraine neben Argentinien. Auf 
eine inhaltliche oder strukturelle Klassifizierung 
verzichten die beiden Herausgeber.

Das ist schade, denn eine gut argumentierte 
normative Reihung hätte dem deskriptiven Band 
eine Würze verliehen, die Anlass zur wissen­
schaftlichen Strukturdebatte geboten hätte. Aber 
vermutlich wollten sich die Herausgeber genau 
dieser Diskussion nicht aussetzen. Im Vorwort 
bzw. dem ersten Kapitel kommt als Motivation 
für diese enorme Publikationsanstrengung der 
Versuch zur Sprache, ein einzigartiges, aktuelles 
und zeitgemäßes Kompendium vorzulegen, das 
die westliche Schlagseite der herkömmlichen Me­
diensystemforschung geraderichtet. Die Stich­
worte dazu sind „de-Westernization“ und „postco­
lonialism“ (S. 3). Der Band reiht sich ein neben 
der „World of Journalism“-Studie, die sich mit 120 
Ländern noch breiter aufstellt, und dem Reuters 
Institute Digital News Report, der mit seinen 50 
Ländern zahlenmäßig ähnlich umfassend, aber 
kulturell weniger divers zusammengesetzt ist.

Diese Ambition ist durchaus anzuerkennen, al­
lein der im Band in fast jedem Länderkapitel auf­
leuchtende Referenzrahmen, nämlich Hallin und 
Mancinis unterdessen schon bis zum Überdruss 
zitierte „Comparing Media System“-Systematisie­
rung, entspricht so gar nicht diesem Vorhaben. 
Die Herausgeber verraten nicht, ob sie die Kapi­
telautor:innen dazu aufgerufen haben, Hallin 
und Mancini zum Ausgangspunkt zu wählen. 
Wohl aber weisen sie darauf hin, dass manche 
Länderautor:innen Mühe gehabt hätten, den vor­
gegebenen Rahmen auszufüllen (S. 6). Tatsäch­
lich unterscheiden sich die Länderstudien stark 

bei der Auslegung der offenbar vorgeschlagenen 
Strukturierung in Einleitung – Profil – Heraus­
forderungen – Ausblick – Zusammenfassung. 
Das ist angesichts der Heterogenität der im Band 
versammelten Länder weder ein Nachteil noch 
ein Problem.

Folgerichtig verzichten die Herausgeber auch 
darauf, den Band als vergleichende Studie auszu­
weisen. Vielmehr seien die Länderstudien „far 
from compatible“ (S. 5). Dem ist zuzustimmen. 
Dass unter diesen Umständen der Titel des Ban­
des, „Media Compass“ mehr verspricht, als er zu 
halten vermag, liegt auf der Hand. Nach der Lek­
türe der Länderstudien dreht sich jedenfalls die 
Kompassnadel im Kopf des Rezensenten noch 
lange weiter. Das Einnorden des Kompasses in 
einem Schlusskapitel unterlassen die beiden Her­
ausgeber bedauerlicherweise. In Neuseeland en­
det buchstäblich die Welt des Media Compass.

Die Lektüre der Länderkapitel fasziniert. Sie 
erlaubt einen vertieften Blick in die Besonderhei­
ten und die großartige Vielfalt der Medienland­
schaften weltweit. Wenn etwa Carljohnson Ana­
cin und Earvin Cabalquinto die ungeheure Popu­
larität des Internets auf den Philippinen mit dem 
„Pisonet“ erklären (S. 374), das den Bewohner:in­
nen des Inselstaats durch Einwurf eines Pesos in 
einen kleinen Automaten ein paar Minuten Wifi 
für ihr Smartphone ermöglicht, so blitzen Kreati­
vität und Geschäftstüchtigkeit gleichermaßen auf. 
Wenn in Brasilien aus dem westlichen Konzept 
des politischen Parallelismus der präsidial befeu­
erte Klientelismus erwächst (S. 214), so werden 
die Gemeinsamkeiten zwischen Lateinamerika 
und Europa am Beispiel Ungarns auf einen 
Schlag sichtbar.

Wer sich die Mühe macht, den Band zu durch­
forsten, wird überraschende, aber auch erwart­
bare Strukturen der Medienlandschaften über 
die Kontinente hinweg vorfinden. Die wohl au­
genfälligste Konstante stellt die Ambivalenz der 
digitalen Plattformen, aka Social Media, dar. 
Fluch und Segen liegen in fast allen Länderbe­
schreibungen nah beisammen. Fluch ob der digi­
tal ausufernden Desinformation, Segen aufgrund 
der (aktivistischen) Ermächtigung breiter Bevöl­
kerungsschichten durch diese famose Technolo­
gie.

Ungeachtet des zweifellos enormen Aufwan­
des, diesen Band herauszugeben, ist seine Le­
bensdauer absehbar begrenzt. Schon bei Aus­
lieferung des Buches sind Teile unvermeidlich 
überholt. Eine regelmäßige Aktualisierung wür­
de wohl jeden verlegerischen Rahmen sprengen. 
Und so wird das bekannte Schicksal auch den 
Media Compass ereilen – ein erfrischendes Nach­
schlagewerk zu sein, das mit jedem Tag an Bril­
lanz und Relevanz verliert. Das ebenso großartige 
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Internationale Handbuch Medien (Hans-Bredow 
Institut, zuletzt 2009 im 28. Jahrgang erschienen) 
lässt herzlich aus dem Archiv grüßen.

Josef Trappel

Prof. Dr. Josef Trappel, Paris Lodron Universi­
tät Salzburg, Fachbereich Kommunikationswis­
senschaft, Rudolfskai 42, 5020 Salzburg, Öster­
reich, Josef.Trappel@plus.ac.at, https://orcid.org
/0000-0001-8950-1773
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tungsverfahrens nicht anderen Stellen zur Veröffentlichung angeboten werden.

Im Sinne der Förderung des wissenschaftlichen Diskurses und der kumulativen For­
schung sowie der Qualitätssicherung legt die Redaktion bei der Begutachtung von Beiträgen 
besonderen Wert darauf, dass größtmögliche Transparenz hinsichtlich der verwendeten Da­
ten hergestellt wird.

Autor*innen empirischer Beiträge verpflichten sich mit der Einreichung des Manuskripts, 
dass sie die Art und Weise der Datenerhebung bzw. den Zugang zu Datenbeständen, die von 
Dritten (z. B. Datenbanken) zur Verfügung gestellt worden sind, ausreichend dokumentieren, 
um so die Voraussetzungen für Sekundäranalysen und Replikationen zu schaffen. Zugleich 
erklären sie sich bereit, die verwendeten Daten bei wissenschaftlich begründeten Anfragen 
im Rahmen der jeweils gegebenen Möglichkeiten für weitere Analysen zur Verfügung zu 
stellen.

Im Hinblick auf eine transparente Dokumentation des methodischen Vorgehens entwi­
ckeln sich zunehmend standardisierte Kriterienkataloge. Dies ist in der Kommunikations­
wissenschaft insbesondere für die standardisierte Inhaltsanalyse der Fall. Aufsätze, in de­
nen standardisierte Inhaltsanalysen dargestellt werden, sollten folgende Angaben enthalten: 
Grundgesamtheitsdefinition, Stichprobendesign, Aufgreifkriterium (inkl. Angabe der Identi­
fikationsreliabilität), Design des Reliabilitätstests (Art der Reliabilitätsberechnung, Art der 
Stichprobe und Stichprobenumfang, Zeitpunkt, Zahl der Codierer, Begründung der Koeffi­
zientenwahl), Zahl der bei der Codierung eingesetzten Codierer, Zahl der Ausprägungen 
und vorzugsweise zufallskorrigierte Reliabilitätskoeffizienten für alle dargestellten Variablen, 
Bewertung und Konsequenzen des Reliabilitätstests. Aufsätze, in denen andere Methoden 

294 DOI: 10.5771/1615-634X-2025-2-294

https://doi.org/10.5771/1615-634X-2025-2 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/1615-634X-2025-2
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


dargestellt werden, sollten sich in diesem Sinne an den der jeweiligen Methode entsprechen­
den Kriterien orientieren.    
Formalien:
– Manuskripte sind der Redaktion per E-Mail im rtf-Format an die Adresse c.mat 

zen@leibniz-hbi.de zuzuschicken.
– Da die eingereichten Manuskripte anonymisiert begutachtet werden, sind zwei Titelblät­

ter erforderlich: eines mit Angabe des Titels und der Namen und Anschriften der 
Autor*innen, eines ohne Anführung der Namen und Adressen. Das Manuskript selbst 
darf keine Hinweise auf die Autor*innen enthalten.

– Beizufügen ist eine kurze Zusammenfassung des Beitrags (max. 15 Zeilen), die dem Leser 
als selbständiger Text einen hinreichenden Eindruck vom Inhalt des jeweiligen Beitrags 
vermittelt.

– Der Umfang der Beiträge soll 20 Manuskriptseiten (55.000 Buchstaben inkl. Leerzei­
chen) nicht überschreiten.

– Gliederung des Textes: Jedes Kapitel und Unterkapitel sollte mit einer Überschrift (in 
Dezimalzählung) versehen sein.

– Hervorhebungen im Text sind kursiv oder fett zu kennzeichnen.
– Hinweise und Literaturbelege sollen erfolgen durch Angabe von Autor, Erscheinungsjahr 

und Seitenziffer im fortlaufenden Text – z. B.: . . . (Müller 1990: 37) . . . –, wobei der voll­
ständige bibliographische Nachweis über ein Literaturverzeichnis im Anschluss an den 
Beitrag ermöglicht wird. Aufgrund der in verschiedenen Fachtraditionen unterschiedli­
chen Zitierregeln gibt M&K für das Literaturverzeichnis keine bestimmte Variante vor. 
Die einzige Vorgabe besteht darin, dass alle erforderlichen Literaturangaben vorhanden 
sind und dass diese für das gesamte Manuskript konsistent gestaltet werden.

– Artikel in M&K sollen in einer diskriminierungsfreien und gendergerechten Sprache 
verfasst werden. Den Autor*innen ist es freigestellt, hierfür eine geeignete Form zu 
wählen.

Über eine Annahme des Manuskripts und den Zeitpunkt der Veröffentlichung entscheidet 
die Redaktion auf der Grundlage redaktionsinterner und externer Gutachten. Dem/der Au­
tor*in wird die Redaktionsentscheidung schriftlich mitgeteilt. Im Falle einer Entscheidung 
für Überarbeitung, Neueinreichung oder Ablehnung legt die Redaktion die Gründe für ihre 
Entscheidung offen.

Dazu werden die anonymisierten Gutachten, evtl. auch nur in Auszügen, zugesandt. 
Das Begutachtungsverfahren ist in der Regel acht Wochen nach Eingang des Manuskripts 
abgeschlossen; falls die Begutachtung längere Zeit erfordert, werden die Autor*innen be­
nachrichtigt.

Den Autor*innen, deren Beiträge veröffentlicht werden, entstehen keinerlei Kosten. Nach 
Erscheinen erhalten die Autor*innen je ein Belegexemplar der gedruckten Ausgabe des 
Heftes, in dem ihr Artikel erschienen ist.

Verlag und Redaktion haften nicht für Manuskripte, die unverlangt eingereicht werden.
Anschrift der Redaktion: Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut, 

Christiane Matzen, Rothenbaumchaussee 36, 20148 Hamburg, c.matzen@leibniz-hbi.de, Tel. 
040/45 02 17-41.
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